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Tagungseröffnung und Einführung in das Tagungsthema 
 
BRUNO PFEIFLE 
Leiter des Stadtjugendamtes Stuttgart 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

zu unserer Fachtagung „Mythos wirkungsorientierte Steuerung“ möchte ich Sie herzlich 
begrüßen. Ich freue mich, dass wir uns heute so  zahlreich in dieser Runde in Berlin zu-
sammengefunden haben. Das spricht für ein großes Interesse an diesem Thema.   

Zunächst darf ich mich Ihnen kurz vorstellen: Mein Name ist Bruno Pfeifle. Ich bin seit  
16 Jahren Leiter des Jugendamtes in Stuttgar t und seit einigen Jahren V orsitzender des 
Beirats Jugendhilfe im Verein für Kommunalwissenschaften. 

Steuerungsfragen standen in den letzten 12 Ja hren immer wieder m al auf der Agenda 
der Fachtagungen des Vereins für Kommuna lwissenschaften, m it unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Eines der derzeit viel diskutierten Themen ist die Frage nach einer wir-
kungsorientierten Steuerung. Das ha ben auch die im „Beirat Jugendhilf e“ vertretenen 
kommunalen Praktikerinnen und P raktiker so  gesehen. Einige von ihnen haben diese 
Tagung inhaltlich mit vorbereitet. Mein Dank dafür gilt:  

 Dr. Kerstin Dellemann, Berufsakademie Gera, 

 Rainer Kröger, Diakonieverbund Schweicheln, 

 Prof. Dr. Christian Schrapper, Universität Koblenz-Landau, 

 Karl-Heinz Struzyna, B undesministerium für Fam ilie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Berlin, und  

 Wolfgang Trede, Jugendamt Landkreis Böblingen.  

Seit Anfang der 90er Jahre hat m it der Ei nführung der Neuen Steuerung in den Kom -
munen der Paradigmenwechsel von der I nputsteuerung zur Outputsteuerung stattgef un-
den (oder ist auch das schon ein Mythos? ). Seitdem  sind di e Soziale Arbeit und ihre 
Kostenträger auf der Suche nach geeigne ten, wirksam en Steuerungsmodellen, die die 
Ergebnisse sozialarbeiterischen Handelns in den Blick nehmen.  

Jedes Steuerungskonzept in der sozialen Arbeit  scheint die S zene zu spalten. Die einen 
verkaufen ihren Weg als das Allheilmittel, die anderen s ind grundlegend skeptisch. Ob 
es nun sozialraumorientierte Steuerung ist oder jetzt, aktuell, wirkungsorientierte Steue-
rung. Ich bin m ir nicht sicher, steht der Steu erungsanspruch selber zur Debatte, das da-
vor gestellte Attribut oder das den St euerungsinstrumenten zugrunde liegende V er-
ständnis der Steuerbarkeit sozialer Realitäten?  

Mythos Wirkungsorientierte Steuerung oder Mythos Steuerung? Worum genau 
geht eigentlich die Debatte?  Was für Befürchtungen und Hoffnungen knüpfen sich 
daran?  
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Der Titel der Veranstaltung ist doppeldeu tig. „ Wirkungsorientierte Steuerung“ kann 
heißen: Steuerung, die tatsächlich und nachhaltig steuernde Wirkung entfaltet (und nicht 
nur den bürokratischen Aufwand steigert und Zeit kostet), also W irksamkeit von Steue-
rung.  

Und es kann heißen: Steuerung von (erw ünschten) Wirkungen, also Ergebnissen. U m 
beides wird es in den zwei vor uns liegenden Tagen gehen.  

Mit der Tagung soll versucht werden, das Thema „Wirkungsorientierte Steuerung“ zu 
relativieren, es also „in Relation “, „in Bez ug zu setzen“. Dahinter steht die Annahme, 
dass Steuerungsinstrumente nicht per se gut oder schlecht sind, s ondern dass ihre Be-
wertung einen Kontext braucht. Was aber sind die wesentlichen Bezugspunkte für 
eine sinnvolle, wirksame Steuerung, in welchem Kontext steuern wir Kinder- und 
Jugendhilfe?  

Lassen Sie m ich hierzu ein paar Anm erkungen m achen. Anm erkungen aus der Sicht 
eines Steuerungs praktikers, der  seit 16 Jahren versucht, die Jugendhilfe in seiner 
Kommune und die Leistungen seines Jugenda mtes zu steuern und dessen Am t durch 
Versuch und Reflexion über die Resultate der Versuche einiges gelernt hat.  

1. Wirksamkeit von Steuerung 

Dazu will ich mit einem Dialog einsteigen, den ich am Rande einer (natürlich anderen!) 
Tagung belauscht habe: 

Fragt der Eine: „Sag mal, wird bei euch denn jetzt auch wirkungsorientiert gesteuert?“  

Sagt der Andere: „Ja, w ir haben „Evas“ – wahlweise W imes, Jucon oder xyz – einge -
kauft“.  

Ende des Dialoges. 

Meine Damen und Herren, wenn sich Steuern au f den Einsatz eines „Instrum entes“ be-
schränken würde, wäre ich in der Tat geneigt, von einem Mythos zu sprechen. 

Steuerungsinstrumente, egal wie sie heißen, entfalten eine Wirkung nur, wenn sie in ein 
Gesamtsteuerungskonzept und in eine durchgängige  und praktisch gelebte Steue-
rungsphilosophie und Steuerungskultur eingebettet sind. Diese sind die Hintergrund-
folien, vor der die verschiedenen Steuerungs instrumente, die verschiedenen S teue-
rungsmodelle zu prüfen und zu bewerten si nd. Ganz besonders diejenigen, die m it dem 
Anliegen der „wirkungsorientierten Steuerung“ auf dem Markt sind.  

Man kann m it dem Teilbereich „Steuerung de r Wirkungen“ einsteigen, um  darauf auf-
bauend ein Gesamtsteuerungssystem zu entwickeln oder man kann das schon vorhande-
ne Gesamtsteuerungssystem durch den Fokus  auf die gewünschte n und/oder erzeugten 
Wirkungen weiter qualifizieren – immer aber braucht eine Steuerung, u m tatsächlich  
steuernde Wirkung zu entfalten, ein in sich stimmiges Gesamtsystem.   

Das Gesam tsteuerungskonzept eine s öf fentlichen oder Fre ien Träger s ist das Binde-
glied, das die Lücke zwischen Theorie und Prax is zu schließen hat. Die Verantwortung 
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für ein Gesamtsteuerungskonzept können die Träger der Jugendhilfe nicht an sozialwis -
senschaftliche Institute delegi eren. Nein, da müssen wir als Träger selber inves tieren. 
Dann sind wir als m ündige Kunden in der La ge, auf dem Markt der Modelle und In-
strumente das für uns Passende zu finden, es in Auftrag zu geben oder externen Sach-
verstand einzukaufen, der uns hilft, passgenaue Lösungen zu entwickeln.  

Die besondere Herau sforderung d es öffentlichen Trägers d er Jugendh ilfe lieg t m einer 
Meinung nach darin, dass dieses G esamtsteuerungskonzept für alle Träger in seinem 
Verantwortungsbereich transparent wird. Es sollte für alle gelten. Die damit verbundene 
Steuerungsphilosophie sollte eine durchgängige  sein, von der Hilfeplanung im  Einzel-
fall bis zur Jugendhilfeplanung. 

2. Was muss ein Gesamtsteuerungskonzept in der Kinder- und Jugendhilfe leisten? 
Was ist die zu diesem Feld passende Steuerungsphilosophie?  
Und - welche Anforderungen oder Prüffragen resultieren daraus bezogen auf 
die Modelle und Instrumente zur wirkungsorientierten Steuerung? 

Vor einigen Jahren gab es hi er in Berlin, an diesem  Or t, eine Tagung m it dem Titel 
„Das Jugendamt auf dem W eg zur lernend en Organisation“. Ich habe m ich damals ge-
outet als Anhänger eines system ischen Organisationsverständnisses, das Organisations-
wirklichkeit als ein hochkom plexes Syst em von W echselwirkungsverhältnissen und 
Rückkoppelungseffekten sieht. 16 Jahre Jugend amtsleitung haben mich gelehrt, dass es  
leider nicht oder z iemlich selten so funktioniert, dass ich einen steuernden Impuls setze 
und die von mir erwünschte Wirkung in einem von mir gesetzten Zeitraum eintritt.  

So funktioniert mein Kühlschrank (wenn er intakt ist), aber ni cht meine über 2800 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, geschweige denn die Kooperationspartner des Jugendam-
tes. 

Natürlich liegt mir daran, dass gewisse Wirkungen eintreten und andere nicht. Der W eg 
dorthin darf aber nicht einer einfach gest rickten „Wenn-Dann“-Logik folgen. Ich habe 
die angem essene Steuerungsl ogik im  Konzept der Lernen den Organisation gefunden 
und verstehe Steuern vor allem  als komm unikativen Prozess. Herr Prof. Merchel, be -
zeichnet dies als – „hypothesengeleitetes Anstoßen und Reflektieren von Prozessen in 
kontinuierlichen Feedback-Schleifen“.  

Diese Prozesse sind als gem einschaftliche Lernprozesse zu gestalten – de nn es geht ja 
darum, eine Vielzahl von Sicht- und W ahrnehmungsweisen auf ein gem einsames Ziel 
hin in einen Zusammenhang zu bringen.  

Bezogen auf die Modelle wir kungsorientierter Steuerung heiß t dies, dass Erkenntnisse  
aus Wirkungsmessungen, egal wie diese zustan de kommen, für sich nicht ausreichen, 
um daraus Konsequenzen abzuleiten, Sie sind stets in einen kommunikativen Austausch 
einzubetten, der dem  gemeinsamen Verstehen und dem  Um- und Neuform ulieren von 
Zielen und den erhofften Wirkungen dient.  
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Dabei stellt m an m anchmal fest, dass die gar nicht erwarteten Nebenwirkungen viel 
interessanter sind, als die im  Vorhinein als Erwartung formulierten und gem essenen 
Wirkungen.  

Apropos Nebenwirkungen:  

Charakteristisch für hochko mplexe Systeme und die darin stattfindenden Wechselwir-
kungen und Rückkoppelungseffekte ist die zei tliche Verzögerung beobachtbarer W ir-
kungen. Daher scheint es mir ratsam, bei der Einführung neuer Steuerungsmodelle meh-
rere Steuerungszyklen lang zu beobachten, welche Wirkungen und Nebenwirkungen sie 
erzeugen, bevor sie endgültig implementiert werden. Dies gilt umso mehr, je größer die 
Reichweite solcher Steuerungssystem e is t und ganz besonders dann, w enn Wirkungs-
steuerung mit finanziellen Konsequenzen verbunden wird. 

Aus m einer Annahm e, dass Kinder- und Jugen dhilfe bzw. jegliche soziale Arbeit ein 
hochkomplexes Geschehen ist, ergibt sich ganz grundlegend die Frage: W ie m üssen 
wirkungsorientierte Steuerungsm odelle bescha ffen sein, dam it sie nicht (wom öglich 
ungewollt) das einfache Ursache-Wirkungs-Denken bedienen, auch in Bereichen, wo es 
nicht angemessen ist. Eine wichtige Prüffrage an wirkungsorientierte Steuerungsmodel-
le ist daher, ob sie nicht unter der Hand wieder einen monokausalen Wirkungszusam-
menhang herstellen – obwohl es ihn in der Ar beit mit Menschen so nicht gibt - und ent-
sprechende Sichtweisen fördern.  

Dabei fällt mir ein: 

Haben Sie sich eigen tlich auch gefragt, was der im Programm abgedruckte Schlüssel 
symbolisieren soll? 

Meine Gedanken dazu waren:  

Das ist ein Blechschlüssel, mit dem man ein Spielzeugauto aufziehen kann, und das sich 
dann in eine bestimm te Richtung bewegen so ll. Ob das Spielzeugauto die gewünschte  
Richtung tatsächlich nimmt, blei bt abzuwarten. Da sind kl eine Unebenheiten im  Holz-
fußboden, e s gibt W ellen im Teppichboden ode r im  Weg liegende für uns kaum er-
kennbare Hindernisse, durch die das Auto plötzlich und für uns überraschend seine 
Richtung ändert.  

Das folgt ein wenig den Prinzipien der Ch aostheorie, die ja unter anderem  davon a us-
geht, dass es bei aller P lanung immer unvorhersehbar eintre tende Ereignisse gibt, die 
eine nicht vorher erwartete W irkung habe n. Eine Abweichung vom  eigentlichen Plan 
also, der die Grenzen der Planung erkennen lässt. Diese Erfahrung habe ich – und si-
cherlich nicht nur ich – oft auch in der so zialen Arbeit m it Menschen gem acht, deren 
Verhalten auch nicht immer vorhersehbar ist. 

Wir suchen alle nach dem einen einfach zu handhabenden Hebel, der das ganze System 
in die gewünschte Richtung bringt. Bis wir diesen Hebel nachweislich gefunden haben, 
plädiere ich  dafür, Komplexität n icht unzulässig zu verkürzen. Sonst landen wir ganz 
schnell beim Mythos. 
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Das bringt m ich zu einem weiteren Aspe kt. Die gesam te Kinder- und Jugendhilfe ist 
eingebettet in einen gewaltigen gesellschaftlichen Umbruch: von der Industrie- zur Wis-
sensgesellschaft. Wenn sich das Umfeld der Kinder- und Jugendlichen und der Familien 
so stark verändert, dann stellen sich auch  der K inder- und Jugendhilfe historisch neue 
Herausforderungen. Was wir also brauchen, is t ein Steuerungskonzept, das tauglich ist, 
Innovationen hervorzubringen. 

Wirkungserwartungen und entsprechende Ziel e kann ich imm er nur vor dem Hi nter-
grund dessen, was bekannt ist, formulieren. Das heißt, die Ziele sind imm er vergangen-
heitsorientiert, sie basieren auf dem bisherigen Denken und den mentalen Modellen, die 
die an der Z ielformulierung Beteiligten mitbringen. Innovation im  Sinne von „wirklich 
neu“ bringt dies nicht hervor. Und um einmal wieder Albert Einstein zu zitieren: „Unse-
re Lösungen von Gestern sind die P robleme von heute“. Mit dem  Denken von gestern 
lösen wir die Probleme von heute nicht, erst recht nicht die von morgen. 

Daraus ergibt sich die Frage: was ist zu  tun, dam it wirkungsor ientierte Steuerung der 
Innovation nicht im Wege steht?  

Was wollte ich nun mit meiner Einführung bewirken?!  

Keineswegs eine umfassende und tiefgründi ge Erörterung des Them as Wirkungsorien-
tierte Steuerung. Ich bin m ir bewusst, dass da s Thema noch viele andere Facetten hat, 
deswegen sind ja auch viele Experten heute und m orgen hier, die un s teilhaben lassen 
an ihren Überlegungen und Entwicklungen und Erfahrungen. 

Ich wollte Ihre Aufm erksamkeit durch m eine Bemerkungen weg von der – m öglicher-
weise nahe liegenden – Frage lenken:  

Ist Wirkungsorientierte Steuerung nun ein Mythos oder nicht?   

Mir ist die Frage wichtig: W ie ist wirkungsorientiertes Steu ern zu gestalten, dass es  
nicht zum Mythos wird?  

Denn: das Fragen nach W irkungen, nach ange strebten Zielen hat unseren Blick verän-
dert! Durchgängig – ob wir Besprechungen, Veranstaltungen oder Projekte planen – 
fragen wir heute häufiger als früher danach, was wir erreichen möchten, bevor wir agie-
ren. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht missen möchte! 

Jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Prof . C hristian Schrapper von der Universität 
Koblenz-Landau, der das Einführungsrefera t zu unserem  Tagungsthem a halten wird, 
und wünsche uns allen eine interessante und konstruktiv kritische Tagung. 

Vielen Dank. 
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Wirkungsorientierte Steuerung – ein Mythos? 
Konzepte, Traditionen und Perspektiven der Gestaltung  
einer wirksamen Kinder- und Jugendhilfe 
 
PROF. DR. CHRISTIAN SCHRAPPER 
Erziehungswissenschaftler, Universität Koblenz-Landau 

1.  „Wirkung“ und „Steuerung“ pädagogischer Prozesse – ein Mythos? 

Im „Brockhaus“ findet sich unter dem Stic hwort „Mythos“ folgende Erklärung: „My-
then sind meist E rzählungen, die letzte Frag en des Menschen nach sich und seiner als 
übermächtig, geheim nisvoll und von göttlichem  W irken bestimm t e mpfundenen Welt 
artikulieren und dieses Ganze von seinen Ursprüngen her verständlich m achen.“ Damit 
haben wir schon genügend Stoff, um auf die Jugendhilfe übertragen nach dem  „göttli-
che Wirken“, den „unverstandenen Bedingunge n“ und nach „der W elt als Ganzes und 
den Menschen, die versuchen, sich  darin zurechtzufinden“ zu fragen. Zuerst ist also zu 
fragen, was in der Jugendhilfe m it dem Mythos von „Wirkung“ und „Steuerung“ bezo-
gen auf pädagogische Prozesse gemeint sein kann:   

 Ein Versprechen oder eine Provokation? 

Können auch wir, Pädagoginnen und Päda gogen, Sozialarbeiter,  Sozialpädagogin-
nen, steuern? Haben wir es geschafft, das Diktum vom „Technologiedefizit“, das uns 
anhängt, zu überwinden? Können nun auch wir verbindlich angeben, wo wir hinwol-
len – Ziele – und wie wir dort hinkommen – Methoden? Ist dies das Versprechen von 
„Wirkung“ und „Steuerung“? Oder ist es  eine Provokation, über „Wirkung“ pädago-
gischer Prozesse zu sprechen, da Pädagogi k grundsätzlich nicht m essbar ist?  S ind 
nicht gerade pädagogische Prozesse dadurch  ausgezeichnet, dass sie sich  eben n icht 
allein nach ihren „Wirkungen“ beurteilen lassen? 

 Eine Heilslehre, ein Irrglaube oder eine große Erzählung? 

Was wollen wir unter „Mythos“ verstehen?  Ist m it „Mythos“ eine „Heilslehre ge-
meint oder eher ein Irrglaube? Diese religiösen Begriffe passen zu den auch im Pro-
gramm für diese Veranstaltung ang eführten „Glaubensdiskussionen“. Mir gefällt da-
gegen besser, „Mythos“ als große Erzählungen zu begrei fen und zu untersuchen, 
welche großen Erzählungen über Wirkungen, Steuerung und das, was dabei in Ju-
gendämtern und in der P ädagogik passiert, be nutzt werden, um  uns diese uns oft so 
unerklärlich erscheinende Welt erklären zu können.  

 Eine Verführung oder eine Verpflichtung? 

Sind „ Wirkung“ und „Steuerung“ Verführung oder Verpflichtung?  Es gibt inzwi-
schen eine Menge an infor mationstechnischen Verfahren und Programm en auch für 
die Kinder- und Jugendhilfe und jährlich eine  „CeBit“ für die Soziale Arbeit in 
Nürnberg (con-sozial). Manche sehen dies als eine negative Verführung an, Pädago-
gik auf technisch m essbare Prozesse zu reduz ieren. Auf der anderen Seite ist es eine 
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Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwesen und dem Steuerbürger, auch als Kinder- 
und Jugendhilfe systematisch darüber zu informieren, was aus den gesellschaftlich 
übertragenen Aufgaben und den St euergeldern geworden ist. Vor allem aber haben 
anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, dass die öffentlichen 
Leistungen, auf die sie Anspruch haben, auch wirkungsvoll erbracht werden.  

 Ein archaisches Weltbild oder geschlechtsspezifische Erfahrungen? 

Aus welchen Erfahrungswelten stammen die Vorstellungen davon, was „Steuern“  
ist? Zunächst fällt uns das Steuerrad ei n, an dem m an drehen kann und es passiert 
dann etwas. Wer kennt nicht die kleinen J ungen, die mit großer Begeisterung in Pa-
pas Auto sitzen, am Lenkrad drehen und Motorgeräusche imitierten, mit dem Gefühl, 
sie bewegen und steuern das Auto. Manchm al fällt mir dieses Bild auch ein, wenn 
ich in der Jugendhilfe Menschen erlebe, wie sie von Steuerung reden.  

Solche prägenden Steuerungserfahrungen sc heinen nach m einen völlig subjektiven 
Beobachtungen und Fam ilienerfahrungen (ich  habe zwei Töchter und  zwei Enkel-
söhne) deutlich geschlechtsspezifisch unter schiedlich zu sein. Jungen sind begeistert 
von Autos – ich selbst war begeistert  von Modelleisenbahnen – und haben grundle-
gende Steuerungserfahrungen, die etwas m it technischer Gestalt ung zu tun haben, 
mit Knöpfen, auf die man drückt, mit Rädern, an denen man dreht, und mit Schienen, 
auf denen etwas läuft und hoffentlich ankomm t. Bei Mädchen scheint das anders zu  
sein, jedenfalls haben sich meine Töchter trotz aller vehementer Versuche von „Gen-
der Mainstreaming“ nicht für Autos und Technik interessiert, sondern für das, wofür 
sich offensichtlich viele Mä dchen interessieren, näm lich für Pferde. Die Erfahrung, 
auf einem zweimal so großen, vielfach schw ereren Lebewesen zu sitzen und dieses 
dazu zu bewegen, dahin zu laufen, wohin man möchte, ist offensichtlich eine ganz 
andere Steuerungserfahrung, die möglicherweise sehr viel näher an den systemischen 
Vorstellungen von Steuerung liegt, die wir in der Pädagogik so bevorzugen. Viel-
leicht ist das auch Teil unserer Debatte um Steuerung, dass die Geschlechter und Ge-
nerationen auf unterschiedliche G runderfahrungen zurückgreifen, was sie sich je-
weils unter Steuerung vorstellen.       

Mein erstes Fazit: Wirksame Gestaltung statt wirkungsorientierter Steuerung! 

Die Formulierung in m einem Vortragstitel  „Wirksame Gestaltung“ statt „wirkungsori-
entierter Steuerung“ ist der Versuch, die schon genug ideologieverdächtige Kontroverse 
zu der Frage: „W ie kann Pädagogik gem acht werden?“ nicht noch begrifflich zuzuspit-
zen, sondern einen Schritt zurückzutreten und danach zu fragen, welche Konzepte und 
Vorstellungen, welche Erfahrungen und „große n Erzählungen“ die Idee einer wirksa -
men Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe geprägt haben und bis heute prägen. Die 
Frage lautet also: Was gestaltet Kinder- und Jugendhilfe wirksam?  

In der Kinder- und Jugendhilf e werden zum  einen Prozes se gestaltet und zum  anderen 
Organisation: 

 sozialpädagogische Prozesse der Beratung, Erziehung und Bildung, 

 sozialpolitische Prozesse der Willensbildung und gesellschaftlichen Legitimation.   
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 sozialstaatliche Organisationen, die soziale L eistungen der Unterstützung, der 
Hilfe und Kontrolle, des (Kinder)-Schutzes („Wächteramt“), erbringen. 

Die Frage ist also: Wie solche Prozesse und wie solche  Organisationen wirksam gestal-
tet werden, was man sich unter Wirksamkeit heute vorstellt und auf welche Traditionen 
diese Wirksamkeitsideen zurückgeführt werden können: 

2.  Traditionen der Gestaltung einer wirksamen Kinder- und Jugendhilfe 

Schon lange prägen W irkungsideen die Arbe itsfelder und Konzepte dessen, was wir  
heute Kinder- und Jugendhilfe nennen. Zu de n „große Erzählungen“ über wirksame  
Pädagogik gehören zweifellos folgende: 

 Wer den Leib bezwingt, rettet die Seele.  

Den Körper zu disziplinieren, das A ußen zu ordnen, dam it auch die Psyche sich in 
geordneten Bahnen entwickeln kann, das Innen ordentlich wird, dies ist sicher eine  
der frühesten und bis heute m ächtigsten Wirkungsideen moderner Pädagogik – zum 
Beispiel bei August He rrmann Fra nke oder im Am sterdamer Zuchthaus – und sie 
wird bis heute vielfach für wirkungsvoll ge halten, denken Sie nur an die imm er wie-
der aktuellen Debatten um geschlossene Unterbringung.  

Im krassen Unterschied dazu die andere, bis heute prägende W irkungsidee der m o-
dernen Sozialpädagogik:  

 Erst die allseitige Besorgung, dann die dreistufige Entwicklung der Sittlichkeit. 

Pestalozzis Leitidee seines Feldvers uches mit kriegsverwahrlosten Kindern in Stanz  
hat wohl mehr theoretisch als praktisch bis heute insbesondere die sozialpädagogi-
schen Ideen von Erziehung und Bildung gepr ägt. Die Besinnung auf das Kind als 
Subjekt seiner Bildung und nicht (nur) al s Objekt von Besserung bestimm t diese 
„große Erzählung“. Zuerst m üssen die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse des 
Kindes „besorgt werden“, dann kann es sich den Anstrengungen seiner Erziehung 
stellen – oder m it Bert Brecht: „E rst komm t das Fressen, dann die Moral.“ W er 
nichts zu Essen und zum Schlafen hat, wer sich nicht sicher fühlen kann in seinen 
grundlegenden Bedürfnissen, m it dem m uss de r (Sozial-)Pädagoge auch nicht dar-
über reden, wie er sich ordentlich zu verhalten oder sich moralisch zu entwickeln hat. 
Dieses Wirkungsmotiv finden Sie auch in den heutigen Kinderschutzdebatten wie-
der.  

 Wer seine Natur durchblickt, kann den Menschen formen. 

Spätestens im ausgehenden 19. und beginne nden 20. Jahrhundert gewinnen die Hu-
manwissenschaften, insbesondere die Medi zin, die Psychopathologie und die päda-
gogische Psychologie auch in der Pädagogik an Einfluss. In dicken Lehrbüchern  
wird versucht, genauso detailliert und differenziert, wie man es gerade erfolgreich für 
die äußere Natur des Menschen in den Na turwissenschaften geschafft hat, nun auch 
Naturgesetze für die Entwicklung und das Be greifen der inneren Natur zu for mulie-
ren, um den Menschen mit diesem Wissen beherrschen und formen zu können. Auch 
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in den aktuellen Debatten um  Wirkungsorientierung ist der Ei nfluss der Psychologie 
und Psychiatrie m it ihren Konzepten, theo retischen Bezügen und Instrum enten bis 
heute spürbar m it der großen Erzählung: „Wir müssen die Natur durchblicken und 
wissenschaftlich erklären können, dann könne n wir auch die Instrum ente und Me-
thoden begründen (evidence based), den Me nschen in dem Sinne wirkungsvoll zu 
formen, wie wir es für richtig und notwendi g halten.“ Dieses Versprechen hat für ei-
ne um ihre wissenschaftliche Reputation besorgte Pädagogik immer wieder ein große 
Anziehung.   

 Gerechte Verhältnisse lassen gerechte Menschen wachsen. 

Spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts prägte als Kontrast zu einem  wissen-
schaftlich-technischen Verständnis des Me nschen die Reform pädagogik m it ihrer  
„Erzählung“ „Gerech te Verhältn isse lass en gerechte Menschen wachsen“ die W ir-
kungsideen der gerade entstehenden Jugendwohl fahrt ganz wesentli ch. In diese his-
torische Periode gehören auch die Wirkungs ideen einer „sozialistischen“ Pädagogik: 
„Die Verhältnisse prägen das Verhalten und nicht um gekehrt“ – daher müssen auch 
pädagogisch zuerst die Verhältnisse, in denen Menschen leben, gestaltet werden. Wie 
nah allerdings diese letzte Wirkungsidee wiederum mit einem mechanistischen Ver-
ständnis von Verhaltensprägung verbunden se in kann, auch davon berichten die Er-
fahrungen gerade mit der Heimerziehung der ehemaligen DDR.   

 Dein Wille soll meine Richtschnur sein. 

So verstehe ich die W irkungsidee der m odernen Sozialpädagogik, die sich am  Ju-
gendlichen oder an se iner Lebenswelt o rientieren will. Der  Satz heiß t nicht: „Dein 
Wille soll m ein Bef ehl sein“,  sond ern „m eine Richtschnu r“, woran de utlich wird,  
dass vom  W illen auch abgewichen werden kann, aber d ass sich d as pädagogische 
Handeln im Wesentlichen mit dem, was Menschen wollen, konstruktiv auseinander-
setzen muss.  

Wenn wir hier und heute über W irkungsorientierung oder über wirksam e Gestaltung 
von Kinder- und Jugendhilfe sprechen, beziehen  wir uns zum eist unausgesprochen auf 
solche grundlegenden, auch kontro versen Trad itionslinien. Bisher habe ich aber ü ber-
wiegend Ideen zur Gestaltung pädagogischer Prozesse angesprochen, auch, weil dies e 
der Idee vom „Pädagogischen“ als Beziehungsprozess näher liegen.  

Wenn über Mythen und große Erzählungen zur Gestaltung von Kinder- und Jugendhilfe 
gesprochen werden soll, m üssen aber auch  solche Konzepte und Erfahrungen erwähnt  
werden, die für unsere Organisationserfahrungen prägend sind, also f ür die Gestal-
tung der Orte, an denen Pädagogik stattfinde n soll, bzw. die bereits pädagogisch wirk-
sam werden. Und auch über die W irksamkeit von Organisationen der Kinder- und 
Jugendhilfe gibt es ausgesprochen wirkm ächtige „große Erzählungen“, von denen hier 
nur an die Ideen zur Organisation öffentlic her Jugendhilfe erinnert werden soll. Die  
Organisationstraditionen öffentlicher Erziehungs-Orte zwischen Kasernenhof und Fami-
lienidyll sind ein eigenes Thema, zu dem an anderer Stelle schon viel gesagt wurde: 
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 örtliche Zuständigkeit und Kommunale Verantwortung 

Die „Erzählung“ über die W irksamkeit ör tlicher Zuständigkeiten und komm unaler 
Verantwortung prägt die Kinder- und J ugendhilfe von Anbeginn. Nicht wie in den 
meisten europäischen Nachbarländern wird  die öffentliche Sorge und Aufsicht üb er 
die nachwachsende Generati on als ein Strang staatlicher  Behörden und Institutionen 
gestaltet, sondern im  W iderstreit zwis chen komm unaler Selbstverwaltung und ge-
samtstaatlicher Verantwortung. Und komm unale Verantwortung ist dabei deutlich 
mehr als die unters te Ebene staatlich-öffe ntlicher Zuständigkeit, sie ist vor allem 
auch Ausdruck der gesellschaftlichen Verantwortung einer bürgerlichen Lokalge-
meinschaft. Die politischen Institutionen der kommunalen Ebene sind schon traditio-
nell deutlich geprägt durch die E inflüsse der gesellschaftlichen Gruppen, die sich um 
„ihre“ Stadt oder Gem einde „sorgen“. Nicht ab strakte Gesetze präg en diese Sorge,  
sondern das unmittelbare Interesse an geordneten Verhältnissen im „eigenen“ Ort.      

 Jugendamt als Teil öffentlicher Verwaltung 

Auch das is t ein e „g roße Erzäh lung“, di e durchaus m ythologische Züge annimm t, 
auch als eine prägende Kontroverse der Organisationsdebatten um die zentrale Insti-
tution der deutschen Jugendwohlfahrt und Jugendhilfe: Das Jugendam t. Soll das Ju-
gendamt  zuerst ein Amt sein, d.h. objektiv eine Sache verwalten oder eine „Erzie-
hungs“-Institution, die vor allem  von ihrer Aufgabe durchdrungen und geprägt wird, 
auch und gerade in ihrer Organisation?  Sind dem Jugendam t „die Fesseln öffentli-
cher Verwaltung“ angelegt, die es zu sprengen gilt – oder erfordert die Aufgabe nicht 
gerade die Zuverlässigkeit und Sicherheit einer „ordentlichen“ Verwaltung? 

 Einheit und Zweigliedrigkeit des Jugendamtes 

Auch dies ist so ein Organisations-Mythos, der sich bis heute hä lt, die Rede von der 
Einheit und Zweigliedrigkeit des Jugendam tes - und auch diese ist strittig. Trägt es 
zu einer wirksamen Kinder- und Jugendhilfe bei, eben genau nicht die positiven Tei-
le wie Bildu ng im Kindergarten, Familienbildung oder Juge ndarbeit zu trennen v on 
den von sozialen Problem en infizierten Te ilen wie Hilfen zur Erziehung oder den 
anderen Aufgaben? Die Grundkonstruktionen der Mütter und Väter der Jugendwohl-
fahrt war und ist, dass gerade diese beid en Seiten der Jugendwohlfahrt zusammenge-
hören sollen: Nur wenn Bildung und sozi ale Hilfe, wenn Kinder- und Jugendarbeit 
auf der einen Seite und Hilfen zur Erziehung auf der anderen in einer Einheit gedacht 
werden, kann genau das verh indert werden, was die ge samte Jugendhilfe in ihrer 
Wirksamkeit so grundlegend beschädigen würde: die Trennung der Bildung der „Gu-
ten“ von der Erziehung (und Kontrolle) der „Schlechten“, weil Problematischen.  

Zur Einheit gehört die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes, also der Ausschuss und  die 
Verwaltung. Diese anachronistische Organisa tionsidee ist der spezifische Ausdruck der  
durch die komm unale Selbstverantwortung ge prägten S truktur des Jugendam tes: die 
gesellschaftlichen Gruppen der lokalen Gem einschaft sollen auch die Verantwortung 
der öffentlichen Aufgaben unmittelbar mitgestalten und mittragen, eben in einem paritä-
tisch besetzten Ausschuss. Nicht zuf ällig ist es gerade dieser Teil der Jugendam tverfas-
sung, der in den zahlreichen „Modernisierungsgesetzentwürfen“ der letzten Jahre für 
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eine stringente staatliche Verwaltungsstrukt ur auch des Jugendam tes geopfert werden 
sollte.  

 Subsidiarität gegenüber freien Trägern und partnerschaftliches Zusammenwirken 

Auch die Subsidiarität gegenüber d en freien Trägern und die partnerschaftliche Zu -
sammenarbeit gehören in die spezifisch  deutschen Grundkonstruktionen der Kinder-  
und Jugendhilfe. Schon in der Zweigliedr igkeit des Jugendam tes kommt die m acht-
volle Position der gesellschaftlichen Gruppe n zum Ausdruck, die traditionell die öf-
fentliche Sorge für Kind er, Jugendliche und Familien gestaltet und verantwortet ha-
ben – sie sind m it Sitz und Stimme  in dem Aus schuss vertreten, der Teil des Am tes 
ist. Dass dies funktioniert, ist Menschen  aus anderen Verwaltungsbereichen und aus 
anderen Ländern kaum zu vermitteln und die Zweifel daran, dass das wirklich so ist,  
halten weiterhin vor. A ber gerade wenn in  Zeiten m oderner W irkungsorientierung 
das Verhältnis Öffentlicher und  Freier Träger zunehm end wie eine „norm ale“ Ge-
schäftsbeziehung von Auftraggeber und Auftragne hmer gedacht werden soll, ist dar-
an zu erinnern, dass eine der wirkungs vollsten Gestaltungsideen unserer Jugendhilfe 
dieses Verhältnis auch  anders sieht: Die freien gese llschaftlichen Gruppen und ihre 
Träger haben einen eigenständigen Gestaltungsraum für die Aufgaben der Erziehung 
und Bildung, und dabei Anspruch auf öffentliche Förderung. Wie sehr diese Idee von 
Subsidiarität in W iderspruch zu einer wirkungsorientierten Planung und Steuerung 
geraten kann, ist aktuell zum  Beispiel beim Ausbau der Kindertagesbetreuung zu se-
hen.    

Diese Traditionslinien prägender Gestaltungsidee und zugrunde liegender Wirkungsvor-
stellungen zeigen deutlich, wir groß die Fü lle der Them en und wie breit das Spektrum 
der Diskussionen ist, die unsere heutigen Vorstellungen darüber, was Kinder- und Ju-
gendhilfe wirksam  m achen könnte, beeinflu ssen. Dass diese Debatten den Charakter 
von Glaubenskriegen annehm en können, m uss daher nicht wundern. Aber nun von der 
Geschichte in die Gegenwart:  

3.  Aktuelle Konzepte zur Gestaltung einer wirksamen Kinder- und Jugendhilfe 

Seit Inkrafttreten des K inder- und Jugendhilfegesetzes im Jahr 1991 und geprägt durch 
den 8. Jugendbericht von 1990, de r diese oft als Paradigm enwechsel bezeichnete Neu-
orientierung programmatisch ausformuliert hat, heißen unse re aktuellen Wirksamkeits-
ideen einer modernen Kinder und Jugendhilfe zum Beispiel: 

 Von der „obrigkeitsstaatlichen Fürsorge“ zur „sozialpädagogischen Dienstleistung“.  

Diese Formel, die den programm atischen Umbruch auf den Punkt bringen soll, wird 
Johannes Münder zugeschrieben . Kinder- und Jugendhilfe wird dem nach wirksam, 
wenn sie sich als eine produktive, nützliche und für Menschen förderliche Dienstleis-
tung anbietet, sie ist nicht m ehr wirksam, wenn sie sich nur als obrigkeitsstaatliche  
Fürsorge, die zu beaufsichtigen, zu kontrollieren und zu disziplinieren hat, versteht.  
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 Infrastrukturgestaltung oder Intervention. 

In den Leitlinien einer modernen Jugendhilfe hieß es hierzu im 8. Jugendbericht noch 
eindeutig: Prävention vor Intervention. Aber hierzu gibt es aktuell durchaus kontro-
verse Diskussionen: Auf der einen Seite entfaltet Kinder- und Jugendhilfe ihre Wirk-
samkeit in der Gestaltung einer Infrastr uktur von Angeboten, Einrichtungen, Leis-
tungen, Räumen, Diensten und Menschen, die Kindern, Ju gendlichen und Fa milien 
dort zur Verfügung stehen und die dann ansp rechbar sind, wenn sie für die Fragen 
und Bedürfnisse zur Gestalt ung eines erfolgreichen Lebe ns und zur Bewältigung der 
Probleme und Schwierigkeiten, die m it dem  Aufziehen von Kindern und dem  Er-
wachsenwerden zu tun haben, gebraucht werd en. Auf der anderen Seite versteht sich 
wirksame Kinder- und Jugendhilfe auch als Gestalterin von Interventionen insbeson-
dere zum  „Schutz von Kindern vor Gefahren  für ihr W ohl“. Mit Intervention sind 
machtvolle Eingriffe gemeint, die von eine r eigenständigen Einschätzung und Beur-
teilung ausgehen, ob und wodurch Kindern Ge fahr droht. Diese Spannung, klassisch 
oft als „dop peltes Mand at“ von Hilf e und Kont rolle interpretiert, dessen einseitig e 
Lösung zugunsten der Hilfe ein vielfach ge träumtes Ideal war und vielleicht imm er 
noch ist.  

 Forschritt durch Verfahren: Hilfeplanung und Jugendhilfeplanung. 

Wenn schon die W irkungsideen der sozial pädagogischen Jugendhilfe nicht pro-
grammatisch-normativ durchzusetzen waren – der letzte große Versuch war für m ich 
das Konzept „Offensive Jugendhilfe“ –, so sollen verbindliche Verfahrenskonzepte 
den notwendigen Fortschritt bringen. Die Verfahren Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII) 
und Jugendhilfeplanung (§ 80 SGB VIII) gehö ren meines Erachtens zu d en „großen 
Erzählungen“ solcher Verfahrensfortschrit ts-Konzepte. Ansprüche auf sozialstaatli-
che Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe können gesetzlich ni cht über normative 
Regelungen, wie wir sie aus den m onetären Leistungen der Sozialhilfe kennen, be-
stimmt werden. Die L eistungen, die di e Kinder- und Jugendhilfe wirksam  zu ge-
stalten hat, lassen sich nicht im Ergebnis normativ abschließend regeln, sondern über 
Verfahrensregelungen lassen sich alle Beteilig ten in eine S ituation bringen, sich dar-
über verständigen zu m üssen, wie sie wirkungsvolle Prozesse gestalten und kontrol-
lieren wollen. Dazu gibt es im KJHG zwei große Verfahrensregelungen, die bis heute 
allerdings auch in ihrer Wirksamkeit angezweifelt werden: die Hilfeplanung und die  
Jugendhilfeplanung.  

 Integration von Fach- und Finanzverantwortung. 

Dieses Konzept is t aus m einer Sicht das W ichtigste, das au s den Debatten um  die 
Neue Steuerung geblieben ist. Der Im puls, Fac h- und Finanzverantwortung gerade 
für die sozialen und sozialpädagogische n Leistungen und Dienste zusammenzufüh-
ren und nicht mehr dem alten Mythos zu folgen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen 
verstünden nichts vom  Geld, entfaltet bis heute durchaus widersprüchliche Wirkun-
gen. Produktive W irkungen, wenn die kom plexen Aufgaben der Fach- und Finanz-
verantwortung mit den erforderlichen vers chiedenen Kompetenzen  integrierend ge-
staltet werden, unproduktive, wenn Sozial arbeiterinnen und So zialpädagogen m it 
Kontrolllisten und Erhebungsböge n überfrachtet zu einem  Innendienst mutieren, der  
mehr administriert als pädagogisch arbeitet.  
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Soweit eine  kleine  Auswahl der ak tuellen Konzepte, d ie z um Teil die  Qualitä t e iner 
„großen Erzählung“ haben, zum  Teil aber auch  nur „kleine Geschich ten“ erzählen, die  
den Alltag nicht immer nur produktiv prägen. Al lesamt aber treiben sie d ie Kinder- und 
Jugendhilfe in ihren Vorstellungen darüber a n, wie sie wirksam sein kann. Alles Reden 
und Streiten über die W irkungsideen der Kinder- und Jugendhilfe läuft aber wie auf 
einen archimedischen Punkt immer wieder auf die Frage zu: 

4.  Wie können die Wirkungen pädagogischer Prozesse beurteilt werden? 

Können pädagogische P rozesse überhaupt be urteilt werden? Ich benutze m it Absicht 
nicht das Wort „gemessen“ werden, denn spätestens seit Luhm anns Verdikt vom Tech-
nologiedefizit jeder Pädagogik ist klar, dass pädagogische Prozesse nicht wie technische 
kausalen Gesetzmäßigkeiten folgen und sich dam it einer Messung ihrer Effekte entzie-
hen. Aber klar ist auch, dass pädagogische Prozesse auch in ih ren Wirkungen beurteilt  
werden. Jeder, der z.B. im sozialpädagogischen Feld tätig ist, hat eine Meinung darüber, 
ob das, was er in einem konkreten Hilfeprozess in einer Familie oder mit einem Jugend-
lichen in einer Einrichtung tut, etwas „geb racht hat“ oder nicht – also wirkungsvoll war 
oder nicht. Jeder von Ihnen hat Meinungen darüber, was förderlich ist, was zur Verbes-
serung der Lebenssituation einer Fam ilie oder zu einer pos itiven Entwicklung des  Ver-
haltens eines jungen Menschen beig etragen hat und was nicht – jeder beurteilt W irkun-
gen pädagogischer Prozesse, sowohl die der eigenen als auch die anderer.  

Aber was heißt d iese S elbstverständlichkeit un d Alltäg lichkeit der Beurteilung vo n 
Wirkungen pädagogischer Arbeit für die Idee  und die Vorstellungen der Beurteilung 
pädagogischer Prozesse?  

Dazu möchte ich an einem Modell heraus arbeiten, in welchen Di mensionen pädagogi-
sche Prozesse begriffen und damit auch beurteilt werden können. In vier konzentrischen 
Kreisen angeordnet sind vier Dimensionen abgebildet, in denen pädagogisches Handeln 
als soziales Handeln zwischen Subjekten (klassisch zwischen Erzieher und Zögling)  
begriffen werden kann (Abbildung 1). 

Im äußeren Kreis ist die Handlungsdimension abgebildet, die anzeigt, was getan wird: 
Eine breite Palette von Tätigkeiten, die sich daraufhin befragen lassen, wie wirksam sie  
„pädagogisch“ gestaltet sind. Der überwieg ende Teil der sozialpädagogischen Metho-
den und Instrum ente beschäftigt sich m it der Frage, wie diese Tätigkeiten so gestaltet 
werden können, das auf die beiden nächsten Dimensionen (Verhalten und Entwicklung) 
zielgerichtet Einfluss genommen werden kann.   

Auf der Verhaltensdimension können die Verhaltensweisen von Kindern und Jugendli-
chen beschrieben werden, die durch pädagogisc he Prozesse beeinflu sst werden sollen.  
Dabei beschäftigen auch die Pädagoginnen und Pädagogen der Kinder- und Jugendhilfe  
vor allen Dingen zwei Verhaltensdimensionen: Das ist zum einen das soziale Verhalten, 
insbesondere dann, wenn es um  Interesse ndurchsetzung und Konf likte geht, und zum 
anderen das Leistungsverhalten. Insbesonde re die schon erwähnte pädagogische P sy-
chologie hat uns m it einer Fülle von Beschr eibungen und Indikatoren versorgt, solche 
Verhaltensweisen zu benennen und zu bewerten.  
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   Dimensionen pädagogischer Prozesse und ihrer möglichen Wirkungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1          © Prof. Dr. Christian Schrapper 

Allerdings lassen sich auf der Handlungs- und  auf der Verhaltensdim ension pädagogi-
sche Prozesse bestenfalls an der Oberfläch e abbilden, als äußerliche Beschreibung von 
Tätigkeiten der Pädagogen und von Handlungswe isen der Zöglinge. Daher führe ich 
eine dritte Di mension ein, die Entwicklungsdimension. Denn pädagogisches Handeln 
zielt nicht einfach auf eine Verhaltensände rung der „erzogenen“ Subjekte, dies wäre 
schlicht Dressur, so wie die Verhaltensä nderung bei der „Erziehung“ m eines Hundes: 
Jedes Mal, wenn ich „Platz“ ruf e, legt er s ich hin; warum der Hund das tut, ob aus  
Angst vor mir oder um m ir eine Freude zu  machen oder um die benachbarte Hundeda -
me zu beeindrucken, ist mir dabei völlig egal. Anders bei der Erziehung meiner Kinder. 
Hier sind mir die Motive ihrer von m ir ebenfalls gewünschten Verhaltesäußerungen 
nicht egal. Denn dies zeichne t pädagogisches Arbeiten aus,  dass es um  Veränderungen 
und Fortschritte in der Entwicklungsperspek tive eines jungen Menschen geht, um  die 
Förderung seiner körperlichen, seelischen und kognitiven Entwicklung.  
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Hier habe ich zwei Aspekte unterschieden, um deutlich zu m achen, dass m it der E nt-
wicklungsdimension durchaus norm ative Vo rstellungen darüber verbunden sind, was 
wir im fachlichen und gesellschaftlichen Kons ens für richtig halten, was ein Kind etwa  
in welchem Alter können sollte und über welc he Fähigkeiten und Fertigkeiten es verfü-
gen sollte: So sind wir uns wahrscheinlich relativ schnell darübe r einig, dass ein Kind 
mit etwa 12 bis 14 Monaten anfangen sollte zu laufen. Mit dem  Laufen ist aber nicht 
nur eine körperliche Bewegung gem eint, sondern auch ein anderes Verhältnis zur Welt, 
die Hände werden frei, der Blick erweitert sich und die Möglichkeiten des Kindes, seine 
Welt zu erkunden, gewinnen eine neue Qualit ät. Wenn Kinder nich t in der genannten 
Zeit damit beginnen aufrecht zu lau fen, ist es  berechtigt, s ich Sorgen zu m achen. Das 
Kind muss noch nicht als krank oder psychisch defizitär angesehen werden, aber es  ist 
eine Aufforderung, darüber nachzudenken, wie diesem Kind weitere Entwicklungsmög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen sind, dam it es die ersten „eigenen Schritte“ tut. Wir 
haben also normative Vorstellungen darüber, was Kinder in welchem Alter an Entwick-
lungspotenzialen und -aufgaben für sich bearbeitet haben sollten.  

Damit ist bewusst eine pädagogische Perspe ktive auf den Entwicklungsaspekt gelegt, 
im Unterschied zu einer psychologische n, die von Entwicklungsstufen oder -phasen 
spricht und eher daran interessiert ist, zu fr agen, welche Defizite ein Kind zeigt, wenn 
es sich nicht altersgemäß entwickelt hat. Di ese Perspektive ist h ier nicht gemeint, aber 
auch pädagogisch haben wir eine norm ative Vorstellung und danach beurteilen wir die 
Wirksamkeit pädagogischer Prozesse.  

Aber auch diese Dimension ist als Wirkung pädagogischer Prozesse noch unzureichend 
und bleibt der Intention und Absicht m oderner Pädagogik äußerlich, die spätestens seit 
Pestalozzi als selbst-bewusste Sittlichkeit oder – wie es im § 1 des SGB VIII he ißt – als 
„eigenverantwortliche und gem einschaftsfähige Persönlichkeit“ verstanden werden 
kann. Daher steht im  innersten Kreis die Reflexive Dimension. Es ist die Grundidee der 
Pädagogik seit der Aufklärung, Menschen dazu zu befähigen, aus freien Stücken das zu 
tun, was sie – gesellschaftlich so llen. Sie handeln sozial und moralisch, weil sie es wol-
len und nicht m ehr entweder unter Z wang, aus Angst vor einer Strafe – oder m it einer 
Belohnung gelockt. In der reflexiven Dim ension geht es um  das eigenständige Bild des 
„erzogenen und gebildeten jungen Menschen über sich selbst und die Welt, in der er 
lebt. Hier werden die zentralen Fragen bearbeitet: Wer bin ich? Was kann ich? Wer ge-
hört zu mir? Wie verstehe ich m ich in der Welt um mich herum? Erst daran, wie junge 
Menschen diese Fragen bearbeiten und für sich immer wieder neu beantworten können,  
können wir letztlich beurteilen, ob unsere Erziehung wirksam war (Abbildung 2).  

Aber wie kann diese Reflexive Dimension in Betrachtungen über W irkungen pädagogi-
scher Prozesse und in ihre  Beurteilung Eingang finden?  Wenn wir über W irkungen pä-
dagogischer Prozesse sprechen, können viel e Aspekte auf der Oberfläche durchaus dar -
auf hindeuten, dass sie W irkungen zeigen. Die Dimension pädagogischer Handlungen 
ist präzise beschreibbar, auch die Dim ension des Verhaltens junger Menschen ist noch 
recht genau zu erfassen. 
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       Beurteilung von Wirkungen pädagogischer Prozesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2       © Prof. Dr. Christian Schrapper 

Schwieriger wird es schon m it der Entwickl ungsdimension, hier m üssen oft indirekte  
Hinweise – wie im  Beispiel mit dem Laufen lernen – genügen, um  im Beispiel die hin-
ter der rein körperlichen Aktion liegende  Veränderung der Selbst- und Weltwahrneh-
mung eines Kindes zu erfassen. Aber das, was wir unter pädagogi schen Prozessen ver-
stehen, erschöpft sich auch darin nicht. Darüber erfahren wir nur etwas durch die  
Selbstauskünfte der jungen Menschen, im  berühmten „pädagogischen Gespräch“ also, 
bei den kostbaren Gelegenheiten, in denen Kinder bereit sind, Auskunft darüber zu ge-
ben, wie sie sich und die W elt sehen und die Di nge beurteilen, die sie betreffen. Solche  
Selbstauskünfte aber können nicht wörtlich genommen werden, sie wollen verstanden 
und angemessen gedeutet werden, ein immer hoch riskanter Prozess, da in hohem Maße 
anfällig für die e rwünschten In terpretationen de r Erwachsenen – zum al wenn sie s ich 
damit als Pädagogen selbst bewerten.  

5.  Steuerungs- und Gestaltungsideen sozialstaatlicher Organisation 

Gestartet habe ich m eine Betrachtungen zur wirksamen Gestaltung der Kinder- und Ju-
gendhilfe damit, dass ich behauptet habe, es würden zum  einen Prozesse  gestaltet und 
zum anderen Organisation; gemeint habe ich damit:  

 sozialpädagogische Prozesse der Beratung, Erziehung und Bildung sowie 

Für pädagogische 
Fachkraft  
sichtbar,  
beobachtbar,  
beurteilbar 

Nur über Selbstauskünfte von  
Kindern/Eltern für pädagogische 
Fachkräfte verstehbar und deutbar 
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 sozialstaatliche Organisationen, die soziale L eistungen der Unterstützung, der 
Hilfe und der Kontrolle erbringen. 

Nach dem Ausflug in die Kom plexität pädagogischer Prozesse und die Problem e ihrer 
Beurteilung, will ich m ich im letzten Teil m einer Ausführungen den Steuerungs- u nd 
Gestaltungsideen sozialstaatlicher Organisa tion zuwenden. Denn auch in der Kinder- 
und Jugendhilfe finden sich die drei großen Steuerungsmythen der Neuzeit wieder: 

1. Steuerung durch Recht und Vereinbarung (über Gehorsam und Einsicht) 

Auf die Jugendhilfe bezogen könnte m an erwarten, wenn im Sozialgesetzbuch Nr. V III 
ein § 8a, ein § 36a oder die §§ 78a-g eingeführ t werden, dass dies Impulse sind, die die 
Landschaft der Jugendhilfe wese ntlich prägen und beeinflu ssen und die in der ganzen 
Republik dazu beitragen, eine wirksam e Kinder- und Jugendhilfe zu gestalten. Dieser  
Glaube ist zweifellos eine „große Erzählung“, daran müssen die Juristen unter uns glau-
ben. Die Idee der Steuerung durch Recht und Ve reinbarung funktioniert im  Wesentli-
chen darüber, dass es so etwas geben soll, Gehorsam  und vor allem Einsicht; nicht nur  
aus Angst vor Strafe, auch aus rationaler Eins icht halte ich m ich an die verbindlichen 
Normen meiner Gemeinschaft – solange mir dies nutzt.  

2. Steuerung durch Eigennutz (mit Geld oder Liebe) 

Die zweite große Id ee, die im  Moment wied er viel E influss gewinnt, ist die Steuerung 
durch Eigennutz (bonus und malus). Ich tue etwas, weil ich meinen ökonomischen oder 
sozialen Nutzen, m einen Beziehungsnutzen verb essern will. Der zu erwartende Nutzen 
steuert das Verhalten, weniger die zu erwarten de Strafe, das wissen w ir schon aus den 
einschlägigen Versuchen mit Tauben und anderen tierischen Verwandten.    

3. Steuerung durch Wissenschaft (über Erkenntnis und mit Wissen) 

So heißt die Idee der dritten großen Erzählung. W ir tun etwas, weil wir über Erkennt -
nisse und Wissen verfügen und von der Erkenntni s lassen wir uns leiten. Eines der gro-
ßen Probleme jedes Verantwortlichen in Or ganisationen und Prozessen ist imm er wie-
der die Frage, warum  Menschen nicht das tun, was vernünftig ist,  obwohl sie über das 
Wissen darüber verfügen. Gleichwohl ersche int diese rationale Idee der Steuerung als 
die große V erheißung in einer kom plexen und komplizierten Welt. Wer die Gesetzm ä-
ßigkeiten der Welt erkennt, der findet sich am  besten darin zurech t. Den gesäten Zwei-
fel an de r Rationalität will ich  noch einmal aufgreifen, um in einer allerletzten Run de 
von „großen Erzählungen“ zu berichten, die sich mit der Steuerung von Organisationen 
als durchaus eigensinnige soziale Systeme beschäftigen.    

6. Vorstellungen über die Dynamiken von Organisation(en) in der Kinder- und 
Jugendhilfe 

Nach meiner Beobachtung haben Pädagoginnen und Pädagogen oft ein gespaltenes Ver-
hältnis zu Organisationen.  

 Einerseits ist „die“ Orga nisation zuständig dafür, solche R ahmenbedingungen zu 
schaffen, mit denen der pädagogische Schonr aum in der Klasse, in der Gruppe und 
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in der persönlichen Begleitung abgesicher t ist und funktionier t. Die Organisation 
fungiert hier als eine Art Haus meister und ist die Servicestelle, die dafür sorgt, dass 
alles für die pädagogische Arbe it Notwendige zur rechten Zeit an der richtigen Stel-
le ist, dab ei möglichst k einen „bürokratischen“ Aufwand ve rursacht und keine Zeit 
für die wertvoll pädagogische Arbeit raubt.  

 Auf der anderen Seite wird Organisatio n häufig m it Gefühlen von Ohnm acht und 
Empörung oder Resignation verbunden: „Die Rahm enbedingungen verhindern, dass 
das Richtige getan werden kann.“ Dieser Sa tz skizziert einen T opos, der offensicht-
lich tief in den pädagogischen Genen verankert ist, ich höre diesen Satz in all seinen 
Varianten schon bei Studenten, wenn sie für ihre Fälle, P rozesse und Projekte nach 
Erklärungen für das eigene Scheitern such en. Wenn etwas nicht so gut abgelaufen 
ist wie geplant, wird schnell auf die ge sellschaftlichen Rahmenbedingungen (zu we-
nig Geld vorhanden, Jugendam t ist zu bürokr atisch …) verwiesen. Die Vorstellung 
darüber, dass Organisation etwas ist, mit dem man sich abfinden muss, die einen mit 
Grenzen konfrontiert und in der Regel imm er mit Zuweni g ausstat tet, scheint fest 
und tief verankert zu sein.  

Daher lohnt es sich darauf zu schauen, welche großen Erzählungen es über wirksame 
Organisationen gibt: 

 Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt’s einen der die Sache regelt 

Die erste „E rzählung“ prägt die Vorste llung von Organisation als etwas notwendig 
Hierarchisches. Auch w enn der Jug endamtsleiter nicht sich er s ein kann, dass das, 
was er am Vormittag in die W elt gesetzt hat, am Abend schon gewirkt hat, is t diese 
Grundidee in vielen Organisations-Organig rammen unüber sehbar: Es gibt eine hie-
rarchische Konzentration von Verant wortung nach oben und von De legation und 
Anweisungen nach unten.  

 Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 

Diese Erzählung ist die prozessuale, bezie hungsorientierte Variante der vorherigen.  
In hierarchischen Organisationen muss vor allem kontrolliert werden, ob die erteilten 
Aufträge auch erledigt wurden und ob da s unvermeidliche Vertrauen in den Gehor-
sam auch nicht enttäuscht worden ist. Beziehungen zwischen Menschen mit all ihren 
„subjektiven“ Faktoren sind zwar auch in  hierarchischen Organisationen unvermeid-
bar, aber erträglich wird  ihre Unbereche nbarkeit nur durch rati onale Kontrolle. Das 
Gegenstück dieser Kontrollid ee von oben ist die Vorstellung  der quasi natürlichen  
Frontstellung zwischen MitarbeiterInnen und Vorgesetzten. In diese Kategorie gehört 
auch die in sozialen Organisationen zwar nicht mehr so häufig, aber immer wieder zu 
findende Idee von der „Leitungslosen Arbe itsgruppe“ als produktivste Variante der 
Arbeitsorganisation. 

 Logische Baumuster und rationale Fahrpläne 

Zu den großen Erzählungen der neuzeitlic hen Organisationsgestalter gehört die Vor-
stellung, für Organisationen braucht man logische Baumuster und rationale Fahrplä-
ne. Organisationen sind in diesen Vorste llungen komplizierte Maschinen, die, wenn  
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sie richtig zusammengebaut sind und an den richtigen Stellen richtig angestoßen und 
verbunden werden, auch richtig gut funktionieren. Also sucht m an nac h den Stell-
schrauben, danach, wo es in einer Orga nisation „klemm t“, und wenn m an das in 
Ordnung gebracht hat, muss „der Laden wieder laufen.“  

 Alle müssen mitgenommen werden  

Eine ebenfalls viel gehörte Idee lautet: Organisationen funktionieren am besten, 
wenn alle m itgenommen werden. Wenn alle  über alles reden können, wenn alle an 
allem beteiligt sind, ist eine Organisation zwar  nicht an der Spitze, aber in der Breite 
gut aufgestellt. Sie haben sicher genügend Erfahrungen mit den verzweifelten Versu-
chen, auch die letzten Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, auch wenn diese ein-
fach nicht mitgenommen werden wollen.  

 Systeme steuern sich selbst 

Eine letzte „große Erzählung“ stam mt au s der System theorie; Organisationen sind  
nach dieser Vorstellung als Soziale System e eigensinnig und autopoetisch, eben kei-
ne Maschinen, sondern sie tun letztlich das, was sie woll en, folgen ihren Eigeninte-
ressen und ihrem Eigennutz. Von außen kann man relativ wenig tun, bestenfalls an-
stoßen und darauf vertrauen, dass sich das Sy stem doch in die gewünschte Richtung 
bewegt. 

Auch zu dem Thema Organisationsgestaltung ist also mindestens soviel Mythologie  im 
Spiel wie zum Thema Pädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe. Was bleibt? 

5. Fazit: Die Möglichkeiten zur Gestaltung einer wirksamen Kinder- und  
Jugendhilfe sind komplex und ungewiss, aber doch verantwortlich zu nutzen 

Meinen Beitrag will ich nicht beenden mit relativierenden Bemerkungen, die nur verun-
sichern und keine Orientierung anbieten; dahe r zum Schluss doch der Versuch, in vier  
Thesen meine Perspektiven und Anforderungen zur wirksam en Gestaltung der Kinder-  
und Jugendhilfe wirkungsvoll zu behaupten:  

 Kinder- und Jugendhilfe muss aushandeln, was sie bewirken soll und will 

Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe müssen sich darauf einlassen, in Ver-
ständigungsprozessen zu einer kommunika tiven Bestimmung dessen zu komm en, 
was als W irkung ihrer pädagogischen Arbeit gelten soll. Dieses Aushandlungsgebot 
gilt sowohl im konkreten Fall als auch in  der Gesam torganisation, im Hinblick auf 
die Organisationsgestaltung ebenso wie im Hinblick auf die pädagogischen Prozesse. 
Dieses Aushandlungsgebot is t vertraut aus den Debatte n um die Hilfeplanung, dazu 
dienen die Verfahrensgestaltungen der Jugendhilfeplanung und die Zweigliedrigkeit 
des Jugendam tes. W as als W irkung zu verste hen ist, bestimmt sich nicht aus sic h 
heraus, sondern muss immer wieder definiert werden. Da es viele sinnvolle Alterna-
tiven zu der konkret gefundenen Bestim mung von Wirkung und Wirksamkeit geben 
kann, kann und m uss diese ihre Geltung durch  den Prozess der Aushandlung gewin-
nen.  
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 Kinder- und Jugendhilfe kann begründet vermuten, was sie wie wirksam gestalten 
kann 

Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilf e müssen angeben können, woran sie ihre 
Wirksamkeit beurteilen wollen: Kriterien, Maßstäbe, Indikatoren, Anzeiger. Und sie 
können Hypothesen – Zusamm enhangsannahmen – darüber for mulieren, wie die ge-
wünschten W irkungen entfaltet und wi e unerwünschte Nebenwirkungen ausge-
schlossen werden sollen. Diese begründeten Vermutungen können und müssen über-
prüfbar formuliert werden.  

 Kinder- und Jugendhilfe muss ihre Wirkungshypothesen empirisch informiert und 
folgenreich prüfen 

Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe müssen ihre Wirkungshypothesen empi-
risch informiert und folgenreich prüfen wollen. Dies ist aus meiner Sicht der qualita-
tiv neue Aspekt in der Debatte um wi rkungsorientierte Gestaltung oder Steuerung: 
die Anerkennung der Bedeutung einer em pirisch informierten, nicht empirisch erle-
digten Auseinandersetzung um die Frage, wie wirksam die Arbeit war. Dazu fällt mir 
immer wieder die Rede von Herrn Kachel mann mit den gefühlten und den gem esse-
nen Temperaturen ein. Manchmal ist es ausgesprochen hilf reich, auf das Thermome-
ter zu schau en und nicht nur dem Gefühl zu vertrauen. Dies gilt im  übertragenen  
Sinn auch für pädagogische Prozesse. Es ist ausgesprochen entlastend und produktiv, 
die vereinbarten Anzeiger für W irksamkeit system atisch zu dokum entieren und zu 
bewerten, und nicht nur über m eist situativ geprägte Mom entaufnahmen oder Ge-
samteindrücke pädagogische Prozesse zu beurteilen. Gleichzeitig m uss aber auch 
festgehalten werden, dass es kein päda gogisches W irksamkeitsthermometer gibt, 
woran man genau ablesen kann, wie wirksam wirklich gearbeitet wurde.   

Mein Schlussplädoyer lautet daher: Die Kinder- und Jugendhilfe kann sich positiv etwas 
auf ihre Erfahrung und Tradition in der Gest altung von Ungewissheit zugute halten. Als 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen sind wi r Experten darin, m it der Ungewissheit 
unserer Anstrengungen produktiv um zugehen und diese nicht entweder m it Ohnmacht 
zu beantworten oder mit der Allmachtsphantasie, nun endlich überall Ordnung zu schaf-
fen. Man weiß als Pädagoge nicht genau, was die eigene Arbeit jungen Menschen an 
Entwicklungen erm öglicht und sc hon gar nicht, welche reflex iven Einsichten in sich 
selbst und die W elt sie gewinnen werden, aber m an kann sehr wohl sorgfältig und ver-
antwortlich die eigene Arbeit planen und gestalten. Damit haben wir viel Erfahrung und 
die sollten wir in die aktuelle Diskussi on einbringen und nicht glauben m achen, das s 
nun mit dem Neuen, der wirkungsorientierten  Steuerung, endlich die U ngewissheit be-
seitigt wird.  

Die selbstreflexive Kompetenz ist eine zen trale Qualität, ohne die ich m ir Pädagogik 
und Organisationsgestaltung nicht vorstellen kann. Es ist die Bereitschaft und das Ver-
mögen, sich immer wieder reflexiv  m it der Frage auseina nderzusetzen, wo ich stehe,  
was ich wollte und wie ich das begreife, was passiert. Für diesen produ ktiven Umgang 
mit Ungewissheit bieten große Erzählungen Or ientierung, gerade weil sie das them ati-
sieren, was nicht so einfach zu erklären ist. Aber die „große Erzählung“ von der wir-
kungsorientierten Steuerung bietet gerade keine Antworten auf „letzte Fragen“.   
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Autonomie und Wettbewerb der Träger der freien  
Jugendhilfe versus Steuerungsverantwortung der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe 
 
MINISTERIALRAT PROF. DR. DR. H.C. REINHARD WIESNER 
Leiter des Referats Kinder- und Jugendhilfe, Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 

1.  Die Stellung freier Träger in der Kinder- und Jugendhilfe 
1.1 Autonomie freier Träger 

Freie Träger waren nie Auftragnehm er der öffentlichen Träger, sondern in ihrer Aufga-
benbestimmung autonom und habe n als Grundlag e für ihre Tätigkeit eine Handlungs-, 
Dienstleistungs- und Vereinigungsfreiheit. Es gelten für sie alle Rechtsvorschriften, die 
für andere Personenvereinigungen auch gelten. Die Aufgabendefinitionskompetenz liegt 
ausschließlich bei ihnen. Es st eht ihnen völlig frei zu en tscheiden, welchen Aufgaben 
sie sich widm en wollen, auf welche Them en sie sich konzentrieren wollen und wie sie 
diese Aufgaben formulieren. Das ist zunächst der Ausgangspunkt, der sich in der Praxis  
doch als etwas komplizierter darstellt und relativiert werden muss.   

1.1.1. Folgen für das Leistungsangebot 

Wenn wir von dieser A utonomie im eigentlich en Sinne ausgehen, bedeutet das für die  
Hilfesuchenden, Leis tungsberechtigten, Klienten, Betroffenen – wie imm er man diese  
Personen nennen möchte:  

 Die Möglichkeit der Inanspruchnahm e von Leistungen hängt vom  tatsächlichen 
Angebot ab. 

 Dieses reguliert sich am Markt entsprechend der Nachfrage. 
 Die Nachfrage wird beeinflusst  

- von der Attraktivität des Angebots, 
- von der Kaufkraft der „Kunden“. 

 Der Markt  
- garantiert keine Verfügbarkeit der Leistung, 
- interveniert nicht zugunsten des Kindes.  

Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sind nicht so sehr attraktiv, dass davon die 
Nachfrage in erster Lin ie beeinflusst wird. Das liegt nicht an ihrer fach lichen Kompe-
tenz, sondern daran, dass es keine im Kata log auswählbare W irtschaftsgüter sind. D ie 
Kaufkraft kann die Nachfrage nach Jugendhi lfeleistungen ebenfalls nicht bestimm en, 
denn klassischerweise verfügen die „Kunden“ selbst nicht über eine Kaufkraft. 

Der Markt allein m it seinem Mechanismus „Nachfrage – A ngebot“ kann nicht sich er-
stellen, dass die Leistung en tatsächlich imm er dann zur V erfügung stehen, wenn sie 
gebraucht werden. Außerdem kann man den „Schutzauftrag“ der Jugendhilfe nicht einer 
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Nachfrage auf de m Markt überlassen. Die o.a. Aufstellung wäre die theoretische Rein-
vorstellung von der Autonomie der freien Träger, die in der Jugendhilfe so nicht funkti-
oniert. 

1.2. Kinder- und Jugendhilfe als Staatsaufgabe 

Die Kinder- und Jugen dhilfe is t eine öffentliche Aufgabe. In ers ter Linie s ind es  die 
Kreise, kreisfreien Städte und kreisangehör igen Gemeinden, die Aufgaben der Jugend-
hilfe zu erfüllen haben.  

Das bedeutet: 

 eine gesetzliche Festschreibung von Rechtspflichten der Behörden und individuel-
len Rechten der Bürger(innen) gegenüber dem Staat, 

 Zuweisung der Aufgaben zu „öffentlichen  Trägern“ und dort zu spezifischen Or-
ganisationseinheiten (Jugendamt),  

 die notwendige und rechtlich vorgeschriebene Beteiligung freier Träger 
- durch Subventionierung privat-rechtlich abgewickelter Leistungen, 
- durch unm ittelbare Ein beziehung in das ö ffentlich-rechtliche Leis tungsver-

hältnis mit dem leistungsberechtigten Bürger. 

Die Stufen der öffentlichen Verantwortung in der Kinder- und Jugendhilfe sind:  

 „Gesamtverantwortung“ des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für die Bereit-
stellung der örtlich erforderlichen „Einrichtungen und Veranstaltungen“1  

 Strukturelle Steuerung: Sicherung der Angebotsstrukt ur als Aufgabe der öffent -
lichen Träger durch 
- Förderung von Anbietern, 
- Abschluss von Verträgen mit Anbietern als Voraussetzung für die Inanspruch-

nahme, 
- Vorhaltung eigener Angebote seitens des öffentlichen Trägers. 

 Individuelle Steuerung (Normierung im § 36a SGB VIII): 
- Grundsatz: Leistungsabwicklung über das Jugendamt, 
- Ausnahme: Zulassung der Selbstbeschaff ung i m Spektrum  der individuellen 

Leistungen (Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen). 

Der Begriff der Steuerungsverantw ortung is t relativ neuen Datum s. Im Jugendwohl-
fahrtsgesetz ist dazu noch nichts zu finde n und auch im  SGB VIII hat der Begriff erst 
über die letzte Novellierung durch den § 36a SGB VIII Eingang gefunden.  

Der Begriff der Gesam tverantwortung ist ein re lativ altertümlicher Begriff, weil er aus 
dem Kontext des Jugendwohlfahrtsgesetz es stammt und durch die Entscheidung de s 
Bundesverfassungsgerichtes von 1967 gepräg t ist und von daher komm end noch in das 
SGB VIII Eingang gefunden hat. Z u Zeiten de s Jugendwohlfahrtsgesetzes gab es no ch 
keine individuellen Rechtsansprüche.  
                                                 
1  BVerfG v. 18.7.1967 BVerfGE 22, 180, 206 
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Es ist zwar auch im  § 6 JWG die Rede von „Erziehungshilfe“, aber es ist nicht als indi-
vidueller Rechtsansp ruch ausform uliert. In erster Lin ie wu rde die Rechtsstellung  der  
Leistungsberechtigten als ein Ergebnis der Reform debatte und der Ausgestaltung des  
SGB VIII durch die E inräumung subjektiver Rechte und ein klagbarer Rechtsansprüche 
gestärkt sowie durch die For mulierung von Beteiligungsrechten und dem W unsch- und 
Wahlrecht.  

Die Gesamtverantwortung hat nach der Reform des Jugendhilferechts folgende 
Bedeutung: 

 Stärkung der Rechtsstellung de r Leistungsberechtigten durch Einräumung subjek-
tiver Rechte (Rechtsansprüche, Beteiligungsrechte),  

 „Garantenstellung“ der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung g esetzlich gere-
gelter Leistungspflichten, 

 Vorsorge durch Jugendhilfeplanung, 

 Jugendhilfeplanung und Wettbewerb, 

 „Vom Korporatismus zum Markt“. 

Nicht der freie Träger muss dafür einstehen, dass die Leistung, die im Gesetz formuliert 
und mit Rechtsanspruch ausgesta ttet ist, verfügbar ist, s ondern der öffentliche Träger . 
Es geht dabei nicht um  Geldleistungen, s ondern um personenbezogene soziale Dienst-
leistungen. Das heißt, Vorsorge wird nicht dadurch getroffen, dass Geld in den Haushalt 
für das jeweilig e Jahr eingestellt wird, in  der Ho ffnung, dass dam it alle Ansprüche er-
füllt werden . Es m üssen Dienste, Einrich tungen und Person al zur Verfügung stehen. 
Dazu bedarf es eines V orlaufs, der durch die Jugendhilfeplanung zu gewährleisten ist, 
damit die Leistungen auch in Anspruch genomm en werden können, wenn ein Bedarf 
festgestellt wird, der Leist ungsberechtigte kann nicht auf einen späteren Zeitpunkt ver-
tröstet werden.  

Die Jugend hilfeplanung des § 80 S GB VIII geht von ein em geschlossenen Kreis  von 
Anbietern aus, in dem man sich über Bedarf und den Bestand verständigt sowie darüber, 
was neu zu  schaffen is t. Die F rage ist,  ob d ie Vorstellung,  die d em § 80 SGB VIII 
zugrunde liegt, heute noch so stimmt, weil es nicht nur um die Planung für den öffentli-
chen Träger selbst geht, sondern um ein umfassendes Planungskonzept für die örtliche 
Ebene. Daher sind Jugendhilfeplanung und W ettbewerb gegenüberzustellen. Kann der 
freie Träger gezwungen werden, an dieser gemeinsamen Planung teilzunehmen, oder ist 
es nicht eher eine Eigenverantwortlichkeit des freien Trägers, wie weit er diese Einrich-
tungen und Dienste vorhält?  

Die ursprüngliche Vorstellung über eine Jugendhilfeplanung, die einmal festgestellt und 
umgesetzt wird, ist so nicht m ehr haltbar, abgesehen davon, dass auch Mittel für Un-
vorhergesehenes vorzuhalten si nd. Die Bedarfe können sich a nders entwickeln, es gibt  
Fluktuation. Bei der heutigen Mobilität ist die genaue Durchplanung, wie sich die Inan-
spruchnahme entwick elt, m eines Erachtens  nur bedingt und besc hränkt möglich, zum 
Beispiel im Bereich der Tageseinricht ungen. G leichwohl hat Planung ihren Sinn, um 
Bedarfe einschätzen zu können. Dafür gibt es viele Szenarien vor Ort.  
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„Vom Korporatismus zum Markt“ ist ein Term inus, den Johannes Münder geprägt hat, 
weil er zum  Ausdruck bringen will, dass heut e nicht m ehr der öffe ntliche Träger m it 
„seinen“ freien Trägern in  einem geschlossenen Kreis die Planung vornimmt, sondern 
die Landschaft sich verändert hat. Das gilt intern für die freien Träger, dort ist die Land-
schaft viel bunter geworden. Es gilt auch deshalb, weil sich  privat-gewerbliche Träger 
im Spektrum der Anbieter befinden. Dies es Spannungsverhältnis zwischen Jugendhilfe-
planung und Markt lässt sich nicht ganz wi derspruchsfrei lösen. Trotzdem m uss m an 
versuchen, die Dinge zu optimieren, damit letztlich Bedarfe möglichst rechtzeitig erfüllt 
werden können.    

1.3. Finanzierungsformen 

Aus den genannten Grundstrukturen leiten sich die Finanzierungsformen ab: 

 Objektfinanzierung: Subventionen nach § 74 SGB VIII – Unternehm errisiko 
trägt der Staat. 

 Subjektfinanzierung: Finanzierung individuell in Anspruch genomme ner Leis-
tungen – Unternehmerrisiko trägt der Anbieter. 

 Sozialraumbudget: Gebietsb ezogene Leistung sverträge m it ein zelnen Trägern 
über die Gewährung und Erbringung von Leistungen und die Vorgabe eines Kos-
tenrahmens. 

Bei der Objektfinanzierung hängt die Fina nzierung nicht von der tatsächlichen Inan-
spruchnahme ab. Das hat für den Anbieter den Vorteil, dass er sich seiner Fördersumme 
für den Zeitraum  eines Jahres sicher ist, unabhängig davon, wie sein Angebot in An-
spruch genommen wird. Diesem  Vorteil steh t der Nachteil gegenüber, dass die einm al 
gewährte Summe nicht über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben muss.  

Die Subjektfinanzierung  bezeichnet Entgelt-  und  Pflegesatzfinanzierungen und ist ein  
Modell nac h § 78a SGB VIII. Es wird keine pauschale F inanzierung vorgenomm en, 
sondern es werden individuell in Anspruch genommene Leistungen abgerechnet, jedoch 
über Kriterien und Elem ente, über die m an sich  vorher verständigt hat. Der Anbieter  
muss Anstrengungen unternehm en attraktiv zu bleiben, um in Anspruch genommen zu 
werden.  

Zwischen diesen beiden Typen der Finanzie rung gibt es inzwischen auch Mischform en 
wie Kopfpa uschalen in den Ki ndertagesstätten. Jede dies er Finanzierungsfor men hat 
jeweils Vor- und Nachteile. Da, wo der Gese tzgeber objektiv-rechtliche Verpflichtun-
gen oder gar Rechtsansprüche regelt, ist di e Subjektfinanzierung die Finanzierungsform 
der W ahl. Der Staat kann vom  fr eien T räger keine Eigenanteile erwarten, wenn er 
Rechtsansprüche einräu mt. I m Kindergarte nbereich ist m an noch nicht ganz so weit. 
Der Rechtsanspruch für die über Dreijähr igen besteht schon lange und die Länder und 
Kommunen nehmen die Eigenanteile, so lange sie jedenfalls noch spärlich fließen, gern 
in Anspruch. Aber rechtssystem atisch ist es  die Entgeltfinanzierung.  Diese bietet noch 
den Vorteil, dass sie nicht nur gebietsbezogen ist. Wenn gemeindefremde Kinder in eine 
Kita kommen, muss die Finanzierung auch dara uf ausgerichtet sein. Die Subjektfinan-
zierung ist flexibler und ents pricht auch stärker der Vorstellung vom W unsch- und 
Wahlrecht.  
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Zum Sozialraumbudget lassen sich viele Ausgestaltungen subsumieren. Ich und mit mir 
viele andere Juristen haben nie einen Hehl  daraus gemacht, dass bestimmte Ausprägun-
gen des Sozialraum budgets rechtlich problematisch, wenn nich t gar rechtswidrig sind. 
Wir kennen inzwischen mehrere verwaltungsgerichtliche Entscheidungen auf der ersten 
und zweiten Instanz. Ein Finanzierungssystem  ist kein Selbstzweck, sondern es muss 
bestimmten rechtlichen Anforderungen genügen. 

Die rechtlichen Prüfsteine für die Zuverlässigkeit von Finanzierungsformen sind: 

 Erhalt der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes, 

 Erfüllung von Rechtsansprüchen unabhängig von finanziellen Vorgaben, 

 Sicherung des individuellen W unsch- und Wahlrechts innerhalb und außerhalb 
der kommunalen Grenzen, 

 Unzulässigkeit der Angebotssteuerung durch Bedarfsprüfung.  

Die Sicherung des individuellen W unsch- und Wahlrechts innerhalb und außerhalb der 
kommunalen Grenzen ist eine besondere He rausforderung für die Jugendhilfeplanung, 
weil niemand sicher sagen kann, wie viele Pe rsonen eine T agesstätte im nächsten Jahr 
und in zwei Jahren in A nspruch nehmen werden, denn der Mobilitätsfaktor kann nicht 
so genau vorherbestimmt werden, selbst wenn es bestimmte Anzeichen gibt.  

Die Angebotssteuerung durch Bedarfsprüfung is t unzulässig. Die Verwaltungsgerichte 
sagen eindeutig, dass alle Angebote vorgehalt en werden und Verträge m it allen Anbie-
tern abgeschlossen werden müssen, die die Voraussetzungen  des § 78a S GB VIII erfül-
len, auch wenn im Moment kein Bedarf für bestimmte Angebote besteht. Die Frage des 
Bedarfs spielt keine Rolle. Es ist das Un ternehmerrisiko. Mit dem  Abschluss von Ver-
trägen nach § 78a SGB VIII ist keine Belegungserwartung oder -garantie verbunden und 
somit auch keine finanziell e Festlegung. Es ist eine En tscheidung des Jugendamtes, im 
Einzelfall festzustellen, ob im  Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts  eine E inrichtung 
in Anspruch genommen werden kann.  

1.4. Doppelrolle des öffentlichen Trägers 

Wenn wir dieses Zus ammenspiel der f reien und öf fentlichen Träger b etrachten, sehen 
wir den freien Träger in  der Rolle eines Le istungsanbieters. Er kann nur dort, wo die  
Selbstbeschaffung zulässig ist, eigenverantwortlich über die Inanspruchnahme entschei-
den. Ansonsten ist er eingebunden in das Drei ecksverhältnis Jugendamt – freier Träger 
– Leistungsberechtigter, dem eine Entscheidung des Jugendamtes vorangeht.  

Der öffentliche Träger hat in dieser Gesamtschau eine Doppelrolle:  

 Der öffentliche Träger 
- als Garant für die Aufgabenerfüllung gegenüber dem Bürger, 
- als Konkurrent des freien Trägers bei der Leistungserbringung. 

 Rückzug aus der Konkurrentenrolle und Konzentration auf die Steuerungs-
funktion? 
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Es gibt regional und historisch bedingt unt erschiedliche S egmente in den einzelnen 
Städten und Ländern. In einigen Regionen gibt es mehr Angebote des öffentlichen Trä-
gers, zum Beispiel kommunale Kindertagesstätten, in anderen Regionen weniger Ange-
bote des öffentlichen Trägers. Im Bereich der Heim erziehung sind die ö ffentlichen An-
teile schon seit langer Zeit gering. Generell gi bt es Tendenzen zur Privatisierung. In 
erster Linie verspricht m an sich davon wohl Geldeinsparung en. Es ist überall spürbar, 
dass sich der öffentliche Träger aus  der Rolle des Leistun gserbringers und dam it als 
Konkurrent zurückzieht. Es is t einerseits ohnehin schwieri g bei Vereinbarungen nach § 
78a ff. SGB VIII, wenn  der öffentliche Träg er gewisserm aßen auf beiden Seiten des 
Tisches sitzt, überhaupt eine Transparenz he rzustellen. Auf der anderen Seite ist zu be-
denken: W enn beispielsweise eine kreisfreie  Stadt beschließt, alle Einrichtungen an 
freie Träger zu übertragen, besteht für den Leistungsber echtigten ein Risiko. Freie Trä-
ger sind zw ar vertraglich gebunden, können ab er aus Verträgen auch aussteigen. Ist es  
ordnungspolitisch überhaupt ratsam oder eher abzulehnen, dass der öffentliche Träger 
sich völlig auf die Steuerungs funktion zurückzieht? Muss er nicht imm er ein Mindest-
angebot vorhalten, für den Fall, dass das Ange bot der freien Träger nich t ausreicht oder 
sich ein freier Träger zurückzieht? Daher ist ein totaler Rückzug nicht unproblematisch.  

2. Neuordnung der Entgeltfinanzierung 
2.1. Hintergründe und Ziele 

Die Neuordnung ist nicht m ehr ganz neu, sie ist 1999 in Kraft getreten. Der Hinter-
grund war weniger ein fachlicher Impetus, so ndern es waren fiskalische Gründe, wie  
leider häufig in der Kinder- und Jugendhilfe, näm lich die Kostenentwicklung bei den 
Sozialleistungen. Die Diskussion begann bei den Krankenversicherungen und ist über 
die Pflegeversicherung und Sozialhilfe zur Jugendhilfe vorgedrungen.  

Ziel war also in erster Linie die Kostendämpfung: 

 durch Einführung von Wettbewerbselementen, 
 durch mehr Transparenz bei den Leistungsanbietern, 
 durch Mobilisierung von Leistungsreserven bei den Leistungserbringern. 

Wahrscheinlich hat m an damals vermutet, da ss dort eine Menge „zu holen“ ist. Doch 
selbst wenn es diese Reserven gegeben hat,  sind diese auch irgendwann aufgebraucht 
und es ist dann nicht mehr viel zu mobilisieren.  

Es stellte s ich natürlich die bang e Frage, welche Auswirkung auf die fachliche Ent-
wicklung die fiskalisch motivierte Neuordnung habe n wird. Allein die Tatsache, dass 
Qualität ein Thema für die Verh andlungen wird, ist für mich zunächst ein positiver As-
pekt. Bis dahin gab es in der Kinder- und Jugendhilfe auch  schon das Them a Qualität, 
man hat es m it Fachlichkeit um schrieben und an verschiedenen Stellen – etwa bei de r 
Erteilung der Betriebserlaubnis – wurde dieses Qualitätsthema auch umgesetzt.  

Qualität als Vereinbarungsgegenstand bedeutet: 

 Vom Gesetzesvollzug (Erteilung der Betriebserlaubnis) zum Vereinbarungsmana-
gement. 
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 Die Qualität bestimmt den Preis? – oder: Wie verhandelbar ist Qualität als Eig en-
schaft einer öffentlich finanzierten Leistung? 

Verträge werden auf der Ebene der Gleichor dnung geschlossen, es si tzen gleichrangige 
Partner gegenüber. In früheren Diskussionen hat sich das jedoch oft so dargestellt, dass 
der öffentliche Träger mit e inem fertigen Angebot (vom Kämmerer beeinflusst) an den 
Verhandlungstisch kam  und es eigentlich ni chts m ehr zu verhandeln gab. W enn ich 
Vereinbarungsmanagement ernst nehme, dann muss es eine Möglichkeit der Disposition 
geben, sonst ist es nur ein Diktat, das der freie Träger unterschreiben kann – oder auc h 
nicht und dadurch riskiert, nicht m ehr „zugelassen“ zu werden. Das ist jedoch nicht die 
Vorstellung, die der Gesetzgeber mit Verträgen und Vereinbarungen verbindet. 

2.2. Aspekte der Qualitätsdiskussion 

Wenn man sich die d rei Vertragsarten: Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen näher ansieht, werden verschiedene Aspekte der Qualität thematisiert: 

 Qualitätsbestimmende Faktoren, 
 Aspekte und Maßstäbe zu ihrer Bewertung, 
 Verfahren zur Bewertung. 

Ich kann nicht einfach über Qualität bei pe rsonenbezogenen sozialen Dienstleistungen 
reden, ich muss m ich zunächst vergewissern, welche harten oder weichen Faktoren ei-
gentlich die Qualität bestimm en. Diese Prozesse vollziehen sich n icht alle in zwischen 
Jugendamt und Leistungsanbieter, es ist auch  von Bedeutung, wie der L eistungsberech-
tigte, das K ind oder d er Jugendlich e die Qua lität einer E inrichtung beurteilt.  Dess en 
Position muss in irgendeiner Weise auch mit in die Qualitätsdiskussion einfließen.  

2.2.2. Qualität und Qualitätsentwicklung im Bereich personenbezogener sozialer 
Dienstleistungen 

Die Praxis stößt vor allem  bei der Steuer ung pädagogischer Prozesse auf verschiedene 
Schwierigkeiten. Wie weit la ssen sich solche Prozesse überhaupt steuern, inwieweit ist 
die wirkungsorientierte Steuerung ein „Mythos“?  

Auf der einen Seite kann m an erleichtert sein, dass m enschliches Verhalten im Allge-
meinen nicht kontrollierbar und bis ins Einzel ne steuerbar ist. Auf der anderen Seite 
gibt sich die Politik und gebe n sich Kä mmerer und andere nicht m ehr damit zufrieden, 
dass wir pauschal auf unsere gute Arbeit, die nun einmal ihren Preis kostet, verw eisen. 
Es müssen Methoden, Wege und Elem ente entwickelt werden, mit deren Hilfe pädago-
gische Prozesse gesteuert werden können, we nngleich es nicht m öglich sein wird, m it 
einem Programm zwang släufig bestimmte Ergebnisse zu erre ichen, wie man das in der 
Güterproduktion erreichen kann. Das kann bei Me nschen, die nicht in der Weise steuer-
bar sind, gar nicht de r Fall sein. Trotzdem  wird m an diese Anforderung nicht einf ach 
von sich weisen können.  
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In den Verträgen tauchen rechtlich relevante Qualitätsdimensionen auf: 

 Qualität der Leistungsangebote als Gegenstand der Leistungsvereinbarung 
(§ 78b Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII), 

 Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsan-
gebote sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung als Gegenstand 
der Qualitätsentwicklungsvereinbarung (§ 78b Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII). 

Das Erste scheint in der praktischen Um setzung weniger schwierig zu sein als die Qua-
litätsentwicklungsvereinbarungen. D ie strukt urelle Ebene, d urch § 78a SGB VIII be-
stimmt, steht in einem  engen Verhältnis zum individuellen H ilfeprozess als Grundlage  
des Qualitätsmanagements. Der individuelle Hilfeprozess wird durch das Hilfeplanver-
fahren gesteuert. Die Frage ist, inwiewe it ich schon auf der strukturellen Ebene Vorga-
ben machen kann, die es mir erleichtern, das Programm des Hilfeplans tatsächlich in der 
Praxis umzusetzen (Interdependenz von ei nrichtungsbezogener Vereinbarung und indi-
vidueller Hilfeplanung).  

2.3. Was hat die Neuordnung der Entgeltfinanzierung gebracht? 

In einer Untersuchung von Münder/Tammen aus dem Jahr 2003 werden festgestellt: 

 Umsetzungsdefizite bei allen drei Vereinbarungsarten, 

 besondere Unsicherheiten bei der Formulierung von Qualitätsentwicklungsverein-
barungen 
- bloße Besch reibung von  Qualitätsmerkm alen statt Vereinbarung von Instru-

menten zur Fortentwicklung der Qualität.1 

Eine zwei Jahre später veröffentlichte Untersu chung von Joachim Merchel kommt zu 
ähnlichen Ergebnissen2:  

 mangelnde Akzeptanz der Qualitätsentwi cklungsvereinbarung als fachliches Ge -
staltungsinstrument, 

 vorrangiges Interesse d er Vertragspa rtner an der Legitim ation des eigenen Han-
delns, 

 Nutzung von Qualitätsm anagement-Sprache zum äußerlichen Nachweis von Mo-
dernität, 

 Defizite in der Herausbildung des profe ssionellen Handelns bei den beteiligten 
Akteuren. 

                                                 
1  Münder, J.; Ta mmen, B.: Die V ereinbarungen nach §§ 78 a ff. SG B VIII. Eine Untersuchung von 

Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Eine Studie im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2003. – Veröffentlicht in: Verein für Kommunal-
wissenschaften e.V.; Arbeitsgemeinschaft für Erzieh ungshilfe (AFET): Ak tuelle Beiträge zu r Kinder- 
und Jugendhilfe. 39 

2  Merchel, Joachim: Was hat die Qualitätsdebatte in der Jugendhilfe gebracht? Versuch einer Zwischen-
bilanz. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Berlin: Deutscher Verein für öffent-
liche und private Fürsorge; 36 (2005); Nr. 2 
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Die Zwischenbilanz aufgrund dieser Untersuchungen kann m an wie fol gt zusammen-
fassen:  

 Ziele nicht erreicht, 

 fachlicher und personeller Aufwand (in den Jugendämtern) zu hoch, 

 Qualitätsentwicklungsvereinbarung als „Entwicklungsland“. 

Auch wenn es vielleicht seit der letzten Untersuchung weitere Fortschritte gegeben ha-
ben mag, gibt es noch immer Problem e bei den Qualitätsentwicklungsvereinbarungen,  
bis hin zu der Frage, ob sie in der Form  tatsächlich eine eigene Vereinbarung sein soll 
oder ob m an nicht diese Aspekte m it in di e Leistungsvereinbarung übernehm en sollen. 
Der fachliche Aufwand, so wird von Seiten der Jugendämter und auch von freien Trä-
gern beklagt, ist sehr hoch. 

3.  Qualität und Qualitätsentwicklung bei personenbezogenen sozialen  
Dienstleistungen  

3.1. Zur Ausgabenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung 

Wie bereits erwähnt, wurde die Neuordnung der Entgeltfinanzierung 1999 vor dem Hin-
tergrund der Haushaltssituation in den neunz iger Jahren vorgenommen. Beispiele sollen 
hier die Kostenentwicklung in der Heim erziehung und die Entwicklung der Kosten pro 
Fall im Fünfjahreszeitraum sein (Abbildung 1 bis 3), erstellt von der Dortm under Ar-
beitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. Nur im Fünfjahreszeitraum gibt es Totaler-
hebungen mit genauen Zahlen, dazwischen lediglich Fortschreibungen.  

Wenn Sie sich die Hilfen nach § 34 SGB VIII 1995, 2000 und 2005 in der Abbildung 1 
ansehen, können Sie feststellen, dass nicht nur eine Statik vorliegt, sondern dass es 2005 
zu einem  Rückgang kommt. Bei den einzel nen Segm enten wird noch unterschieden 
zwischen „Eigene W ohnung, W ohngemeinschaften und Heim en“, wobei der Begriff 
„Heim“ vielgestaltig ist und viele Varian ten zulässt. 80 bis 90 Prozent finden sich in 
dem dunklen Segment, das hier als „Heim“ bezeichnet wird.  

In der Abbildung 2 sind die durchschnittlichen Ausgaben für die Hilfen nach § 34 SGB 
VIII über die drei Stichjahre hinweg aufgeführt. Die durchschnittlichen Ausgaben haben 
sich erhöht, das hängt im W esentlichen auch mit Personalkosten zu sammen. Darunter 
stehen die Hilfen nach § 34 SGB VI II in einem Haushaltsjahr mit den dafür aufgewen-
deten öffentlichen Ausgaben (Abbildung 3). Auch wenn die Fallzahlen gesunken sind, 
kommt es auf Grund der steigenden Ausgaben pro Fall insgesamt im Zeitraum von zehn 
Jahren zu einem  leichten Kostenans tieg, d er n icht spek takulär is t. Tro tzdem steht die 
Hilfe zur Erziehung, vor allem die Heimerziehung immer im Blickpunkt der kommuna-
len Verwaltung.  
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Abbildung 2              © Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner 

 
Abbildung 3              © Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner 

Bemerkenswert sind die großen Differenzen de r durchschnittlichen Ausgaben pro Hilfe 
nach § 34 SGB VIII im  Jahr 2005 in  den einzeln en Bundesländern (Abbildung 4). An 
der Spitze steht Brem en mit 58.686 Euro. Die neuen Bundesländer stehen am  Ende der 
Skala auf Grund der anderen Tarifstruktur. Dass es innerhalb der westlichen Länder 
solche Differenzen gibt, ist erstaunlich und eine Erforschung der Ursachen wäre sicher 
interessant.  
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3.2. Jugendhilfe im Sog der Ökonomisierung 

Im Hinblick auf die Veränderungen der Kinder- und Jugendhilfe war ein Im puls die 
Hinwendung zum  individuellen Leistungsbe rechtigten durch die Einräum ung von 
Rechtsansprüchen. Der andere Aspekt war die Debatte um  Steuerung, Neue Steuerung 
und Ökonomisierung. Stichworte wie „Steuerungsverantwortung“ sind Termini der letz-
ten Jahre. A ußerdem stand die Frag e nach der Qualitä t, sp eziell der E rgebnisqualität, 
dem so genannten Outco me im Raum. In welc hem Verhältnis steht die Qualitä t zur Fi-
nanzierung? Gibt es Möglichkeiten, die Fi nanzierung so auszugestalten, dass sie quali-
tätssteigernd wirkt? 

Zunächst kommt man bei näherer Betrachtung zu folgenden Erkenntnissen:  

 Ergebnisqualität als terra incognita, 
 Dysfunktionen der Entgeltfinanzierung 

- Abrechnung nach der Hilfedauer (Tagessätze), 
- Kein Anreiz zur gezielten Beendigung des Hilfeprozesses, 

 fehlende Erfolgskriterien. 

Die Dysfunktion der E ntgeltfinanzierung ergibt  sich aus zwei Krit ikpunkten: Es wird 
nach Dauer der Hilfe abgerechnet. Das könnte so weit führen, dass eine Einrichtung, bei 
der eine Hilfe länger dauert, belohnt wird. Das Jugendamt wird in seiner Steuerungs -
funktion und mittels der Hilfeplangespräche darauf achten, ob wirklich n och ein Bedarf 
vorhanden ist. Rein theoretisch besteht je doch das Motiv, eine Hilfe noch länger auszu-
dehnen, weil kein Anreiz zur gezielten Bee ndigung des Hilfeprozesses gegeben ist. D ie 
Betonung liegt hier jedoch auf gezielte, nich t etwa vorzeitige Beendigung der Hilfe. Es  
müssen Erfolgskriterien zur Finanzierung ge funden werden, die auch gem essen werden 
können. Pauschale Anforderungen sind nicht kontrollierbar.  

Die Praxis der Jugendhilfe hat sich seit 1999 auf den W eg zur Lösung f olgender Auf-
gaben gemacht:  

 Die Verständigung auf Erfolgsziele, 

 der Nachweis von Erfolgen, 

 die Rückführung auf Ursachen (Kausalität), 

 die Förderung der Zielerreichung 

- auf der individuellen Ebene, 
- auf der strukturellen Ebene. 

Auf welche Ursachen lassen sich Erfolge zurü ckführen? Es ist schwierig, solche lineare 
Kausalität festzumachen. Durch lange Pr axis, durch Beobachtung und Modelle lassen 
sich bestimmte Wahrscheinlichkeiten etabli eren. Die Zielerreichung kann auf der indi -
viduellen Ebene im Rahmen des Hilfeplans und auf der strukturellen Ebene im  Rahmen 
von Vereinbarungen nach § 78a SGB VIII gefördert werden. 
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Es gibt verschiedene Wirkfaktoren, hier seien einige genannt: 

 Merkmale der Hilfeempfänger (Defizite und Ressourcen), 

 Strukturelle Rahmenbedingungen in Einrichtungen und Diensten, 

 Fachliche Gestaltung der individuellen Hilfeprozesse, 

 Kooperation der Beteiligten 

- Eltern und andere Bezugspersonen, 
- Kind und Jugendlicher. 

Die Merkmale der Hilf eempfänger unterscheiden sich in Verhaltensweisen, Techniken 
und Ressourcen bei den Eltern und den Merk malen bei den Kindern und Jugendlichen 
selbst. Für die W irkung von Maßnahm en kann es eine wichtige Rolle spielen, welche  
Personalausstattung und welche strukture llen Rahm enbedingungen in der Einrichtung 
vorliegen. Ein ganz entscheidender Faktor ist die Kooperation der Beteiligten.  

Wie kann man Wirkung und Leistungsentgelt miteinander verknüpfen? Dazu finden wir 
eine erste Antwort bereits im 8. Jugendbericht von 1990: 

„Finanzierungssysteme können durch die Art ihrer Ausgestaltung und durch die An-
wendung in der Praxis die Aktivitäten in der Jugendhilfe fördern, aber auch behindern 
und manchmal sogar undurchführbar machen.“1 

3.3. Gestaltungsmöglichkeiten wirkungsorientierter Finanzierung 

Es gibt inzwischen etliche Modelle und Projekte, die eine wirkungsorientierte Steuerung 
und Finanzierung ermöglichen, u.a.: 

 Prämien,  
 Bonus-Malus-Regelungen, 
 modularer Entgeltsatz, 
 degressives Entgelt, 
 nicht-monetäre Anreize. 

Ein bekanntes Modell ist das Modellprogramm „Wirkungsorientierte Qualifizierung der 
Hilfen zur Erziehung“ des Bundesm inisteriums für Fa milie, Senioren,  Frauen und Ju-
gend.  

Auch bei den genannten Modellen besteht das Problem: Wenn es so schwierig ist, Ursa-
che und Wirkung zu verknüpfen, wem m esse ich den Erfolg bzw. Misserfolg zu?  Kann 
ich die Einrichtung bestrafen, indem ich ihr einen Malus gebe, wenn ersichtlich ist, dass 
die Eltern nicht kooperieren oder der Jugendliche sich der Hilfe verweigert?  

 

                                                 
1  Achter Jugendbericht, Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hg.), Bonn 

1990, S. 192 
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3.4. Fazit: Veränderte Perspektive des Rechts 

Die veränderte Perspektive des Rechts äußert sich in der Verschiebung der Sicht: 

 Von der institutionellen Sicht: 

- Aufgabenteilung zwischen öffentlichen und freien Trägern, 
- Hilfesuchende als Objekte der Fürsorge; 

  zur individuellen Prozessteuerung: 

- Formulierung von subjektiven Rechten, 
- Koproduktion des Hilfeprozesses – aller am Hilfeprozess beteiligten Personen, 
- Zielorientierung. 

Das eigentliche Ziel ist die Sicherung der Rechte und Interessen der Leistungsbe-
rechtigten. Daraus ergibt sich: 

 Steuerungsverantwortung des öffentlichen Trägers hinsichtlich 

- der „Zulassung“ von Leistungsanbietern, 
- der Erfüllung der Rechtsansprüche und objektiv rechtlichen Verpflichtungen. 

 Verantwortung der Leistungserbringer hinsichtlich der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen 

- aus den Verträgen nach §§ 78a ff. SGB VIII, 
- aus den privatrechtlichen Verträgen mit den Leistungsberechtigten, 
- aus den Absprachen im Rahmen des Hilfeplanverfahrens. 

Das bedeutet für die Steuerung des öffentlichen Trägers, dass er bei der „Zulassung“ die 
Aufgabe hat, bestimmte Mindestanforderungen an Leistungsanbieter zu stellen, damit er 
mit ihnen Verträge abschließt. Dabei geht es nicht um  Bedarfsfragen, sondern um  die 
fachliche Qualität. Darüber hinaus hat de r eine Steuerungsverantwortung im  Hinblick 
auf die Erfüllung der Rechtsansprüche und objektiv rechtlichen Verpflichtungen.  

Auch die freien Träger haben eine originäre Verantwortung hinsichtlich ihrer Verpflich-
tungen auf vertraglicher Basis gegenüber de n Jugendämtern, im Einzelfall auch mit den 
privatrechtlichen Verträgen und mit den Leistungen. Dies ist ein Aspekt, dem wir erst in 
den letzten Jahren wieder Be deutung zumessen. Juristisch sp ielt dabei keine Rolle, ob 
der Vertrag schriftlich abgeschlossen wird oder nicht. Es besteht eine vertragliche Basis, 
aus der Schutzpflichten entstehen. Außerd em ergeben sich Verpflichtungen aus den 
Vereinbarungen im  Rahm en des Hi lfeplanverfahrens. Bei jeder Besprechung werden 
neue Absprachen getroffen oder alte Absprachen fortgeschrieben.  

3.5. Ausblick 

 Qualitätsdiskussion zwischen Kostendruck und fachlicher Weiterentwicklung, 

 Wirkungsorientierte Steuerung als Perspektive, 

 Qualitätsdiskussion zwischen Fall- und Feldsteuerung, 

 Nachjustierung der gesetzlichen Vorschriften. 
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Das klassische The ma Kostendruck und fach liche Weiterentwicklung wird weiter prä-
sent bleiben. Das große poli tische Problem  ist gerad e in  diesem Bereich, dass es so 
schwer ist, Hilfen zur E rziehung positiv zu konnotieren. Bei Hilf en zur Erziehung tau-
chen als Bild sofort die „versagenden Eltern“ und die „delinquenten Kinder und Jugend-
lichen“ auf. Die Gesells chaft ist nic ht so se hr bereit einzusehen, dass gerade diese J u-
gendlichen und Eltern ein qualifi ziertes Angebot brauchen, das viel Geld kostet. In an-
deren Feldern – zum  Beispiel dem  Ausbau de r Tagesbetreuung – wird sicher ebenfalls  
stets festgestellt, dass es viel Geld kostet, aber es ist politisch ganz anders konnotiert. 
Dort sollen Kinder, die noch ni cht geschädigt sind, in ihrer Entwicklung gefördert wer-
den, die erwerbstätigen Eltern sollen Beruf und Familie in Einklang bringen.  

In Bezug auf die wirkungsorie ntierte Steuerung sind wir ge spannt auf die Ergebnisse 
des Bundesmodellprojekts, anderer Projekte un d darauf, was sich daraus für die Allge -
meinheit ergeben wird. Die Qualitätsdisku ssion m uss auf der individuellen und der  
strukturellen Ebene weitergeführt werden.  

Am Ende wird sich die Frage stellen, ob es sinnvoll und notwendig ist, gesetzlich nach-
zujustieren in Bezug auf den § 78a SGB VIII. 

Aus der Diskussion um  Kosten und wirkungsor ientierte Steuerung lassen sich die all-
gemeinen Fragen stellen: 

Ist Kinder- und Jugendhilfe Kostenlast, Dispositionsmasse oder Zukunftsinvestiti-
on? Welchen Stellenwert hat die Kinder- und Jugendpolitik?  

Wie gelingt es uns nun, die nötigen Ressourcen  für dieses Feld zu gewinnen?  Wie ge-
lingt es uns, aus der Haushaltsmentalität au szubrechen, die immer nur die Ausgaben i m 
laufenden Jahr und im  laufenden Haushalt si eht und überhaupt nicht mehr in der Lage  
zu sein scheint, längerfristige Perspektiven in den Blick zu nehmen. Es geht ja nicht um 
einmalige Ausgaben in diesem  Jahr, sondern  um Investitionen. Darum  haben wir noch 
eine Menge Überzeugungsarbeit vor uns.  
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Arbeitsgruppen: Vom Umgang mit dem Mythos WOS in der 
Praxis. Einzelfallbezogene Leistungen im Bereich „Hilfen zur 
Erziehung“ 

Arbeitsgruppe 1: Stand und erste Ergebnisse des  
Bundesmodellprojektes „Wirkungsorientierte Qualifizierung 
der Hilfen zur Erziehung“  

Zwischenergebnisse aus der wissenschaftlichen  
Begleitung und Evaluation des Bundesmodellprogramms  
„Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ 
 
ANDREAS POLUTTA 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Koordinator der Evaluation des  
Bundesmodellprogramms; Fakultät Pädagogik, Universität Bielefeld 

Das Them a „W irkungsorientierung in der Ju gendhilfe“ erfordert eine differenzierte  
Auseinandersetzung in Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit.  

Die Evaluation des Bundesm odellprogramms du rch die Univers ität B ielefeld rich tet 
daher den Blick sowohl auf das Modellpr ogramm i m engeren Sinne als auch auf 
zugrunde liegende Annahmen (die so gena nnte „Programmtheorie“), erkennbare fachli-
che und po litische Zielperspektiven und den Diskurs um Wirkungen in nationaler u nd 
internationaler Perspektive. Das Evaluations programm ist darauf ausgerichtet, die Kon-
sequenzen für die Organisationen, Fachkräf te und AdressatInnen zu erfassen und inter-
pretierbar zu machen. In diesem Sinne is t es das Ziel, die Diskussion um W irkungsori-
entierung an wissensch aftlicher Evidenz au szurichten und einer „Mythologisierun g“ 
entgegen zu wirken.  

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über den Zwischenstand der wissenschaftlichen 
Begleitung. Die Evaluation des Bundesm odellprogramms wird durch ein wissenschaft-
liches Team an der Fakultät für Pädagogik de r Universität Bielefeld durchgeführt, dem 
neben dem  Autor dieses Beitrags, Heinz-Günter Micheel und Stefanie Albus, Heike 
Greschke, Birte Klingler, Heinz Messmer und Hans-Uwe Otto angehören. Alle genann-
ten Personen sind an der Analyse und Dokumentation des Zwischenstandes beteiligt.  

Die bisherigen Zwischenergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung geben Auf-
schluss über folgende sechs Fragestellungen:  

1. Was ist die Grundidee des Modellprogramms?  

2. Welche Strukturen gibt es  an den Modellstandorten und welche Hilfen sind einbezo-
gen?  

3. Welche Motivation und Zielsetzungen haben die beteiligten Tandempartner?  
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4. Was sind die wesentlichen Inhalte und gem einsamen Merkmale der neu entwickelten 
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach § 78 a ff. SGB VIII 
(im Folgenden auch „LEQ“)?  

5. Wie werden die neuen Vereinbarungsinhalte implementiert und umgesetzt?  

6. W elche Wirkungen (und Nebenwirkungen) werden in der weiteren Evaluation er-
fasst?  

Auf diese Punkte können in diesem  Rahmen nur Schlaglichter geworfen werden, eine 
vertiefende Darstellung ist in der Veröffentlichung des Zwischenberichts der Evaluation 
Ende 2007 im Rahmen der Schriftenreihe des Bundesmodellprogramms, herausgegeben 
von der ISA Planung und Entwicklung GmbH (Programmregiestelle), zu finden.1 

Vor der Da rstellung de r Zwis chenergebnisse sei zunächst ein ganz kurzer Überblick 
über die eingesetzten Evaluationsm ethoden ge geben. Zu den wesentlichen Evaluati-
onsmethoden gehören:  

 Analyse von Strukturdaten und  
betriebswirtschaftlichen Rahmendaten, 

 Experteninterviews mit VertreterInnen der Leitungsebene, im Rahmen 

 Interviews und Befragungen von     einer Längsschnitt- 
- Kindern und Jugendlichen,     studie 
- Eltern und  
- fallverantwortlichen Fachkräften, 

 Fallstudien zum Hilfeplangespräch, 

 Aktenanalysen, 

 Teilnehmende Beobachtung. 

Die Evaluation folgt einem quasi-experim entellen Evaluationsdesign, das heißt, eine 
Vergleichsgruppe von Jugendäm tern und Einr ichtungen, die keine neuen wirkungsori-
entierten Vereinbarungen im  Rahmen de s Bundesm odellprogramm abgeschlossen ha-
ben, wird auf allen Ebenen der Analyse einbezogen.  

Nun zum Überblick über die sechs Fragestellungen, zu denen bereits Zwischenergebnis-
se der Evaluation vorliegen. 

1.  Was ist die Grundidee des Modellprogramms?  

Ein wichtiger Schritt bei der Programmevalu ation ist die A nalyse der „Programm theo-
rie“.2 Grundlegende Programm annahmen müssen transparent gemacht werden, um  sie 
überprüfbar zu m achen und dam it auch das Erkenntnisinteresse de s Auftraggebers zu 
bedienen. Für die weiteren Schritte der Ev aluation kann daraus ein adäquates Evaluati-

                                                 
1  vgl. Albus u. a. 2007 
2  vgl. Haubrich 2006 



48 

onsdesign abgeleitet werden, welches di e angenommenen Wirkungen prüft und unter-
sucht.  

An dieser S telle sollen nur die wichtigst en Merkmale und Grundideen des Programms  
genannt werden.1  

Folgende Annahm en und Ziele des Bundes ministeriums als Auftraggeber liegen dem 
Modellprogramm zugrunde: 

 Die LEQ werden als die zentrale S chnittstelle für „W irkung“ angesehen, um  auf 
der Steuerungsebene V oraussetzungen fü r wirkungsorientierte Hilfeprozesse zu 
schaffen.  Die Annahm e ist also, dass innova tive Verträge über Leistung, Ent-
gelt und Qualität die Hilfepraxis qualifizieren. 

 Es wird ein Spannungsverhältnis bzw. ein Dilemma zwischen pädagogischem 
Auftrag und wirtschaftlichem Auftrag angenommen, in de m sich Leistungsträger 
und -erbringer bewegen.  Das Modellprogramm geht davon aus, dass daraus 
entstehende Dysfunktionen (dass nicht da s pädagogisch Notwendige, sondern das 
ökonomisch Naheliegende bestimmend sei) durch das Setzen wirkungsorientierter 
Anreize verhindert werden kann.  

 Die „Beteiligung“ von Kindern un d Jugend lichen (und ih rer Eltern ) gilt als be-
sonderer Wirkfaktor.  Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge wir kungsori-
entierter Jugendhilfe die Beteiligungsmöglichkeiten zu verbessern sind. 

 In allen offiziellen Ausführungen des Initiators und Auftraggebers des Bundes -
modellprogramms (BMFSFJ) wird die zentr ale Stellung von Adressaten, Kindern  
und Jugendlichen herausgestellt.  Die Lebenssituation von Kindern und Jugend-
lichen bzw. ihre Verbesserung wird damit als Maßstab für Wirkungen gesetzt.  

Der Aspekt einer S teuerung über finanziell e Anreizsystem e ist de mnach ein A spekt 
neben anderen, die auf die fachliche Qualifizierung der Erziehungshilfen zielen. Dies ist 
bemerkenswert, da mitunter in der Praxis und Fachöffentlichkeit die Befürchtung geäu-
ßert wird und wurde, dass hinter dem Begrif f der W irkungsorientierung in erster Linie  
kurzfristige Einsparstrategien zu vermuten seien. Dies ist m it dem Ansatz des Bundes-
modellprogramms nicht zu begründen. Gl eichwohl ist mit dem  Modellp rogramm 
durchaus das Ziel verbunden, die Aufwendun gen der Jugendhilfe m it Blick auf ihre 
Leistungsfähigkeit zu legitim ieren. Es wird  form uliert, dass auch angesichts knapper 
finanzieller Ressourcen das Geld für wirksame Methoden, Maßnahmen und Hilfen ein-
zusetzen sei und dass andere Verfahrensweisen und Angebote, deren Wirksamkeit nicht 
nachgewiesen werden kann, auf den Prüfstand gestellt werden sollen. U m sich diesen 
Fragen mit praktischem Erfahrungswissen und mit wissenschaftlich tragfähigen Daten 
gestützt stellen zu können, wurde durch das Bundesministerium ein Programm rahmen 
gewählt, der die praktische Erprobung ne uer Instrumente und Angebote und eine um -
fassende wissenschaftliche Begleitung einsch ließt. Mit diesen Voraussetzungen, Ziel-

                                                 
1  Weiterführende Informationen sind unter http://www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de zu finden. 
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setzungen und Annahmen steht das Bundes modellprogramm im Kontext eines interna-
tional geführten Diskurses um Wirkungen und Ergebnisse in der Sozialen Arbeit.1  

Dem Bundesmodellprogramm liegt die Annahme bestimmter Wirkungszusammenhänge 
zugrunde. Modellhaft können die W irkungsannahmen folgendermaßen dargestellt wer-
den (Abbildung 1): 

 
 

Erwartete Wirkungszusammenhänge 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Wirkungsannahmen im Modellprogramm         © Andreas Polutta 

Als zentrale Elem ente einer forcierten W irkungsorientierung werden die Leistungs-, 
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsverfahren (LEQ), das Hilfeplangesp räch (HPG) m it 
seinem Einfluss auf die Ausgestaltung der Hilfe/Intervention ge sehen. Von der Hilfe-
gestaltung und den Interventionen der Jugendh ilfe wird angenommen, dass sie die Situ-
ation der Kinder und Jugendlic hen und ihrer Eltern beeinflu ssen. Dies wird als Ziel  
bzw. als Maßstab für W irkungen gesehen. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 
die Leistungserbringer sind neben den Adressa ten der Hilf e die Akteu re im  Hilf epro-
zess. Öffentliche und freie Träger bilden im Modellprogramm jeweils lokale Partner, so 
genannte „Tandems“. 

Das Modellprogramm  soll, verm ittelt durch W orkshops der Modellpartner, bereit g e-
stellte Expertisen und vor a llem durch die zur Verfügung gest ellten Berater und Berate-
rinnen die Entwicklung und Umsetzung neuer Vereinbarungen und Verfahren erm ögli-
chen.  

Da es bundesweit elf Modellstandorte sind, die diesen E ntwicklungsprozess jeweils 
lokal gestalten, gibt es hier keine Um setzung einer einheitlichen „wirkungssteigernden“  
Strategie, sondern an den verschiedenen Standorten werden unterschiedliche Konzepte  

                                                 
1  vgl. Otto u.a. 2007 
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entwickelt und erprob t. Es handelt s ich a lso um ein m ultizentrisches P rogramm.1 Die 
verschiedenen Konzepte und „wirkungsorien tierten“ Innovationen sollen im  Bundes-
modellprogramm verglichen werden, dabei so llen Aussagen über ihre W irksamkeit und 
ihre potenziellen Nebenwirkungen am Ende der Erprobungsphase gegeben werden.  

Durch den Programmrahmen ist nicht vorgege ben, welche Wirkungen im Einzelnen zu 
erzielen sind. Vielmehr wird innerhalb des Programmrahmens sowohl den lokalen Part-
nern als auch der übergreifenden E valuation die Aufgabe übertragen, geeignete W ir-
kungsziele und -indikatoren auszuwählen.  

Welche Wirkfaktoren entscheidend bei de r Erreichung spezifischer Ziele sind und wel-
che Indikatoren besondere Bedeutung habe n, wird die Evaluation nach der Erprobungs-
phase und Abschluss der Untersuchungen zeigen.  

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich zunächst festhalten, dass es eine einzige Strategie der 
„Wirkungsorientierung“ im Bundesmodellprogramm nicht gibt. Vielm ehr ist ein inten-
siver Diskussions- und Qualif izierungsprozess an den einz elnen Standorten angestoße n 
worden, der je nach lokalen Schwerpunktse tzungen unterschiedliche Veränderungen 
und Innovationen produziert. Aufgabe der Eval uation ist es dabei zunächst, diese Ver-
änderungen zu dokumentieren, Gemeinsamkeiten zusammenzufassen und Unterschiede 
in der Ausgestaltung von W irkungsorientierung zu benennen, um sie später hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen einander gegenüber zu stellen.  

2.  Welche Strukturen gibt es an den Modellstandorten und welche Hilfen sind  
einbezogen?  

Auch vor dem Hintergrund, später die Frage nach der m öglichen Übertragbarkeit wir-
kungsvoller Neuerungen auf die Jugendhilfepra xis beantworten zu können, ist es be-
deutsam, sich die Strukturen der Modellsta ndorte anzusehen: Unter welchen Bedingun-
gen werden welche Hilfearten erbracht, die nun wirkungsorientiert qualifiziert werden?  

Im Modellprogramm sind Landkreise, Großstäd te und m ittelgroße Städte aus neun un-
terschiedlichen Bundesländern  einbezogen. Die freien Tr äger gehören sechs unter-
schiedlichen W ohlfahrtsverbänden an, ein Tandem besteht aus Jugendam t und städti-
schem Eigenbetrieb.  

An dieser Stelle ließen sich zahlreiche Strukturmerkmale darstellen, die zeigen, welches 
Spektrum im Bundesmodellprogramm abgedeckt ist. In diesem Rahmen soll jedoch nur  
kurz auf die Leistungsangebote der beteiligten freien Träger eingegangen und die einbe-
zogenen Hilfearten genannt werden: 

Die Einrichtungen der freien Träger lassen sich hinsichtlich des Leistungsangebotes in 
mehrere Gruppen einteilen, unterschieden einerseits bezüglich ihrer regionalen Platzka-
pazität und andererseits hinsichtlich ihrer Angebotsvielfalt (Abbildung 2).  

 

                                                 
1  vgl. Haubrich 2006 
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Leistungsangebot der Einrichtungen innerhalb des Modellprogramms 

 

Abbildung 2                © Andreas Polutta 

Bezüglich des regionalen Platzangebotes sind drei Gruppen von Einrichtungen zu unter-
scheiden: Träger mit kleinem (bis 49 Plätze), mittlerem (50-150) und großem (über 150) 
regionalen Platzangebot. Auch die Breite des Angebotes zeigt sich heterogen. Hier kann 
unterschieden werden zwischen spezialisier tem Angebot (eine Hilf eform), differenzier-
tem Angebot (drei bis fünf Hilfeformen), und e inem umfas senden Angebot (m ehr als 
fünf Hilfeformen).  

Die Darstellung der unterschiedlichen stru kturellen Voraussetzungen zeigt: W irkungs-
orientierte Jugendhilfe innerhalb des Modellprogramm s ist keine Veranstaltung nur für 
große, überregional tätige Träger und Großstadtjugendämter. 

Ebenso ist das Bundesmodellprojekt nicht au f einzelne Hilfearten beschränkt: Es sind 
insgesamt stationäre, teilsta tionäre und am bulante Hilfen einbezogen, die rela tional in 
Abbildung 3 dargestellt sind.  
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In das Bundesmodellprojekt einbezogene Hilfearten 

 

     Abbildung 3          © Andreas Polutta 

Neben diesen Strukturm erkmalen, die helfen können einzuordne n, „wer hier was 
macht“, ist darüber hinaus von Bede utung, warum die beteiligten Akteure sich der W ir-
kungsorientierung widmen, was also ihre Motivationen und Zielse tzungen bei der Teil-
nahme am Modellprogramm waren bzw. sind.  

3.  Welche Motivation und Zielsetzungen haben die beteiligten Tandempartner?  

Während in den ersten Punkten Beobacht ungen, Dokumentenanalysen und Auswertun-
gen von Strukturdaten Aufschluss geben konnten, ist der Frage nach der Motivation und 
den Zielsetzungen m it Hilfe von ExpertInneni nterviews nachgegangen worden, die je-
weils einzeln mit VertreterInnen der Leitungsebene von öffentlichem und freiem Träger 
geführt wurden.  

Hier zeigen sich folgende, meist genannte Beweggründe und Motivationslagen: 

 Qualitätsentwicklungsprozesse sollen verbindlicher gestaltet werden. 

 Die eigene Einrichtung/das eigene Amt soll qualifiziert werden. 

 Die Jugendhilfe soll gegenüber der Politik legitimiert werden. 

 Adressatinnen und Adressaten sollen konsequenter eingebunden werden. 

 Finanzen sollen geklärt und gesichert werden. 

Diese Ziele wurden im ersten Jahr in die gemeinsamen Aushandlungen auf dem Weg zu 
den neuen Vereinbarungen eingebracht. Entscheidend erscheint es, dass die Ziele inner-
halb der Einrichtungen bzw. des Amtes und unter den Tandempartnern klar benannt 
werden und für alle Beteiligten erkennbar sind, so dass sie kommuniziert und verhandelt 
werden können. 
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Zu Beginn des Modellprogramm s, de m Zeitpunkt  der ersten ExpertInneninterviews, 
waren drei charak teristische Konstellati onen von Motivationslagen bei den Tandem -
partnern zu erkennen, die für mehrere Standorte typisch waren:  

Konstellation A: „Gemeinsam für die Legitimation und Weiterentwicklung der 
Jugendhilfe kämpfen“  

Die Interviews der Tandem partner wiesen eine hohe Übereinstimm ung bei den Zielen 
auf. Sowohl der öffentliche Träger als au ch die leistungserbringende E inrichtung zeig-
ten die Absicht, die Politik von Qualität  und W irkung der Jugendhilfe gem einsam zu 
überzeugen. Generell wird die W eiterentwicklung der Jugendhilfelandschaft vor Ort 
von den Akteuren verfolgt.  

Konstellation B: „Eigene Wirkungsziele verfolgen im Rahmen von gemeinsam er-
arbeiteten verbindlichen Kooperationsstrukturen“  

Im Vordergrund der Tandempartner steht hier die Optimierung der Kooperation im Hil-
feprozess mit Hilfe von Verbindlichkeit, Standards und Verlässlichkeit. Gemeinsam soll 
die „wirkungsorientierte“ Qual itätsentwicklung fo rciert werden. Daneben gibt es aber 
auch jeweilige Eigeninteressen der lokalen Akteure, die ebenfalls verfolgt werden, ohne 
dass sie das gemeinsame Ziel in Frage stellen.  

Konstellation C: „Den Tandempartner von den eigenen Wirkungsvorstellungen 
überzeugen“  

In dieser Konstellation haben die Tandem partner jeweils klare Vorstellungen, wie wir-
kungsvolle Jugendhilfeleistungen  gestaltet werden können. Die inhaltlichen Schwer-
punkte werden durchaus von den lokalen Akteur en unterschiedlich gewichtet. Der Qua-
lifizierungsbedarf wird größtenteils bei dem jeweils anderen Tandempartner gesehen.  

Es zeigte sich nach dem  ersten Jahr auch do rt eine Annäh erung der Position en, wo die 
Tandempartner dem  Them a anfangs m it unter schiedlichen Zielen  gegenüberstanden. 
Dies zeigt sich sowohl in den an allen Modellstandorten abgeschlossenen Vereinbarun-
gen selbst als auch in den ExpertInnenint erviews, die im  späteren Verlauf des Pro-
gramms geführt wurden.  

Die unterschiedlichen Motivationslagen sind also nicht per se förderlich oder hinderlich 
für die Gestaltung „W irkungsorientierter Jugendhilfe“ zwischen öffentlichem  und frei-
em Träger, vielm ehr scheint es wichtig zu  sein, die unterschie dlichen Ausgangslagen 
und Ansatzmöglichkeiten für die Beschäftigung  mit Wirkungsorientierung zu erkennen 
und zu reflektieren.  

Im Hinblick auf Bestrebungen, den hier be schriebenen Weg der W irkungsorientierung 
auch an and eren Jugendhilfestandorten zu verfolgen, erscheint es ratsam, für die Ver-
ständigung über Ziele („ Was soll m it Wirkungsorientierung eigentli ch erreicht wer -
den?“) genügend Zeit und Raum  ei nzuplanen. In diesem  Zusamm enhang wird es als 
hilfreich empfunden – dies zeigen die Beri chte und Aussagen der Modellpartner – ex-
terne Beratung und Moderation mit in den Prozess einzubinden.  
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Insgesamt zeigen sowohl die Interviews als auch die Inhalte, auf die man sich im  Rah-
men der neuen Vereinbarungen geeinigt hat,  dass sich unter den genannten Bedingun-
gen im Verlauf des Modellprogram ms Zielsetzungen und Einschätzungen der Modell-
partner annähern. Für den Transfer über da s Modellprogramm hinaus ist der Punkt der  
Vergewisserung über Interessenslagen und de r Moderation von Entw icklungsprozessen 
von großer Bedeutung, hier kann sicher au s den Erfahrungen des Bundesm odellpro-
gramms gelernt werden. 

4.  Was sind die wesentlichen Inhalte und gemeinsamen Merkmale der neuen 
LEQ-Vereinbarungen?  

Bei der Auswertung und Analyse der neu abge schlossenen Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen fallen neben zahlreichen Besonderheiten und lo-
kalen Spezifika einige gem einsame Merkmale auf. Diese gem einsamen Vere inba-
rungsmerkmale stellen sozusagen den Kern de s Modellprogramms dar. An dieser Stelle 
sollen nur die vier wichtigsten gem einsamen Merkmale der neuen Vereinbarungen ge -
nannt und im Folgenden kurz erläutert werden:  

 Formulierung und Präzisierung von Wirkungszielen  
 Benennung von zentralen Indikatoren für Wirkung  
 Aufbau von Anreizsystemen  
 Qualifizierung des Schlüsselprozesses „Hilfeplanung“  

Formulierung und Präzisierung von Wirkungszielen  

Dieses gem einsame Merkm al der Vereinba rungen läss t s ich analy tisch trennen  in  die 
Formulierung und Präzisierung von organi sationsbezogenen, prozessbezogenen und 
adressatenbezogenen Zielen.  

Unter organisationsbezogenen Zielen sind zum Beispiel eine ausreichende Belegung, 
die optim ale Akquise geeigneter Pflegeelte rn oder das Vorhandensein verlässlicher 
Strukturen bezüglich der gemeinsamen Qualitätsentwicklung zu fassen.  

Bei den prozessbezogenen Zielen sind z.B. die Perspektivenkongruenz aller Beteiligten 
oder d ie Z ufriedenheit m it der H ilfe se itens der Adres satInnen genannt. Auch die 
Transparenz im gesamten Hilfeprozess wird hervorgehoben.  

Die Form ulierung und Präzisierung der adressatenbezogenen Ziele stellt eine große 
Herausforderung dar, weil dam it letztendlich die Frage verbunden is t, in welchem Aus-
maß und na ch wessen Vorstellungen die Situation der Kinder und Jugendlichen und 
ihrer Eltern durch die Hilfe verbessert werden soll.  

Benennung von zentralen Indikatoren für Wirkung  

Die Problematik der adäquaten Zielformulierung überträgt sich auch auf die Benennung 
zentraler Indikatoren für di e Erreichung solcher Ziele. Be i den adressatenbezogenen 
Wirkungsindikatoren ist zu erkennen, dass die da hinter liegenden Ziele unterschiedliche 
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Schwerpunktsetzungen haben, zum  Beispiel können sich Indi katoren auf folgende As-
pekte beziehen:  

 die Gesamtentwicklung (des jungen Menschen),  
 das Erreichen von Hilfeplanzielen,  
 Spezielle Leitziele (z.B. Re-Integration, Verselbständigung, Aussöhnung).  

Analog zu den Zielen auf Organisations- und Prozessebene wurden auch für dies e Di-
mensionen Indikatoren von den Tandempartnern entwickelt.1  

Aufbau von Anreizsystemen  

Zu diesem Punkt ist festzuhalten, dass es gr oße Unterschiede in der Ausgestaltung der 
Anreizsysteme gibt hinsichtlich des  

 Stellenwerts von Bonus-Malus-Regelungen und  
 Ernstcharakters des Anreizsystems („virtuell“ versus „real“). 

Zu finden sind in den neuen, wirkungsorien tierten Vereinbarungen monetäre und nicht-
monetäre Anreize sowie Anreize für freie  Träger, Jugendämter, einzelne Team s/Abtei-
lungen/Fachkräfte und an zwei Standorten au ch Boni für Adressa tInnen (Eltern, Kinder 
und Jugendliche).2 

Qualifizierung des Schlüsselprozesses „Hilfeplanung“  

Wie oben schon angedeutet, hat sich im  Verlauf des Modellprogramms heraus kristalli-
siert, dass die Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII eine besondere Bedeutung für die wir-
kungsorientierte Ausgestaltung der Hilfe im  Einzelfall besitzt. Dementsprechend wurde 
der Qualifizierung und Standardisierung von zentralen Elem enten der Hilfeplanung 
große Aufmerksamkeit in den neuen Vereinbarungen geschenkt, wie z.B. der Diagnose-
phase bzw. dem Clearing, den Hilfeplangesprächen oder der Beendigungsphase.  

Dabei reichen die Qualifizierungen von gr undlegenden Entwicklungen (Berichtsabspra-
chen, Gesprächsleitfäden etc.) bis zur Erprobung innovativer Verfahren (z.B. dem „Ver-
wandtschaftsrat“).  

Die Verfahren zur S tandardisierung beinha lten unter anderem  au ch die Verwendung 
von Zielkatalogen. Selten ist dagegen eine  konsequente Fallgruppensteuerung vorgese-
hen.  

Außerdem i st eine Fokussierung und Qualifiz ierung der Elternarbe it festzustellen. Die 
Absicht, E ltern konsequenter in den Hilfep rozess einzubinden, wi rd von nahezu alle n 
Tandems verfolgt – zumindest in den Vereinbarungen.  

                                                 
1  vgl. Albus u.a. 2007 
2  Insbesondere Letzteres verweist auf rechtlich (und fachlich) derzeit noch offene Fragestellungen. Siehe 

zu den rechtlichen Voraussetzungen auch Darstellung bei Münder/Wabnitz 2007. 
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5.  Wie werden die neuen Vereinbarungsinhalte implementiert und umgesetzt?  

Es ist wichtig, der Frage nach der praktis chen Umsetzung nachzugehen, da die Verein-
barungen zunächst nur schrif tliche Dokumente sind, die be inhalten, wie eine wirkungs-
orientierte P raxis für die Hilfen zur Erziehung aussehen soll. Die Um setzung erfolgt  
jedoch auf vielen anderen Ebenen des täglichen Geschäfts unter Beteiligung zahlreicher 
Akteure.  

Bei der Durchführung der Fachkräfte- und AdressatInnenbefragungen vor Ort und an-
hand der ExpertInneninterviews wurde deut lich, dass Mitarbeite rInnenschulungen, In-
formations- und Abstimmungsprozesse einen erheblichen Aufwand bedeuten. An allen 
Modellstandorten wurden bei d en öffentlichen Trägern und leistungs erbringenden Ein-
richtungen, aber auch gem einsam i n de n Tandem konstellationen Fortbildungen und 
Qualifizierungen durchgeführt, um eine praktische Umsetzung der Innovationen und der 
neuen Instrumente und Verfahren zu gewährleisten.  

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass an vielen Modellstandorten ein intensi-
ver Qualitätsdiskurs auch über die unmittelbare Tandemkonstellation hinaus angestoßen 
wurde, zum Beispiel in  der AG nach § 78 SGB VIII oder in eine r größeren loka len 
Fachöffentlichkeit.  

Dies unterstreicht noch einmal die Funktion des Modellprogramms als Qualifizierungs-
impuls. Es geht dem nach nicht nur um  di e Ve reinbarung eines neuen Fachleistungs-
stundensatzes oder einer einzelnen Maßnahm e zur Qualitätsentwicklung, nicht um 
simple Modelle wirkungsorientierter St euerung durch E rhebung und technische Aus-
wertung einzelner Kennzahlen, sondern um  die Umsetzung einer wirk ungsorientierten 
Qualifizierung der Hilfen zu r Erziehung. In diesen Proze ss sind nach Einschätzung der 
Evaluation die Modellpartner se hr intensiv seit Beginn des Jahres eingetreten. Entspre-
chend formuliert hat dieses auch  ein Juge ndamtsvertreter in einem  Experteninterview 
im Frühjahr 2007:  

„Sich diesen Anforderungen mit Neugier und Engagement zu öffnen, stellt hohe (zu-
sätzliche) A nforderungen an Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Leitungskräfte, die 
mit den Aufgabenstellungen aus dem Kerngeschäft gut balanciert werden müssen.“ 

Parallel zu diesen Im plementationsprozessen w urde seitens der Evaluation begonnen, 
diesen Veränderungsprozess der Praxis durch Befragungen von Kindern, Jugendlichen 
und deren Eltern sowie den beteiligten Fac hkräften der Einrichtungen und des öffentli-
chen Trägers im  Rahmen einer qu antitativen Längsschnittstudie zu erfassen. Zude m 
wird das Hilfeplangesp räch als Sch lüsselelement durch qualitative Fallstudien an den 
Modellstandorten analysiert.  

Zum jetzigen Zeitpunkt, weniger als ein Jahr  nach dem Inkrafttreten der Vereinbarun-
gen und den ersten Um setzungen der neuen Verfahren, Methoden und Instrumente, las-
sen sich noch keine Aussagen zur entsch eidenden Frage m achen, we lche W irkungen 
tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen unter dem Einfluss der neuen Vereinbarungen 
identifiziert werden können. Hier befindet sich das Modellprogramm und dam it die E-
valuation mitten im Prozess, der mit der notwendigen Geduld beobachtet werden muss, 
um sich dann auf gesicherte Erfahrungen und belastbare Daten stützen zu können. Ge-
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zeigt werden kann aber, welche Wirkungsindikatoren die standortübergreifende Evalua-
tion in den Blick nimm t, damit eine Vorstellung davon entwickelt werden kann, bezüg-
lich welcher Aspekte Erkenntnisse zu erwarten sind.  

6.  Welche Wirkungen (und Nebenwirkungen) werden in der weiteren  
Evaluation erfasst?  

Auf der Ebene der betriebswirtschaftlichen Rahmendaten wird beobachtet, ob, un d 
wenn ja, w elche Veränderungen sich unter  den neuen Vereinba rungen ergeben, zum 
Beispiel:  

 Wie ändern sich Fallzahlen, Belegungsquoten?  
 Werden einige Hilfeformen gegenüber anderen präferiert?  
 Verändert sich mit der Fallzuweisungsqualität auch die Fallzuweisungsquantität?  
 Wie verändern sich Laufzeiten der Hilfen, können Abbrüche verhindert werden?  

Hier zeigen sich im  Bundesmodellprogramm erste Anhaltspunkte dafür, dass sich die  
Belegungspraxis und die Inanspruchnahm e bes timmter Hilfefor men oder bestimm ter 
Träger unter de m Einfluss der neuen Vere inbarungen verändern können. Solche Hin-
weise werden aufmerksam verfolgt, können ab er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als 
gesichert gelten. Da die betr iebswirtschaftlichen Rahm endaten und die Strukturdaten 
über den Zeitraum von insgesamt vier Jahren hi nweg (ab 2005) verfol gt werden, lassen 
sich im  weiteren Verlauf und bei Vorliege n der vollständigen Daten aus der Erpro-
bungsphase Rückschlüsse auf die strukturbezogenen W irkungen der neuen Verfahren 
ziehen.  

Auf der Ebene der Prozesse ist zu verfolgen, ob etwa da s, was im  Bezug auf  Beteili-
gung angestrebt wird, auch in Hilfeplanverfah ren umgesetzt wird. Dies werden sowohl  
die Befragungen der AdressatInnen als auch die Fallstudien zeigen.  

Zudem wer den Aspekte der Professionalitä t und deren Beeinflu ssung durch die wir-
kungsorientierten Reformen fokussiert:  

 Was em pfinden die beteiligten Fachkräfte in der täglichen Arbeit als hilfreiche 
und was als hinderliche Innovationen?  

 Wie beeinflussen die neuen Vereinbar ungen das Denken und Handeln der Fach-
kräfte?  

Die derzeit laufenden Befragungen von fallz uständigen Fachkräfte n in Jugendäm tern 
und bei freien Trägern erm öglichen beispielsweise Rückschlüsse darauf, inwieweit die  
Inhalte der neuen Vereinbarungen und die da raus resultierenden neuen Verfahren, Ab-
läufe und Methoden umgesetzt und von Sozial arbeiterinnen und Sozialpädagogen fach-
lich bewertet werden. Mit Blick auf die er sten Befragungen, die wenige W ochen und 
Monate nach Einführung der neuen Verei nbarungen stattgefunden haben, zeigen sich 
interessante erste Befunde: 
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So zeigt sich, dass (nur) etwa die Hälfte de r Fachkräfte angibt, dass die Leistungs-, Ent-
gelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen für ihre tägliche Hilfepraxis Relevanz 
haben. Befragt jedoch nach konkreten neuen Vereinbarungsinhalten, geben deutlich 
mehr Fachkräfte an, dass einzelne Aspekte ihnen bekannt sind und auch von ihnen posi-
tiv bewertet werden (z.B. insbesondere die Aspekte verbindlicher Standards für Schlüs-
selprozesse der Hilfeplanung). Die subjektive  Haltung der F achkräfte zu den wirkungs -
orientierten Refor men wird in den weitere n Befragungen zu verfolgen sein. Entschei-
dend wird auch hinsichtlich  der nachhaltigen  – und gewisserm aßen „wirksam en“ – 
Implementation die Frage zu verfolgen sei n, inwieweit und in welchem  Zeitrahmen die 
Vereinbarungen von einem Dokument, das auf der Steuerungsebene verabschiedet wird, 
zu einer tatsächlichen „gelebten Praxis“ werden.  

Und als dritten Punkt – ganz i m Si nne des Modellprogram ms m it einem besonderen 
Stellenwert zu versehen – werden au f der Ebene der Kinder und Jugendlichen (und 
ihrer Eltern) folgende Fragen relevant:  

 Wie stellt sich „wirkungsorientierte Jugendhilfe“ aus Sicht der AdressatInnen dar?  
 Werden mehr Beteiligungs- und Verwirkl ichungschancen durch die Hilfen bereit-

gestellt?  
 Werden diese Chancen durch Adressaten wahrgenommen?  
 Kann eine wirkungsorientierte Hilfe die Lebenssituation der Kinder, Jugendlichen 

und ihrer Eltern verbessern?  
 Werden die individuellen Hilfeziele erreicht?  

Um diese Fragen adäquat beantworten zu können, musste in einem  ersten Schritt aus-
gewählt werden, welche Indikatoren für eine  standortübergreifende Evaluation geeignet 
sind. Hierbei waren mehrere Gesichtspunkte zu berücksichtigen:  

 Es m usste ein einh eitliches Ind ikatorenset f ür a lle Stando rte entwick elt werden, 
um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im  Gegensatz zu den Selbstevaluations-
verfahren vor Ort, die auf  die jewe iligen Bedarfe der Tandem partner individuell 
zugeschnitten wurden und die jeweilig en Zi elerreichungen an den spezifischen  
Standorten überprüfbar machen, erfüllen die Instrumente der standortübergreifen-
den Evaluation die Funktion, generalisier bare Erkenntnisse zu gewinnen und sich 
Fragen nach der Übertragbarkeit bzw. förderlichen und hinderlichen Umsetzungs-
bedingungen zu widmen.  

 Zweitens sollte die Expertise der lokalen Akteure genutzt werden,  die in  ihrer 
alltäglichen Praxis Fragestellungen entwickeln und Erkenntnisse sammeln, die für 
die Weiterentwicklung der Jugendhilfeforschung von großer Bedeutung sind.  

 Drittens müssen die Fragestell ungen und Ergebnisse in einen theoretischen und 
fachlich angemessenen Rahmen eingebettet w erden, der anschlussfähig ist an 
zentrale fach- und gesellschaftspolitische Diskussionen. Nur so kann eine profes-
sionelle W eiterqualifizierung der Jugendh ilfe garantiert werden und dam it das  
Ziel erreicht werden, die Qualität von Hilfen zu bestimmen und sich gegenüber  
Anderen zu legitimieren.  
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Angesichts dieser Herausforderungen wurden in einem ersten Schritt alle ad ressatenbe-
zogenen Indikatoren der Standorte gesamm elt, um diese dann in einem  zweiten Schrit t 
systematisch zu ordnen und wo erforderlich zu ergänzen, um zu einem tragfähigen Indi-
katoren-Set für die standortübergreifende Evaluation zu gelangen. 

Die Systematisierung erfolgte in weiten Teilen unter Bezug auf die Grundlagen des Ca-
pability-Ansatzes nach Sen und Nussbaum. Der Capability-A nsatz, der in Deutschland 
auch mit den Stichworten Verwirklichungschancen, Kompetenzen oder Befähigungsge-
rechtigkeit übersetzt wird, f okussiert wohlfahrtsstaatliche Le istungen auf eine Art und 
Weise, die für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe angemessen erscheint. Amar-
tya Sen, der 1998 für seine Beiträge zur Wohlfahrtsökonomie den Wirtschaftsnobelpreis 
erhalten hat, plädiert dafür, den Erfolg von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen daran zu 
messen, inwiefern sie die Menschen befähi gen, ein eigenständiges Leben nach ihren 
Wertmaßstäben zu führen. 1 Neben der Ressourcenverteilung  wird hier besonderes Au-
genmerk auf die Kom petenzen der AdressatInne n gelegt. Bedeutsam  ist hier insbeson-
dere die Analyse von T eilhaberechten und Mitbestimmung. Bei einer solchen Evaluati-
onsperspektive, die auf die Erfassung von Ve rwirklichungschancen ausgerichtet ist, 
wird es erforderlich, d as Vorhand ensein struktureller Ressourcen, individueller 
Kompetenzen und Rechte zu untersuchen und ebenso notw endig, die subjektive Be-
deutung der einzelnen Faktoren zu erfragen, die ihnen von den AdressatInnen zuge -
messen wird. Auf diesem Weg kann auch in Erfahrung gebracht werden, ob die Jugend-
hilfe die Bedürfnisse der AdressatInnen trifft oder ob es wesentliche Unterschiede in der 
Einschätzung zwischen Professionellen und AdressatInnen gibt. Es geht also nicht allein 
darum, zu „m essen“, ob junge Menschen sich  in einer (gesellsch aftlich erwünschten) 
Weise verh alten (ob  sie nich t auf fallen, als G esellschaftsmitglieder „ funktionieren“ 
usw.), sondern darum , welche Möglichkeiten  des Handelns sie haben, wie sie ihre L e-
benssituation bewerten und für wel ches Verhalten (bzw. für welche Lebensführung) sie  
sich begründet entscheiden.  

Um die subjektiven Bewertungen mit Maßstäben, die als allgemein anerkannte Kriterien 
für ein freies und selbstbestimm tes Leben in der Gesellschaft gelten, in Beziehung set-
zen zu können, wurden Indikatoren der Lebe nssituation junger Menschen und ihrer Fa-
milien operationalis iert. Vielfach k onnten dabei Operation alisierungen aufgenomm en 
werden, die von den elf lokalen Modellsta ndorten entwickelt wurd en. Die Evaluation 
hat sich bei der System atisierung der Indi katoren vor allem  auf die Grundbedingungen 
von m enschlicher Lebensführung bezogen, di e die Sozialphilosophin und Rechtswis-
senschaftlerin Martha N ussbaum2 entwickelt hat und die von zah lreichen internationa-
len Forschern als Grundlage für ihre em pirische Forschung genutzt werden. Die zehn 
Dimensionen lauten:  

 Gesundheit,  
 Wohnen und Leben,  
 Körperliche Integrität,  
 Bildung,  

                                                 
1  Vgl. Sen 2001 
2  Nussbaum 2000 
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 Fähigkeit zu Emotionen,  
 Vernunft und Reflexion,  
 Zugehörigkeit,  
 Zusammenleben,  
 Kreativität, Spiel und Erholung und  
 Kontrolle über die eigene Umgebung.  

Im Rahmen dieses Beitrags können die zehn Di mensionen inhaltlich nicht vollständig 
ausgeführt werden. Eine nähere Darstellung fi ndet sich im bereits genannten Zwischen-
bericht der Evaluation.1 Um einige Beispiele zu nennen: Unter die Gesundheitsdim ensi-
on fallen zum Beispiel Fragen nach der Ernährung, der sportlichen Betätigung, der K ör-
perhygiene von Kindern und Jugendlichen. Di e Bildungsdimension umfasst u.a. Aspek-
te wie Lese- und Schreibkom petenz, Kenntnisse anderer kultureller Lebensweisen, aber  
auch den Schulbesuch und die Berufsbildung.  

Alle zehn L ebensbereiche sind potentielle  W irkungsdimensionen für die Kinder- und 
Jugendhilfe, da prinzipiell di e Hilfen zur Erziehung auf Ver besserungen in diesen B e-
reichen zielen. Dies gilt übrigens una bhängig von den Schwerpunktsetzungen, die im  
Rahmen der individuellen H ilfeplanung nach § 36 SGB VII I erfolgen. Im Falle einer 
„Wirkungsorientierten Jugendhilf e“ dürfen bei der Verfolgung klar feststellbarer Wir-
kungsziele keine „Scheuklappen“ aufgesetzt werden. So wäre es verfehlt, zugunsten 
etwa der Erreichung des Schulabschlusses ande re Bereiche der Lebenssituation in der 
individuellen Hilfeplanung a ußer Acht zu lassen. Denn es kann davon ausgegangen 
werden, dass alle zehn Bereiche zusamm en ein „gutes Leben“ ausm achen, und dass 
schon bereits eine Einschränkung in einem  Bereich menschliche Verwirklichungschan-
cen deutlich beeinträchtigt – etwa w enn junge Menschen unter ungesunden Lebensbe-
dingungen einer unbeheizten, schim melbefallenen W ohnung leben, oder keine Mög-
lichkeiten zum freien Spielen haben.  

Die zehn gewählten Wirkungsdim ensionen sind  – was bereits vergleichbare Studien 
gezeigt haben – für Befragungen vo n Kindern und Jugendlichen operationalisierbar und 
für die empirische Erfassung im Rahmen der Evaluation sinnvoll zu nutzen. Gleichzei-
tig liegt den erhobenen Daten damit ein fachlich und theoretisch angemessenes Konzept 
für die Soziale Arbeit in der Jugendhilf e zu Grunde. Innerhalb dieses konzeptionellen 
Gerüstes wu rden sowohl für die Kin der- und  Jugendlicheninterviews als auch für die 
Elternfragebögen neben den m odellspezifischen bzw. eigenen Operationalisierungen 
auch Fragek omplexe an derer etab lierter Studien  integr iert, um  hinsich tlich re levanter 
Wirkungsdimensionen die Ergebnisse so weit wie möglich vergleichbar zu m achen. In 
die Konstruktion der Befragungsinstrum ente konnten daher beispielsweise vergleichba-
re Elemente aus dem DJI-Kinderpanel und dem DJI-Jugendsurvey, dem Sozioökonomi-
schen Panel des Deutschen Instituts für W irtschaftsforschung sowie bisheriger W ir-
kungsstudien im deutsch- und englischsprachigen Raum einbezogen werden.2  

                                                 
1  vgl. Albus u.a.2007 
2  Vgl. ausführlichere Darstellung bei Albus u.a. 2007 
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Bezogen auf die adressatenbezogenen W irkungen können die heterogenen Ziel- und 
Indikatorensysteme im  Rahm en einer sta ndortübergreifenden Evaluation zum  großen 
Teil in die Wirkungsdimensionen inhaltlich aufgenommen werden. Gleichzeitig sind die 
Dimensionen ein Korrektiv für ansonsten l okal m öglicherweise nicht beachtete W ir-
kungen (oder nicht intendierte Wirkungen). 

Ausblick 

Auch wenn zu erwarten ist, dass die Erfassung der adressatenbezogenen W irkungen 
einen längeren Betrachtungszeitraum erfordert, so lohnt es dennoch, diesen Aufwand zu 
betreiben. Denn erst durch diese Analyse der adressatenbezogenen Wirkungen im Zeit-
verlauf wird eine evidenzbasierte Professionalisierung der Jugendhilfe gefördert.  

Es ist erforderlich, nicht nur  rein organisatori sche Auswirkungen oder die Optim ierung 
von (Hilfe-) Prozessen zu betrachten. So bedeutsam  diese Auswirkungen sind, m üssen 
solche Daten allein bei de r Beurteilung von Wirkungen der Jugendhilfe als nicht hinrei-
chend gelten. Sie erlangen erst Aussagekr aft zusammen mit der Betrachtung der adres-
satenbezogenen Zielperspektive. Oder anders  formuliert: Eine m ögliche Verbesserung 
von Strukturen und Prozessen der Hilfeerbringun g muss sich an verbesserten Ergebnis-
sen, also an einer verbesserten Leben ssituation von AdressatInnen während und nach 
Inanspruchnahme von Hilfen m essen lassen. Eine „echte“ W irkungsorientierung wird  
dann erm öglicht, wenn auf Grundlage standort übergreifender Daten eine Diskussion 
und Bewertung von Leistungen der Jugendhilfe r ealisiert werden kann. Dabei können 
und sollen Evaluationsergebnisse und Auswertungen nicht determinieren, welche Hand-
lungen daraus abzuleiten seien. Eine tec hnokratische Form der wirkungsorientierten 
Steuerung wird wenig zur fachlichen W irkungsorientierung beitragen.  Ziel ist es viel-
mehr, im Austausch der beteiligten Akte ure notwendige Reflexions- und Bewertungs-
prozesse zu initiieren und wirkungsorientierte Qualifizierung zu fördern.  

Die Evaluation des Bundesm odellprogramms ist dabei bestrebt, die Erfahrungen und 
Analysen des Modells anschlussfähig an na tionale und internationale Diskussionen um 
den Beitrag von wohlfahrtsstaatlichen Leist ungen zu einer gerechte ren Gesellschaft zu 
machen. Leistungen der Kinder- und Jugendh ilfe müssen an der Verbesserung (prekä-
rer) Leben slagen von Fam ilien, Kindern und Jugendlich en orientiert s ein und an der  
Kompetenzerweiterung ihrer Adressaten so wie der Förderung von Selbst- und Mitbe-
stimmung und der Bereitstellung m enschlicher Verwirklichungschancen gemessen wer-
den. Eine wissenschaftlich-em pirische Eval uation, die diese Aspekte einbezieht, kann 
dabei helfen, diese Erfahrungen und Erkenntni sse offen zu legen, zu erweitern und da-
mit den fachlichen Diskurs auf die zentralen Aufgaben der Jugendhilfe zu führen, die in 
§ 1 SGB VIII angesp rochen sind. Diese sind insbesondere die Verwirklichung d es 
Rechts junger Menschen auf Förderung ih rer Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gem einschaftsfähigen Persönlichkeit. Ebenso umfassen die 
Aufgaben die Förderung junger Menschen in  ihrer individuellen und sozialen Entwick-
lung, den Abbau sozialer Benachteiligung en sowie den Schutz vor Gefahren für ihr 
Wohl.  
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Arbeitsgruppe 1: Stand und erste Ergebnisse des  
Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte  
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung“  

Zum Stand des Bundesmodellprogramms im Herbst 2007 
 
DIRK NÜSKEN 
Geschäftsführer des Instituts für soziale Arbeit e.V., Münster 

Einleitung 

 Lassen sich Hilfen zur Erziehung wirkungsorientiert gestalten? 

 Was sind ausweisbare Wirkungen und gegebenenfalls auch Nebenwirkungen 
von erzieherischen Hilfen? 

 Wie lassen sich diese transparent darstellen? 

 Von wem und wie können Wirkungen erfasst werden? 

 Auf welchem Weg lassen sich Ergebnisse solcher Hilfen in Finanzierungs-
elementen abbilden? 

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte 
Jugendhilfe“ des Bundesm inisteriums für Fa milien, Senioren, Fr auen und Jugend, in 
dem in den Jahren 2006 bis 2008 an 11 Modell standorten die Qualifizierung der Hilf en 
zur Erziehung durch w irkungsorientierte Au sgestaltung der Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsentwicklungsvereinbarungen nach §§ 78a ff SGB VIII erpro bt und ev aluiert 
wird. Ziel des Modellprogramm s ist die Ve rbesserung der W irkung der erzieherischen 
Hilfen für junge Menschen, die als L eistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf Grund-
lage der §§ 27 ff SGB VIII erbracht werden.  

1. Anlass und Hintergrund des Programms 

Die Leistungserbringung, die W eiterentwicklung der Qualität und die Finanzierung der  
stationären und teilstationären Hilfen zu r Erziehung wurde m it der Einführung der §§ 
78 a-g in das SGB VIII zum 01.01.1999 auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Die 
2002/2003 im  Auftrag des BMFSFJ durchgeführten Untersuchungen 1 zum  Stand der  
Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung haben allerdings gezeigt, dass einerseits die  
ursprünglichen Erwartungen des Gesetzgebers  im  Hinblick auf Transparenz der Leis-
tungsangebote und Kostendäm pfung bislang nicht hinreichend erfüllt werden, dass an-
dererseits aber auch die fachlichen Chancen zugunsten de r Leistungsempfänger und im 
Hinblick au f die Qualitätsen twicklung von den Vereinbaru ngspartnern kaum  erkannt 
und genutzt werden. D er m it der Neuregel ung verbundene Paradigm enwechsel vom 
Prinzip der Selbstkosteners tattung zur Aushandlung prospe ktiver Pflegesätze wurde  
bisher in der Praxis nicht hinreichend vollzogen. 
                                                 
1  1) Münder, J./ Tammen: Die Vereinbarungen nach §§ 78 a ff. SGB VIII  

2) AFET/ Gottlieb, H.-D.: Rahmenverträge nach § 78 f SGB VIII 
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2. Zielsetzung 

Ziel des Modellprogram ms ist die Verbesse rung der W irkung erzieherischer Hilfen für  
junge Menschen, die als Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf Gr undlage der §§ 
27 ff. SGB VIII e rbracht werden. Das Mode llprogramm soll insbesond ere den p ädago-
gischen Auftrag und die Finanzierungsstrukt ur der Hilfen zur Er ziehung besser als bis-
her m iteinander in Einklang bringen und di e Leistungserbringung un d deren Qualität 
auf die intendierte W irkung der Hilfe ausricht en. Mit den Vereinbaru ngen nach §§ 78a  
ff. SGB VII I sollen Regelungen und Instru mente ausgehandelt werden, die effektivere 
und effizientere Leistungen für den Hilf eempfänger unterstützen. Die Vereinbarungs-
partner (öffentliche Jugendhilfeträger als Kostenträger eine rseits sowie Träger von Ein-
richtungen als Leistungsanbieter anderers eits) erhalten im Rahm en des Modellpro-
gramms eine qualifizierte Beratung und Mode ration ihres Aushandlungsprozesses. Die 
praktische Um setzung der Vereinbarungen wi rd im  Hinblick auf wirkungssteigernde 
Effekte evaluiert.  

In dem Modellprogramm sollen Vereinbar ungen nach §§ 78 a ff. ausgehandelt und er -
probt werden, die durch geeignete Regelungen dazu beitragen, 

1. die Hilfepraxis zu qualifizieren (Fachcontrolling und Qualitätsentwicklung), 
2. die Ergebnisse der Leistungserbringung und die W irkung der Hilfe zu fördern  

(Effektivität), 
3. die Beteiligung, Mitwirkungsbereitschaft  und Eigenverantwortung des Hilfeem p-

fängers zu stärken, 
4. Diskrepanzen zwischen pädagogisch em Auftrag und W irtschaftlichkeit der Ein-

richtungen zu minimieren (Struktur- und Prozessoptimierung), 

5. zielführende und kostengünstige Hilfen zu realisieren (Effizienz). 

Das Modellprogramm  bezieht sich auf den Anwendungsbereich der §§ 78a ff. SGB 
VIII, stationäre und teils tationäre Hilfen zur Erziehung in Heim en, betreuten Wohnfor-
men und Ta gesgruppen. Darüber hinaus werd en auch die Handlungsfelder Pflegekin-
derhilfe sowie ambulante Erziehungshilfen berücksichtigt.  

3. Beteiligte Akteure 

Die Laufzeit des Programms beträgt drei Jahre (1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2008). 
Das Institut für soziale Arbeit (Münster) koordiniert und steuert den Programm verlauf 
durch eine Regiestelle, die Evaluation er folgt durch die Universität Bielefeld (Professor 
Dr. Dr. h.c. Hans-Uwe Otto). Zur Teilnahm e an de m Modellvorhaben sind 11 „Tan-
dems“ (Jugendämter und Leistungserbringer) ausgewählt worden, die bereits über Er-
fahrungen in der W eiterentwicklung der H ilfen zur Erziehung verfügen und in einer 
realen „Geschäftsbeziehung“ miteinander stehen, um  die Vereinbarungen nach §§ 78a  
ff. SGB VII I auszuhandeln bzw. weiterzue ntwickeln. Tandems aus folgenden Kommu-
nen sind an dem Programm beteiligt: 

 Landkreis Böblingen,  
 Kreis Steinfurt, 
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 Vogelsbergkreis, 
 Landkreis Oberhavel, 
 Stadt Halle (Saale), 
 Hansestadt Rostock, 
 Stadt Braunschweig, 
 Stadt Nürnberg, 
 Stadt Essen, 
 Seestadt Bremerhaven, 
 Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. 

Aufgabe der 11 Modelstandorte ist es, beispi elhafte Leistungs-, Entgelt- und Qualitäts-
entwicklungsvereinbarungen zu  entwickeln und zu erprobe n, die sich konsequent an 
Zweck und Ziel der Hilfe orientieren. Die Hilfeerbringung soll sich auf die Um setzung 
der Hilfeplanung konzentrieren, der Hilfeprozes s im Hinblick auf die intendierte W ir-
kung optimiert werden. Dabei soll auch die Kompatibilität von pädagogischem Auftrag 
und Finanzierung der Hilfen zur Erziehung verbessert werden. Dies kann die Erprobung 
von Anreizen und ergebnisorientierten Finanzierungselementen einschließen.  

Die Vereinb arungspartner (öffentliche Jugendhi lfeträger als  Leistungs träger einerseits 
sowie Träger von Einrichtungen als Leistungsanbieter andererseits) erhalten im Rahmen 
des Modellprogramms eine qualifizierte Beratung und Moderation ihres Aushandlungs-
prozesses. Die praktische Um setzung der Vereinbarungen wird im  Hinblick auf wir-
kungssteigernde Effekte evaluiert. 

In der ersten Programmphase (01.01.2006 bis 30.06.2006) standen die Etablierung der 
Programmstrukturen und die Basisqualifizie rung der teilnehmenden Tandems (öffentli-
che und freie Träger der Jugendhilfe) hins ichtlich des W irkungsverständnisses und der 
(bewertbaren) W irkungen von erzi eherischen Hilfen i m M ittelpunkt. In der zweiten 
Programmphase (01.07.2006 bis 31.12.2006) stand die Unterstützung und Beratung der 
teilnehmenden Tandem s hinsichtlich der praktikablen W irkungsbewertung, der V er-
tragsgestaltung und der Möglichkeiten von Anreizsystemen im Fokus. 

Die nun laufende dritte Programm phase (01.01.2007 bis 31.12.2008) dient der Im ple-
mentation und der Erprobung der wirkungsorien tierten Vereinbarunge n in der Praxis 
der Hilfen zur Erziehung.  

4.  Entwicklungen 

Bei der Betrachtung der bisherigen Entwickl ungen an den Modellstandorten fällt auf, 
dass unterschiedliche Schwerpunktsetzunge n und Entwicklungsan sätze der Modell-
standorte stets im Zusammenhang mit den jeweiligen lokalen Voraussetzungen zu sehen 
sind. So zeigt sich, dass Tande ms mit einem qualifizierten Hilfeplanverfahren und einer 
ausgeprägten Kooperationskultur von Leist ungsträger und Leist ungserbringer gewis-
sermaßen über einen know-how- und Vertraue nsvorsprung zur wir kungsorientierten 
Qualifizierung erzieh erischer Hilfen  ve rfügen. In anderen Tandem s musste hingegen 
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zunächst an einer grundsät zlichen Qualif izierung des H ilfeplanverfahrens gearbeitet  
werden, um auch eine weitergehende wirkungs orientierte Qualifizierung der Hilfen zur 
Erziehung einleiten zu können. Auch stabile Organisationsstrukturen und ein Mindest-
maß personaler Kontin uität zeigten sich als förderlich für Qualifizierungsprozesse von 
erzieherischen Hilfen. Wech selnde Ansprechpartner (Projektprom otoren) oder Leis-
tungserbringer in existenzbedrohten Phasen gefährden hingegen die wirkungsorientierte 
Qualifizierung der HzE und die Aushandlung von Leistung s-, Entgelt- und Qualitäts-
entwicklungsvereinbarungen. 

5. Aspekte und Einblicke  

 Durch das Bundes modellprogramm wurd e an den Modellstandorten ein wir-
kungsorientierter Qualifizierungsschub der Hilfen zur Erziehung initiiert. Beleg 
dafür sind d ie an zahlreichen Modellstandorten feststellbaren Initiativen zur um -
fangreichen und verbindlichen Partizip ation von Eltern, Kindern und Jugendli-
chen, die systematische Förderung von Elternarbeit, die sorgfältigere und transpa-
rentere Vorbereitung einer HzE du rch abgestimmte Diag nose bzw. Aushand-
lungsverfahren, die an konkreten Zielen orientierte Weiterentwicklung des Hilfe-
planverfahrens und die gesteigerte Bede utung der Nachhaltigkeit einer Hilfe zur 
Erziehung. Die genannte n Initiativen sind zw ar allesamt nicht als neuartig zu be -
zeichnen, in der verbind lichen Verknüpfung hinsichtlic h der Steigerung und der  
Dokumentation der Wirksamkeit einer Hilfe zur Erziehung entfalten sie jedoch ih-
re besondere Dynamik. 

 Verknüpft werden diese Prozesse m it Reformen der Planung und Steuerung von 
erzieherischen Hilfen. L okale Evaluationssysteme, die Stärkung der Transparenz 
von Angeboten, Leistungen und Ergebnisse n, die Entwicklung von Kriterien für 
die Auswahl eines Hilfeangebotes und de r Aufbau eines einschlägigen Dokumen-
tations- und Berichtswesens  kennzeichnen die Entwickl ungen an vielen Standor-
ten. 

 Zentrales Medium zur Steuerung und Qua lifizierung der Hilfen zur Erziehung ist  
für die teilnehm enden Modellpartner der Dialog zwischen Le istungsanbieter und 
Leitungserbringer wie auch mit den Adressatinnen und Adressaten. Deutlich wird 
dies nicht nur durch die vom Modellprogram m vorgegebene gem einsame Ent -
wicklungsarbeit, sondern auch durch die verbindliche Vereinbarung von Quali-
tätsdiskursen, Qualitätsbegehungen oder Qualitätsberichten und die multiperspek-
tivische Bewertung der Zielerreichung, wie sie bei einer Reihe der Modellstandor-
te vorzufinden ist. 

 Die vereinbarten Anreizsysteme fördern nach den ersten Erfahrungen einiger Mo-
dellstandorte insbesondere die Dynam ik de r Initiativen zur Qualifizierung und 
Neuausrichtung der Steuerung der Hilfen zur Erziehung. Für die Mehrzahl der be-
teiligten Tandem s stehen sie som it nicht im  Ke rn der Entwicklungen innerhalb 
des Modellprogramm s, allerdi ngs setzen sie einen (zusät zlichen) Re iz im  Sinne 
eines Spannungselementes. Darüber hinaus ist zu erwarten, da ss die vereinbarten 
Anreizsysteme wie auch die verabredeten  Qualitätsdialoge die Gefahr einer Ero-
sion einer wirkungsorientiert en Hilfepraxis zumindest vermindern können, inde m 
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sie durch die m it ihnen verknüpften Fr isten und Ter mine zur kontinuierlichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema verpflichten.  

Betrachtet m an die wesentlichen F ragestellungen, m it denen sich die am  Bundes mo-
dellprogramm beteiligten Akteure der freien und öffentlichen Träger bislang beschäftigt 
haben, wird deutlich, dass ei ne wirkungsorientierte Qualifizierung der Hilfen zur Erzie-
hung nicht mit der raschen Einführung eines ne uen Steuerungsinstrumentes zu erzielen 
ist. Die wesentlichen Fragestellungen an denen u.a. unterstüt zt durch Beratung, P ro-
grammworkshops und Expertisen gearbeitet wurde waren: 

1. Was verstehen wir unter Wirkung? 
2. Was ist nötig um diese zu befördern? 
3. Woran können wir diese feststellen? 
4. Wie können wir diese bewerten? 
5. Was sollen die Konsequenzen dieser Bewertungen sein?  

Die Verständigung über einen W irkungsbegriff, über die Wirkung einer HzE förderli-
chen Maßnahme, die Form ulierung und Pr äzisierung von Wirkungszi elen, die Bestim -
mung zentraler Indikatoren zur Bew ertung einer W irkung, die Entwicklung bzw. Be -
stimmung von Evaluationsverfahren sowie von Arrangem ents und Instrum enten zur  
Wirkungsmessung bzw. -bewertung sowie die Bestimmung der daraus abzuleitenden 
Folgen erfordert nach den bisherigen Erfahrungen an den Modellstandorten insbesonde-
re eine Qualifizierung der Hilfeplanung und einen system atischen und verbindlichen 
Qualitätsdiskurs der  beteiligten Akteure. Ab schließend seie n deshalb einige Beisp iele 
für die bisher festzustellenden Qualifizierungselemente genannt.1 

An einem Standort wurde von den Modellpartn ern beispielsweise folgender W irkungs-
begriff entwickelt: „W irkungen sind intendier te Zustandsänderungen, die beobachtbar, 
beschreibbar, und kommunizi erbar sind und nach plausi blen und hypothesengeleiteten 
Annahmen über nachvollziehbare Zusammenhänge bewertet werden können.“  

Zur Beförderung der W irkung einer HzE wurden  an einigen Standorten beispielshalber 
die system atische Erhebung der Ressourcen in der Falleingangsphase, die W eiterent-
wicklung von Hilfeplankonfer enzen zu Lösungsplankonferenzen, die system atische 
Steigerung der elterlichen Verantwortung für die Bildung sverläufe von Kindern und 
Jugendlichen oder die Steigerung der Kongruenz zur Einschätzung der Hilfe vereinbart. 

Wirkungsziele lassen sich dementsprechend2 auf der organisationsbezogenen (zum  Bei-
spiel stabile Strukturen), de r prozessbezogenen (zum Beispiel Zufriedenheit und T rans-
parenz) und der adressatenbezogenen Ebene bestimmen (zum Beispiel Schulbesuch, Re-
Integration, das Führen eines eigenen Haushaltes oder das Erreichen der drei zentralsten 
Hilfeplanziele). Eine besondere Bedeutung kommt dabei den adressatenbezogenen Wir-
kungszielen und den diesbezüglichen Indikato ren zu. Die vorliegenden Vereinbarungen 
der Tandempartner zeigen, dass sich solche Indikatoren sowohl dur ch die Präzisierung 

                                                 
1  ausführlich s. Nüsken/Polutta, 2007 
2  vgl. ebd., S. 32 
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allgemeiner Entwicklungsbereiche oder Leitziele wie etwa Schule,  Wohnen, Sozialkon-
takte oder Verselbständigung wie auch durch entsprechend for mulierte Hilfeplanziele 
bilden lassen. Im  Zuge der Dokumentation und Selbstevaluation wirkungsorientierter 
Hilfen greifen die Modellstandorte teilweise auf standardisierte Verfahren zum Beispiel 
Child-Behaviour-Checklist, Moses-K ompetenzbogen oder W imes zurück oder en twi-
ckelten selbst Instrumente wie etwa Checklisten, Verfahren zur Befragung von Adressa-
ten oder zur gegenseitigen Qualitätsbegehung von öffentlichem und freiem Träger. 

Verbunden mit diesen Verfahren werden sc hließlich Instrumente zur Wirkungsmessung 
bzw. Wirkungsbewertung wie etwa verbind liche Wirkungsdialoge, systematische Wir-
kungsberichte oder der Einsatz von Zielkatalogen, die Wirkungen sowohl auf der Ebene 
der Einzelnen Hilfe, wie auf der Aggregateben e (zum Beispiel Verhältnis geplant been-
deter Hilfen zu Hilfeabbrüchen einer Hilfeform) messen bzw. bewerten. Die Daten und 
Bewertungen von W irkungen fließen bei den Modellpartnern in einen W irkungsdialog 
ein, sie haben aber auch Konsequenzen in  Bezug auf die von den Tandempartnern ver-
einbarten Anreizsysteme. Hier finden sich monetäre Anreize (Bonus-Malus Systeme für 
einige oder mehrere an der Wirkung einer HzE beteiligten Partner, modu-larisierte oder 
degressive Entgeltsätze) gena uso wieder wie nicht m onetäre Anreize,  etwa die Teil-
nahme an Fortbildungen, die Erstellung ei nes T rägerrankings bezogen auf bestimm te 
Hilfeformen oder die implizit erwartete zukünftige „Belegung“. Der Umfang di eser 
Regelungen variiert bei den M odellstandorten teilweise de utlich. Neben ausdrücklich 
begrenzten oder zunächst „vir tuell“ vereinbarten Anreizsystemen erproben einige Tan-
dems auch System e, die sowohl für die Juge ndämter als au ch für die beteiligten Leis-
tungserbringer umfangreicheren „Ernstcharakter“ haben.  

Entstanden sind die genannten Elem ente allesamt in eine m intensiven durch Beratung 
unterstützten Qualitätsd iskurs, von desse n Gelingen m ögliche Innovationen, die v er-
bindliche Vereinbarung von Refor men und – ni cht zu vernachlässigen – auch der W eg 
vom Plan zur Praxis einer wirkungsorientierten Hilfeerbringung in hohem Maße geprägt 
sind.  

Insgesamt bietet das aktuell durchgeführte  Bundesmodellprogramm auf dem bislang z u 
erkennenden W eg som it nicht nur die Möglic hkeit der konstruktiven  A useinanderset-
zung mit den The men Wirkungsorientierung, Wirkungsorientierte Steuerung und W ir-
kungsforschung, sondern es kann durch die in diesem Beitrag deutlich gewordenen in-
tern wie extern angestoßenen Debatten und Erkenntnisse zu einer Fundierung des Fach-
diskurses beitragen. Notwendig ist diese Ve rgewisserung nicht zuletzt aufgrund des 
öffentlichen Legitimationsanspruchs und aufgrund dessen, dass es Anspruch der Profes-
sion sein muss, Fragen nach den Folgen ihrer Interventionen selbst beantworten zu kön-
nen. Bei alledem  darf a ngesichts solcher eher  strategisch inspirierten Überlegungen je -
doch nicht vergessen werden, dass es für die Jugendhilfe auch beim The ma Wirkungs-
orientierung in erster L inie um die Qua lifizierung ihrer Praxis  gehen m uss und dami t 
letztendlich um die Verbesserung der Entw icklungs-, Teilhabe- und Verwirklichungs-
chancen junger Menschen1. Dass eine m it diesem Ziel verbundene wirkungsorientierte 

                                                 
1  vgl. AGJ 2007 und Band VI der Schriftenreihe Wirkungsorientierte Jugendhilfe - Zwischenbericht zum 

Bundesmodellprogramm - im Erscheinen 
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Qualifizierung m öglich ist, darauf geben die bisherigen Entwic klungen innerhalb des  
Bundesmodellprogramms erste Hinweise. 
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Arbeitsgruppe 1: Stand und erste Ergebnisse des  
Bundesmodellprogramms „Wirkungsorientierte  
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung“  

Beispielhafte Vorstellung des am Standort Böblingen  
entwickelten Konzepts  
 
WOLFGANG TREDE 
Leiter des Jugendamtes Landkreis Böblingen 

Zunächst einleitend einige W orte zum  Modellstandort Landkreis Böblingen und dem  
konzeptionellen Rahmen, in dem eine stärker an  Ergebnissen orientierte Gestaltung der 
Hilfen zur Erziehung seit Beginn des Jahres 2007 erprobt wird. 

Im Landkreis Böblingen, der südwestlich an die baden-württembergische Landeshaupt-
stadt Stuttgart grenzt, leben derzeit rund 370.000 Einwohner in 26 Städten und Gem ein-
den, davon 85.000 0- bis 21-Jährige.  

Warum haben wir uns im Jahr 2005 für eine  Teilnahme am Modellprogramm bewor-
ben? Seit 2004 findet bei uns eine relativ um fangreiche Neuorganisation der Hilfen zur 
Erziehung mit dem Schwerpunkt auf den am bulanten und teilstationären HzE in sozial-
räumlicher Hinsicht statt1:  

 Sechs regionale Trägerverbünde (s o genannte Fa milien- und Jugendhilfeverbün-
de) mit je einem „geschäftsführenden Träger“ haben sich etabliert; 

 Seitens des Landkreises werd en dem geschäftsführenden Träger eines jeden Ve r-
bundes pauschal KoordinatorInnen-Stellen finanziert (insgesamt 3,5 Vollzeitstel-
len) für die Koordination der seitens des ASD angefragten Hilfen zur Erziehung in 
der betreffenden Region sowie für gemeinwesenorientierte Projekte; 

 Für die ambulanten Erziehungshilfen und das Betreute Jugendwohnen wurde eine 
einheitliche Fachleistu ngsstunden-Finanzierung sowie d ie dezen trale Ressour-
cenmitverantwortung durch bereichs- und h ilfeartbezogene Budgets innerhalb der  
ASD-Außenstellen des Jugendamts eingeführt, 

 Dieser Regionalisierungsprozess wurde flankiert durch die Etablierung von Case-
management-Verfahren, m it deren Hilfe eine verbindliche re Kooperation zwi-
schen ASD, Trägern der Hilfen zur Erziehung und anderen Einrichtungen und 
Diensten der Jugendhilfe und den Schulen vor  Ort in jeder der kreisangehörigen 
Kommunen erreicht werden soll. Kleinr äumige Jugendhilfeplanung in regionale n 
Planungsgruppen und die Berichterstattung über das Jugendhilfegeschehen so-
wohl auf  der Ebene des  Kreises wie auf  örtlicher Ebene im Rahm en des baden-
württembergischen IBÖ-Projekts2 sollen zudem  wichtige Beiträge zu einer m ög-
lichst kooperativen, gute Übergänge gesta ltenden und dam it nicht-ausgrenzenden 
Jugendhilfeinfrastruktur leisten. 

                                                 
1  vgl. auch Trede 2004 
2  vgl. Berner/Maykus 2002/2003 
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Die 18-m onatige P robephase der Fa milien- u nd Jugendh ilfeverbünde lief bis E nde 
2005. Nach erfolgreichem Verlauf stimmten die politischen Gremien einer zweiten Pha-
se 2006 bis 2008 zu, um  sich nach dem  bis dahin erfolgten aufbauorganisatorischen 
Umbau 2006-2008 m ehr den inneren Abläufen  zuzuwenden. Ziele waren Qualitätsent-
wicklung, W irkungsorientierung, noch bessere  Vernetzung m it den Regelangeboten. 
Dazu kam uns die Ausschreibung des Bunde s 2005 sehr gelegen, weil das wirkungsori-
entierte Projekt genau in den Zeitraum und in den Bereich passt, in dem wir uns weiter-
entwickeln wollten.  

Struktur des Modellprogramms 

In das Modellprojekt sind wir folgendermaßen eingebunden (Abbildung 1):  

Lokale Partner: 
 Kreisjugendamt Böblingen, 
 Stiftung Jugendhilfe aktiv, 
 Sozialtherapeutischer Verein, 
 Verein für Jugendhilfe, 
 Waldhaus Jugendhilfe 

Beratungsinstitution: 
Institut für Sozialpädagogische Forschung 
Mainz e.V. (ism) 

Regiestelle: 
Institut für soziale Arbeit Münster (ISA) 

Evaluation: 
Universität Bielefeld 

Abbildung 1                 © Wolfgang Trede 

Besonderheit am Standort Böblingen ist, dass es sich um ein Multitandem handelt: Alle 
wesentlichen Geschäftspartner des Kreisjuge ndamts auf Seiten der Freien Träger s ind 
am Modellprogramm beteiligt. Das bedeutet  auch: Das wirkungsorie ntierte Experiment 
tangiert quantiativ nicht nur einen m arginalen Teil des Jugendhilfegeschehens, sondern 
betrifft die Mehrzahl unserer laufenden am bulanten und teilstationä ren Hilfen, zurzeit  
rund 800 Hilfen zu jedem Zeitpunkt (mit großem „Durchsatz“). 

Besonders wichtig – vor allem  in der konzep tionellen Phase im Jahr 2006 – waren und 
sind für uns die sehr hilfreiche externe Beratung durch das ism , die Anregungen der  
zahlreichen vom  ISA M ünster organisierten Workshops und nicht zuletzt de r Zugriff 
auf die Expertisen aus erster Hand sowie die Rückmeldung zu unseren Vertragsentwür-
fen durch bundesweit ausgewiesene ExpertInnen. Spannend für uns wird die Evaluation 
durch die Kollegen der Uni Bielefeld werden. 

Als sehr vorteilhaft hat sich schließlich erwiesen, dass am Standort Böblingen durch den 
o.g. Regionalisierungsprozess seit 2004 bereits eingespie lte Kooperations- und Steue-
rungsgremien der beteiligten Akteure vorhanden  waren; es gab eine Kultur des Dialogs 
und der Ergebnisorientierung bei den beteilig ten Partnern, auch war genügend Vertrau-
en vorhanden. 

Gemeinsame Ziele der lokalen Partner im Landkreis Böblingen  

Zu Beginn des Modellprojekts wurden seiten s des lokalen „Multitandem s“ die folgen-
den gemeinsamen Ziele formuliert: 



72 

 fachliche Weiterentwicklung der Hilfeleistungen (flexibel, passgenau, sozialräum-
lich vernetzt), 

 eine deutlich stärkere Beteiligung der AdressatInnen, 
 Verbesserung der Kooperation zwischen de n freien Trägern und de m öffentlichen 

Träger,  
 Steigerung der fachlichen Effektivität sowie der wirtschaftlichen Effizienz unseres 

Hilfesystems, 
 die wirkungsorientiertere Ausgestaltung so llte auch die Entgeltvereinbarungen 

einbeziehen, das heißt, es sollte auch mit materiellen Boni experimentiert werden. 

Ich möchte eine kurze Anmerkung zu einem der Ziele machen: Wir haben gemerkt, dass 
in den einzelnen Hilfeprozessen die K ooperation zwischen dem  ASD und den freien 
Trägern verbessert werden sollte mit dem Ziel, stärker Hand-in-Hand zu arbeiten. Denn 
eine Verbesserung der Ergebnisqualität kann seitens des öffentlichen Trägers nur gef or-
dert und bei Eintreten gratifiziert werde n, wenn auch die „Eingangsqualität“ stim mt, 
d.h. der Fall seitens ASD sorgfältig  recherchiert, die HilfeadressatInnen gut einbezo gen 
worden waren, der freie Träger u mfassend infor miert wurde etc. An einem  Beispiel 
möchte ich verdeutlichen, wie wichtig die Ei ngangsqualität für die geforderte Ergebnis-
qualität is t: Familienhelfer haben während de r WOJ-Workshops berichtet, das s es  im-
mer wieder vorkommt, dass es Auft räge für si e „auf de m Tisch“, das heißt offiziell im 
Rahmen des Hilf eplangesprächs m it allen Bete iligten of fen kommuniziert gebe, un d 
dass es Aufträge für sie „unter dem  Tisch“ gebe, nicht selten Kont rollaufträge, Dinge, 
die man sich scheut, gegenüber den Hilfeadre ssatInnen offen auszusprechen, Tabus und 
verdeckte Aufträge, die aber die Arbeitsbezi ehung belasten und nicht selten Erfolg ver-
hindern.  

Ausgangsüberlegungen zur Wirkungsorientierung 

Bevor ich die konzeptionellen Eckpunkte unser er „wirkungsorientie rten“ Leistungs-, 
Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen darstelle, will ich wenige grunds ätz-
liche Bemerkungen zum The ma Wirkungsorientierung machen, die maßgeblich für un-
sere Diskussion im  Landkreis Böblingen waren. 1 So bana l es is t, dass s ich Hilfen zur 
Erziehung letztlich durch die positiven W irkungen, die sie bei den Hilfeem pfängern 
erzielen, legitimieren, so schwierig ist es im Bereich personenbezogener sozialer Diens-
te, gewünschte W irkungen prospektiv zu bestimmen. Da Hilfeverläuf e von vielen, vor  
allem vielen nicht beeinflu ssbaren Faktoren bestimmt werden und das „Produkt“ sozia-
ler Arbeit immer koproduktiv von – zum indest! – HelferIn und Adress atIn hergestellt 
wird, können im  Bereich der sozialen Arbe it prinzipiell keine unilinearen Ursache-
Wirkungs-Beziehungen unterstellt  werden. W ir können also – unter Berücksichtigung 
von Ergebnissen em pirischer Forschung, fachli chen Standards, professioneller Erfah-
rung und vielem  anderem mehr – allenfalls Aussagen über di e Wahrscheinlichkeit des 
Gelingens einer geplanten Hilfe treffen, und müssen uns eingestehen,  dass „Erfolg“ im 
Einzelfall dennoch von vielen externen Faktoren, auch von Zufällen und „günstigen 
Augenblicken“ (die genutzt oder verkannt werden) bestimmt wird.  
 
                                                 
1  ausführlicher: Merchel 2006; v. Spiegel 2006; Schrödter/Ziegler 2007 
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Wirkungsorientierte Bausteine 

Aus dem hier nur skizzierten, m eines Erachtens nicht auflösbaren Spannungsverhältnis 
zwischen dem Druck, als professionelles Handl ungssystem intendierte E ffekte erzielen 
zu m üssen, und der Un möglichkeit, dies im  Sinne einer u nilinearen Handlungs- und 
Wirkungskette „Anamnese → Diagnose → Indikation → auf den Falltyp bezogene In-
tervention → intendiertes Ergebnis“ wirklich le isten zu können, haben wir am  Modell-
standort Böblingen den Schlus s gezogen, unsere Instrum ente nicht in Richtung eines 
quasi medizinischen Modells, also einer von Falltypen, darauf bezogenen Interventions-
formen und objektiven Ergebnissen bestimm ten „evidenzbasierten sozialen Arbeit“ zu 
entwickeln. Vielmehr haben wir uns auf di e folgenden wirkungsorientierten Bausteine 
verständigt: 

1) Verbesserung der Hilfeplanung als dem  zen tralen Steuerungsinstrument im  Ein-
zelfall, hier insbesondere: bessere Beteil igung der Hilfeadre ssatInnen; bessere 
Abstimmung aller Arbeitsmaterialien zwischen Jugendamt und freien Trägern und 
Evaluierung des Erfolgs in jedem  Einzelfall anhand eines Zielerreichungsbogens 
und einer anonymen „Kundenzufriedenheitsbefragung“ am Ende jeder Hilfe 

2) Etablierung eines kooperativen Qualitätsm anagements zwischen Jugendam t und 
den HzE-Trägern mit Hilfe von „Qualitätsentwicklungsbegehungen“ 

3) Einführung eines finanziellen Anreizsystem s zur Gratifizierung erfolgreicher Hil-
feverläufe und für die erfolgreiche Mitw irkung an der kooperat iven Qualitätsent-
wicklung. 

Eine Reihe von Anreizsystem en, die im Zusammenhang mit einer wi rkungsorientierten  
Steuerung immer wieder genannt w erden, haben wir in der konzeptionellen Phase aus-
geschlossen, weil wir unerwünschte Nebenwirkungen befürchteten. So wollten wir nicht 
generell die frühe, gar vorzeitige Beendi gung von Hilfen honorieren oder Fallpauscha -
len zahlen. Denn beide Instrum ente können dazu  führen, dass entweder nur bevorzugt 
diejenigen Hilfeaufträge übernommen werde n, die einen schnellen Abschluss erwarten 
lassen, also „creaming“-Effekte generieren, oder aber Hilfen werden abgeschlossen, um 
den Bonus zu erhalten – und nach drei Monate n entsteht ein erneuter  Hilfebedarf, weil 
es keine fachlich begründete Beendigung war. W ir haben a uch dann keine degressiven 
Entgeltsätze ins Auge g efasst, wenn eine sta tionäre Hilfe länger läuft als beabs ichtigt. 
Denn wer sagt, dass die längere Laufzeit nicht fachlich genau das Gebotene ist, ein „Se-
gen“ für den Hilfeadressaten und dessen weit ere Entwicklung?  Im Übrigen: Entweder 
ist ein Entgelt gerechtfertigt oder es ist es nicht. W ir haben uns schließlich auch davon 
verabschiedet, „objektive“ Messlatten zu kreieren, z.B. bestimmte Entwicklungsstufen, 
persönliche Kompetenzprofile, die zu eine m bestimmten Alter vorliegen m üssen – und 
deren Erreichen dann einen finanziellen Bonus  auslösen – einfach weil es imm er um 
individuelle Prozesse geht. W ir haben uns daher wie schon gesagt auf eine Qualifizie -
rung der in dividuellen Hilfeplanun g und ei n kooperatives Modell des Qualitätsm ana-
gements konzentriert, in der Hoffnung, dam it unter dem Strich bessere Ergebnisse für  
die HilfeadressatInnen zu erzielen. 
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Erster Baustein: Weiterentwicklung der Hilfeplanpraxis 

 Im gesamten Hilfeprozess werden die ei nzelnen Sichtweisen multi-perspektivisch 
erhoben und dokum entiert, für die konkreten  Handlungsschritte werden sie ge-
bündelt („kleinster gem einsamer Nenner“) und  erhalten V ertragscharakter. Die  
Idee dabei ist es, einerseits die Eltern und jungen Menschen deutlich stärker als im 
bisherigen System zu beteiligen,  Ihre Vorstellungen, Problemsichten etc. erns t zu 
nehmen und in die Hilfegestaltung einzubezi ehen. Andererseits wird versucht, in 
einem Zielvereinbarungsprozess einen m öglichst gemeinsam getragenen Arbeits-
plan von Hilfeplan zu Hilfeplan aufzustellen. 

 Abläufe und alle Dokumente der freien Tr äger und des Jugendam tes sind aufein-
ander abgestimmt (Arbeiten „Hand in Hand“). 

 Evaluation jedes Einzelfalls (Grad der Zielerreichung, „Kundenzufriedenheit“). 
 Beratungsgutscheine nach Hilfebeendigung: Den HilfeadressatInnen kann am  En-

de der Hilfe bis zu 5 Gutscheine (= 5 Fachleistungsstunden) ausgegeben werden, 
die sie bei Bedarf beim Träger bzw . der Person, der bzw. die die Hilfe geleistet 
hat, einlösen kann. Hintergrund ist die Er fahrung, dass z.B. nach einer längerfris-
tigen Fam ilienhilfe Elter n in ein Loch fallen oder sich beim erneuten Auftreten 
größerer Probleme scheuen, wieder aufs J ugendamt oder den freien Träger zuzu-
gehen, oder dies erst tun, wenn es schon wi eder zu spät ist. Die Beratungsgut-
scheine sollen also ein St ück Nachhaltigkeit sichern, sind für die HilfeadressatIn-
nen ein „Reservefallschirm“, den sie selbstbestimmt einsetzen können. 

Zur Einführung der neuen Verfahren wurden in jeder Region gem einsame Fortbildun-
gen alle r ASD-Kräf te zusammen mit den Mi tarbeiterInnen der freien Träger durchge -
führt. Wichtig is t e s uns  wie be reits gesagt,  dass durchgängig multiperspektivisch Er-
wartungen, Problem- und Zielformulierungen erhoben und dargestellt werden, und zwar 
nicht aus zweiter Hand über di e Fachkraft, sondern direkt aus der Sicht der Mutter, des  
Kindes, des Vaters, des freien Trägers usw. (Abbildung 2 und 3).  

Es ist wichtig, dass m an die Mitarbeiter zu m Thema Zielorientierung und zur Vermei -
dung von Fachsprache und Verwendung von umga ngssprachlichen Formulierungen in 
den Gesprächen mit den Familien schult. Dadurch, dass d ie Ziele jeder Hilfe evaluiert 
werden, hat die Zielvereinbarung eine ganz  andere Ernsthaftigkeit bekommen, als das 
zuvor der Fall war. 

In welchem Ausmaß die Ziele,  auf die sich di e Beteiligten in jedem Einzelfall geeinigt 
haben, am Ende einer Hilfe au ch tatsächlich erreicht wurden, ist unser Maßstab für den 
Erfolg. Wir betrachten Hilf eleistungen als eine Koprodukt ion von Adressaten, Hilf eer-
bringern und dem  Jugendamt. Zu Beginn der Hilfe definieren s ie deshalb gemeinsam, 
einvernehmlich und verbindlich Ziele, die im  Hilfeprozess erreicht werden sollen. Der 
Grad der Z ielerreichung wird als W irkungsindikator erachtet, de r aussagt, inwieweit  
eine intendierte Zustandsänderung bezogen auf die Ausgangssituation (und som it die  
Zielerreichung) erfolgt ist. 
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Auszug aus Hilfeplan-Dokumenten (1) 
... 
7) Erwartungen, Ideen und Ziele (Welche Erwartungen und Ziele haben die Beteiligten im 
Hilfeprozess? Was muss erreicht sein, um die Hilfe beenden zu können? etc.) 

aus der Sicht der Eltern/bzw. des Elternteils:  

aus der Sicht des jungen Menschen: 

aus der Sicht der Fachkraft des Jugendamtes: 

aus der Sicht des Leistungserbringers (Freier Tr äger, Pflegeeltern, Erziehungsbeistand, Betreu-
ungshelfer):  

Vereinbarungen und Handlungsbedarfe auf die sich die Beteiligten verständigt haben: 

(Welche Erwartungen und Ziele haben die Beteiligten für den Hilfeprozess insgesamt? An dieser 
Stelle können  Ziele und Erwartungen genannt werden, die über die konkreten Ziel- und Aufga-
benvereinbarungen bis zum nächsten Hilfeplangespräch hinausgehen, etc.) 
... 

8) Zielvereinbarung und Aufgabenverteilung    (Welche konkreten Ziele und Vereinbarungen 
sollen bis zum nächsten Hilfeplangespräch umgesetzt werden?) 

Ziele Handlungsschritte (wer, was, 
bis wann?) 

Woran ist die Zielerrei-
chung zu erkennen? 

 
 

  

   

Ich stimme den oben formulierten Zielen und Aufgaben zu:  

Junger Mensch: 
Eltern/Personensorgeberechtigte: 
Fachkraft des freien Trägers/Pflegeeltern/Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer: 
Fachkraft des Jugendamtes: 
Sonstige GesprächsteilnehmerInnen: 

Abbildung 2                 © Wolfgang Trede 

Die Konzentration der Hilfeleistung auf die Zielerreic hung, unterstützt durch die In-
strumente der reform ierten Hilfeplanung, wird  als bedeutender Faktor erachtet, um 
wirksamere Hilfen zu realisieren. Durch die Kopplung des Zielerre ichungsgrads an ei-
nen Teil der Entgelte wird eine zusätzliche  Motivation geschaffen, die intendierten Ver-
änderungen anzustreben. Die Einschätzung der Zielerreichung beim  Abschluss einer 
Hilfe mit Hilfe eines Zielerreichungsbogens in Schulnoten („Inwiefern konnten die Zie-
le der Hilfe insgesamt erreicht werden? sehr gut – gut – befriedige nd etc.) erfolgt durch 
Mutter, Vater, Kind/er, Fachkraft freier Träger, Fachkraft öffentlicher Träger getrennt. 

Da sich die „Wirkung“ einer Hilfe letztlich vor allem bei den HilfeadressatInnen zeigen 
muss – sie müssen die Hilfe als irgendwie hilf reich erlebt haben, ha ben wir a ls zweites 
evaluatives Element eine „Kundenzufriedenhe itsbefragung“ eingeführt. Befragt werden 
Eltern(teile) und alle jungen Menschen ab 6 Jahren, die im  Abschlussgespräch anw e-
send sind und direkt in die Hilfe einbezogen waren. Die Befragung erfolgt am Hilfeende 
durch einen Einschätzungsbogen der vom Jugendamt im Abschlusshilfeplangespräch an 
die o.g. AdressatInnen verteilt wird (s.u.). Die Befragung de r AdressatInnen erf olgt  
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anonym, die Ergebnisse können jedoch zugeordn et werden nach Hilfeart, Leistungserb-
ringer und der Außenstelle des Jugendam tes. Die Befragung enthält Aussagen zum  Ju-
gendamt, zum leistungserbringenden Träger und zur Hilfe insgesam t. Im Folgenden ist 
ein Auszug abgedruckt: 

 

Auszug aus Hilfeplan-Dokumenten (2) 
(Fragebogen zur Kundenzufriedenheit) 

Jugendamt Leistungserbringer Hilfetypus Hilfeart 
o Außenstelle Böblingen o Sozialtherapeutischer Verein o § 27 o § 27,2 
o Außenstelle Herrenberg o Stiftung Jugendhilfe aktiv o § 35a o § 29 
o Außenstelle Leonberg o Verein für Jugendhilfe o § 41 o § 31 
o Außenstelle Sindelfingen o Waldhaus o  o § 32 
o Jugendgerichtshilfe o  o  o § 34 
o  o  o  o § 34 BJW 
o  o  o  o § 35 

 

Aussagen zum Jugendamt trifft 
voll 
und 

ganz zu 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 
1. Die MitarbeiterInnen des Jugendamtes 

haben sich gut um mich gekümmert:  
1 2 3 4 5 6 

2. Bei den Gesprächen mit dem Jugendamt 
konnte ich sagen, was mir wichtig war: 

1 2 3 4 5 6 

3. Auf die MitarbeiterInnen des Jugendam-
tes konnte ich mich verlassen: 

1 2 3 4 5 6 

4. Die MitarbeiterInnen des Jugendamtes 
haben mich ernst genommen: 

1 2 3 4 5 6 

Abbildung 3                 © Wolfgang Trede 

Zweiter Baustein: Kooperative Qualitätsentwicklung 

In der nächsten Woche beginnen die Qualitätsbegehungen, die zukünftig einmal jährlich 
stattfinden sollen. Dabei geht es um: 

 kriteriengeleitete Überprüfung von Strukt ur- und Prozessqualitätsm erkmalen,  
Überprüfung vereinbarter Standards, Herstellung von Transparenz, Qualifizierung 
des Dialogs von öffentlichem und freien Trägern, Identifizierung von Transferpo-
tentialen und Entwicklungsaufgaben 

 Es nehm en die vier Außenstellen des Jugendamtes und di e vier am  Modellpro-
gramm beteiligten freien Träger teil, Leitung und Mitarbeiter werden getrennt be-
fragt, Ergebnisse werden in der Steuerungsgruppe analysiert und diskutiert und im 
Jugendhilfeausschuss vorges tellt. Die zweiköpfigen Evaluierungsgruppen beste-
hen jeweils aus einer Leitungskraft des öffentlichen und eines freien Trägers und 
stammen ni cht aus der jeweiligen Re gion. Die Begehungen werden durch eine 
Mitarbeiterin des ism extern moderiert und dokumentiert. 

Wir können bei den B egehungen auch Dinge nachfragen, die über die Einzelfälle 
schwer zu ermitteln sind, die uns aber wi chtig sind, zum Beispiel sozialräumliche Aus-
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richtung, Orientierung und Vernetzung. Es wi rd überprüft, ob vereinbarte Standards 
umgesetzt werden. Es geht als wichtigstes Anreizsystem um Transparenz zwischen den 
leistungserbringenden freien Trägern, aber na türlich auch im  Jugendamt. Auch das Ju-
gendamt schafft durch die Qualitätsbegehungen Transparenz und lässt sich gewisserma-
ßen in die Akten und auf den Schreibtisch schauen. Transparenz schafft eine große posi-
tive Dynamik. Ich würde hier in Anlehnung an  den 11. Jugendbericht durchaus von ei-
nem fachlich regulierten Qualitätswettbewerb sprechen. Davon verspreche ich mir mehr 
als von einem finanziellen Bonus, ohne dass ich schon ein Ergebnis vorweisen kann.  

Die Ergebnisse der Qualitätsentwicklungsbe gehungen werden zusa mmengefasst und in 
dieser Form dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt, ohne auf einzelne Einrichtungen und 
Außenstellen einzugehen. Intern sind die Rankings jedoch bekannt. Das hat eine gewis-
se motivierende Wirkung auf eine qualitätsvollere Gestaltung der Hilfen in Zukunft.  

Für die Qualitätsbegehungen werden von al len Beteiligten Leitfragen erarbeitet. Abbil-
dung 4 zeigt einen Auszug aus dem  Leitfragen für eine Qualitätsbegehung in der kom-
menden Woche.   

 

Auszug aus Leitfragen der QEB 
Themenblock I: Hilfeplanung 
1. Die vereinbarten Fristen im Verfahrensablauf des Hilfeplanungsprozesses werden eingehalten  

 erster HP zu Hilfebeginn 
 Vorab-Info 1 Woche vor HPG-Fortschreibung 
 erster Folgehilfeplan spätestens 4 Monate nach Hilfebeginn         
 4 Wochen nach HPG liegt der Hilfeplan vor 
 HPG-Fortschreibung mindestens alle 6 Monate 

Merkposten:………………………......................................................................................................... 
Selbst- und Fremdeinschätzung der Befragten zum Stand der Umsetzung des Standards 
 I---------I---------I--------I--------I--------I--------I-------I--------I--------I-------I 
 0 %                                                   50%                                                  100 %   

Themenblock IV: Rahmenbedingungen 

3. Die Organisationseinheit ist kompetent geführt 

 Sicherstellung der Einhaltung von Vereinbarungen  
 Konflikte werden bearbeitet  
 Mitarbeiter/innenbeteiligung ist sichergestellt   
 Feed-back-Kultur vorhanden  

Merkposten:………………………......................................................................................................... 
Selbst- und Fremdeinschätzung der Befragten zum Stand der Umsetzung des Standards 
 I---------I---------I--------I--------I--------I--------I-------I--------I--------I-------I 
 0 %                                                   50%                                                  100 %   

Abbildung 4                 © Wolfgang Trede 
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Dritter Baustein: Das monetäre Bonussystem 

Das Bonussystem soll 

 auf die Ergebnisse der einzelnen Hilfeverläufe Bezug nehmen, 
 die Teilnahme am Qualitätsentwicklungsverfahren honorieren, 
 sowohl die Freien Träger als auch das Jugendamt in den Blick nehmen, 
 in einen kommunikativen Bewertungsprozess integriert sein, 
 die AdressatInnenperspektive stärken, 
 einen fachlichen Qualitätswettbewerb befördern. 

In die Erprobungsphase einbezogen werden al le Hilfen, die im Rahm en des Böblinger 
Regionalisierungsprozesses über die einheit liche Fachleistungsstunde bezahlt werden;  
das sind a lle ambulanten Hilfen gem. §§ 27 II, 31, 35 SGB VIII sowie ein große r Teil 
der Hilfen im Betreuten Wohnen gem. § 34 SGB VIII. Außerdem werden die teils tatio-
nären Hilfen gem. § 32 SGB VIII der beteil igten Träger einbezogen. Die Partner haben 
sich darauf verständigt, den Fachleistung sstundensatz (bzw. den Tagessatz bei den H il-
fen gem. § 32 SGB VIII) um 2 Prozent abzusenken und mit einem wirkungsorientierten 
Bonussystem zu verknüpfen, das bis zu 3 Bonus-Prozente umfasst.  

 Ein Prozent Bonus erhält der Träger fü r einen guten W ert bei der Zielerreichung 
im Einzelfall, und zwar müssen die Note nbewertungen der Eltern, Kinder und des 
Jugendamts aller im Laufe des jeweiligen Kalen derjahres beendeten Hilfen einer 
Hilfeart kleiner oder gleich 2,5 betragen. Wichtig ist es, dass wir hier bei der Eva-
luation der Zielerreichu ng wie auch spät er bei der Erfragung der AdressatInnen-
zufriedenheit jeweils eine summarische Auswertung vornehmen. Denn der Einzel-
fall kann trotz aller fachlich guter Standards m isslingen, wenn aber zum  Beispiel 
14 von 20 Fällen m it einer niedrigen Ziel erreichung abschließe n, dann besteht 
strukturell Handlungsbedarf. 

 Einen weiteren Prozent Bonus kann de r Träger erhalten, wenn die S umme de r 
„Zufriedenheitsbefragung“ wiederum einen Notendurchs chnitt von  2,5  oder bes-
ser ergibt. Auch die Zufriedenheit der AdressatInnen wird summativ evaluiert. 

 Den dritten Bonusprozent erhält der Träger schließlich für seine Teilnahme an den 
QEBs. Zu Beginn (die erste QEB-Runde is t für das 4. Quartal 2007 geplant) wird 
der Bonus für die schlichte Teilnah me an den QEBs ausbezahlt, in den  Folgejah-
ren davon abhängig gemacht, wie erfolgreich der Träger an den Entwicklungsauf-
gaben der ersten QEB-Runde gearbeitet hat. 

Insgesamt kann ein Träger bei „gutem “ Erfolg seiner Hilfen und der (bei allen Trägern 
gegebenen Mitwirkung an der kooperativen Qualitätsentwicklung) bis zu 101% des bis-
herigen Entgelts erhalten – sicherlich ein se hr geringer materieller Anreiz. Das in  Böb-
lingen entw ickelte wirkungsorientierte Finanz ierungsmodell sei hier noch einm al in 
einem Schaubild dargestellt (Abbildung 5):  
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Finanzierungsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5                 © Wolfgang Trede 

Diese drei Prozent spie len eigen tlich nich t so e ine große Rolle. Letztlich wollten wir 
weder die T räger noch das Jugendam t überfordern. Selbst wenn alle freien Träger den 
Bonus bekommen, sprengt das bei 800 laufende n Fällen unser Budget nicht, um gekehrt 
sollte es die freien Träger nicht in wirtschaftliche Nöte bringen, wenn sie die Ergebnisse 
nicht erreichen.  

Auch für die Teams des Sozialen Dienstes in den regionalen Außenstellen wird ein m a-
terielles Anreizsystem  installiert. Nach de nselben, einen Bonus auslösenden Kriterien 
wie beim freien Träger können die Außenstellenteams eine Prämie erhalten (zurzeit auf 
der Basis von 100 Euro pro Vollzeitkraft be rechnet), die der Team entwicklung im wei-
testen Sinne (von der teaminternen Fortbildung bis zum Kaffeeautomaten) dient. 

Zwischenfazit 

Die Mitwirkung am  Bundesmodellprogramm hat am Modellstandort Böblingen bereits 
in der Konzeption sphase einen ko nstruktiven Qualitätsen twicklungsdialog zwisch en 
Jugendamt und den beteiligten vier freien HzE-Trägern in Gang gebracht. Entscheidend 
aus unserer Sicht ist beim Böblinger Kon zept der kooperative Ansatz, die Optim ierung 
unserer „im Prinzip“ bereits bestehender Verfahren (Hilfeplanung, Beteiligungsorientie-
rung, Zielorientierung) und ih re Verknüpfung m it einem  ( kleinen) m ateriellen Bonus  
sowie die durch die system atische Evalua tion und die Qualitätse ntwicklungsbegehun-
gen entstehende Transparenz, die neben da s wichtige Strukturelem ent Kooperation ei-
nen Schuss nicht minder wichtiger Kompetition setzt.  

 

Bonus Wirkung 
Zielerreichung 

Bonus Wirkung 
AdressatInnenbefragung 

Bonus „Kooperative 
Qualitätsentwicklung“ 

Finanzierung 
„Leistungserbringung“ 

1% 

98% 

1% 

1% 
101% 
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Arbeitsgruppe 2: WOS-Manager: Wirkungsorientierte  
Steuerung im Dialog 

PROF. DR. MICHAEL MACSENAERE  
Direktor des Instituts für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH (IKJ), Mainz1 

Ausgangslage 

Kaum ein anderes Leistungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe verzeichnet seit Inkrafttre-
ten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG/SGB VIII) eine vergleichbare Entwick-
lungsdynamik wie die Hilfen zur Erziehung. Di e klassische Dom inanz der Heim erzie-
hung und der Vollzeitpflege wurde in den letz ten 15 Jahren durch ein differenziertes  
Spektrum an ambulanten und teilstationären Angeboten ergänzt. Neben dieser sozialpä -
dagogisch-inhaltlichen Ausdifferenzierung de s HzE-Leistungsfeldes markieren erheb-
lich gestiegene Fallzahlen und da mit einhergehend eine deutlich e Kostenzunahme bei 
den HzE-Budgets der Kommunen die weiteren Entwicklungslinien.  

Insbesondere der Kostenanstieg rückt die H ilfen zur Erziehung in regelm äßigen Ab-
ständen ins Schussfeld der komm unalen Haus haltspolitik. Die ange spannte, teilweise  
sogar dram atische Haushaltslage vieler Ko mmunen verschärft den Ton der kritischen 
Nachfragen. Selbst wenn es den Jugendäm tern noch gelingt, verständlich zu m achen, 
dass aufgru nd nich t beeinflussbarer gesells chaftlicher Veränderungen  die quan titative 
Entwicklung mit ihren fiskalischen Folgen kaum zu steuern ist, so geraten sie spätestens 
dann in E rklärungsnot, wenn ein struktur iertes, jährlich fortgeschriebenes H zE-
Berichtswesen eingefordert wird, das auch in sbesondere Aussagen zu den Bedarf auslö-
senden Problemlagen, den Hilfeverläufen oder den Wirkungen der Hilfe enthält. 

Diese immer noch vorherrschende Intransparen z hinsichtlich der Effektivität und Effi-
zienz der H zE und der dam it verbundenen pä dagogischen/therapeutischen Leistungen 
stellt sowoh l ein fachliches als auch fina nzielles Legitim ationsproblem dar, das eher 
hausgemacht ist. So liegt bei vielen Juge ndämtern wie auch Leistungserbringern keine  
systematische Falldokumentation vor, auf deren Grundlage Aussagen zu Merkmalen der 
Klientel, der Problem lagenstruktur sowie den m eist kostenintensiven Leistungen und 
den Leistungsergebnissen (Erfolg bzw. Misserf olg) gewonnen werden können. Dam it 
ist es in der Regel auch  nicht m öglich, Befunde zu W irkungen und K osten-Nutzen-
Relationen der Hilfen zu erhalten und nähe r zu analysieren. Ad-hoc-Auswertungen sind 
– wenn überhaupt – nur m it einem erheblic hen Aufwand und m eist auf äußerst dünner 
Datenbasis möglich. Eine solide, über m ehrere Jahre abgesicherte Erfassung von Fall-
entwicklungen liegt allenfalls auf d eskriptiver Ebene vor. 2 Die Möglichkeit, anhand 
aufzeigbarer Wirkungen und ihrer kausalen Ve rknüpfungsfaktoren zu steuern, ist damit 
ausgeschlossen. In Anbetracht dieser Ausga ngslage entwickelte das Institut für Kinder- 
und Jugendhilfe in Kooperation mit dem Stadtjugendamt Kaiserslautern (Referat Jugend 
und Sport) den WOS-Manager – ein Verfahren zur dialogisch ausgerichteten wirkungs-

                                                 
1  Co-Autor: Willi Gillmann 
2  vgl. zum Beispiel MASGFF 2007 
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orientierten Steuerung, das se it Sommer 2005 sukzessiv in di e Arbeitspraxis des Stadt-
jugendamtes eingeführt wird. 

Zielsetzungen 

Der WOS- Manager verfolgt zum indest fünf  Zielsetzungen: Dokum entation, Qualitäts-
analyse Berichtswesen, wirkungsorientierte Steuerung und dialogischer Prozess.  

1. Mit der Dokumentation werden strukturierte Daten über die Klientel, die hilfe-
begründeten Bedingungen u.v.a.m . sowohl von Seiten des Jugendam tes als auch 
vom Leistungserbringer erfasst. 

2. Die Qualitätsanalyse b ezieht sich auf die Strukt urqualität des Leistungserbrin-
gers und die Erfassung qualitativer Aspekte der Jugendamtsinterventionen und der 
Hilfedurchführung des Leistungserbringers  (P rozessqualität). Von zentraler Be-
deutung für eine wirkungsorientierte Steu erung ist das Sichtbarmachen der Effek-
te der Hilf e (Ergebnisq ualität1). Dies kann nicht alleine durch den Zielerrei-
chungsgrad erfolgen, da hierm it nur in tendierte W irkungen erfasst werden kön-
nen. Andere Wirkungsfaktoren, die ganz erheblich für Erfolg und Misserfolg einer 
Hilfe verantwortlich sind, können dagege n nicht durch den Zielerreichungsgrad 
abgebildet werden. Darüber hinaus sind Aussagen zur Zielerreichung in der Regel 
weder objektiv noch zuverlässi g (reliabel), da s ie erheblich von der Art der Ziel-
formulierung abhängen, die in der P raxis sehr uneinheitlich erfolgt. Daraus folgt , 
dass die Effektivität einer Hilfe nicht nur  durch den Zielerreichungsgrad, sondern 
primär durch Veränderungsmessungen bestimmt wird, die auf Indikatoren der so-
zialpädagogischen Diagnostik basieren. 2 Diese V erknüpfungslinien zwischen so-
zialpädagogischer Diagn ose und den W OS-Erhebungsinstrumenten gilt es auch 
für die Optim ierung der Prozessqualität von Hilfeplanungsprozessen zu nutzen. 3 
Neben der Ef fektivität sollte auch die E ffizienz (Kosten-Nutzen-Relation) der 
durchgeführten Hilfe durch den WOS-Manager analysiert werden.4 

3. Aus den vorliegenden Daten der Dokumentation und der Qualitätsanalyse wird für 
das Jugendamt ein HzE-Berichtswesen generiert. Wichtig dabei ist, dass je nach 
Fragestellung unterschiedliche Berichts ebenen vorliegen und genutzt werden 
können: Vom Einzelfallbericht über aggreg ierte Berichte, wie zum Beispiel zu 
den ASD-Bezirken und den Hilfearten, bis hin zum HzE-Bericht für den gesamten 
Jugendamtsbezirk. 

 Einzelfallberichte: Im  Einzelfallberich t werde n Ausgangs situation, Verlauf  
und Effekte jeder einzelnen Hilfe dargeste llt. Gerade durch die übersichtlich 
abgebildeten Ergebnisse zu den Indikatoren des Erfolges/Misserfolges der Hil-
fe, liegt ein bisher in dieser Art ni cht vorhandenes Instrument zur Steuerung 

                                                 
1  s. Struzyna, 2002 
2  s. auch BLJA, 2001; Paries, 2004 
3  vgl. Stadtjugendamt Kaiserslautern 2008 
4  Roos & Petermann, 2006 



83 

der einzelnen Hilfe vor. Da der Bericht auf einer dialogisch angelegten sozial-
pädagogischen Falldiagnostik und Fa llevaluation von Jugendam t und Leis-
tungserbringer basiert, ist er in die individuelle Hilfeplanung integrierbar. 

 Bezirksberichte: Hier liegen Ergebnisse vor, welche Hilfen von welcher Klien-
tel m it welchem  Erfol g und zu welc hen Kosten in den einzelnen ASD-
Bezirken in Anspruch genommen werden. Damit liegt ein bedeutsamer Indika-
tor zur sozialräum lichen Strukturierung des Zuschnitts und der Infrastruktur-
gestaltung der ASD-Bezirke vor. 

 Hilfeartberichte: Aus de m Hilf eartbericht wird deutlich, we lche Klientel in 
welchen Interventionen m it welchem Erfo lg und zu welchen Kosten die ein-
zelnen Hilfearten in Anspruch nimmt. Daraus ableitbar sind auch Erkenntnisse 
zur Passgenauigkeit der Hilfearten für bestimmte Problemlagenkonstellatio-
nen. 

 Jugendamtsbericht: Mit de m Jugendam tsgesamtbericht erhält das Jugendamt  
auf einen Blick vielfältige, em pirisch fundierte Befunde zu Klientel, Hilfear-
ten, Hilfedauer, Kosten,  Erfolgen, Effizi enz etc. Darüber hinaus besteht unter 
Berücksichtigung der EVAS-Datenberichte  die Option, die Ergebnisse des ei-
genen Jugendamtes mit bundesweiten Ergebnissen zu vergleichen. Daraus las-
sen sich Stärken-Schwächen-Analysen ableiten. 

4. Grundlage der angestrebten wirkungsorientierten Steuerung ist das oben be-
schriebene, differenzierte Berichtswesen. Dadurch ist eine empirisch abgesicherte, 
wirkungsorientierte Steuerung nicht nur au f einer, sondern auf allen denkbaren 
Ebenen möglich. So zum Beispiel auf Ein zelfall-, Bezirks-, Hilfeart- und Jugend-
amtsebene. Da die Ergebnisse unmittelbar nach jeder Dateneingabe auf allen Ebe-
nen aktualisiert vorliegen, steht dem be teiligten Jugendamt ein zeitnahes Wissen 
zur wirkungsorientierten Steuerung zur Verfügung, das auch für Koste nbegrün-
dungszwecke genutzt werden kann.1 

5. Die im dialogischen Prozess zwischen Jugendam t und Leistungserbringer gene-
rierten Daten ermöglichen eine abgestimmte Interpretation der verfügbaren Daten, 
die wiederum eine wichtige Grundlage fü r empirisch fundierte, gemeinsame Ent-
scheidungen in der Gestaltung von Hilfeprozes sen bildet. Ein weiteres Z iel ist es, 
die Kommunikation zwischen Jugendamt und Leistungserbringer so zu strukturie-
ren, dass ein gem einsames Fallverstehen aufgebaut werden kann, ein hohes Maß 
an gegenseitiger Information besteh t und Entscheidungen zum  Hilfeprozess für 
beide Seiten transparent und nachvollzie hbar getroffen werden. Die Option, den 
Hilfegestaltungsprozess um die Adressatenperspektive zu ergänzen, ist gegeben. 

                                                 
1  s. auch Struzyna, 2002 
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Erhebung 

Der WOS-Manager berücksichtigt die Ergebnisse und Er fahrungen der großen Jugend-
hilfe-Wirkungsstudien, wie zum Be ispiel JuLe, JES und EVAS. Die Erhebungsinstru-
mente sind an den in über 20.000 Hilfen er probten und auf ihre Reliabilität und Validi -
tät  hin überprüften EVAS-Instrum enten angelehnt. Sie decken die Hilf en des gesamten 
HzE-Spektrums ab. Zu Beginn des Hilfever fahrens wird vom Jugendam t ein Aufnah-
mebogen eingesetzt und danach dem Leistungs erbringer zur Verfügung gestellt. Dieser 
hat die Möglichkeit, die Anga ben gegenzulesen und in den Aufnahmebogen (Abbil-
dung 1) elektronisch gegebenenfalls abweiche nde eigene Einschätzungen und Erkennt-
nisse einzutragen (dialogischer Prozess).  

Der Verlaufsbogen wird zurzeit ein halbes Jahr nach Beginn der Hilfe weitgehend vom 
Leistungserbringer (LE) und weiterhin in ha lbjährlichen Abständen während der Hilfe 
ausgefüllt. Der halb jährliche Erh ebungszyklus ist jedoch kein m ethodisches Dogm a, 
sondern kann flexibel an die Zeitbedarfe der Hilfefortschreibung angepasst werden. Das 
Jugendamt hat beim  Verlaufsbogen, der zun ächst vom Leistungserbringer anzufertigen 
ist, die Möglichkeit des Gegenlesens und ka nn s einerseits von der Sichtweise des LE 
abweichende Einschätzungen und Erkenntnisse eintragen. Der Abschlussbogen wird 
sowohl vom Leistungserbringer als auch vom J ugendamt nach Beendigung der Hilfe  
eingesetzt. Auch hier b esteht ein b eidseitiges Gegenlesen m it der Möglichke it jeweils 
eigener Eintragungen. D as gegenseitige Zur- Verfügung-Stellen der Daten eröffnet die 
Chance für eine weitgehende Transparenz und bietet eine gem einsame Basis für eine 
abschließende Bewertung des Hilfeverlaufes. Zusätzlich zu den vorgenannten Evaluati-
onsinstrumenten können auch Strukturerhe bungen des Jugendamtes und des Leistungs -
erbringers durchgeführt werden, um  die Ra hmenbedingen sowohl der Fachbehörde de s 
Kostenträgers als auch der Einrichtung/des Di enstes die/der die Leistung erbringt zu 
erheben. Eine direkte Befragung der jungen Menschen und der So rgeberechtigten zur 
Hilfeentscheidung und zum  Hilfeprozess runden di e Evaluation ab. Je nach Bedarf des 
einzelnen Jugendamtes können die Evaluations instrumente und die W OS-Items ergänzt 
und m odifiziert werden. Die WO S-Evaluationsinstrumente kam en in den letzten drei  
Jahren in über 20 Jugendämtern zum Einsatz. 

Der nachfolgende Screenshot erm öglicht einen optischen Eindruck der elektronischen 
Erhebungsinstrumente am Beispiel der ersten Items des Aufnahmebogens. 

Da es sich bei der Erhebung insbesondere um personenbezogene Daten handelt, muss  
der Datenschutz gewährleistet sein. Aus di esem Grund werden alle personenbezogenen 
Daten mit Hilfe von numerischen Codes pseudonomisiert. Die Datenübertragung erfolgt 
über eine 128-Bit-SSL-Verschlüsselung. Da mit wird der aktuell höchste Sicherheits-
standard gewährleistet. 
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Elektronisches Erhebungsinstrument – Items des Aufnahmebogens (Auswahl) 

 

Abbildung1  

Die Auswertung 

Mit dem WOS-Manager können s ämtliche Auswertungsebenen beginnend von der ein-
zelnen Hilfe bis hin zum  gesamten Hilfespektrum des Jugendam tes abgebildet werden. 
Sämtliche Ergebnisse jugendamtsspezifischer Leistungen können mit der bundesweiten 
EVAS-Gesamtstichprobe verglichen werd en, die m it zurzeit über 20.000 Fällen die 
größte bundesweite Evaluationsstichprobe in der Jugendhilfe darstellt. Damit ist es dem 
Jugendamt möglich, die von „seinen Hilfen“ erreichten W irkungen auf allen E benen 
dem deutschen „Jugendhilfestandard“ gege nüberzustellen und hins ichtlich ihrer G üte 
wie auch  anderer Merkmale zu bewerten. Dies er Abgle ich ist f ür e ine erns t gemeinte 
wirkungsorientierte Steuerung eine wesentliche Voraussetzung. 

Für jede einzelne Hilfe sind jederzeit die aktuellen Ergebni sse in Form eines übersicht-
lichen Einzelfallberichtes abrufbar. Damit verfügt die fallbegleitende Jugendam tsfach-
kraft über zeitnahe Auswertungen, die den Fa llverlauf strukturiert und übersichtlich 
darstellt und auf Besonderheiten (Stärken  und Schwächen) aufm erksam machen. Dabei 
erhalten Jugendamt und Leistungserbringer u.a.  auch Aufschlüsse, ob sich die Hilfe m it 
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Blick auf die Effekte positiv entwickelt, stagniert oder einen negativen Verlauf  nimmt. 
Diese Ergebnisse bilden eine wichtige Gr undlage für die Hilfeplanung, da hierm it der  
weitere Verlauf und die voraussichtliche Qu alität des Abschlusses der Hilfe einge-
schätzt werden kann. Zudem erschließt die fortlaufende Evaluation und Auswertung den 
Praktikern wichtige Argumentationsgrundlagen, die nach inne n wie nach außen genutzt 
werden können. Ergänzt werden diese fallbezogenen Online-Berichte durch umfassende 
HzE-Jahresberichte mit den aktuellen Ergebnissen für das jeweilige Jugendamt plus der 
bundesweiten EVAS-Gesamtstichprobe. Mit dies em ständig aktualisierten Berichtsw e-
sen verfügt das Jugendam t über relevante Da ten zur Qualitätsanalyse, zur wirkungsori-
entierten Steuerung und zur em pirisch fundierten fachpolitischen Legitim ation der Hil-
fen zur Erziehung. Der jugendam tsspezifische Auswertungsbericht liegt jeweils bis E n-
de Februar unter Einbezug der HzE-Fälle des gerade vergangenen Jahres vor. 

Exemplarisch erfolgt hier ein Einblick in die Ergebnisse des Stadtjugendamtes Kaisers-
lautern. Darin werden die WOS-Da ten aus Kaiserslautern m it den Dat en des EVAS-
Verfahrens (n > 20.000) verglichen. Der hier dargestellte Vergleich bezieht sich auf den 
WOS-Datenbericht für das Jahr 2006. Daraus  wird deutlich, da ss das Jugendam t Kai-
serslautern (KL) gem einsam m it den daran beteiligten Leistungserbringern m it Blick 
auf alle HzE-Fälle überdurchschnittlich erfolgreich agiert (Abbildung 2). 

Überdurchschnittliche Effekte
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Abbildung 2 
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In der weiteren Differenzierung zeigt sich, dass beim  Stadtjugendam t Kaiserslautern 
(KL) insbesondere solche Hilfen einen hohen Wirkungsgrad erreichen,  

 die länger als 31 Monate andauern,  
 die planmäßig beendet wurden, 
 nach § 30  SGB VIII (Erziehungsbeistand, Be treuungshelfer – ab er: kleine Stich -

probe) durchgeführt werden, 
 die Mädchen betreffen. 

Der Vergleich der jugendam tsbezogenen WOS-Befunde mit der bundesweiten EV AS-
Stichprobe fördert weitere wichtige Erkenntnisse zu Tage: 

 Bei einem hohen Anteil an Hilfen geht keine andere HzE-Leistung voraus:  
32 Prozent (KL) versus 9 Prozent (EVAS). 

 Es zeigt sich ein höherer Zielerreichungsgrad über die ganze Hilfe. 

 Festzustellen ist eine längere, dem  indi viduellem Bedarf angepasste H ilfedauer: 
Hilfen, die über 3 Jahre dauern: 33 Prozent (KL) vs. 9 Prozent (EVAS). 

 Ein hoher Anteil der Hilfen wird planm äßig beendet: 59 Prozent (KL) vs. 42 Pro-
zent (EVAS). 

 Anschlusshilfen sind seltener: in 52 Prozen t (KL) ist keine Anschlusshilfe geplant 
vs. 38 Prozent (EVAS). 

Diese WOS-Ergebnisse liefern jedoch nich t nur Erkenntnisse zu den Rahm enbedingun-
gen für gelungene Hilfeprozesse. Auch Schwachpunkte werden offenkundig. So müssen 
beim Stadtjugendamt Kaiserslautern die Angebote für Jungen auf den Prüfstand gestellt 
werden. Die 41 Prozent nicht planmäßig bee ndeten Hilfen müssen näher unter die Lupe 
genommen werden, um Anhaltspunkte dafür zu  finden, wie dieser Anteil noch weiter 
gesenkt werden kann. 

Die aktuelle W OS-Auswertung belegt, dass es dem  Jugendam t Kaiserslautern offen-
kundig überdurchschnittlich gut gelungen ist, passgenaue Hilfen für junge Menschen 
anzubieten, in der Hilfeplanung die Ziele realistisch zu definieren, die Hilfen planmäßig 
zu beenden und weniger Anschlusshilfen zu gewähren. Vor diesem  Hintergrund lohnt 
es sich – auch unter Kostenaspekten – die notwendige Zeit für eine erfolgreiche Durch-
führung der Hilfe zu investieren. Denn die Ergebnisse zeigen, dass eine längere Hilfe-
dauer den Wirkungsgrad und damit die Erfolgschancen erhöht. 
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Arbeitsgruppe 3: EVAS – Evaluationsstudie erzieherischer 
Hilfen 

EVAS – Die Evaluation der Jugendhilfe: Evaluation  
erzieherischer Hilfen – Dokumentationssystem für Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität 
 
KLEMENS RICHTERS 
Geschäftsführer und Heimleiter, Kinderheim St. Mauritz, Münster  

Wer die Effekte seiner Arbeit beurteilen und da rstellen will, braucht eine leistbare, nut-
zenorientierte Dokumentation, die ergänzt wird durch eine unmittelbare Evaluation. Das 
dies mit einem vertretbaren Aufwand für den Bereich der erzieh erischen Hilfen zu ge-
währleisten ist, verdanken wir Vertretern  aus der Jugendhilfepra xis und W issenschaft, 
die die „Evaluationsstudie erzieherischer  Hilfen“, kurz EVAS, 1999 im  IKJ Mainz ent-
wickelt und ständig fort entwickelt haben. Mi ttels EVAS übe rprüfen wir heute in Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe auf wi ssenschaftlicher Basis den effizienten 
Einsatz unserer Ressourcen.  

EVAS ist ein einheitliches und flexibel eins etzbares Instrumentarium für Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, m it dem neben den Merkm alen und Besonderheiten der  
Klientel auch der Verlauf der Hilfe  und ih re Effekte veranschaulicht werden können. 
Durch die verschiedenen Auswertungsebenen  sind konkrete Vergleiche möglich, die zu 
Verbesserungen führen können. 

Mit über 20.000 dokumentierten Einzelfällen ist EVAS das größte Verfahren zur Quali-
tätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe.  Derzeit nutzen alle in in Deutschland 
über 500 Einrichtungen EVAS. Es lässt sich  einfach und m it geringem Zeitaufwand im 
Arbeitsalltag anwenden. Die Im plementation muss konsequent erfolgen, die Integration 
erfordert eine gründliche Schulung der sozi alpädagogischen Fachkräfte. Ohne „EVAS-
Beauftragte“ in der Einrichtung, die die Fach kräfte „kontrolliert“ und anleitet, geht es 
nicht. Ist das alles gelaufen, hat m an wirklich ein solides und praktikables Instrum ent 
zur Qualitätsentwicklung. 

EVAS ist: 

 ein Controllinginstrument für Prozess- und Ergebnisqualität in Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe; 

 ein Evaluationsinstrument, mit dem auf verschiedenen Ebenen (Einzelfall-, Grup-
pen-, Einrichtungsebene, regionale Ebene)  die Arbeitsprozesse  und -ergebnisse 
bewertet werden können. 

Mit EVAS können wir relativ differenziert be schreiben, welche Klienten m it welcher  
Vorgeschichte in die Einrichtung komm en, welche Hilfen und Maßnahm en für die 
Klienten eingeleitet wurden sowie welcher Erfolg erzielt wurde.  
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Darüber hinaus ist der Vergleich mit ande ren Organisationen, die selbst EVAS anwen-
den, m öglich: die beteiligten Anwender könn en jederzeit auf die Gesam tstichprobe 
zugreifen.  

Die Erfassung der kindbezogenen Daten erfo lgt zu Beginn, im  Verlauf und zum  Ende 
einer Hilfe, online oder auf Papierbögen. Au f m ehreren Auswertungsebenen liefert 
EVAS fundierte Aussagen, insbesondere auch  eine schnelle und st rukturierte Prozess-
darstellung für die Hilfeplangespräche. Die regelmäßige Auswertung von Verlaufs- und 
Ergebnisdaten dient uns als aussagekräftige Planungsgrundlage für die Konzeptentwick-
lung. 

Wir unterscheiden Ausgangserhebung , Verlaufserhebung und Abschlusserhebung . Die 
Ausgangserhebung erfolgt zu Beginn der Hilfe; nach einem halben Jahr erfolgt die erste 
Verlaufserhebung (und so weiter halbjährlich ) und zum  Ende der Hilfe wird der Ab-
schlussbogen ausgefüllt. Die Online-Technol ogie erm öglicht uns den jederzeitigen 
problemlosen Abruf. Das heiß t konkret: unmittelbar, nachdem ein neuer Bogen für ein 
Kind bzw. einen Jugendlichen erfasst wurde, kann im nächsten Arbeitsschritt die aktua-
lisierte Einzelfallauswertung als PDF-Datei abgerufen werden und veranschaulicht auf 
drei Seiten in Tabellenform  die Entwic klung des Kindes, die Hilfeplanziele, deren 
Prognose und Erreichung sowie die dafür durchgeführten Interventionen.  

Zentralen Stellenwert hat die Erfassung der Prozess- und Ergebnisqualität, also die Ver-
anschaulichung von Leistungen, die die Einrichtung erbringt unter Berücksichtigung der 
fördernden und hemm enden Wirkfaktoren im Hilfeprozess und in den organisationsin-
ternen Abläufen. Neben dem Zugriff auf die Einrichtungsdaten ist den Anwendern auch 
der jederzeitige Zugriff auf die Gesamtauswertungen möglich. So ergeben sich vielfälti-
ge Vergleichsmöglichkeiten auf mehreren Ebenen:  

Einrichtungsstichprobe: 

 Hilfeartübergreifender Einrichtungsbericht (umfasst alle Fälle der Einrichtung), 
 Hilfeartspezifische E inrichtungsberichte (umfassen jeweils alle Fälle einer be-

stimmten Hilfeart in der Einrichtung) 

Gesamtstichprobe: 

 Hilfeartübergreifender Gesamtbericht (umfasst bundesweit alle bisher m it EVAS 
erhobenen Fälle) 

 Hilfeartspezifische Gesamtberichte (umfassen jeweils alle bisher mit EVAS in ei-
ner Hilfeart erhobenen Fälle) 

Um die in Tabellen und Diagrammen veröffentlichten Ergebnisse anschaulich darstellen 
zu können, schickt das IKJ den Anwendern jährlich eine  vorbereitete Powerpoint-
Präsentation, in der die Daten des Gesam tberichts bereits enthalten sind und die einf ach 
mit den Daten aus dem Einrichtungsbericht ergänzt werden kann.  

Erziehungshilfen wirken, da von bin ich aufgrund eigener Berufserfahrung überzeugt 
und das ist durch unser Messverfahren auch bestätigt worden. Jeder Euro, der für Hilfen 
zur Erziehung ausgegeben wird, ist eine segen sreiche Investition; deshalb wäre es a uch 
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gut, wenn die Experten nicht imm er von den Kosten der Erziehungs hilfen sprächen, 
sondern eben von Investitionen. Dass es sich  um gut angelegtes Geld handelt, zeigen 
übrigens alle großen überregionalen Evaluationen, wie JuLe, JES, EVAS.  

70 Prozent der Hilfen zur Erziehung verlaufe n erfolgreich; das sind gesicherte Ergeb-
nisse. Besonders positiv wirkten sich aus: 

 niedriges Alter der Klienten 
 keine Vorerfahrungen mit Hilfen zur Erziehung 
 sozialpädagogische Diagnostik 
 gute Hilfeplanung und ausreichende Hilfedauer 
 Kooperation mit Eltern und Kind 

Besonders ausgeprägt ist der E rfolg beim  Abba u von Defiziten. W eniger erfolgreich 
greift die Hilfe im familialen Umfeld und beim Aufbau von Ressourcen. Deshalb ist die 
Kooperation mit der gesamten Familie so wich tig; wenn sie nicht g elingt, sinkt die E r-
folgswahrscheinlichkeit der Erziehungshilfen. 

Systematische Evaluation, basierend auf de m einzelnen Kind, erlaubt system atische 
Verbesserungen, welche wiederum  das W ohlergehen der Kinder und Jugendlichen in 
den Einrichtungen sichern. 

Im Folgenden zeige ich Ihnen beispielhaft , wie m an in einer Einrichtung der Kinder-  
und Jugendhilfe mit den Ergebnisrückmeldungen umgehen kann. 

EVAS im Kinderheim St. Mauritz 

Im Kinderheim St. Mauritz erfolgt seit 1.1.2000 die Erfassung aller Neuaufnahmen und 
eine seitdem kontinuierliche Dokum entation de r Hilfeverläufe (aktueller S tand: bisher 
etwa 830 Fälle). Zusätzlich werden jährliche Strukturberichte zu Personal, Angeboten 
etc. der Einrichtung erarbeitet. 

Praktischer Ablauf  

Es gibt EVAS-Bögen für unterschiedliche Hilfearten1 (hier §19, §32, §34): 

1. Aufnahmebogen: Klientelbeschreibung, 

2. Verlaufsbögen: halbjährlich im Hilfeplanrhythmus, 

3. Abschlussbogen: Stand bei Entlassung. 

Die Bögen werden nach Diskussion im Tea m durch den Bezugserzieher oder durch die  
Gruppenleitung ausgefüllt. Es erfolgt eine Kontrolle durch den EVAS-Beauftragten.  

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen Beispiele zum Ausfüllen. 

                                                 
1  http://www.ikj-online.de/ 
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    Abbildung 1           © Klemens Richters 

 
    Abbildung 2       © Klemens Richters 
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       Abbildung 3       © Klemens Richters 

 
       Abbildung 4       © Klemens Richters 
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Verwendung der Daten 

1. Einzelfallauswertung 

Einzelfallauswertung im Online-System: 

 Jedes Kind/jeder Jugendliche wird aufgeführt mit individuellen Codes 

 Daten aller EVAS-Bögen gehen ein (A ufnahme, m ehrere Verlaufsbögen, Ab-
schlussbogen) 

 Aktueller Stand und Entwicklung des Kindes ist jederzeit im Online-System  ab-
rufbar und auszudrucken. 

 Verwendung zum Beispiel: 

- In Hilfeplangesprächen, 
- um Entwicklungsverlauf zu verfolgen, 
- um gesetzte Ziele einzusehen, 
- … 

Die Einzelfallauswertung erfolgt au f der Grundlage einer Datentabelle (Abbildung 5). 
Die Datentabelle enthält Basisdaten und de n Aufnahm eanlass. Im  Ver lauf wird zum 
Beispiel eine Beurteilung zu Ressourcenska len durchgeführt, außerdem  eine Globalbe-
urteilung der psychosozialen Anpassung und eine  Beurteilung der psychischen Proble-
me. 

Daraus wird ein Defizit- und ein Re ssourcenindex im Zeitverlauf erstellt  (Abbildung 
6). Die Defizite und die Ressourcen werden gewichtet und normiert.  

Außerdem wird im Verlauf über die Zeit aufgeführt: 

 Kooperation, 

 Elternbezogene Hilfeplanziele, 

 Zielerreichung, 

 Interventionen, 

 Index Zielerreichung, 

 Index Effekte, 

 … 
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2. Der Jahresbericht 

Jedes Jahr werden umfangreiche Jahresbe richte aus dem  Kinderheim und der Gesam t-
gruppe deutscher Einrichtungen erstellt. 

Die Daten werden aufgeschlüss elt nach Hilf eart, Jahr, G eschlecht, A ltersstufen, Ver-
weildauer oder anderen Kriterien. 

Der Jahresbericht wird zum Beispiel verwendet: 

 zur Diskussion in Hausbesprechungen, 

 zur Veranschaulichung der Leistungen des Kinderheims, 

 zum Entdecken von zeitlichen Trends, 

 zum Vergleich bestimmter Gruppen, 

 als Grundlage für Strategieentscheidungen, 

 zur ersten Prüfung von Hypothesen, 

 … 

Ausgewählte Daten aus dem Jahresbericht 2006 

Klientenbeschreibungen sowie Verlaufsbeschreibungen und Effekte la ssen sich aus de n 
folgenden Abbildungen (Abbildung 7 bis 15) ablesen.  

Alterstruktur der Bestandsklientel Stand 2006 
Altersstufen      Altersstufen 

  Kinderheim       Gesamt D 

 

Abbildung 7              © Klemens Richters 
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Aufnahmeanlässe bei der Kohorte von 2006 

 
Abbildung 8              © Klemens Richters 

Jugendhilfekarriere-Index bei Aufnahme im Jahr … 

 
Abbildung 9              © Klemens Richters 

Mehrfachnennungen möglich
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Kindbezogene Hilfeplanziele bei Aufnahme im Jahr … 

 

Abbildung 10              © Klemens Richters 

Verweildauer der bisher abgeschlossenen Fälle 

 
 

Abbildung 11              © Klemens Richters 

Stand 2006 
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Entwicklung der Hilfeindizes bis Hilfeende I 
 Verbesserung von Hilfebeginn bis Hilfeende  
Index 
(für alle bisher abgeschlossenen Fälle) 

Stationär Tagesgruppe Gesamt D 

Zielerreichung Kind (0 bis 100) Weitgehend 
erreicht 
(71,2) 

Mittel erreicht 
(48,4) 

Etwas – mittel 
erreicht 
(38,9) 

Effektindex (-50 bis +50) 9,4 6, 1 4,8 

Abbildung 12              © Klemens Richters 

Entwicklung der Hilfeindizes bis Hilfeende II 
 Verbesserung von Hilfebeginn bis Hilfeende  
Index 
(für alle bisher abgeschlossenen Fälle) 

Stationär Tagesgruppe Gesamt D 

Globalbeurteilung psychosozialer  
Anpassung (0 bis 8) 

+ 0,1 + 0,6 + 0,3 

Schweregrad Gesamtauffälligkeit 
(0 bis 3) 

+ 0,1 0 + 0,1 

Ressourcenindex  
(0 bis 100) 

+ 2,7 + 4,9 + 2,0 

Symptomindex (0 bis 100; negatives 
Vorzeichen= Symptome haben  
zugenommen) 

- 4,5 - 3,0 - 1,9 

Abbildung 13              © Klemens Richters 

Entwicklung der Indizes bis Hilfeende III 
Schauen wir genauer hin … 

z.B. auf die Entwicklung des Ressourcenindex’ von Aufnahme bis Hilfeende (Verbesse-

rung „+“ oder Verschlechterung „-“) über alle bisher abgeschlossenen Fälle im stationären 
Bereich des Kinderheims, aufgeschlüsselt nach:  

  

Abbildung 14              © Klemens Richters 
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Wichtigste Gründe für vorzeitigen Abbruch 

 

 

Abbildung 15              © Klemens Richters 

Der Erfolg von EVAS in der Praxis ist sehr  eng dam it verknüpft, wie es gelingt, das 
Verfahren und den Nutzen an die pädagogisc hen Fachkräfte im Gruppendienst zu trans-
portieren. Ohne solide Schulung der Päda goginnen und Pädagogen und ohne Kontrolle 
und Anleitung geht es nicht. Dabei leistet das IKJ Mainz ein hohes Maß an Unterstüt-
zung. Die Verwendung zum  Beispiel in Team gesprächen, Fallbesprechungen oder für 
Berichte an Kostenträger ist laufende Pr axis, alle Daten sind zeitnah und problem los 
abrufbar, dies machte die Online-Technologie möglich. Trotzdem müssen gerade Sozi -
alpädagoginnen und -pädagogen immer wieder zur Nutzung dieses Instruments angehal-
ten werden.  

Gerade für Hilfeplangespräche ist EVAS so genial praktikabel, aber bei den Kostenträ-
gern oft unbekannt und wird deshalb zunächst  mit Skepsis betrachtet. Beim Qualitätsdi-
alog mit dem öffentlichen Jugendhilfeträger stellen wir EVAS immer wieder vo r und 
beantworten alle Frage n. Frustrier end ist, das s der öf fentliche Jugen dhilfeträger an-
scheinend gar nicht wissen will, wie effektiv d ie erzieherischen Hilfen s ind. Will man 
uns wirklich an den Wirkungen messen?  

 

… aller abgeschlossenen Fälle, Stand 2006
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Arbeitsgruppe 4: WIMES – steht für WIrkung MESsen 

Das Düsseldorfer Modell – Umbau der Hilfen zur Erziehung 
als zentrales Modul der stadtteilorientierten Jugendhilfe 
 
JOHANNES HORN 
Leiter des Jugendamtes Düsseldorf 

In Düsseldorf haben wir uns auf den W eg zu einer geregelten  Jugendhilfeplanung i m 
Bereich der Hilfen zur Erziehung gem acht, die die Qualitätsentwicklung mit einbezieht. 
Dabei soll uns WIMES als Instrument unterstützen. Auf der Basis der s tadtteilorientier-
ten Jugendhilfe, die wir in Richtung Bürg erorientierung, Kind- und Klientenorientie-
rung entwickeln (Abbildung 1), konzentrieren wir uns zunächst auf Tageseinrichtungen 
und Fam ilienzentren, in  die wir An gebote der Fa milienbildung und Beratungss tellen 
integrieren und eine enge Verknüpfung mit den Bezirkssozialdiensten herstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1         © Johannes Horn 

Bis zum  Jahr 2010 sollen 95 von 300 Standorte n in dieser Richtung umgestaltet und 
feste, verlässliche Kooperationen mit diesen Hilfsdiensten organisiert werden.  

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Im plementierung von Schulsozialarbeit in Grundschu-
len, insbesondere in Stadtteilen m it besonderem Handlungsbedarf. Flächendeckend sol-

Stadtteilorientierte Jugendhilfe 
Kurze Wege 

Verlässliche Strukturen 
Bedarfsorientierte Angebote 
Gesicherte Kooperationen 

Hilfen zur Erziehung 

Bedarfsgerechtes  
Betreuungsangebot 

Jugendsozialarbeit 
Übergang Beruf, 
Schulsozialarbeit 

Familienpolitik aus einem Guss 

Erweiterte Öffnungszeiten, 
Ogata, Ferien 

Schulsozialarbeit 

95 Standorte 
Familienbildung 
Beratung 

Familien-
zentren 
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Integrierte JH-SEP 
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Besuchsdienst Familiennah vom 1. Tag 

Jugend-
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len an Haupt- und Förderschulen Angebote der Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit  
eingerichtet werden. Mit dem Kinder- und Jugendförderplan soll die Arbeit der Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen verbessert werden. Dies alles soll letztendlich vernetzte 
Situationen in den Stadtteilen schaffen und über Geschäftsordnungen von Stadtteil-  
bzw. Bezirksdienst miteinander verknüpft und mit einer zurzeit in Erarbeitung befindli-
chen integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung verbunden werden, deren 
Vorbereitung am 01.08.2008 abgeschlossen sein soll. 

Die bedarfsorientierte Vernetzung von Sc hulentwicklungs- und Jugendhilfeplanung ist 
eine sehr differenzierte Präv entionsstrategie. Im Bereic h der Zusamm enarbeit von Ju-
gendhilfe und Pädiatrie haben wir bereits Präventionserfahrungen mit dem vor einigen 
Jahren zusammen m it der Ge sundheitshilfe begonnenen Pr ojekt „Zukunft für Kinder“. 
Dort arbeiten wir eng m it der Gesundheitsh ilfe, mit den Geburtskliniken, m it Hebam-
men und Kinderärzten schon sehr frühzeitig präventiv mit Risiko-Familien. Dies soll im 
Jahr 2008 noch durch unsere Besuchsdienste komplettiert werden.  

Auf dieser Basis, dass wir uns letztendlich in  verschiedensten Dimensionen in der Stadt 
als „Dienstleister Jugen damt“ präsentieren, bringen wir uns m it unseren Dienstleistun-
gen – unter Einbeziehung der Hilfe zur Er ziehung und deren Um bau – in die Fam ilien-
politik ein. Hilfe zur Erzie hung ist nicht als Einzelelem ent zu sehen, sondern wir müs-
sen diese strukturell in Richtung Politik we iterentwickeln. Der strukturelle Um bau der 
Hilfe zur Erziehung ist gerade im Hinblick auf die Politik für uns von wesentlicher Be-
deutung, weil wir in den letzten zehn Jahren  stets überplanm äßige Aus gaben in dem 
Bereich hatten. Das m uss man so deutlich sage n. Auch in diesem Jahr we rden wir wie-
der mit über 5 Millionen Euro in die überpla nmäßigen Ausgaben gehen. Das löst jedes  
Jahr dieselbe Diskussion und die Forderung na ch einer Steuerung dieser Ausgaben aus. 
Daher ist es besonders wichtig, gegenüber der Politik deutlich zu m achen, dass wir ei-
nen neuen Weg in der Strukturebene gehen wollen. Zum 01.09.2007 ist eine Neuorgani-
sation des Bezirkssozialdienstes erf olgt. Es wurden Spezialisierungen vorgenommen 
(Abbildung 2):  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2         © Johannes Horn 

Wir hatten in Düsseldorf, historisch bedi ngt, seit über 30 Jahren eine Fallführung der 
HzE – mit Hilfeplanung und allem , was dazu gehört – bei den freien T rägern. Um eine 
klare Rollentrennung zwischen den Angeboten und dem Steuerungsressort zu schaffen, 

Stadtteilorientierte Jugendhilfe 
Umbau der Hilfen zur Erziehung 

Strukturen 

Bezirkssozialdienst 

Fallführung  
freier Träger 

Neuorganisation 

Eingangs-
beratung 

Trennung und 
Scheidung 

Hilfen zur  
Erziehung 

Altenhilfe 
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werden „sukzessive neue Prozesszuständigk eiten umgesetzt. Die Übernahm e der Fälle 
der freien Träger in die Fallführung des B ezirkssozialdienstes wi rd 2008 abgeschlos-
sen.“1  

Wir führen einen intensiven Dialog m it den freien Trägern. In den so genannten Regio-
nalen Fachteams der zehn Stadtbezirke werden  die freien T räger, die in  den Bezirk en 
kontraktiert sind, in die Fallberatung und die Hilfeplanung eingebunden (Abbildung 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 3         © Johannes Horn 

Die Umstrukturierung wird durch die Gründung einer Arbe itsgemeinschaft nach § 78 
SGB VIII unters tützt, von dort we rden Aufträge an d ie Arbeitskreise gegeben. A ußer-
dem führen wir dort m iteinander den Dialog zu der Frage Q ualitätsentwicklung im Be-
reich d er ambulanten, aber au ch d er stationä ren Leistungen. W ir wo llen im  nächsten 
Jahr dies en Dialog als regelm äßiges Jahres geschäft m it den frei en Trägern einführen. 
Das wird die Entwicklungsphase für 2008 sein.  

Zur Unterstützung der Steuerung im Bereich de r HzE bedienen wir uns technischer In-
strumente. Wir werden in diesem  und i m nächsten Jahr das Verfahren LogoData und 
das Verfahren W IMES miteinander kompatibel machen. Das heißt, wir wollen Quali-
tätsentwicklungsüberlegungen, aber auch Hilfeplanungs-Unterstützungen über LogoDa-
ta und das Thema Finanzen integrativ bearbeiten (Abbildung 4).  

In Bezug auf die Planung ist es uns wichtig, dass wir nicht nur unser eigenes Konstrukt 
sehen, sondern dass wir uns am interkom munalen Vergleichsring bundesdeutscher 
Großstädte beteiligen (Abbildung 5). Zudem werden aus einer F remdbetrachtung an-
hand von 400 Erhebungsbögen und Aktenanalyse n Fallanalysen von Prof. Schrapper 
vorgenommen. Aus den Ergebnissen können ve ränderte Fallsteuerungen entwickelt 
werden. Das Ziel einer Jugendhilfeplanung im  Bereich der Hilfen zur Erziehung wurde 
                                                 
1  (http://www.duesseldorf.de/pvrat/vorlagen/51-138-2007.pdf) 
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für 2009 formuliert. Das heißt, wir planen nicht zuerst und suchen dann die Instrumente, 
sondern wir wollen erst die Instrumente und  Methoden entwickeln, um  dann zu einer 
Planung überzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4         © Johannes Horn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5         © Johannes Horn 

Die Jugendhilfeplanung, die die verschiedene n, bereits angesprochenen Dienste einbe-
zieht, richtet sich auf die Stadtteile und auf die Qualitäts komponente. Integration u m-
fasst zwei Komponenten: Integration aller Dienste und Integration in Form  von Migra-
tion.  

Die Qualitätsentwicklung bedeutet fü r uns die ganz entscheidende Frage (Abbildung 
6): In welche Richtung werden Qualitätsver einbarungen auf allen Eb enen geschlossen? 
Mit den freien Trägern in Düsseldorf werd en Leistungsverträge abgeschlossen. Diese  
beinhalten außer der Auftragsgestaltung stets eine Beschreibung der Qualitätskriterien. 

Unterstützung 
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Abbildung 6         © Johannes Horn 

Der Prozess der Umgestaltung vollzieht sich im intensiven Dialog bereits über 10 Jahre. 
Die Umgestaltung kann nicht in kurzer Zeit bewältigt werden. In Bezug auf WIMES ist 
es sehr wichtig, die politische Dimension nicht außer Acht zu lassen. Ich kann m it den 
freien Träge rn so viele Verhandlun gen f ühren, wie ich will. W enn ich die politis che 
Unterstützung nicht habe, wird das nicht funktionieren. Daher bin ich sehr froh, dass der 
Jugendhilfeausschuss unsere Zielsetzungen unterstützt (Abbildung 7).  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7         © Johannes Horn 

Der Jugendhilfeausschuss machte seine Absich t deutlich, den Prozess des Um baus der 
Hilfen zur Erziehung durch eine Komm ission mit zu begleiten. „Das Instrum ent der 
‚Kleinen Kommission’ nutzte der Jugendhilfeausschuss, um hierüber die Um gestaltung 
der Erzieherischen Hilfen zu begleiten und die Neuorientierung in diesem Handlungs-
feld zu beraten. Nur so war es m öglich, die Kontraktierung der Am bulanten Hilfen für  
Düsseldorfer Träger, die Einführung der Regi onalen Fachteam s in den Bezirkssozial-
diensten zur Unterstützung der Erm ittlung passgenauer Hilfen für Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene und  Fam ilien p olitisch und  fachorien tiert zu vereinbaren.“ 1 Das 

                                                 
1  (http://www.duesseldorf.de/jugendamt/dwn/geschaeftsbericht_2005.pdf) 
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Fachwissen wird damit noch weiter angereichert, neue Möglichkeiten werden ausgelotet 
und es wird eine Verlässlichkeit bis in die Finanzdiskussionen gegeben.  

Wir haben es in Düsseldorf geschafft, Zi elvereinbarungen m it de m J ugendhilfeaus-
schuss zu den Hilfen zur Erziehung zu treffe n und über ein politisches Controlling fest -
zuhalten. Insgesam t sind es 17 Ziele (Abbildung 8). Diese enth alten verschied ene 
Komponenten, auf die m an sich zwischen Politik, Verwaltung und freien Träg ern ver-
ständigt hat. Dies sind zun ächst Zielmarken, denen wir uns  in Richtung Sollüberlegun-
gen nähern können, um dann zu prüfen, ob da s tatsächlich Zielmarken sind, die im Sin-
ne der Wirksamkeit der Hilfen und der wirkungsorientierten Steuerung relevant sind.  

Orientierungsziele 2000 - 2004 
 2000 2001 2002 2003 2004 
 

Ziel 1 80 % aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
befinden sich nach Abschluss der Hilfe in einem 
Arbeitsverhältnis, einer Schul- oder Berufsausbil-
dung 

66 % 65 % 62 % 58 % 69 % 

Ziel 2 75 % aller jungen Volljährigen haben nach Ab-
schluss der Hilfe eine eigene Wohnung 

75 % 64 % 54 % 77 % 76 % 

Ziel 3 
 
… 

Bei 90 % aller jungen Volljährigen wird spätestens 
mit Vollendung des 21. Lebensjahres die Hilfe zur 
Erziehung beendet 

91 % 91 % 91 % 89 % 91 % 

Ziel 7 Der Zeitraum zwischen Problemerkennung und 
Einsatz der Hilfe beträgt nicht mehr als 60 Tage 

   54 T. 41 T. 

Ziel 8 Der Zeitraum für ambulante Hilfen erstreckt sich 
auf maximal 18 Monate 

13 M. 13 M. 14 M. 13 M. 13 M. 

Ziel 9 80 % aller HzE-Fälle erhalten innerhalb eines 
Jahres nach Abschluss der Hilfe keine neue HzE 

91 % 93 % 91 % 94 % 89 % 

Ziel 
10 

Nicht mehr als 20 % aller HzE-Fälle haben in einer 
zeitlichen Folge drei und mehr Settings 

24 % 21 % 13 % 12 % 15 % 

Ziel 
11 

70 % aller HzE-Leistungen sind im Stadtgebiet 
Düsseldorf durchzuführen 

   77 % 88 % 

Ziel 
12 

Der Anteil der stationären Unterbringungen aller 
neuen HzE-Fälle beträgt nicht mehr als 50 % der 
Gesamtfälle 

63 % 64 % 65 % 60 % 50 % 

Ziel 
13 

Die stationäre Unterbringung von Kindern unter 6 
Jahren erfolgt zu 90 % in Pflegefamilien (inklusive 
Verwandtenpflege) und Erziehungsstellen  

48 % 46 % 51 % 67 % 65 % 

Ziel 
14 

Bei 50 % aller stationären HzE-Leistungen ist das 
Kind innerhalb von 2 Jahren wieder in die Familie 
integriert 

44 % 43 % 48 % 60 % 55 % 

Ziel 
15 

Die durchschnittlichen Kosten der Hilfen zur Er-
ziehung inklusive aller Nebenkosten pro Tag 
betragen nicht mehr als 60 Euro 

   80,86 
€ 

76,14 € 

Ziel 
16 

Der Anteil der Hilfen, die länger als 3 Jahre dau-
ern, ist nicht größer als 30 % 

35 % 32 % 29 % 33 % 35 % 

Ziel 
17 

Das Budget wird eingehalten (+/- Mio. Euro ü-
ber/unter Budget) 

+ 1,58 + 2,90 + 9,83 + 3,25 + 0,54 

Abbildung 8         © Johannes Horn 
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Hier gibt es Sollvorgaben in Form  von Zi elen. W ir m üssen übe r unsere Instrum ente 
nachweisen, ob diese die Realität in Düsseldorf abbilden.  

WIMES ist bei uns f lächendeckend mit allen freien Trägern der stationären Hilfe ver-
einbart. Außerdem haben wir inzwischen alle  Sozialen Dienste – unsere Bezirkssozial-
dienste, den Allgem einen Sozialdienst und di e Sozialen Dienste der freien Träger – 
auch in  der Übergangsp hase mit einbezogen. Das sind  wesentliche S tartvoraussetzun-
gen. 
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Arbeitsgruppe 4: WIMES – steht für WIrkung MESsen  

WIMES als Methode zur trägerübergreifenden  
Wirkungsevaluation in Düsseldorf 
 
DR. HARALD TORNOW 
Geschäftsführer, e/l/s-Institut GmbH für Qualitätsentwicklung sozialer  
Dienstleistungen, Wülfrath 

Die Wirkungsevaluation der Hilfen zur Erzieh ung in Düsseldorf wird m it dem Verfah-
ren WIMES durchgeführt. Fachleute schätzen  am Anfang und a m Ende  der Hilfe die  
Problemlagen bei jungen Menschen , Fam ilien und im  Umfeld ein, die für Hilfen zur 
Erziehung relevant sind. Die Wirkung einer Maßnahm e wird definiert als „ die inten-
dierte Veränderung eines problematischen Zustandes oder Prozesses, die mit hin-
reichender Plausibilität auf die Maßnahme zurückzuführen ist“. Aus den empirisch 
festgestellten Wirkungen werden durch Aggr egation Statistiken und Ke nnwerte für die  
Wirksamkeit von Angeboten und Hilfeformen ermittelt.  

Im Folgenden soll kur z dargestellt werden, wie mittels WIMES Hilfen zur Erzieh ung 
inhaltlich-fachlich abgebildet werden, und wie mess- und verfahrenstechnische P roble-
me gelöst werden. 

Wirkungsevaluation braucht jugendhilferelevante Kennzahlen 

Mitunter w erden Oper ationalisierungen f ür W irksamkeit gewählt, we il sie einde utig 
sind und leicht zu messen. Als Beispiel dafür werden oft die Fehltage in der Schule oder 
die Anzahl aggress iver Strei tigkeiten pro W oche angeführt.  Mit solch en deta illierten 
Daten auf der Einzelfallebene trifft man nicht den Kern der Hilfen zur Erziehung. Diese 
sollen dazu dienen, Lebenslagen junger Mens chen zu verbessern – zumindest dazu bei-
zutragen, da ss elem entare Rechte n icht ver letzt werden- , die Fam ilien bei der E rzie-
hung zu stärken und zu unterstützen und die Entwicklung junger Menschen so zu för-
dern, dass sie ihre Persönlichkeit entwicke ln können und zur Teilhabe an der Gesell-
schaft fähig und bereit werden. 

WIMES bildet deswegen in d iesen drei Be reichen auf 18 D imensionen die erziehungs -
hilferelevanten Problemlagen/Ziele/Ressourcen ab: 

 Rechte junger Menschen auf … 
- Sicherheit vor körperlicher und seelischer Verletzung, 
- materielle Lebensgrundlage, 
- Bindung, Zugehörigkeit und Anerkennung, 
- Lernen und Selbstverwirklichung, 
- Werte und Orientierung. 

 Herkunftsfamilie 
- Erziehungskompetenz der Eltern, 
- Kommunikation im Familiensystem, 
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- sozialräumliche Integration der Familie, 
- Verantwortungsübernahme der Eltern. 

 Entwicklung des jungen Menschen: 
- Umgang mit Körper und Gesundheit, 
- Psychische Stabilität, 
- Entwicklungsstand, 
- Soziale Anpassung, 
- Soziale Kontakte, 
- Lern- und Leistungsverhalten, 
- Freizeitverhalten, 
- Alltagskompetenz, 
- Eigenverantwortlichkeit. 

Für Clearing- und Kriseninterventionsaufträ ge und für Mutter-Kind-A ngebote gibt es 
Sondermodule. 

Zur Nutzwerteinschätzung durch die Klienten gibt es zusätzliche Instrumente. 

Operationalisierung zwischen „Daten-Tsunami“ und „Schlicht-Indikator“ 

Ein praktikables Verfahren zur W irkungsevaluation muss eine gute Mitte finden zwi-
schen Tests, die viele homogene Einzelit ems zusammenführen, und einem zu allgemei-
nen – und damit wenig aussagekräftigem – Gesamtindex (zum Beispiel subjektiver Ziel-
erreichungsgrad). 

WIMES bleibt auf einem mittleren begrifflichen Niveau, sowohl bei der Einstufung, als  
auch in der Darstellung der Ergebnisse. Dadurch werden keine Daten erhoben, die nicht 
später auch verwendet werden (was zum  Beispiel bei Tests der Fall ist), und die Ergeb-
nisse sind hinreichend differenziert und fachlich nachvollziehbar.  

Diese Begrenzung auf ein m ittleres Abstrakt ionsniveau erlaubt es, das s W IMES m it 
einem geringen zeitlichen Aufwand eingesetz t werden kann. Pro Fall kann ein geübter  
Evaluator in zweim al 10 Mi nuten die Einschätzungen abgeben. „Alles m uss auf e ine 
Seite gehen“ ist das Grundprinzip für alle Instrumente des e/l/s-Institutes. 

Genügen die Messungen wissenschaftlichen Kriterien? 

„Wissenschaftlich“ wir d f älschlicher Weise ge rn mit „obje ktiv“ g leichgesetzt. Ric htig 
ist dagegen, dass wissenscha ftliche Methoden nachvollzie hbar sein m üssen und grund-
sätzlich gegen sich selber kritisch.  

Wirkung kann grundsätzlich nicht beurteile runabhängig sein. Subjektive W ahrnehmun-
gen und Maßstäbe der Evaluato ren haben ei nen Einfluss. Durch Definition en, Skalen-
anker (ähnlich der ICD-10 in der Kinderpsych iatrie) und durch Beispielfälle wird der 
Beurteiler-Messfehler auf weniger als ei nen halben Skalenpunkt (bei einer 4-
Punkteskala) reduziert (Beispiel im Anhang) . Gegen fehlende Fallkenntnis oder das 
Nicht-Einhalten der definierten Maßstäbe ist WIMES, wie auch alle anderen Verfahren, 
nicht gefeit. Diese Fehler lassen sich bei der Auswertung aber nachweisen. 
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WIMES ist valide in dem Sinne, als es die Erziehungshilfe inhaltlich fast vollständig 
abbildet. Bei Befragungen sahen Fachleute 85 bis 90 Prozent der HzE-Them en abge-
deckt. Bei 2000 Datensätzen ist die Möglichk eit, weitere Di mensionen zu ergänzen, 
wenn der Fall nicht richtig beschrieben werden kann, nur zweimal genutzt worden. 

WIMES ist reliabel im  Sinne „interner Kons istenz“. Bei den 18 Di mensionen liegt die 
Reliabilität nach  CRONBACH Alpha mit Werten zwischen 0,85 und 0,92 höher als die  
durchschnittliche Reliab ilität ve rgleichbarer Verfahren. Die Faktorenstruktur ist sehr 
stabil. 

Welchen Nutzen bringt WIMES bei der Wirkungsevaluation? 

1. Durch die Standardisierung des Verfahrens  ist es m öglich, Vergleiche (Bench-
marking mit zurzeit 8000 Fällen) anzuste llen, Zeitreihen zu berechnen und Hypo-
thesen über Zusammenhänge oder Unterschiede zu überprüfen. 

2. WIMES ist ein ökonomisches Verfahren (Kosten pro Fall, Zeitaufwand für Schu-
lung und Dokumentation). Die Datenqualität wird laufend überwacht. 

3. Bestehende Prozesse (Diagnostik, Hilfeplanung, Leistungsdokum entation…) 
müssen nicht verändert werden. Es gibt aber die Möglichk eit, W IMES in diese  
Prozesse mit einzubauen. 

4. Bei der Auswertung werden der Zufallseffe kt und die gesicherte Effektstärke be-
rücksichtigt (deswegen ist eine Stichprobe von über 20 Fällen nötig). (A uszug aus 
einer Auswertung im Anhang).  

5. Die Auswertung erfolgt auf den Ebenen Einrichtung, Angebotsform, Sozialraum-
team, Stadt/Region, Deutschland. Vor Indi katoren auf der Team ebene wird ge-
warnt, weil das wahrscheinlich einen zu großen Zufallsfehler hat und zu falschen 
Schlüssen führen könnte.  

6. Die Analyse der Wirksamkeit im Sinne einer Ergebnisqualität ist eine gute Grund-
lage für die Qualitätsen twicklung der Angebote (Konzepten twicklung, Personal-
entwicklung, Steuerung der Hilfen). Sie liefert ei ne geei gnete Fakt enbasis für 
Qualitätsdialoge und Vereinbarungen zwis chen Leistungsträger und Leistungser-
bringer.  

7. Bei der Auswertung w erden Verbe sserungsmöglichkeiten und Abweichungen 
mindestens so wichtig erachtet wie W irkungsnachweise. „ Wer keine Fehler 
macht, lernt nichts daraus.“ Vor „autom atischen“ Rankings m uss wegen des 
Stichprobenfehlers und der unterschiedlichen Klientel gewarnt werden. 

8. WIMES ist anschlussfähig an wissensch aftliche Untersuchungen zum Einfluss  
von Rahmenbedingungen und Wirkfaktoren. 

9. Kosten-Nutzen-Indikatoren können auf WIMES aufbauen. 
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Anhang: Beispiel aus dem WIMES-Manual zur Skalendefinition und –ankerung: 

Lern- und Leistungsverhalten des jungen Menschen 

Erläuterung 

 wie der junge Mensch in Schule und Ausbildung zurechtkommt, 
 in welchem Maße er lern- und arbeitsmotiviert ist, 
 ob er regelm äßig an der Schule teilnimm t, seine Hausaufgaben m acht oder zur  

Arbeit geht, 
 wie er sich an die Regeln der Schule oder seines Arbeits-/Ausbildungsplatzes hält, 
 wie seine Lern- und Arbeitshaltung ist. 

Hier gibt es Überschneidungen  zur psychischen Stabilität und sozialen Anpassung. Bei dieser Dimension ist es egal, 
worin die Probleme im Einzelnen liegen. Entscheidend ist, ob der junge Mensch die Schule oder Ausbildung mit dem 
Erfolg durchläuft, der seiner Intelligenz entspräche. 

Anker für Skalenwerte 

1 Gutes Arbeits- und Lernverhalten. En tspricht seinen Begabungen. Mindes-
tens gute bis befriedigende Leist ungen. Gute Motivation. Macht seine 
Hausaufgaben zuverlässig allein oder mit altersangemessenen Hilfen.  

2 Arbeitsverhalten und L eistungsniveau in Schule und Ausbildung unter den 
Möglichkeiten. Schlechte Arbeitshaltung. Bis zu 10 unentschuldigte Fehltage 
im Schuljahr. Disziplinarische Problem e (Einträge, Klassenkonferenz). Feh-
len am Arbeitsplatz. Mehrere E rmahnungen. Mängel bei der Arbeit. Andro-
hung des Rausschmisses. 

Oder: Er setzt sich mit eigenem Leistungsanspruch so sehr unter Druck, dass 
es zu Lern- und Leistungsstörungen kommt. 

3 Auffälliges schulis ches Verhalten. Realis iertes Leistung sniveau weit unter 
den Möglichkeiten. Über 10 Tage unent schuldigte Fehltage im  Schuljahr. 
Mehrfach disziplinarische Strafen. (Drohende) Schul wechsel wegen diszipli-
narischer Probleme. Häufiges Fehlen am Arbeitsplatz. Schlechte Arbeitsleis-
tung. Geringe Motivation und Bereitschaft, sich auf Regeln a m Arbeitsplatz 
einzulassen. Mehr als einm al aufgrund des Verhaltens an einem Arbeitsplatz 
rausgeschmissen. 

4 Schulverweigern. Geht allenfalls sp oradisch zur Schule und hält dann den 
schulischen Rahmen nicht ein. Leistungsstand weit hinter seinen intellektuel-
len Möglichkeiten. Lässt sich auf keine Ausbildungs- oder Arbeitssituation 
ein. 

 



113 

Beispielfälle 

2 Der 10-jährige W. wiederholt die 3. Klasse der Grundschule. Er könnte mehr 
leisten, ist aber zu oft damit beschäftigt, andere zu ärgern. Die Hausaufgaben 
macht er nur unter ständiger Aufsicht der Mutter. Er ist unkonzentriert, ver -
sucht Anforderungen auszuweichen und spielt den Klassenclown. 

2-2,5 Der 10-jährige D. spricht im Unterricht ständig dazwischen, ärgert seine Mit-
schüler/-innen. Um sich herum  verbreitet er eine ständige Unruhe. Hausauf-
gaben kann er nur unter Aufsicht m achen, weil er sonst nach 5 Minuten m it 
irgendetwas spielt. Seine Leistungen sind so schlecht, dass er nicht auf die  
weiterführende Schule kann, was sicherlich seiner Begabung entspräche. 

3,5-4 Der 16-jährige D. hat keinen Schulab schluss. Er soll an einem  Programm 
„Arbeiten und Lernen“ teilnehm en. Da er fas t jed en Mo rgen versch läft, 
kommt er fast regelmäßig 2 bis 3 Stunden zu spät. An einem Viertel der Tage 
kommt er gar nich t. An der Arbeits stelle legt er sich of t mit den Ausbildern  
an: So einen „Kinderkram“ wolle er nicht machen. Auf die Frage hin, was er 
denn vorhabe, antwortet er: „Sozialhilfe bekommen“. 
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Arbeitsgruppe 4: WIMES – steht für WIrkung MESsen 

Erste Erfahrungen mit dem Projekt im Städtischen  
Kinderhilfezentrum - Jugendamt Düsseldorf 
 
STEPHAN SIEBENKOTTEN-DALHOFF 
Abteilungsleiter Kinderhilfezentren, Jugendamt Düsseldorf 

Ich möchte Ihnen hier über erste Erfahr ungen mit de m WI MES-Projekt aus der S icht 
des Leistungsanbieters berichten. D azu zunächst einige Inform ationen über das Städti-
sche Kinderhilfezentrum: 

Das Städtische Kinderhilfezentrum  ist eine  Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in 
städtischer Trägerschaft. Es ist eine Ab teilung des Jugendam tes und organisiert und 
finanziert wie ein Eigenbetrieb der Stadt. Die Regelungen der Finanzierung richten sich 
nach dem Rahmenvertrag gemäß § 78a folgende SGB VIII also verg leichbar mit den 
Regelungen für die freien Träger in Nordrhein-Westfalen.  

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung steh en stationär und teilsta tionär 127 Plätze zur 
Verfügung. Im  Bereich  der am bulanten Erzi ehungshilfe werden derzeit 46 Fam ilien 
bzw. Jugendliche betreut. Außerdem gehört zum Kinderhilfezentrum u.a. der Pflegekin-
derdienst u nd die Adoptionsverm ittlung, wobe i der Pfleg ekinderdienst nich t in d as 
WIMES-Projekt einbezogen ist. 

Warum beteiligt sich das Kinderhilfezentrum an diesem Projekt? 

Das WIMES-Projekt ist eine Erhebung für a lle HzE-Fälle in Düsse ldorf. Die Erhebung 
wird einerseits für jeden Fall beim  Sozialdi enst, andererseits beim  Leistungserbringer  
jeweils zu Beginn und zum Ende der Maßnahme durchgeführt. Daher ist die Beteiligung 
aller Leistungserbringer und des Bezirkssozial dienstes eine Voraussetzung für aussage-
kräftige Ergebnisse. Es ist gelungen, für dieses  Projekt alle freien Träger in Düsseldor f 
zu gewinnen.  

Die Aussagen aus dem  WIMES-Projekt soll en ein E lement zur Ergänzung der Q uali-
tätsentwicklungsmaßnahmen i m Kinderhilfezen trum sein. Darüber hin aus können  die 
Daten aus dem Projekt als Benchmarking-In strument insbesondere im  Vergleich m it 
den in Düsseldorf tätigen Trägern dienen. Wir erhoffen uns außerdem  aus den erhobe-
nen Daten umfangreichere Informationen über den Grad der Zielerreichung unserer Hil-
fen.  

Wir sind uns klar d arüber, dass d ie Aussagen nicht m itteilen, in welche m Fall wir an 
welcher Stelle durch welche Intervention bes timmte Ziele er reicht oder nicht erreicht 
haben. Dafür sind die Faktoren, die einen Einf luss auf die Zielerreichung haben, viel zu 
zahlreich und man würde unrealistis che Erwartungen an das Projekt stellen. Trotzdem 
können die Ergebnisse Hinweise darauf geben, welche Hilfen besonders erfolgreich 
oder weniger erfolgreich sind und A nregung ge ben zur Diskussion, welche Faktoren, 
die in unserem Einflussbereich liegen, beeinflusst werden können/sollen. 
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Einführung des Projektes im Kinderhilfezentrum 

Zunächst war die Entscheidung des Jugendam tes und aller Träger in  der Stadt Düssel-
dorf Voraussetzung für die Leitungsentsch eidung. Erste Maßnahm e war dann die A us-
wahl und Fortbildung einer Koordinatorin für di eses Projekt. Warum dies eine so große 
Bedeutung hat, werde ich später noch erläutern. Im nächsten Schritt wurde in der Team-
leiter-Konferenz das Projekt vorgestellt und dafür geworbe n. Durch das e/l/s-Institut 
wurden dann die Mitarbeiter/innen geschult und weitergehend informiert. 

Folgende Bereiche des Kinderhilfezentrums waren beteiligt:  

Die Wohngruppen (intern und ex tern), die Ta gesgruppen, die ambulante Familienhilfe, 
das Betreute Wohnen für Jugendliche und die Tagesgruppenplä tze, die in Regeleinrich-
tungen integriert sind.  

Dazu ist zu  erläu tern, dass in d iesem Proj ekt die Leis tungen, die no rmalerweise i m 
Rahmen einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII erbracht werden, durch die Mita rbei-
ter in den E inrichtungen (Tageseinrichtung und Offene Ganztagsgrundschule) für die 
Kinder, Erzieherinnen und Elte rn erbracht werden, die so nst im  Rahm en der Tages -
gruppenarbeit durchgeführt we rden. Also eine F orm von ambulanter Tagesgruppe i m 
Sozialraum der Kinder/Familien.  

Für dieses Projekt im  Vergleich zur her kömmlichen Tagesgruppe erhoffen wir uns   
ebenfalls Hinweise und Aussagen aus den Ergebnissen der WIMES-Erhebung. 

Wie immer bei einer Einführung eines neuen Pr ojektes gab es bei den Mitarbeiter/innen 
Befürchtungen und Widerstände, die sich unter drei Aussagen subsummieren lassen: 

1. „Die Wirkung unserer Arbeit kann man so nicht erfassen.” 

2. „Jetzt müssen wir noch mehr Dokumentationsarbeit erbringen.” 

3. „Werden wir Mitarbeiterinnen und unsere Leistung mit diesem Projekt überprüft?” 

Im Umgang m it diesen Befürchtungen und W iderständen haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass diese durch ausreichend e und sorgfältig e Information und d urch die ersten 
Erfahrungen m it der Erhebung (was steht im  Bogen drin, welche Fragen werden ge -
stellt, wie viel Zeit braucht das Ausf üllen usw.) und durch die Zusamm enarbeit mit der 
Koordinatorin relativiert werden. Letztere hat in diesem Zusammenhang eine besonders 
wichtige Rolle, da s ie die Ansprechpartnerin und Informationsgeberin für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ist. 

Um eine Vorstellung von der Größenordnung der Erhebung zu bekommen: 

Seit dem  1.1.2007 haben wir 41 Aufnahm ebögen und 41 Abschlussbö gen ausgefüllt 
(die Übereinstimmung der Zahl ist rein zufällig,  sie hätte s ich auch unterscheiden kö n-
nen). Außerdem gab es fünf Rückläufe aus der Elternbefragung und 13 Rückläufe aus 
der Kinder-/Jugendlichenbefragung. Die Rück läufe aus der Nutzerbefragung sind zu-
sammen 44 Prozent. Das ist aus un serer Sicht noch viel zu wenig, denn wünschenswert 
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ist es ja, auch die Einschätzung der Hilfeb erechtigten zu bekomm en. Also ein Feld in 
dem wir uns im weiteren Verlauf der Erhebung noch deutlich verbessern müssen. 

Nun etwas zu den Erfahrungen: 

Als erstes wurde deutlich, da ss eine zuverlässige Erhebung nur durch die klare Zustän-
digkeit einer zuverlässigen und gut inform ierten Koordinatorin m öglich ist. Sie beant-
wortet alle Fragen und sorgt dafür, dass die Bögen einheitlich und mit einem einheitli-
chen Grundverständnis ausgefüllt werden. Sie ist auch für den organisatorischen Ablauf 
verantwortlich und durch eine parallele Kont rolle und Abgleich m it unserer Aufnahme 
und Entlassungsstatistik ste llt sie sicher, dass tatsächlich auch für alle Fälle Bögen aus -
gefüllt werden. Darüber hinaus ist de r Kontakt zwischen der Koordinatorin, der zustän-
digen Stabsstelle für dieses Pro jekt im Jugendamt und de m e/l/s-Institut eine wichtige 
Bedingung. Die Mitarbeiter, die in tern für da s Kind/die Fam ilie zuständig sind, füllen 
den Bogen bei Aufnahme und Entlassung aus; in  der Regel allein bz w. mit einer Kolle-
gin. Von der Mehrzahl wurde berichtet, da ss das Manual m it den Beispielen zur Ein-
schätzung der Bewertungsskalen sehr hilfre ich und praxisnah ist. Die Einschätzung sel-
ber wurde auch nicht als aufwendig oder sc hwierig angesehen, we il die Kriterien und 
Themen für die Einschätzung nah an denen sind, die für die Hilfeplanung bzw. die Ope-
rationalisierung der Hilfeplanung in die Erzi ehungsplanung erforderlich sind. Es wurde 
aber auch berichtet, dass die im Boge n genannten Bewertungskriterien Anregungen zur 
genauen Betrachtung des Falles bei Beginn und Ende geben. Schwie rig – wie gesagt – 
und noch nicht konsequent genug durchgeführt wurde die Beteiligung der Eltern und 
Jugendlichen bei der Nachbefragung. Nach Au sfüllen von ein bis zwei Bögen reduziert 
sich der Zeitaufwand für die Erhebung auf ca. 15 Minuten je Erhebungsbogen. 

Nach der E inführungsphase und der jetzt eingeke hrten Routine sind wir sehr gespannt 
auf erste Ergebnisse und die Fragen und An regungen, die sich daraus ergeben. Es be-
schäftigt uns also – mit Blick auf die Kinder, Jugendlichen und Familien – die Frage: 

„Wie wirkt Wirkungsforschung im Kinderhilfezentrum?” 

 

Kontakt: Stephan.SiebenkottenDalhoff@stadt.duesseldorf.de 
http:://www.duesseldorf.de 
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Arbeitsgruppe 5: Wie kann ein Jugendamt heute aus  
seiner eigenen Kenntnis und Praxiserfahrung mit im  
Jugendamt entwickelten Instrumenten wirkungsorientiert 
steuern? 
 
NORBERT SCHWEERS 
Leiter des Jugendamtes Potsdam 

Ich bin gebeten worden, über die ganz eigene n, vielleicht eigentüm lichen Verhältnisse 
in Potsdam zu berichten. Potsdam ist im Prognos-Familienatlas als familienfreundlichs-
te Stadt bezeichnet worden. Das freut uns natürl ich, aber es ist auch eine Verpflichtung. 
Bei jeder quietschenden Wippe oder jedem Sandkasten, der nicht ganz mit Sand gefüllt 
ist, werden wir sofort angesprochen , dass wir doch fa milienfreundlichste Stadt seien 
und das doch wohl so nicht ginge. Ki nderfreundlichkeit und Versorgung waren die  
Hauptkriterien für die Auswahl. Insofern ha ben wir eine Bestäti gung erfahren, da diese 
Themen in Potsdam eine besondere Rolle spielen. 

Rahmenbedingungen in Potsdam 

Die Landeshauptstadt P otsdam hat 147.000 Einw ohner, die Tendenz ist stark steigend, 
das sehr po sitive Geburten-Sterbe-Verhältn is ist für Brand enburg rech t untypis ch. Es 
gibt einen starken Zuzug aus dem  gesamten Bundesgebiet nach Potsdam. Von besonde-
rer Bedeutung für diese Menschen sind die Versorgung von Kindern und die Vereinbar-
keit von Fam ilie und Beruf. Trotz der positiven  Bilanz ist Potsdam noch imm er unter 
Kommunalaufsicht – obwohl nicht ganz so arm wie andere Kommunen in Brandenburg. 
Das heißt, dass das Innenministerium jedes Jahr den Haushalt genehmigen muss.  

Die 2007 für die drei großen Sektoren der J ugendhilfe beschlossenen Ausgaben liegen 
für Kindertagesbetreuung bei 43,7 Millionen Euro, für Hilfen zur Erziehung bei 12,3 
Millionen Euro und für Jugendförderung (K inder- und Jugendclubs, Streetwork, Schul-
sozialarbeit u.a. Projekte) bei 3,8 Millionen Euro. Etwa 17 Prozent des gesamten städti-
schen Haushalts werden für Kinder- und Juge ndhilfe aufgewendet. Außerdem  ist Pots-
dam sehr gut m it Kinderbetreuungsplätzen ausg estattet. Aus dieser hervorragenden Si-
tuation machen wir, wie auch d ie anderen Kommunen in Ostdeutschland, noch zu we-
nig. Die Versorgungsquoten liegen  bei den 0- bis 3-Jährigen  bei etwa 45 Prozent, bei  
den 3-Jährigen bis Einschulal ter bei 96 Prozent. 66 Prozent der 7- bis 12-Jährigen wer -
den in der sechsjährigen Grundschule versorgt . Es gibt jedoch ni cht nur den Hort und 
auch nicht nur die Krippe, wir können inzwisch en auf sehr flexible und entsäulte Ange -
bote der Kinderbetreuung verweisen.  

Wir haben etwa 260 Plätze stationärer Hilfen  zur Erziehung und dreimal so viele ambu-
lante, flexible Hilfen. W ir unterteilen nich t mehr in Sozialpädagogische Fam ilienhilfe, 
Erziehungsbeistandschaft usw., sondern nur noch in stationäre Hilfen  und flexible H il-
fen, deren Zeitrahm en und Aufgabe nstellungen bedarfsgerecht im  Hilfeplan festgelegt 
werden. Von den 260 stationären Fällen sind 60 Pflegekinder . Freie Träger führen au-
ßerdem Erziehungsstellen, in Brandenburg nennt man diese „Innewohnende Projekte“.  
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70 freie Träger der Jugendhilfe – Tendenz steigend – erfüllen unsere Aufgabenpalette. 
Der jetzige Oberbürgerm eister, Jann Ja kobs, war 1994-1997 Jugendamtsleiter und hat 
kategorisch entschieden, dass alle Kitas und alle Leistunge n der Jugendhilfe – auch i m 
Jugendförderbereich – in freie Trägerschaft übergehen. Die letzte kommunale Kita wird 
im Januar 2008 in freie Trägerschaft überführ t. Das m acht die Besonderheit aus. W ir 
haben uns in der Verwaltung des Jugendam tes auf die reine Steuerungsfunktion zurück-
gezogen. Die gesam te Angebotspalette, bis auf Pflegekinderdienst und Jugendgerichts-
hilfe, übernehmen für uns freie sowie einzelne private Träger.  

In den neunziger Jahren m ussten dutzende Kitas geschlossen werden. Dies übernahm en 
überwiegend die freien Träger, denn das wäre der Verwaltung so nicht gelungen. Es war 
ein großer Personalabbau nötig. Inzwischen hat sich eine sehr vielfältige Angebotspalet-
te entwickelt. 49 freie T räger betreiben 89 Kindertagesstätten. Das Spektrum der Hilfen 
zur Erziehung teilen sich etwa 15 Träger, d ie aber zum Teil auch Kindertagesbetreuung 
anbieten. Im Bereich der Jugendförderung ha ben wir 18 Kinder- und Jugendclubs, zehn 
Schulsozialarbeiter, sech s Stre etworker. Es b esteht also ein e gut ausgestattete Ang e-
botspalette mit einer sehr guten Grundversorgung an Kinder- und Jugendclubs. 

Mythos wirkungsorientierte Steuerung 

Zum Begri ff „Mythos“ sind m ir folgende E rklärungen im  „Brockhaus“ aufgefallen: 
„… Bezeichnung für die Erzählung von Göttern, Heroen und anderen Gestalten und 
Geschehnissen aus vorgeschichtlicher Zeit…“ und noch interessanter: „Der Mythos … 
weist enge Bezüge zum Kult auf.“ 

Thesen: 

1.) Pädagogische Prozesse und deren Wirkungen lassen sich allenfalls im Einzelfall 
messen. Ein vorhersehbares Ergebnis beim „Betätigen einer Stellschraube“ halte ich in  
der Jugendhilfe für unangemessen und nicht erzielbar. 

2.) Wirkungsmessung von Jugendhilfeangeboten im Gemeinwesen – im Sozial-
raum – ist meines Erachtens nicht möglich und hält uns von der Arbeit ab. Wi r 
sollten uns auf unser Kerngeschäft zurück ziehen und sollten nicht Erklärungen suchen, 
wie billig bzw. wie teuer oder wie  wirksam ein Jugendclu b ist. Das ist nicht uns ere 
Aufgabe. Wir können dies soziologischen Instituten überlassen. Stadtentwicklung ist 
mehr als Mathematik. Auszurechnen, wie gut es so und so vielen Kindern und Jugendli-
chen in so und so vielen Einrichtungen geht, halte ich für problematisch. 

3.) Der Mythos wirkungsorientierter Steuerung entspringt in der Jugendhilfe ei-
nem latenten Rechtfertigungsdruck, den wir uns selbst auferlegen, außerdem dem 
fehlenden Vertrauen in unsere eigene Arbeit. Oft haben wir eine m angelnde Ge-
samtsteuerung in der Jugendhilf elandschaft. Es ist uns in Potsdam  sehr wichtig, die Ju-
gendhilfelandschaft im Gesamtblick zu betrachten.  

Es gibt oft keinen Grundkonsens zwischen  Verwaltung, T rägern und Jugendhilfeaus-
schuss in P otsdam. In unserem  Jugendhilfeau sschuss sind alle Part eien vertreten. Die 
freien Träger sind sehr selbstb ewusst. Trot zdem fassen wir sehr oft einstimm ig Be-
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schlüsse. Das ist die Folge eines sehr anstrengenden Prozesses, der nicht selbstverständ-
lich war. Der Jugendhilf eausschuss verlangt kl are Konzepte und klares Abstimm en. Er 
arbeitet mit drei Unterau sschüssen. Dass ein  Träger wie no ch vor etwa vier Jah ren mit 
apokalyptischen Darstellungen begründete, warum er Geldmittel bewilligt haben müsse, 
kommt hier nicht mehr an. Wir wollen ressourcenorientierte Ansätze und eine Problem-
beschreibung vorgelegt bekomme n, aber wir wo llen auch wissen, wie das funktioniert. 
Das ist bei uns Grundkonsens und nicht selbst verständlich. In 18 Jahren Jugendhilfe-
praxis habe ich das selten so erlebt.  

Diese Defizite und das Entspringen der W irkungsdiskussion enden häufig im  Kniefall 
vor dem Kämmerer. Wenn wir den Rechtf ertigungsdruck annehm en und versuchen, 
alles in der W irkung messen und steuern zu  können, dann müssen wir als nächstes er-
klären, wie wirkungsvoll eine Einrichtung ist oder beispielsweise drei oder sechs Mitar-
beiter sind. Aus diesem  Rechtfertigungsdilemma müssen wir uns befreien bzw. sollten 
es gar nicht erst aufkommen lassen.  

Organisation der Jugendhilfe in Potsdam 

Wir versuchen uns in Potsdam sukzessive vom Pflichtenkatalog und von den Säulen der 
Jugendhilfe zu verabschieden. „P flichtig“, „dem Grunde nach  pflichtig“, „freiwillig“ – 
die Aufteilung kennen Sie aus dem Pflichtenkatalog. Unserer Ansicht nach ist das heute 
nicht m ehr zielführend, auch wenn die Gemeindeordnungen in dieser Richtung argu-
mentieren, gerade in der Situation, dass das Land die Kommunalaufsicht hat und auf die 
Kommune schaut. 

Wir plädieren für eine selbstbewusste, zweigliedrige Jugendhilfe, die systemisch 
denkt, plant und kommuniziert. Es ist ein Gesamtgebilde, das nicht einzelne Ele-
mente herausgreifen darf, für die man besondere Kennzahlen findet. Jugendhilfe ist eine 
Gesamtphilosophie. Das schlüssige Gesamtsystem muss auf einem Leitbild basieren.  

Das Leitbild ist in Potsdam im Prinzip so etwas wie ein Grundgesetz, auf das sich jedes  
Konzept, jede Arbeit, jede Interaktion zw ischen Trägern u nd Verwaltung bezieht. Bei 
den Einzelfällen ist die Qualität des Hilfeplanverfahrens sehr wichtig.  

Aus dem Leitbild möchte ich ein paar Schlagworte nennen: Chancengleichheit, bedarfs-
gerechte, flexible Angebote, Lebenswelto rientierung, ressourcenorientiertes und ver-
netztes Arbeiten.  

Als wir dieses Leitbild im Jahr 2003 entworfe n hatten, wussten wir noch nicht, was wir 
mit diesen Begriffen auslösen und was das in der Konsequenz bedeutet. Es hatte zur  
Folge, dass wir ein dreiviertel Jahr m it Hunderten von Personen in der Jugendhilfe und 
in der Politik über unsere Grundphilosophie diskutiert und um jeden Buchstaben gestrit-
ten haben und letztlich die Stadtverordnete nversammlung das Le itbild der Jugendhilfe 
in Potsdam beschlossen hat. Dieser Prozess hat viele Menschen zusammengebracht und 
uns bewusst gemacht, wo wir stehen und wohin wir wollen.  

Es folgte ein Organisationsentwicklungsprozess. Wir haben uns für sozialraumorien-
tierte Jugendhilfe entschieden. Die sechs Sozialräume sind inzwischen Planungsgrund-
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lage, nicht nur für die Jugendhilfe, sondern  für alle Fachplanungen der Stadt: Stadter-
neuerung, Schule, Soziales, Gesundheit. Sie al le planen auf einer Plattform . Früher hat-
ten wir selbst im  Jugendamtsbereich drei verschiedene Planungsplattformen. Unter die-
sen sechs Sozialräumen liegen 34 S tadtteile, die eine eigene Konstitution haben. Diese 
Sozialraumorientierung wurde m it Beschluss des Oberbürgerm eisters im Verwaltungs-
vorstand durchgesetzt.  

Im Prozess haben wir eine Steuerungsgruppe mit dem Jugendhilfeausschuss und freien 
Trägern gebildet. Ein Rahmenkonzept zur sozialraumorientierten Jugendhilfe, Planung 
und Steuerung wurde geschrieben und vom Jugendhilfeausschuss beschlossen.  

Von Januar 2005 bis Mitte 2006 verlief eine Pilotphase. Für das Pilotteam haben sich 
zehn Kolleginnen und Kollegen bew orben. Sie haben im laufenden Betrieb die Entsäu-
lung der Jugendhilfe in einem  Sozialraum ausprobiert. Zu diesem  Team gehörten Mit-
arbeiter der Kindertagesbetreuung, des ASD, der Jugendförderung und der Wirtschaftli-
chen Jugendhilfe.  

Wir entwickeln ein optimiertes Vertragswesen. Wir wollen ab 2009 anstelle des Zu-
wendungsrechts nur noch mit Leistungsverträgen arbeiten.  

Die Beschreibung der Jugendhilfe sollte anders angesetzt werden, als der Pflichtkatalog 
es vorgibt. Die Hilfen zur Erziehung sind r eaktive Leistungen, dort reagiert die Jugend-
hilfe auf ein en Hilfebed arf. Davor s teht oft eine präventive Hilfe.  Hier werden durch  
Streetworker und Schulsozialarbeiter Angebot e gemacht, um „problematische“ Jugend-
liche zu integrieren. Noch besser wäre eine proaktive Orientierung. Das heißt, wir 
wollen die vorhandenen Einrichtungen, zum  Beispiel die 89 Kitas, so ausbauen, nutzen 
und in der Palette qualifizieren, dass reaktive und präventive Leistungen immer weniger 
nötig werden. Das ist natürlich eine Vision. Dies funktioniert bereits ansatzweise, die 
Hilfen zur Erziehung gehen bei uns seit drei Jahren zurück. 

Wenn m an dies weiterhin konsequent verf olgt und sich von den starren Pflicht-
Abschnitten des KJHG verabschiedet, sieh t man den Sozialraum als Planungsraum und 
als Gestaltungsraum für Hilfen, die von Säul en unabhängig sind. Es gibt nach wie vor 
eine Grundversorgung an Hilfen zur Erziehung, Kindertagesbetreuung, Jugendclubs u.a. 
Einrichtungen. Diese Grundversorgung ist fest geschrieben. Wir wollen aber zu Innova-
tion und Kreativität anregen und m it Leistungsverträgen bedarfsgerechte Angebote her-
stellen. In P otsdam existieren in zwischen zeh n Projekte alternativ zum  Hort, u.a. m it 
Künstlern, außerdem pädagogische Spielgruppen für 0- bis 3-Jährige, in denen die Müt-
ter (Hartz-IV-Empfängerinnen) mit betreut werden, außerdem Betriebskitas.  

So gibt es viele sehr gut anlaufende Proj ekte, die sich aus der Aufhebung der Säule n 
ergeben, weil man konsequenterweise solchen Teams auch ein Budget geben muss, das 
Kita, ASD und Jugendförderung um schließt und dam it einen Gesam tpool bildet. Die 
Aufgaben darin sind deckungsfähig. Das heißt, drei Regionalteams, die die sechs Sozi-
alräume bewirtschaften, haben ihr eigenes, komplettes Budget. Sie müssen nicht er-
klären, dass die eine Aufgabe pflichtig ist und eine andere freiwillig, sondern die Teams 
können – unter Beach tung der Leistungsverpflic htungen der Stadt – Mittel, d ie sie für 
Hilfen zur Erziehung nicht benötigen, proak tiv einsetzen. Mit dies er Arbeitsweise sind 
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die Teams sehr zufrieden. Ab Januar 2008 haben die Team s ein eigenes, deckungsfähi-
ges Unterprodukt, das sie kom plett für ihre Aufgaben verwenden können. Pflichtaufga-
ben gehen trotzdem vor. 

In den Regionalteams sind die Abteilungen aufgelöst. Wir haben keinen ASD m ehr, 
keine Kita-Abteilung und keine Jugendförderung. Wir haben lediglich diese drei Regio-
nalteams m it zehn bis 14 Mitarbeitern, in de nen fast alle Aufgaben erledigt werden. 
Einige Aufgaben, wie Vormundschaftswesen, Adoption und Pflege, bleiben als zentrale 
Aufgaben im gesonderten Bereich für die gesamte Stadt erhalten.  

Den Regionalteams und den anderen Fachdiensten stehen zwei Unterstützungssysteme 
zur Verfügung, einmal der klassische Verwaltungsservice, EDV usw. (Support) und drei 
Qualitätsmanager, die m ir zugeordnet sind un d außerhalb  der Hierar chie stehe n. W ir 
wollten damit Weiterentwicklungen, Beratung und Forschungsergebnisse in unsere A r-
beit hineinbringen. Die Qualitätsm anager entwickeln Rahmenkonzepte und beraten die 
Teams. 

Benchmarking Hilfen zur Erziehung   

Ein Vergleich in Brandenburg ist etwas schw ierig, da nur zwei Städte m ehr als 100.000 
Einwohner haben. W ir sind bundesweit m it acht Städten im  Vergleich. Dort bestätigt 
sich, dass in Potsdam die Fallzahlen abnehmen und im Vergleich die geringste Falldich-
te bei den Hilfen zur Erziehung besteht. Bezogen auf die Einwohne rzahl haben wir die  
geringsten Gesamtkosten für Hilfen zur Er ziehung. Allerdings haben wir relativ hohe  
Pflegesätze. Das heißt, die Träger bekommen qualitativ gut ausgestattete Einrichtungen, 
denn sie sollen uns helfen, unsere Aufgaben zu  erfüllen, und zwar pa rtnerschaftlich. Es 
ist uns nicht damit geholfen, wenn wir die Preise niedrig halten. Damit erfolgt noch kei-
ne Steuerung, sondern gesteuert wird über den Hilfeplan und über Verbleibzeiten.  

Gründe für die Benchmark-Ergebnisse: Es besteht eine so genannte „QEL-
Kommission“, eine Kommission für Qualität, Entgelt, Leistung. In d ieser Kommission 
wurden Grundkennziffern für die F örderung der Hilfen zur Erzi ehung gebildet. Die  
Kostensätze nach § 78 SGB VIII werden nich t m ehr i m Einzelnen v erhandelt. W enn 
sich die Träger m it ihren Anträgen innerh alb der Kennziffern bewegen, ist das durch 
den Jugendhilfeausschuss genehm igt. Der J ugendhilfeausschuss vert raut dies voll und 
ganz der Verwaltung an. W enn ein Träger davo n abweicht, treffen wir dreim al jährlich 
in der QEL-Kommission unter Beteiligung des Jugendhilfeausschusses Sonderentschei-
dungen. Wir brauchen also durch die Festlegungen  nicht m ehr so viel Z eit, um nach § 
78 SGB VIII alle möglichen Kennziffern und Entgelte durchzurechnen.   

Bei den Fallm anagern (ehem als ASD) ve rfügen wir über einen guten Fachpersonal-
schlüssel. Die Sozialpädagogen sind gut ausg ebildet. Wir optimieren laufend unser Hil-
feplanverfahren. Von 2002 bis 2004 waren alle MitarbeiterInnen zwei Jahre in einem 
Modellprojekt „Hilf eplanverfahren“, das hat sic h sehr gut a uf die Qualität der Arbe it 
ausgewirkt. Es gibt einen Grundkonsens, der in der Arbeit getragen wird.  

Es wurde 2004 ein internes Benchm arking-System eingeführt. Die Regionalteam s han-
deln einmal im Jahr ihre Budgets m iteinander aus. Da mit kann m an wesentlich m ehr 
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Wirkung erzielen als mit Anordnungen von oben und über Kosten. Der Controller führt 
die oft schwierigen Verhandlungen, an deren Ende feststeht, wer prozentual wie viel 
Mittel bekommt. Da mit kann da nn gearbeitet w erden. Dieses Budget ist nach Kennzif-
fern berechnet und wird jährlich vergliche n. Die Kollegen tauschen ihre Erfahrungen 
aus und lernen voneinander. Es gibt einen gesunden Wettbewerb. Die Teams sind unter-
einander viel kritischer, als wir in der Le itung sein können. Best practice Beispiele wer-
den weiter gegeben. 

Die Entscheidung Hilfe zur Erziehung/Heim erziehung ist keine Leitungsentscheidung 
mehr, aber wir zwingen zur Teamentscheidung. Wenn das Team die Entscheidung trifft, 
interessiert mich der Kostensatz nicht.  

Eine weitere Festlegung war die ortsnahe  Unterbringung. Irgendwelche Projekte in 
Griechenland zur Integration von Jugendlichen in die deutsche Gesellschaft stehen mei-
nes Erachtens im Widerspruch zum KJHG. Wir wollten unser Trägersystem in Potsdam 
so ausbauen, dass die Maßnahm en hier stattfinden können. Fast 90 Prozent der Hilfe n 
werden in Potsdam  und Um gebung durc hgeführt. Unterbringungen außerhalb von 
Brandenburg sind absolute Ausnahme. 

Weitere Gründe für das Benchm arking-Ergebnis sind ausk ömmliche Kostensätze u nd 
Trägervielfalt. Die Jugendhilfeplanung m uss selbstverständlich darauf achten, dass 
nicht zu viele Plätze vorgehalten werden, die belegt werden müssen.  

Die Vernetzung in bestimmten regionalen Arbe itskreisen im Sozialraum hat sehr dazu 
beigetragen, dass die Kollegen in dem  sehr ausgereiften System mit den freien Trägern 
Fälle gar nicht erst zu Fälle n werden lassen. Wir belohnen auch nicht die Fallzahl, son-
dern eher Nicht-Fälle im Budget.  

Stand und Ausblick 

 Der Jugendhilfeausschuss prüft jedes Konzept auf seinen so genannten proaktiven 
und präventiven Wert. Wir erwarten eine Problembeschreibung. Der Jugendhilfe-
ausschuss hat beschlossen, dass die Verwa ltung jedes eingehende Konzept nach 
den Richtlinien von Pedro Graf prüfen soll, einem Konzept-Theoretiker, der da-
von ausgeht, dass jem and, der kein Konzep t schreiben kann, auch nicht konzepti-
onell arbeiten kann.  

 Die Leistungen eines Regionalteam s sind in sich deckungsfähig. Es gibt ein Bud-
get für jedes Regionalteam . Proaktive Maßnahmen haben Vorrang vor präventi-
ven und reaktiven Maßnahm en. Natürlich müssen wir unsere Pflichtaufgaben er-
füllen, aber es muss nicht mehr besonders begründet und kein Antrag gestellt wer-
den, wenn aus dem  Topf „Hilfen zur Erzi ehung“ Mittel für ein Ferienprojekt ge-
braucht werden und diese Mittel vorhanden sind.  

 Die Grundversorgung ist gesichert. W ir haben zwei Sozialpädagogen pro Jugend-
club. Es bestehen noch sehr klare Grundve rsorgungsangebote als Säulen, aber die 
Jugendclubs bieten inzwis chen auch Hort- und Kri ppenerziehung u.a. Angebote. 
Es entwickeln sich Eltern-Kind-Zentren. Bestimmte Dinge werden festgelegt, da-
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mit kein Wildwuchs in einzelnen Einrichtungen entsteht. Es muss eine Grundqua-
lität vorhanden sein. Darauf achten die Qualitätsmanager.  

 Die Kosten für die Hilfen zur Erziehung sinken.  

 Die Grenzen der Arbeitsfelder verschwimmen zunehmend.  

 Wir müssen in den Kitas proaktiv und e lternaktivierend ansetzen. Wir haben dort 
schlechte P ersonalschlüssel und die Qualit ät muss stark  verbessert werden. Bei 
den Kitas gibt es durch die hohe Nachfrage wenig Konkurrenz.  

 Das Fach- und Ressourcencontrolling mit einem bestimmten Budgetwesen wollen 
wir künftig auf neue Füße stellen, da mit wir Mittelabflüsse und den Umgang m it 
den Ressourcen besser vergleichen können.  
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Arbeitsgruppe 6: Aus Vergleichen lernen für  
Steuerungshandeln – Erfahrungen aus einem  
interkommunalen Vergleichsring mittlerer Großstädte  
(IKO-Netz) zu Leistungen der erzieherischen Hilfen 

Vergleichsringe Jugendhilfe im IKO-Netz des KGSt 
 
MANFRED LEITNER-ACHTSTÄTTER 
Referent im IKO-Netz, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt), Köln 

Die KGSt ist ein Fachverband für komm unales Management. 1.600 Kommunen in der 
BRD und Österreich sind darin Mitglied. Se it 1996 wurden mehr als 200 Vergleichsrin-
ge zu mehr als 30 kommunalen Produktbereichen mit mehr als 800 Städten/Gemeinden/ 
Landkreisen durchgeführt. Bisher sind ne un Vergleichsringe (44 Städte und 55 Land-
kreise) zum Thema Jugendhilfe abgelaufen, aktuell arbeiten sechs Vergleichsringe Ju-
gendhilfe:  

 13 große Großstädte  
- Berlin (B) 
- Bremen (HB) 
- Dortmund (DO) 
- Dresden (DD) 
- Düsseldorf (D) 
- Essen (E) 
- Frankfurt (F) 
- Hamburg (HH) 
- Köln (K) 
- Leipzig (L) 
- München (M) 
- Nürnberg (N) 
- Stuttgart (S) 

 12 mittlere Großstädte 
- Augsburg (A) 
- Bielefeld (BI) 
- Braunschweig (BS) 
- Freiburg (FR) 
- Hagen (HA) 
- Kassel (KS) 
- Kiel (KI) 
- Lübeck (HL) 
- Ludwigshafen (LU) 
- Magdeburg (MD) 
- Münster (MS) 
- Wuppertal (W) 
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 9 Landkreise Baden-Württemberg 
- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR) 
- Landkreis Calw (CW) 
- Enzkreis (PF)  
- Landkreis Freudenstadt (FDS)  
- Landkreis Karlsruhe (KA) 
- Landkreis Konstanz (KN)  
- Ortenaukreis (OG)  
- Landkreis Rastatt (RA) 
- Landkreis Tuttlingen (TUT) 

 8 Landkreise Hessen 
- Landkreis Bergstraße (HP) 
- Landkreis Gießen (GI) 
- Landkreis Kassel (KS) 
- Main-Kinzig-Kreis (HU)  
- Main-Taunus-Kreis (MTK)  
- Schwalm-Eder-Kreis (HR)  
- Werra-Meißner-Kreis (ESW) 
- Wetteraukreis (FB) 

 7 Landkreise und 4 kreisfreie Städte in Brandenburg 
- Brandenburg (BRB) 
- Cottbus (CB) 
- Frankfurt/Oder (FF) 
- Potsdam (P) 
- Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) 
- Landkreis Elbe-Elster (EE) 
- Landkreis Havelland (HVL) 
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz (OSL) 
- Landkreis Prignitz (PR) 
- Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM) 
- Landkreis Teltow-Fläming (TF) 

 15 Kreise in Nordrhein-Westfalen 
- Kreis Borken (BOR) 
- Kreis Coesfeld (COE) 
- Kreis Gütersloh (GT) 
- Hochsauerlandkreis (HSK) 
- Kreis Höxter (HX) 
- Kreis Lippe (LIP) 
- Märkischer Kreis (MK) 
- Kreis Minden-Lübbecke (MI) 
- Oberbergischer Kreis (GM) 
- Kreis Olpe (OE) 
- Rhein-Kreis Neuss (NE) 
- Kreis Siegen-Wittgenstein (SI) 
- Kreis Soest (SO) 
- Kreis Steinfurt (ST) 
- Kreis Warendorf (WAF). 
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Interkommunale Vergleiche sollen ein Instrum ent der outputorientierten und ergeb-
nisorientierten Steuerung darstellen. Das is t der Beginn, wobei sich  die Diskussionen in 
den Vergleichsringen bereits so darstellen, dass wir nicht nur die Leistungsebene be-
trachten, so ndern sehr viel s tärker auch die Prozess-, Struktur- und Qualitätseb ene. 
Durch die gem einsame, arbeitsteilige Entwicklung von Ke nnzahlen und Messinstru-
menten können wir bestimm te Standorte, die wir einnehm en, genau bestimm en und 
interkommunal vergleichen. Das Ziel der interkommunalen Vergleiche war es, Optimie-
rungspotenziale („Verdachtsmomente“) zu erkennen. Wir können durch die Vergleiche 
noch nicht autom atisch die Antworten erhalt en, aber die S tolpersteine sehen. Es ging 
uns darum, aus den Unterschieden zwisch en den Komm unen vom Besseren zu lernen. 
Dabei verwenden wir den Begriff „good practice“ und nicht „best practice“, da wir nicht 
wissen können, ob „der Beste“ im  Vergleichsring ist. Es muss sich niem and verpflich-
ten mitzumachen. Zumindest haben wir in den Gruppen, die sich konstituieren, einen 
dabei, der ein Beispiel für die anderen geben kann.  

Relevante Unterschiede zwischen den Kommunen sind ei nmal struktureller Art. Es 
stellt sich je doch die Fr age, inwieweit die s trukturell bedin gten Unters chiede so e nt-
scheidend sind, dass sie das Managem enthandeln beeinflussen. Die Unterschiede wer-
den so herausgearbeitet, dass deutlich sichtbar  ist, wo eine Stadt etwas anders macht als 
die eigene Kommune und ob ich daraus für meine eigene Praxis etwas übernehm en 
kann. Dazu werden die Inform ationen so offe n wie m öglich gestaltet, um da mit in den 
Austausch gehen zu können und daraus Informationen für die Steuerung der Organisati-
on zu erhalten, nicht für die Steuerung der Jugendhilfe an sich. Die Steuerung der Ju-
gendhilfe ist ein zu großer Anspruch, den wir über die Kennzahlen nicht erfüllen kön-
nen, da wir nicht die Jugendhilfe abbilden, sondern immer nur Segmente der Jugendhil-
fe, die wir versuchen zu vergleichen, um  daraus die Inform ationen für das Manage-
menthandeln zu entwickeln.  

Unsere Messinstrum ente sind die Kennzahle n, m it denen wir Unterschiede erkennen, 
diese analysieren und bewerten und daraus  zielorientierte Maßnahmen ableiten (Abbil-
dung 1).  

Arbeiten mit Kennzahlen 

 

 

 

 

 

Abbildung 1             © Manfred Leitner-Achtstätter 

Die zielorientierten Maßnahmen leiten wir nicht kollektiv innerhalb der Vergleichsringe 
ab, sondern es geht darum, dass die Inform ationen geeignet sind, sie vor Ort für die ei-
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genen Bedingungen übersetzen zu können und da raus anhand der ei genen Ziele geeig-
nete Maßnahmen zu finden. Das Ziel ist in einem nächsten Schritt, erkennen zu können, 
ob das Managementhandeln zu Veränderungen geführt hat oder nicht.  

Wir vergleichen keine Organisationseinhe iten im  klassischen Sinn. W ir können nicht 
ein Jugendamt mit einem anderen vergleichen. W ir vergleichen Programme/Produkte 
der Verwaltung:  

 Hilfen zur Erziehung, 
 Familienfreundliche Stadt, 
 Kindertageseinrichtungen. 

In erster Linie geht es hier um die Leistungen zu den Hilfen zur Erziehung. In der KGSt 
gibt es inzwischen  einen Vergleichsring zum Thema „Familienfreundliche Stadt“. Das 
ist der erste, der sich auf einer Program m-, nicht auf einer Produktebene bewegt. Au-
ßerdem gibt es Vergleichsringe, die sich mit Kindertageseinrichtungen beschäftigen.  

Interkommunaler Vergleich im Bereich Hilfen zur Erziehung 

Wenn wir Produkte im  Bereich Hilfen zur Erziehung vergleichen, geht es um  die Leis-
tungen, die die Jugendämter in diesem Bereich erbringen:  

 Flexible Hilfen (§ 27, 2), 
 Erziehungsberatung, 
 Soziale Gruppenarbeit, 
 Erziehungsbeistandschaft, 
 Sozialpädagogische Familienhilfe, 
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, 
 Tagesgruppen/ Tagespflege, 
 Vollzeitpflege, 
 Heimerziehung, 
 Betreutes Wohnen, 
 jeweils einschließlich der Fälle nach §§ 35a und 41 SGB VIII. 

Die Erziehungsberatung ist üblicherweise  komplett ausgeklammert, nur den Jugendäm -
tern der Landkreise in Baden-W ürttemberg ist es gelungen, die Erziehungsberatungs-
stellen der freien Träger erstmals in einen gemeinsamen Kontext zu bringen. Dort haben 
wir den ersten interkommunalen Vergleich, der das Thema Erziehungsberatung mit ein-
bezieht, die aber nicht in die Berechnungen im Bereich der am bulanten Hilfen mit ein-
fließen.  

Steuerungsbereiche bei den Hilfen zur Er ziehung sind der Sozi alraum, die Angebots-
struktur sowie Definition und Verfahren im Hilfeprozess.  

Der Sozialraum ist ein Bedingungsfaktor für den Be darf an Jugendhilfeleistungen. Die 
Sozialraumdaten sind für die Jugendhilf eplanung unabdingbar. Mit den P rodukten der 
Hilfen zur Erziehung ist der Sozialraum  nur sehr begrenzt steuer bar. Es gibt keine  
Wechselwirkung in dem Sinne, dass wir m it den Leistungen der Hilfen zur Erziehung 
die Einflussgrößen der Sozial struktur wieder beeinflu ssen können. Zum Beispiel ist  
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Langzeitarbeitslosigkeit eine  der Einflussgrößen, die die Inanspruchnahm e von Hi lfen 
zur Erziehung mit bestimmt, zu mindest ist das eine statistische Korrelation. Aber nicht 
jeder Langzeitarbeitslose mit einem Kind ist potenzieller Kandidat dafür. Dieser Rück-
schluss ist nicht zu treffen. Trotzdem kann di es ein sozialstrukturell bedingter Faktor 
sein. Praktisch sieht es so aus, dass beispielsweise Gelsenkirchen im Vergleich trotz der 
hohen Zahl der Langzeitarbeitslosen nicht den Spitzenplatz in der Inanspruchnahme von 
Hilfen zur Erziehung belegt, das Gegenteil ist sogar der Fall. Es scheint also auch ande-
re Einflussgrößen zu geben.  

Beim Vergleich der Angebotsstruktur gehen wir folgenden Fragen nach:  

 Decken die Angebote den Bedarf an Hilfen zur Erziehung? 

 Entscheidet der Bedarf über die Struktur der Angebote oder umgekehrt? 

 Welche Angebote wirken auf die Stärkung der Selbsthilfekräfte des Netzwerkes, 
in dem der Jugendliche lebt, und verm indern damit den Bedarf an Hilfen zur Er-
ziehung? 

Bei der Angebotsstruktur ergibt sich die große Schwierigkeit, dass die Angebote der 
großen Jugendämter fast nicht zu kategorisie ren sind. Es geht daru m, welche Angebote 
zu den Hilfen zur Erziehung existieren und wie man diese mengenmäßig in irgendeiner 
Form erfassen kann. Dabei sind w ir im  Gr undsatz gescheitert. W ir haben im  Ver -
gleichsring mit den großen Großstädten die E inschätzungen und W ahrnehmungen der  
Jugendhilfefachkräfte in den Sozialdiensten in den Blic k genommen und dies als Kor-
rektur eingegeben. Dies war ein sehr interessanter Prozess.  

Bei den mittleren Großstädten haben wir uns vorgestellt, dass es ein spezifisches Ange-
bot gibt, das sich an eine Gr uppe richtet, bei der auch di e Jugendhilfe ein spezifisches 
Angebot hat: das Angebot von Ganztagsschulen in der Altersgruppe der 5. bis 6. Klasse. 
Das ist eine der speziellen Zielgruppen, di e in den Tagesgruppen der Jugendhilfe vor-
kommt. Aus den Daten, die wir dabei im  Vergleichsring erhoben haben, ließ sich ablei-
ten, dass es einen Zusammenhang gibt zwisch en den Angeboten an Ganztagsschulen 
und dem Bedarf an Tagesgruppen der Jugendhilfe: Je mehr Angebote an Ganztagsschu-
len, desto weniger Bedarf an Tagesgruppen in den Jugendamtsbezirken.  

Außerdem haben wir festgestellt, je m ehr ambulante Hilfen zur Erziehung eine Stadt 
oder ein Landkreis hatte, desto mehr Heimhilfen hatte sie/er. Die These „Ambulant statt 
Stationär“, die eine klassische Jugendhilfeargumentation war, ließ sich zum indest über 
die Zahlen aus unseren Vergleichsringen ni cht nachweisen. Man muss sich mit der Fra-
gestellung auseinandersetzen, wie sich Ange bot und Nachfr age in diesem Segm ent re-
geln.  

Ein großer Schwerpunkt für alle  Vergleichsringe sind die Definition und die Verfah-
ren im Hilfeprozess. Das betrifft die Fragen:  

 Wie sieht der Zugang des Kindes in die Hilfen aus (Definition „W ohl des Kin-
des“)?  

 Wie verläuft die Hilfegewährung (Hilfeplanprozess)? 
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 Wie wird die Hilfe abgeschlossen (R ückführungen, Übergänge, Verselbständi-
gungen, Abbrüche)? 

Wir haben in einem Projekt in diesem Vergleichsring eine Fallstudie durchgeführt. Gel-
senkirchen und Osnabrück hatten jeweils zwei  Fälle ohne ihre Ergebnisse in die Gruppe 
eingebracht. Die Fälle wurden in jeder St adt beraten und das Beratungsergebnis nach 
bestimmten Fragestellungen wieder zurückgegeben. Es gab alle Leistungsarten der Hilfe 
zur Erziehung in diesen Fällen. Das hat deut lich gemacht, dass viele Dinge, die in der 
Jugendhilfe produziert werden, sehr star k von der W erthaltung, den Wahrnehm ungen 
und den Einschätzungen der Fachkräfte in  den einzelnen Jugendäm tern abhängen und 
nicht so sehr von den Strukturen, die in der Bevölkerung vorzufinden sind.  

Auswirkungen des interkommunalen Vergleichs auf Kommunales Management 

Die Kennzahlen der Vergleichsringe sollen so strukturiert werden, dass wir auf die Fra -
gen des Kommunalen Managements Antworten erhalten (Abbildung 2).  

Kommunales Management 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2             © Manfred Leitner-Achtstätter 

Die Grundfragen sind: Was wollen wir erreichen? Was müssen wir dafür tun? Wie müs-
sen wir es tun? Was müssen wir dafür einsetzen? Es war die Zielrichtung, ein Kennzah-
lensystem zu haben, das diese Fragen abbild et. Wir haben den Eindr uck, dass über ei n 
solches steuerungsrelevantes Kennzahlensyste m wesentliche Inform ationen abgebildet 
werden, aus denen wir diesen Leistungsbere ich Hilfen zur Erziehung aus der Sicht der  
Organisation Jugendamt steuern können.  

Die Städte Osnabrück und Gelsenkirchen ha ben die Erfahrungen aus dem  Vergleichs-
ring der mittleren Großstädte genutzt und werden im Folgenden nun hierzu berichten. 

 

Wirkungen/Ergebnisse 

Was wollen wir erreichen? 

Was müssen wir einsetzen? 

Ressourcen/Finanzen 

Wie müssen wir es tun? 

Strukturen/Prozesse 
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Programme/Produkte 
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Arbeitsgruppe 6: Aus Vergleichen lernen für  
Steuerungshandeln – Erfahrungen aus einem  
interkommunalen Vergleichsring mittlerer Großstädte  
(IKO-Netz) zu Leistungen der erzieherischen Hilfen 

Aus Vergleichen lernen für Steuerungshandeln in der Stadt 
Gelsenkirchen 
 
ALFONS WISSMANN 
Fachbereichsleiter Kinder, Jugend und Familie, Gelsenkirchen 

Wir beschäftigen uns in Gelsenkirchen m it dem The ma Steuerung seit etwa 20 Jahren. 
Die Ausgangsfrage war, wie beginnen wir, wo sind Lücken, was ist wesentlich und was  
ist teuer. Entscheidende Gründe bei den Fi nanzen sind die T ageseinrichtungen und die  
Hilfen zur Erziehung. W ir haben uns entschieden, die Hilf en zur Erziehung nach vorn 
zu stellen, das heißt, wir arbeiten seit 16 Ja hren systematisch in dem  Bereich nach ei-
nem bestimmten Konzept. Hintergrund für diese Entscheidung war u. a., dass ich noch 
als Jug endhilfeplaner säm tliche Akten der H ilfen zur E rziehung in Gelsenkirch en ge-
prüft habe. Das waren weit über 300 Akten. Se it dieser Überprüfung sind wir einen gro-
ßen Schritt nach vorn gekommen und haben eine weite Strecke hinter uns gebracht. Vor 
20 Jahren h abe ich festgestellt, d ass Hilfen zur Erziehung zufällig und  kein system ati-
scher Prozess sind. Sie unterlagen der Ents cheidung einer einzelnen Person zu einer 
bestimmten Situation. D ie Eltern wurden regelmäßig nicht m itgenommen. Es wurden 
keine Bescheide erteilt, Eltern hatten also gar nicht die Möglichkeit, dagegen vorzuge-
hen. Man konnte auch in den Akten deutlich erkennen, dass es viele Fälle von vergesse-
nen Kindern gab, das heißt, das Problem  war scheinbar für den einzelnen Mitarbeiter  
mit der Heimunterbringung gelöst. Das passier t heute definitiv so nicht m ehr. Dass das 
so ist, liegt nicht nur an den geänderten  rechtlichen Grundlagen, sondern auch daran, 
dass wir stärker steuern.  

1.  Einstieg: Fragen und Thesen zum Thema 

 Wirkungsorientierung muss zwangsläufig die F rage nach Ergebnisqualität(en) 
stellen. 

 Inwieweit sind Erfolge und W irkungen dabe i von Strukturen und Prozessen ab-
hängig –  

 oder werden W irkungen, Erfolge doch überwiegend durch Koproduktion des  
Klienten erzielt?  Alle Maßnahm en laufen  ins L eere, wenn  der Klient n icht mit-
spielt. Ist eine W irkungsorientierung überhaupt m öglich, wenn die Akzeptanz  
beim Klienten nicht vorhanden ist? 

 Eingeführte Qualitätsmanagementmodelle allein sagen nichts darüber aus, ob eine 
gute und wirksame Leistung entsteht! 

 Unter welchen Gesichtspunkten werden erzieherische Hilfen ausgewählt? 
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 Welche Kin der und Fam ilien erhalten welc he Hilfen? Allein über den sozialen 
Status der Familie wird oft definiert, was tatsächlich im Bereich Hilfen zur Erzie-
hung passiert. 

 Wie lange dauern Hilfen zur Erziehung? Längere Dauer gleich  größerer Erfolg 
und bessere Wirkung? Diese Frage würde ich verneinen. Es gibt aber in der Praxis 
Familien, die immer wie der auftauchen und die dem Jugendam t schon über m eh-
rere Generationen hinweg bekannt sind. W ir wissen, dass es eine der größten Be-
dingungs- und Risikofaktoren für den Bedarf an erzieherischer Hilfe ist, wenn di e 
Eltern selbst Hilfe zur Erziehung bezogen haben . Das ist keine Kritik an  der ein-
zelnen Hilfeform, aber wir müssen uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Dieses 
Phänomen taucht seit vielen Jahren auf.  

 Was erklärt gelungene und we niger gelungene Hilfeverlä ufe? Dahinter verbirgt 
sich die Frage, wer die Definitionsgewa lt über gelungene Hilfeverläuf e hat: das  
Kind, der Jugendliche, die Schule, wir als Jugendhilfefachkräfte? 

 Können Wirkungen erzieherischer Hilfen überhaupt stabil sein? 

 Was sind erfolgsbegünstigende, was wirkungshemmende Faktoren? 

 Erzieherische Hilfepraxis ist kom plex, konfliktreich, dynam isch und m ultikausal 
bestimmt, 

 sie ist nicht regelhaft, 

 oft unvorhersehbar einzigartig, 

 auf gleiche Weise nicht wi ederholbar und auf Koproduk tion angewiesen! Daraus 
folgt: 

 Hilfe zur Erziehung hat ein Technologiedefizit und ist kein Trivial-Prozess mit ei-
nem eindeutigen Ursache-Wirkungsautomatismus! 

 Insofern erscheint es unmöglich, Hilfepraxis und ihre Wirkungen zu messen! 

 Wirkungen und Erfolge sind allenfalls einz uschätzen (aus den unterschiedlichen 
Perspektiven der Beteiligten ), zu evaluie ren und kritisch zu würdigen. Hier wird 
allerdings trotz ständiger Rede von Pa rtizipation und Kundennähe die Adressa-
tenperspektive völlig vernachlässigt. 

 Gibt es also insofern überhaupt Möglic hkeiten einer wirkungs orientierten Steue-
rung und wie und wohin soll gesteuert werden? 

 Auch weniger gelungene oder gescheitert e Hilfeverläufe sind Wirkungen der Pra-
xis! W ill sich die Erziehungshilfe daran m essen lassen und welche Handlungs-
zwänge ergeben sich daraus?  

 Ein nahe liegendes und gewinnbringe nderes Steuerungsinstrument ist: Zielorien-
tierung vor Wirkungsorientierung! Die Zielorientierung richtet sich auf opera-
tionalisierbare Ziele. 
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2. Erfahrungen mit dem Vergleichsring 

Die Stadt Gelsenkirchen war im Vergle ichsring von 1998 bis 2001 vertreten. Die Ver-
gleichsstädte hatten folgende Gem einsamkeiten: In a llen Städten gab es eine Zunahm e 
von Problemlagen in den Fam ilien, steigende Fallzahlen und stark steigende Ausgaben 
im Bereich der Hilfen zur Erziehung. 

Die Unterschiede in den Vergleichsstädten lagen in der Fall- und Kostenbelastung, in 
den Strukturen vor Ort, in der Organisati on und den Zuständigkeiten der Verwaltung 
und in der Kooperation mit freien Trägern und dem Selbstverständnis der Jugendämter.  

Ergebnisse der Vergleichsringarbeit: 

Zwischen den Kommunen bestanden über de n gesamten Erhebungszeitraum erhebliche 
Unterschiede bei der Inanspruchnahm e von Hz E, sowohl quantitativ (hinsichtlich Fall-
zahlbelastung) als auch qualitativ (bezogen auf zielgruppenspezifische Angebote). 

Diese Unterschiede bei der Inanspruchnahm e von HzE waren zu einem  Teil auf W ahr-
nehmungs- und Definitionsprozesse in den Jugendämtern zurückzuführen. 

Die Unterschiede bei der Inanspruchnahm e konnten nur zum Teil auf bestimm te Belas-
tungsfaktoren der sozioökonomischen Lebenslagen zurückgeführt werden. Das heißt, es 
konnte eigentlich erwartet werden, dass in eine r Stadt wie Gelsenkirchen, in der es eine 
hohe soziale Belastung gibt (16,9 Pro zent Arbeitslosigkeit und ein extrem  hoher 
Migrantenanteil), die Belast ung über HzE ausgesprochen ho ch is t. Das  Gegenteil is t 
jedoch der Fall.  

Die Strukturen des Hilfeplanverfahrens hatte n offensichtlich keinen wesentlichen Ein-
fluss auf das Volum en der Inanspruchnahm e von HzE (der form ale Hilfeplan funktio-
niert höchstens als ein Steuerungsinstrument für den Einzelfall). 

Parallelen bestanden zum Beispiel zwischen  einem hohen Anteil Volljähriger in statio-
nären Hilfen und einer hohen Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung insgesamt. 

Es konnte davon ausgegangen werden, dass pr äventive Leistungen außerhalb des Leis-
tungsspektrums der Erziehungshilfen eine n Beitrag zur Verm eidung von Hilfefälle n 
leisten. 

Die Bewertungen der interkommunalen Unterschiede führten letztlich zu dem Schluss: 

 Die Befunde der Kommunen i m Bereich HzE sind nicht a llein das Resultat eines 
nach objektiven und fachlichen Kriterien interkommunal vollständig vergleichba-
ren professionellen Handelns.  

 Die Inanspruchnahme von HzE ist auf unterschiedliche, steuerbare, aber auch auf 
kaum zu beeinflussende Faktoren zurückzuführen.  

 Die Wirkungsweise der Faktoren untereinander, etwa bezogen auf das Fallzahlvo-
lumen, scheint nur in Ansätzen bekannt zu sein. 
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 Die Teilnahme war für Gelsenkirchen mit einem fachlichen Zugewinn verbunden, 
zeigte aber auch die Möglichkeiten und Grenzen der Vergleichsarbeit auf. 

 Der informelle Austausch zwischen den VertreterInnen der Vergleichskommunen 
war intensiv und hilfreich, zum  Be ispiel im  Hi nblick auf die Entwicklung von 
Konzepten und Strategien.  

 Die wirtschaftliche Komponente im Hinblick auf einen effektiveren u nd effizien-
teren Ressourceneinsatz schien für Gelse nkirchen in dem  Vergleichsring nahezu 
ausgereizt.  

 Gleiches galt für vermeintliche, noch auszuschöpfende Steuerungspotenziale.  

 Dies war auch der Grund dafür, dass sich Gelsenkirchen 2001 aus dem Ver-
gleichsring zurückgezogen hat.  

Ein weiteres Ergebnis aus dem KGSt-Verglei chsring ist die Jugendhilfequote in den 
Jahren 1999-2001 (Abbildung 1). Diese Quote bezeichnet die Summe der Hilfen z ur 
Erziehung pro 10.000 der 0- bis 21-Jährigen. 

KGSt-Vergleichsring Jugendhilfequote (Summe der Hilfen zur Erziehung pro  
10.000 der 0- bis 21-Jährigen 

Stadt 1999 2000 2001 

… 452 439 405 

… 408 373 365 

… 315 384 332 

… 263 269 264 

… 243 270 260 

… 243 256 243 

… 228 220 243 

… 145 164 172 

Gelsenkirchen 167 150 164 
Abbildung 1               © Alfons Wissmann 

Hier wird noch einm al deutlich, dass wir trotz hoher sozial er Belastungsfaktoren in der  
Summe der Hilfen zur Erziehung pro 10.000 Einwohner bis 22 Jahre sehr gut aufgestellt 
sind.  

Neben dem  Vergleichsring der KGSt beteiligt sich die S tadt Gelsenkirchen an einem 
jugendamtsinternen Vergleichsring innerhalb des Ruhrgebiets. Das sind einfache Ver-
gleiche, die keinen großen Anspruch an Methodik und Aufarbeitung erwarten lassen. Es 
sind einfache Zahlen, die aus dem Haushalt generiert worden sind (Abbildung 2). 
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Vergleich unter Ruhrgebietsstädten: Ausgaben HzE und ähnliche Leistungen 
nach dem SGB VIII je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre 
Stadt MW 01-05 2001 2002 2003 2004 2005 

… 448 EUR 394 EUR 406 EUR 434 EUR 483 EUR 522 EUR

… 439 EUR 340 EUR 401 EUR 510 EUR 472 EUR 474 EUR

… 428 EUR 329 EUR 397 EUR 453 EUR 440 EUR 523 EUR

… 391 EUR 340 EUR 344 EUR 383 EUR 452 EUR 436 EUR

… 363 EUR 260 EUR 328 EUR 349 EUR 408 EUR 471 EUR

… 319 EUR 218 EUR 259 EUR 294 EUR 388 EUR 437 EUR

… 280 EUR 250 EUR 258 EUR 280 EUR 300 EUR 312 EUR

Gelsenkirchen 198 EUR 173 EUR 177 EUR 217 EUR 217 EUR 207 EUR

Abbildung 2               © Alfons Wissmann 

Auch hier is t ersichtlich, dass Gelsenkirche n innerhalb des Ruhrge biets die wenigsten 
Ausgaben für HzE pro Einwohner von 0- bis 21 Jahre hat.  

3. Zielorientierte Steuerung in Gelsenkirchen 

1994 haben wir ein Konzept HzE beschlossen. Ausgangspunkt war, dass die Kosten-
trägerschaft für ehe malige Fürsorgeerzi ehung (FEH) und Freiwil lige Erziehungshilfe 
(FE) Hilfefälle auf die ö rtliche Ebene nach Artikel 15 SGB VIII zum  01.01.1995 von 
den Landschaftsverbänden auf die Jugendäm ter übergeleitet worden ist und dadurch 
eine finanzielle Mehrbelastung eingetreten is t. Der Stadt drohte eine Ausgabensteige-
rung in Millionenhöhe. In den Einrichtungen der FEH und FE  lebten junge Menschen, 
die aus un serer S icht n icht m ehr in  Heimerziehung gehörten. Sie waren 25, teilweise 
sogar 28 Jahre alt.  

Wir haben uns überlegt, wie wir das Ganze fachlich steuern können. Übergeordnetes 
Ziel des Konzeptes war die Optimierung des fachlichen Handelns und die Kosten-
dämpfung durch Entwicklung von Zielvorgaben und strategischer Neuausrichtung 
der Sozialen Dienste. Wir haben daraufhin nicht nur de n Allgemeinen Sozialen Dienst 
strategisch neu ausgerichtet, sondern das gesamte Jugendamt. 

Die Hauptziele, die wir uns dam als stellten, sind inzwischen Konsens in allen Jugend-
ämtern: 

 Gleichstellung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen, Diffe-
renzierung, Ausbau und Ergänzung des Hilfespektrums, m it dem Ziel, nach 
Lage der Dinge bedarfsorien tiert bestmögliche Hilfepraxis zu gewährle isten (Zu  
der Zeit, als ich dam als die Akten durchgesehen hatte, gab es zwei Möglichkeiten 
der Hilfen zur Erziehung: die Tagesp flege und die Heim erziehung. Es gab keine  
ambulanten Hilfen, keine teilstationären Hilfen und keinen geregelten Z ugang zu 
bestimmten Hilfen.), 
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 Entwicklung einer Strategischen Grundausrichtung mit politischen  Z ielvorga-
ben, 

 Wo immer möglich und pädagogisch vertretbar, Vorrang von familienunterstüt-
zenden vor familienersetzenden Hilfen. 

Die politischen Ziele waren: 

 Stärkere Inanspruchnahme der ambulanten Dienste, 

 Vermeidung von Fremdplatzierung von unter 6-jährigen Kindern, 

 Reduzierung der Heimaufenthaltsdauer, 

 Rückführung in die Herkunftsfamilie durch Erziehungspartnerschaften mit Eltern, 

 Vermittlung von Heimerziehung in Vollzeitpflege (dazu haben wir alle Fälle dar-
aufhin überprüft, ob Heim erziehung not wendig ist ode r Vollzeitpf lege m öglich 
ist), 

 Überleitung von Pflege in Adoption, 

 Förderung der frühzeitigen Verselbstständigung von jungen Menschen.  

Kein Ziel wird so um gesetzt, wie es for muliert wird, aber die Form ulierung an sich hat  
dazu geführt, dass ein Umdenken stattgefunden hat. 

Die methodische Umsetzung der Zielvorgaben erfolgt durch: 

 Ausbau und Differenzierung des Hilfespektrum s, zum  Beispiel Ausbau des Be-
treuten Jugendwohnens und der Vollzeitpflegeformen, 

 Schaffung neuer Angebote, zum  Beispiel Bereitschaftspflegestellen, Sonderpfle-
gen, Erzieh ungsstellen, Profi-Pflegefa milien, Individu albetreuungsmaßnahmen 
u.ä., 

 Schaffung von flexiblen und kostengünstigen Angeboten, stadtteilorientierten An-
geboten und Honorarpool für niederschwellige Erziehungshilfen, 

 kontinuierliche Fortschreibung des Konzeptes durch Jugendhilfeplanung. 

Strukturelle Maßnahmen zur Umsetzung der Zielvorgaben: 

 Trennung nach Allgemeinen und Besonderen Sozialdiensten, 

 Stadtteilorientierte ASD-Betreuung: Nu tzung der Ressourcen im  Stadtteil, Be-
darfsprüfung bei HzE-Bedarf und Hilfeplanerhebung, 

 Bildung von Teams des Besonderen Sozialen Dienstes: 

a) Stationäre und teilstationäre Hilfen,  
b) Ambulante Hilfen und JGH m it den Au fgaben der Hilfedurchführung, Hilfe-

planung und Controlling der Zielvorgaben des Konzeptes 

 Optimierung von Hilfeplanung und Hilfenpl andokumentation durch Entwicklung 
von hilfespezifischen Hilfeplänen, 
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 Entwicklung von Qualitätsstandards  für verwaltungsrechtliche Behandlung von 
Hilfefällen. 

Wir haben den ASD auf der Grundlage der Stadtteile aufgegliedert, jedoch nicht nur den 
ASD, sonde rn wir haben das gesam te Juge ndamt umorganisiert. W ir (Unterhaltsvor-
schuss, Beistandschaft, Erziehungsberatung) arbeiten ortsteilbezogen. Das bedeutet 
nicht, dass unsere Standorte dezentral sind, sondern es gibt einen engen fachlichen Aus-
tausch im Jugendamt. Wir haben außerdem  einen Besonderen Sozialen Dienst aus dem 
Allgemeinen Sozialen Dienst herausgehoben. Dieser Besondere Soziale Dienst beschäf-
tigt sich mit dem gesamten Bereich Hilfen zur Erziehung. Bis zur Entscheidung im Hil-
feplan ist der ASD zuständig, danach wechse lt der Fall zu m BSD. Diese beid en Fach-
kräfte, die örtlich an einem  Standort tätig sind, müssen sich fachlich auseinandersetzen, 
wer den Fall weiter bearbeitet. Wenn ein Kind aus dem Heim entlassen wird, muss dies 
mit dem ASD besprochen werden. Für ASD und BSD haben wir zusam men 65 Stellen 
für 270.000 Einwohner. Das ist ei ne relativ gute Ausstattung.  Im Rahmen des Konzep-
tes konnten wir noch etwas aufstocken. 

Wir haben alle sonstigen Hilfen m it einbezo gen: Jugendgerichtshi lfe, Pflegekinder-
dienst, Adoptionsdienst. Die Jugendgerichtshilfe fühlte sich in früheren Zeiten eher dem 
Jugendgericht als dem Amt verantwortlich. Das ist mittlerweile abgeändert.  

Weiterentwicklung des Konzeptes 

Wir sind natürlich nicht stehen geblieben, sondern haben weitere Maßnahmen ergreifen 
müssen: 

 Schaffung von Kooperationsm odellen mit der Schulverwaltung und der Sonder-
schule für Erziehungshilfen,  
Außerschulische Tagesbetreuung für den Pr imärbereich (sozialpädagogische und 
psychologische Förderung von Kindern m it Erziehungshilfebedarf) als teilstatio-
näres Angebot. Zusamm en m it der Schul e haben wir besondere Angebote für  
Schulverweigerer geschaffen. 

 Fördersystem für Jugendliche für den Se kundarbereich als teilstationäres Ange-
bot, 

 Etablierung von Tagesgruppenangeboten in Stadtteilen, 

 Sprachförderung in Kitas, 

 Familienförderung und Familienbildung ab 2005. 

Die Mitarbeiter der Abteilung Familienförderung besuchen alle Eltern mit einem erst-
geborenen Kind. 

Wie funktioniert zielorientierte Steuerung in Gelsenkirchen? 

 Installierung von interdisziplinären Teams auf der Basis der ASD Stadtteilbezirke 
unter Einbeziehung von Kindertageseinr ichtungen, Erziehungsberatungsstellen, 
Jugendberufshilfe etc., 
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 Fallanalyse und Entwicklung von einzelfall bezogenen Hilfekonzepten, Einbezie-
hung aller gegebenenfalls tangierten Dien ste des Referates im  Vorfeld einer Ver-
waltungsentscheidung (was ist die geeignete und notwendige Hilfe?),  

 Entscheidung von HzE-Anträgen im Rahm en von Verwaltungsfachgesprächen im 
Zusammenwirken aller fallbeteiligten Dienste und der Referatsleitung, 

 Zusammenführung eines wirtschaftlichen und  fachlichen Controllings auf der  
Grundlage der Zielvorgaben, Berichtswesen;  Controllinginstrument ist dabei die 
individuelle Hilfeplanung.  

Auch im ASD und BSD wurde di e EDV eingeführt, die eine bestimmte Regelmäßigkeit 
in der Bearbeitung bewirkt.  

Das alles hat letztlich dazu beigetragen, da ss wir im  Bereich Hilfen zur Erziehung gut 
aufgestellt sind. Dazu haben wir drei Bedi ngungsfaktoren in Gelsenkirchen: W ir haben 
zum einen sehr früh m it der S teuerung angefangen, wir haben den ASD und BSD ge-
trennt und ein ganz gewichtiger Faktor, der bi sher nie so eine Rolle  gespielt hat, ist: 
Jedes zweite Kind, das in Gelsenkirchen geboren wird, hat einen Migrationshintergrund. 
Wir haben es als Jugendhilfe bisher noch nich t erreicht, den Zugang zu diesen Fam ilien 
so zu gewin nen, wie es bei deutsche n Familien der Fall is t. Umgekehrt ist e s so, da ss 
Migrantenfamilien nicht so gern zu m Jugendamt gehen, wie es  deutsche Fam ilien tun. 
Wenn sich diese Situation ändert, werden wir in Gelsenk irchen wah rscheinlich a uch 
andere Zahlen zu den Hilfen zur Erziehung bekommen.  
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Arbeitsgruppe 6: Aus Vergleichen lernen für  
Steuerungshandeln – Erfahrungen aus einem  
interkommunalen Vergleichsring mittlerer Großstädte  
(IKO-Netz) zu Leistungen der erzieherischen Hilfen  

Erfahrungen und Konsequenzen aus der Teilnahme der 
Stadt Osnabrück am IKO-Netz (1999-2006) 
 
HERMANN SCHWAB 
Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie, Osnabrück 

Angesichts 
 einer hohen Anzahl von Fremdunterbringungen (§§ 33 und 34 SGB VIII), 
 erheblicher Fallzahlsteiger ungen bei einigen Hilfearten (sonstige Hilfen zur Er-

ziehung, § 27,2; sozialp ädagogische Familienhilfe, § 31 und Hei munterbringung, 
§ 34 SGB VIII), 

 hoher Fallzahlaufkommen bei den am bulanten Eingliederungshilfen nach § 35a  
aufgrund Legasthenie, 

 hoher Kosten im Bereich der Inobhutnahme und  
 hoher Ausgaben pro K opf und Jahr für di e Altersgruppe der 0- bis unter 21-

Jährigen in Osnabrück (deutlich über dem Mittelwert) 

hat die Stadt Osnabrück 1999 beschlossen, si ch dem Vergleichsring Jugendhilfe, mittle-
re Großstädte der KGS t (IKO-Netz), anzusc hließen, um  über diesen Kennzahlenver-
gleich Hinweise darüber zu erhalten, ob und wie im Bereich der Hilfen zur Erziehung 
gesteuert werden kann. Bis dahin wurden Kostensteigerungen mit dem Hinweis, dass es 
sich um  eine gesetzliche Pflichtaufgabe handele, von den politischen Grem ien relativ 
kommentarlos zur Kenntnis genommen. Man unterstellte, dass der Bereich nicht zu 
steuern war. 

Ausgangspunkt der Arbeit des Vergleichsring es war ein zu Beginn abgestimm tes Sys-
tem von Kennzahlen. Der Vergleich dies er Kennzahlen zeigte,  dass es zwischen  den 
teilnehmenden Städten deutliche Unterschie de gab, was die Anzahl der Hilfen und die 
daraus resultierenden Kosten anbetraf. De mentsprechend w urde die inhaltliche Arbeit 
des Vergleichsringes dadurch bestimmt, nach Begründungen für die Unterschiede zu 
suchen, um auf dieser Basis mögliche Maßnahmen zum Gegensteuern zu entwickeln.  

Diesbezüglich wurden folgende Indikatoren als möglicher Begründungszusammen-
hang einer näheren Betrachtung unterzogen: 

1. Der Sozialraum; soziale Belastungen 

Hierbei ging es um die Frage, ob und inwieweit soziale Belastungsfaktoren eine Erklä-
rung für die quantitativen Unterschiede zwischen den beteiligten Städten bieten: 

 Bezug von öffentlichen Unterstützungsleistungen (HLU), 
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 Scheidungskinder, 
 Wohnfläche, 
 Alleinerziehende mit HLU, 
 Arbeitslosigkeit, 
 Steueraufkommen, 
 Personen mit Migrationshintergrund (Aussiedler und „Ausländer“). 

2. Die Angebotsseite; Leistungs- und Maßnahmenspektrum in der Kommune 

Dieses betrifft 

 das Leistungs- und Maßnahmenspektrum innerhalb der Hilfen zur Erziehung: An-
teil der ambulanten Hilfen; das vorhandene bzw. nicht vorhandene Leistungs-
spektrum in einer Stadt (Bestimmt das Angebot die Nachfrage?), 

 das Leistungs- und Maßnahmespektrum außerhalb der Hilfen zur Erziehung:  
- Angebote zur Förderung der Kinder in Tageseinrichtungen, 
- Angebotsstruktur im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, 
- Angebotsstruktur im Bereich der Jugendsozialarbeit, 
- Ganztagsangebote an Schulen (Zusammenhang Ganztagsangebote zur Tages-

gruppenerziehung). 

 allgemeine Förderung in der Familie: präventive Hilfen im Vorfeld erzieherischer 
Hilfen (Schülerhilfen, hauswirtschaftliche Hilfen etc.). 

3. Die Definitions- und Wahrnehmungsmuster im Rahmen von Hilfeverfahren und 
-prozessen 

Hierzu gehören: 

 Die Struktur des Hilfeplanverfahrens, 

 die Wahrnehmungs- und Definitionsprozesse der im Bereich der Hilfen zur Erzie-
hung tätigen Personen: 

- Es gibt keine objektiven Kriterien zur Bewertung und Entscheidungsfindung. 
- Wann wird ein Fall (zum Fall)? – Verschiedene Zugangsformen zu den Hilfen 

(über anspruchsberechtigte Person, über Sozialarbeiter/in und über Dritte). 
- Selbstverständnis des Sozialen Dienstes, Arbeitsbemessung (Inhalte, Leistun-

gen, Fallzahlen), Personalausstattung und das Tragen von persönlicher Ver-
antwortung. 

- Die Zuordnung der Hilfebedarfe zu den Paragraphen des SGB VIII erfolgt 
nicht nach einheitlichen Kriterien. 

 Image, Selbstverständnis und Organisation des Jugendamtes. 

4. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel (Budgetierung) 

Hierbei geht es darum  zu überprüfen, ob und inwieweit bei den Jugendäm tern, die die 
Budgetierung eingeführt haben und diese au f die Fachdienste und ggf. auf die Teams  
bzw. Regionaldien ste h eruntergebrochen haben  (dezen trale Fach- und Ressourcenv er-
antwortung), sich Auswirkungen auf die Fallzahl- und Kostenentwicklung ergeben. 



140 

Meine nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich allerdings auf einen Aspekt, der 
auch Gegenstand der Diskussion im Verg leichsring war und anhand eines konkreten 
Praxisbeispieles zeigt, wie wirkungsorien tierte Steuerung im  Bereich der Hilfen zur 
Erziehung als Teil von Qualitätsentwicklung aussehen und eingesetzt werden kann. 

5. Die unterschiedliche Wirkung von Hilfen 

In der Diskussion um die Kosten von Hilfen zur Erziehung wurde deutlich, dass es nicht 
nur darum geht, was man hineinsteckt (Input), sondern stärker den Fokus darauf richten 
muss, was dabei herauskomm t (Outcome). Vor diesem Hintergrund hat sich der inter-
kommunale Vergleichsring im Jahr 2002 mit der Frage nach den Effekten erzieherischer 
Hilfen bzw. der nach den W irkungen von Leistungen der Hilfen zur Erziehung und de -
ren Erfassung auseinandergesetzt. 

Da anhand von Konzeptionen und Leistungs beschreibungen eine Bew ertung von Er-
gebnissen und Wirkungen von Hilfen zur Erzieh ung nicht möglich ist, hat m an sich im 
Rahmen der Vergleichsringarbeit dazu entschlossen, einen Einstieg in die Ergebnis- und 
Wirkungsmessung von einzelnen Hilfeleistunge n im interkomm unalen Vergleich vor-
zunehmen. Dabei hat m an sich auf eine quantitative Erhebung zur Erfassung von 
Zielen und Zielerreichungsgraden verständigt.  

Dieses Instrument wird seitdem in der Stadt Osnabrück eingesetzt. Aufgrund von Anre-
gungen und Kritik wurde es kontinuierlich weiterentwickelt.  

Die Messung des Zielerreichungsgrades ist inzwischen inhaltlicher und konzeptio-
neller Bestandteil der Qualitätsentwicklung und der strategischen Steuerung im 
Fachdienst Familie – Sozialer Dienst. Die Auswertung erfolgt durch das im Jahr 2001 
zu Steuerungszwecken im Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien ergänzend 
zur Jugendhilfeplanung eingerichtete Controlling. 

Zentrales Steuerungsinstrument für die Messung des Zielerreichungsgrades sind 
die Hilfeplanung und die vereinbarten Entwicklungs-/Wirkungsziele.Der Messung 
des Zielerreichungsgrades in Osnabrück lieg t folgende Ausgangslage und Vereinbarung 
zugrunde: 

 Maßstab der Einschätzung des Zielerreichungsgrades sind die Entwicklungs-/ 
Wirkungsziele, die mit der Initiierung/Gewährung der Hilfe erreicht werden soll-
ten (siehe Hilfeplanung). Kriterien hierfür sind die jeweiligen Teilziele. Bezüglich 
der Steuerung und Gewährung von Hilfen erinnere ich in diesem  Zusammenhang 
daran, dass die Auswahl einer Hilfe nich t auf der Basis von fachlichen und objek-
tiven Kriterien basiert, sondern sie ist imm er das Ergebnis eines Abwägungs- und 
Aushandlungsprozesses, auf das sich die Beteiligten (Kind/Jugendlicher/junge/r 
Volljährige/r; Per sonensorgeberechtigte, Angeb otsträger un d Mita rbeiter/in SD) 
geeinigt haben. 

 

Die Festlegung der  Entwicklungs-/Wirkungsziele (erwartete W irkung, die m it 
der Initiierung/Gewährung der H ilfe erreicht werden soll) erfolgt im  Rahmen der 
Hilfeplanung. Sie werden jeweils heruntergebroc hen auf einzelne Teilziele; das 
heißt, jedem Entwicklungs-/Wirkungsziel werden verschiedene Teilziele zugeord-
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net, anhand derer dann unter E inbeziehung der Fortschreibung der Hilf eplanung 
(gleiche System atik) nach  Beendigung der Hilfe gem essen/überprüft/beurteilt 
werden kann, ob die oben genannten Entw icklungs-/Wirkungsziele erreicht wor-
den sind.  

 Gegenstand der Untersuchung sind alle im Laufe eines Jahres beendeten Hilfen 
zur Erziehung, teilstationäre und stationäre E ingliederungshilfen für seelisch be-
hinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfen  für junge Volljährige (§§ 27 – 35;  
§ 35a und § 41 SGB VIII).  

 Die Einschätzung über den Grad der Zielerreichung erfolgt in Abstimmung 
mit den am Hilfeplanverfahren beteiligten Akteuren (Kind/Jugendlicher/jun-
ge/r Volljährige/r; Mitarbeiter/in SD; Angebotsträger; Personensorgeberechtigte/r; 
Ort: Abschlussgespräch).  

 Der Grad der Zielerreichung wird in 10er Schritten auf einer Skalierung von 
0 bis 100 Prozent gemessen und wie folgt bewertet: 

  0 bis 30   Prozent: nicht erfolgreich, 
40 bis 60   Prozent: teilweise erfolgreich, 
70 bis 100 Prozent: erfolgreich. 

Zur Ermittlung des Grades der Zielerreichung wird der in Anlage 1 beigefügte Erhe-
bungsbogen eingesetzt.  

Bezüglich der Gründe für die Beendigung wi rd bei den Indikato ren „Abbruch“ und 
„Anschlusshilfe“ auf ergänzende Informationen aus der Kinder- und Jugendhilfestatistik 
zurückgegriffen (Abbildung 1): 

Grund Kinder- und Jugendhilfestatistik 
Abbruch Beendigung abweichend vom Hilfeplan/von Beratungszielen durch 

 den Sorgeber echtigten/jungen Volljähr igen (auch be i unzureichender Mit-
wirkung) 

 die bisher betreuende Einrichtung, die Pflegefamilie, den Dienst 
 den Minderjährigen, 
 Adoptionspflege, 
 sonstige Gründe. 

Anschluss-
hilfe 

Unmittelbar nachfolgende Hilfe: 
 Zuständigkeitswechsel, Hilfe wird in derselben Pflegefamilie/Einrichtung 
fortgeführt 

 Beratung durch den ASD 
 Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 - 35 
 Eingliederungshilfe gem. § 35a 
 keine nachfolgende Hilfe nach §§ 27 - 35, 41 bekannt 
 Weiterverweisung an Eheberatung, Schuldnerberatu ng, Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeuten, andere Einrichtungen etc. 

Abbildung 1            © Herrmann Schwab 
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Auf dieser Grundlage werden die Ergebnisse  in einer Datenbank zusammengefass t. Sie 
können nach unterschiedlichen Erkenntnisinteressen ausgewertet werden.  

Für die Interpretation und Bewertung sind folgende Aspekte und Fragestellungen von 
Bedeutung:Aspekt Hilfen  

Wie stellt sich der Zielerreichungsgrad auf der Ebene der jeweiligen Hilfen dar? 

Wie stellt s ich der Zielerreichung sgrad auf der Ebene der beteiligten  Akteure d ar 
(Kind/Jugendlicher/junge/r Volljährige/r; Mitarbeiter/in SD; Angebotsträger; Personen-
sorgeberechtigte/r)? 

Gibt es Zusamm enhänge zwischen der Dauer der Hilfe und de m Zielerreichungs-
grad?Aspekt Sozialarbeiter/in und Team 

Gibt es Hinweise darauf, da ss der „Erfolg“ ein er Hilfe au f der Ebene  der jewe iligen 
Sozialarbeiter/innen und auf der Ebene der vi er Regionalteams unterschiedlich beurteilt 
wird? 

 Aspekt Angebotsträger 

Gibt es Hinweise dafür, dass der „Erfolg“  einer Hilfe abhängig ist vom Angebotsträ-
ger?Aspekt Auftrag 

Die Beurteilung des „Erfolges“ einer Hilfe hängt im Wesentlichen davon ab, in welcher 
Form im Rahmen der Hilfeplanung mit allen Beteiligten ein klarer Auftrag in Form von 
Zielen formuliert worden ist,  der dann auch überprüfbar ist.  Gibt es in den Hilfearten 
qualitative Unterschiede bei den vereinbarten  Entwicklungs-/Wirkungszielen? (Quali-
tätsentwicklung Hilfeplanung) 

 Aspekt Leistungsempfänger/in 

Welche Hinweise gibt es auf die Lebenslagen und Hilf ebedarfe von Leistungsem pfän-
ger/innen („Typisierungen“), di e den „Erfolg“ einer Hilfe eher begünstigen bzw. einen 
geringeren Zielerreichungsgrad erwarten lassen? 
Folgende Bestimm ungsfaktoren und Indikatoren gehören zu den begünstigenden Le-
benslagen v on Leistung sempfänger/innen und deren Fam ilien:Erziehungssituation der 

Eltern/-teile: Aspekt: alleinerziehend, 
- Migrationshintergrund, 
- Integration in das Wohnumfeld (Wohnaufenthaltsdauer, Zuzug, ein erheblicher 

Anteil der Hilfeempfänger/innen ist innerhalb der letzten 5 Jahre zugezogen), 
- wirtschaftliche Situation: Bezug von SGB II-Leistungen, 
- „Hilfekarriere“: Anzahl der Hilfen pro Person und Jahr 

Am Beispiel der beendeten Hilfen 2006 und der Beurteilung des Zi elerreichungsgrades 
durch den Sozialen Dienst stellt sich das Ergebnis wie in Abbildung 2 dar. 
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Die Auswertung aller H ilfen nach dem Grad der Zielerreichung führte 2006 zu folgen-
dem Ergebnis (Abbildung 3): 

Grad der Zielerreichung – Bewertung durch die Beteiligten 
Zielerreichungs-
grad 

FD  
Familie 

Angebots-
träger 

Kind/Jugendl./
junge Volljähr.

Personensorge-
berechtigter 

Abwei-
chung 

0 – 30 % 13,2 10,2 12,4 16,3 6,1 
40 – 60 % 13,6 13,1 13,6 9,0 4,6 
70 – 100 % 73,3 76,7 74,0 74,7 3,4 

Abbildung 3            © Herrmann Schwab 

Bei der Bewertung durch die b eteiligten Akteure im direkten Vergleich fällt auf, dass  
die Abweichung der Beurteilung des Zielerreichungsgrades in den einzelnen Kategorien 
relativ gering ist. 

Definiert man eine Hilfe bei einem Zielerreichungsgrad von 70 bis 100 Prozent als „E r-
folg“, führt dieses auf der Grundlage der 2006 beendeten Hilfen zu folgendem Ergebnis 
(Abbildung 4): 

Zielerreichungs-
grad 

FD Familie Angebots-
träger 

Kind/Jugendl./ 
junge Volljähr. 

Personensorge-
berechtigter 

0 – 60 % 26,8 23,3 26,0 25,3 

Abbildung 4            © Herrmann Schwab 

Danach wurde im Jahr 2006 ca. ein Viertel al ler Hilfen nicht oder nur teilweise erfolg-
reich beendet. 

Da es hinsichtlich der Inte rpretation dieser Daten eine Vielzahl von Erklärungen gibt, 
eignet sich diese Darstellung nicht, um den Erfolg oder Misserfolg von Hilfen zu do-
kumentieren. Vielm ehr wird deutlich, dass diese Angaben nicht überschätzt werden 
dürfen und ein sensibler Um gang mit den Da ten notwendig ist. Aus den Ergebnissen 
ergeben sich unmittelbar keine Handlungskonsequenzen, vielmehr müssen auf der Basis 
der Befunde weiterführende Fragestellungen zu r Eingrenzu ng der verm eintlichen tat-
sächlichen Schwachstellen formuliert werden. Damit wird deutlich, dass es sich hierbei 
in erster Linie um ein Instrument für die Qualitätsentwicklung handelt. 

Ich möchte dies am Beispiel der 33 beendeten Erziehungsbeistandschaften im Jahr 2006 
verdeutlichen (Abbildung 5). 

Die Auswertung zeigt, dass 11 der 13 Hilfen m it einer Z ielerreichung bis 60 Prozent  
durch 2 Träger erbracht wurden. Fünf dieser 13 Hilfen wurden durch Abbruch beendet.  
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Zielerreichungsgrad für 33 beendete Erziehungsbeistandschaften im Jahr 2006 

Einrichtung Summe bis 30% bis 60% bis 100% Anteil bis 100% 
Träger A 13 3 5 5 38,5 
Träger B 7  3 4 57,1 
Träger C 1   1 100,0 
Träger D 3   3 100,0 
Träger E 1   1 100,0 
Träger F 5  1 4 80,0 
Träger G 1  1  0,0 
Träger H 1   1 100,0 
Träger I 1   1 100,0 
Summe 33 3 10 20 60,6 

Abbildung 5            © Herrmann Schwab 

Dies veranlasste den Fachdienst Familie – Sozialer Dienst – der Stad t Osnabrück, m it 
Träger A ein Gespräch zu führen. 

In diesem Gespräch wurde auf die geringe  Wirkung der Hilfen insgesamt aufm erksam 
gemacht und die Vereinbarung getroffen, dass die Hilfen mit einem Zielerreichungsgrad 
von unter 50 Prozent nochmals extra untersucht werden, um zu erfahren, welche Gründe 
für die geringe Zielerreichung ausschlaggebe nd waren. Ebenso wurden die zuständigen 
Mitarbeiter des Sozialen Dienstes aufgefor dert, Gründe für die ge ringe Zielerreichung 
in diesen Fällen zu benennen. Es sollte hi erbei darum gehen herauszufinden, ob durch 
eine Veränderung des H ilfesettings und/oder der Gewährungspraxis  und/oder der P er-
sonalauswahl zukünftig eine höhere Wirkung erreicht werden kann. 

Übereinstimmendes Ergebnis dieser Auswer tung auf Seiten des Sozialen Dienstes und 
des freien Trägers war, dass durch die päda gogischen Mitarbeiter des T rägers nicht zu 
beeinflussende Um stände der Fallentwickl ung zu einer geringen W irksamkeit geführt 
haben. Insofern konnten aus dieser Analyse auch keine Vorschläge zur Veränderung des 
Hilfesettings, des Einsatzes des Fachpersona ls wie auch der Gewährungspraxis entwi-
ckelt werden, wodurch eine höhere Wirksamkeit hätte erreicht werden können. 

Weitere Auswertungen und Analysen des Ziel erreichungsgrades nach Sozialarbeiter/in 
und Regionaldienst m achen de utlich, dass es untereinande r wesentliche Unterschiede  
gibt. So haben einige Mitarb eiter/innen tend enziell immer e rfolgreiche Hilf en, ande re 
weniger erfolgreiche Hilfen. Auch hier gi lt es für Leitung, unter dem  Aspekt Qualitäts-
entwicklung darauf hinzuwir ken, dass der Zugang zu den Hilfen und den Angebotsträ -
gern sowie die Beurteilung durch die Sozialar beiter/innen in den vier Regionaldiensten 
möglichst gleich ist bzw. nach gle ichen Kriterien erfolgt. Hierzu eignen sich als Steue-
rungsinstrument Prozesse und Methoden der Personal- und Qualitätsentwicklung. 

Vor dem Hintergrund der zuvor gehaltenen Referate und der Ausführungen des K olle-
gen Wissmann gestatten Sie mir zum Schluss meiner Ausführungen noch zwei Hinwei-
se: 
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Auch der Fachbereich für Kinder, Ju gendliche und Fa milien hat nicht zuletzt aufgrund 
des Todesfalles im  Rah men einer SPFH (Lau ra-Jane) Mitte der 90e r Jahre einiges an 
Veränderungen und Umorganisation erfahren, das ich hier nicht dargestellt habe.  

Die Erkenntnisse, d ie d er Fachbereich für Kinder, Jugend liche und Fam ilien aus der 
Teilnahme an dem  Vergleich sring Jugendhilf e, m ittlere Gr oßstädte der  KGSt (IKO-
Netz) gewonnen hat, haben sich niedergesc hlagen in konkretem Steuerungshandeln und 
in dem Prozess der Qualitätsentwicklung im  Bereich der  Hilfen zur E rziehung. Letzte-
res hat zum  Ziel, die F achlichkeit in  der Planung, Diagnostik und Durchführung von 
Erziehungshilfemaßnahmen sicherzustellen und zu steigern, um hierdurch eine Verbes-
serung der sozialpädagogischen wie auch de r wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
öffentlichen Träger wie auch der b eteiligten Träger und Einrich tungen der freien Ju-
gendhilfe sicherzustellen. 

Dieser Qualitätsentwicklungsprozess wurde dokumentiert und ist für Interessierte im 
Internet unter „http://w ww.osnabrueck.de/22658.asp“ m it dem Titel: „Steuerung von 
Hilfen zur Erziehung“ eingestellt. 

Wenn von Steuerung im Bereich der Jugendhilfe geredet wird, geht es auch darum, die-
se durch den Einsatz von EDV und geeigne te Softwareprogramm e z u unterstützen. 
Auch dies war Inhalt der Vergleichsringarbe it, wo unterschiedliche, sich auf dem Markt 
befindliche Produkte vorgestellt und analysiert wurden. 

Inzwischen ist die Unterstützung von Steuerung durch EDV eine Selbstverständlichkeit, 
allerdings gibt es aufgrund der unterschi edlichen Ausgangslagen, Ansprüche und Inter-
essenslagen der Jugendäm ter erhebliche Unters chiede. In der Praxis gibt es eine Viel-
zahl von Fachanwendungen und Programmen, die Jugendämter bei der Steuerung unter-
stützen. Dementsprechend ist die B andbreite der eingesetzten Pr odukte und ihre „Leis-
tungsfähigkeit“ recht untersch iedlich. Das wiederum  eignet sich als Them a für eine ei-
gene Fachtagung. 
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Anlage 1 

Überprüfung der Zielerreichung/Wirkung beendeter Hilfen zur Erziehung 

Az:       Datum: 

 
 

An 
51-05 

 

Meldung über Beendigung einer Hilfe zur Erziehung 

Hilfeart:  Datum Hilfeende:  
 

Name:  Vorname:  Geburtsdatum:  

 

Die Einschätzung über den Grad der Zielerreichung erfolgt auf der Grundlage der 
Zielsetzungen, die mit der Gewährung der Hilfe verbunden waren und in Abstimmung 
mit den am Hilfeplanverfahren beteiligten Akteuren im abschließenden Hilfeplange-
spräch. 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen 

 FD Familie Angebotsträger Kind/Jugendl./ 
junge/r Vollj. 

Personensorge- 
berechtigter 

0 %     

10 %     

20 %     

30 %     

40 %     

50 %     

60 %     

70 %     

80 %     

90 %     

100 %     

   Grund für die Beendigung der Hilfe:  
    Erreichen der Hilfeplanziele  Anschlusshilfe   Umzug/Wechsel Zuständkt. 
 

    Abbruch  Übergang in ein anderes Hilfesystem (z. B. Psychiatrie) 
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Arbeitsgruppe 7: Hilfeplanung in stationären  
pädagogischen Einrichtungen am Beispiel von „Jucon“ 

Praxisbericht aus Sicht eines Anwenders/Nutzers 
 
ALEXANDRA PANNIER 
Koordinatorin Hilfe zur Erziehung, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 
der Stadt Halle (Saale)1 

Steuerung ist Bestandteil von Controlling im  Rahmen der Jugendhilfeaufgaben gem äß 
KJHG2: 

 § 36 Hilfeplan 
- Hilfe zur Erziehung und Ei ngliederungshilfe als komplexe, gemeinsam gestal-

tete soziale Dienstleistung, 
- Elemente des gemeinsamen Entscheidungsprozesses, 
- Hilfeplan als (Zwischen-)Ergebnis des Planungsprozesses. 

 § 80 Jugendhilfeplan 
- Planung als Steuerungsinstrument in der Jugendhilfe, 
- Planung als Prozess, 
- Jugendhilfe als Teil der Sozialplanung. 

 § 78 b Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung 
 § 78 c Inhalt der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen. 

Das Jugendamt Halle hat im  Jahr 2002 sein e Hilfen zur Erziehung evaluieren lassen, 
mit dem Ziel, im Ergebnis ein fundiertes Fachcontrolling aufzubauen. 

Zu diesem Zeitpunkt w urden diverse Statistik en in unterschiedlichen B ereichen (Wirt-
schaftliche Jugendhilfe, Allgemeine Verwaltung, ASD) geführt, die Auskunft über Fall-
aufkommen, Hilfeart und Kostenentwicklung gab. 

Jede f allführende Mitarbeiterin im  ASD hatte eine eigene Statis tik mit „ihren“ Fällen 
und im  jeweiligen Team wurden diese St atistiken zusam mengeführt. Alles m anuell 
bzw. später in Excel-Tabellen die noch etwa s später auch per E-Mail „ausgetauscht“ 
werden konnten. 

Deutlich wu rden im  Ra hmen der Auswertung d er Aktenanalyse, dass zu viele Doku-
mente bestehen, hausinterne Wege zu lang sind (Beantragung von Kosten), aber Einzel-
bestandteile der Akten (bspw. Hilfeplan) fachlich inhaltlich sehr gut sind. 

Neben der schrittweisen Au sstattung von zeitgem äßen Ar beitsplätzen (beispielsweise 
Anschaffung von Computern) auch für die So zialarbeiter hat sich die Stadt Halle für  
eine Ausschreibung einer Software zur Unte rstützung des C ontrolling im Allgemeinen 

                                                 
1  In Zusammenarbeit mit Klaus Roth, START GmbH, Bernburg, und Jens Kreisel, Soconic GmbH & Co 

KG, Bernburg 
2  Kommentierung SGB VIII Prof. Dr. Dr. h. c. R. Wiesner 2006 
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Sozialen Dienst entschieden und dam it für die Einführung und Produktivsetzung des 
Verfahrens „Jucon“. 

Warum „Jucon“? – Ziele  

Für die fallführende Mitarbeiterin soll eine bessere Aktenstruktur erreicht werden: 

 Personenbezogene Date n, Fam ilienstruktur, Ressourcenan alyse, W ohnsituation 
usw., sowie 

 kostenrelevante Daten sollen aktuell und schnell verfügbar sein. 
 Angebote zu m öglichen Hilfeformen soll en übersichtlich und aktuell abrufbar 

sein. 
 Eine Auswertung/Evaluation sowohl im  Einzelfall und in den Hilfearten als auch 

eine Evaluation der Leistungsanbieter soll möglich werden. 

Für die Praxis soll ein Nutzen entstehen in Bezug auf 

 Dokumentationsverfahren (einheitliche Instrumente), 
 Steigerung der Fachlichkeit (s trukturierte Arbeitsweise, systematisches Vorgehen 

und qualifiziertes Fallverstehen, Nachweisbarkeit sozialpädagogischer Arbeit), 
 Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern, 
 Stärkung der Jugendhilfe. 

Für den Aufbau eines Fach- und Finanzcontrollings: 

 variable Kostendarstellung – fallführende/r MitarbeiterIn, Team , Ressort, Jugend-
amt/Fachbereich, 

 Kostenübersicht – Einzelfall, Kosten/Hilfeformen, Kosten Leistungsanbieter. 

Was ist „Jucon“? Wie sieht es (heute) aus? 

Das Konzept der EDV-Lösung Jucon wird anhand der Abbildungen 1 bis 6 verdeut-
licht: 

Konzeptionelle Grundlage 

 
Abbildung 1                Quelle: Soconic GmbH & Co. KG 
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In den Schwerpunkten konkrete Verbesserungsmaßnahmen vereinbaren  
und messbar machen 

 
Abbildung 2                Quelle: Soconic GmbH & Co. KG 

 

Das Formulieren von Zielen ist Grundlage der Messbarkeit von Wirkung, 
diese werden innerhalb von Schwerpunkten vereinbart 

 

 

Abbildung 3                Quelle: Soconic GmbH & Co. KG 

Daten müssen in Echtzeit verfügbar sein, insbesondere für die Mitarbeiter, die f all-
verantwortlich sind. Jucon hält einen Lösungsansatz vor, der die Datenbereitstellung 
auf Amts-, Stadt- und Mitarbeiterebene vorsieht. Die Datenbereitstellung findet auf 
der Basis von Zeitreihen statt. 

Herausforderung •Lösungsansatz: Operationalisierung der Erwartung in Zielbereiche 

- Die traditio-
nelle Doku-
mentation 
der Hilfepro-
zesse macht 
bisher eine 
Auswertung 
nur bedingt 
möglich 

- Keine In-
strumen-
te/Werk-
zeuge zur 
Messbarkeit 
der Wirkung 
einer Hilfe im 
Gesamtkon-
text vorhan-
den 

- Prozessdo-
kumentatio-
nen, aus der 
Zielerrei-
chung ables-
bar ist, sind 
der Einzelfall. 
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Die Bewertung von Anbietern kann durch die Erstellung eines Stärken-/Schwächenpro-
fils der Träger vorgenommen werden. Dadur ch ist ein Ranking zur Bewertung der Hil-
fen, der Verweildauer und der Kosten m öglich. Die Auswa hl des Anbieters durch das 
Jugendamt wird folglich nach nachvollziehbaren Kriterien vorgenommen. 

Fragestellungen helfen bei der Formulierung von Zielen: 

 Was soll gemacht werden? 
 Wie viel? In welcher Form? Bis wann? 
 Für wen? Warum? 
 In welcher Qualität? 
 Welche Mittel stehen zur Verfügung? 
 Was sind die Kriterien? Wie wird der Erfolg überprüft? 
 Wer prüft den Erfolg/die Qualität? 
 Was muss mindestens erreicht werden? 
 Welche Leistungen gehören nicht dazu? 
 Was darf nicht passieren? 
 Kennt der Betroffene die Ziele? 
 Haben alle das gleiche Zielverständnis? 

Das Vereinbaren von Zielen macht Fortschrittsmessung möglich 

 

Abbildung 6                 Quelle: Soconic GmbH & Co. KG 
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Konnten die o.g. Ziele im Jugendamt Halle erreicht werden und ist es gelungen, 
durch den Produktivstart der Software „Jucon“ ein fundiertes Controlling aufzu-
bauen? 

„Jucon“ ist ein Instrum ent zur besseren St euerung. Es bietet Cont rollingmöglichkeiten 
sowohl im Fall- als auch im Kostenbudget. 

Es unterstützt den Sozialarbeiter bei de r Dokum entation des Hilfeplanes und seiner  
Fortschreibung und erm öglicht die aktive E inbeziehung des Klienten und seiner Fam i-
lie. 

Mit der gemeinsam en Vereinbarung von Ziele n, der entsprechenden Prioritätensetzung 
und durch die Möglichkeit der Abgabe von Einschätzungen zur Zielerreichung erleich-
tert er die Steuerung im Hilfeplanprozess. Alle Wünsche/Meinungen werden nicht mehr 
seitenlang a ls Text f ormuliert, son dern in  übersichtlichen Tabellen und Diagram men 
dargestellt. Anmerkungen können in entsprechenden Feldern vermerkt werden. 

Weiterhin wird der Sozialarbeiter bei sein er Falldokumentation auch auf die Auseinan-
dersetzung m it der Leistungserbringung des A nbieters gef ührt. Form ulare zur Leis -
tungserbringung und zum Anbieter sollen m indestens einm al i m Jahr bzw. bei Fort-
schreibung der Hilfe ausgefüllt werden (Einschätzung aus Sicht des fallführenden Sozi -
alarbeiters) und werden hinterlegt. 

Sowohl bei der Auswahl von Leistungsanbieter n als auch im Verhandlungsprozess zum 
Abschluss v on Vereinbarungen zu Leist ung, E ntgelt und Qualität kö nnen auch diese 
Daten trägerbezogen oder hilfeartbezogen Berücksichtigung finden.  

Der Vergleich von Kosten in  den jeweiligen Hilfearten und die Einzelbewertungen zum 
Leistungsanbieter/zur L eistung) und bieten damit wichtige H ilfestellung in Bezug auf  
§ 78b Abs. 2 Satz 1: 

„Die Vereinbarungen sind mit Trägern abzuschließen, die unter Berücksichtigung 
der Grunds ätze der Leistungsfähig keit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur 
Erbringung geeignet sind.“ 

Der Dialog zur Qualitätsentwicklung wird durch das Aufzeigen der jeweiligen Stärken-/ 
Schwächen-Profile unterstützt. Dam it sind wesentliche Elem ente zur Unterstützung 
einer Steuerung gegeben und nutzbar.  

Kann dabei gleichzeitig von einer wirkungsorie ntierten Steuerung gesprochen werden 
und was bedeutet wirkungsorie ntiert? Sollen W irkungen erzi elt werden und wenn ja, 
welche? Wann ist eine wirkungsorientierte Steuerung erzielt? 

Das Jugendamt Halle (Saale) ist ein Teilnehmer von insgesamt 11 Modellstandorten im 
Bundesmodellprogramm „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch wirkungsori-
entierte Ausgestaltung der Leis tungs-, Entgel t- und Qualitätsentwicklungsvereinbarun-
gen nach §§ 78a ff SGB VIII“, ausg eschrieben durch das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit der Te ilnahme und aktiven Auseinandersetzung 
des Themas „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ wird eine nachweisbare und dauerhafte  
Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung verbunden. 
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Arbeitsgruppe 8: Hilfeplanung in stationären  
pädagogischen Einrichtungen am Beispiel von  
„PädZI“ (Pädagogische Zielerreichung): Entwicklung  
und Implementierung eines Instruments zur Erhebung  
pädagogischer Effekte und zur Unterstützung im  
Zielerreichungsprozess 
 
KLAUS STILLER 
Stabsleiter Kinder- und Jugendhilfe, Zentrale des Christlichen Jugenddorfwerkes 
Deutschlands e.V. (CJD), Ebersbach 

Ausgangspunkt war ein Referat von Herrn Stru zyna vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend von 1999, in dem er darauf hinwies, dass der Kosten-
faktor bei stationären Hilfen die Aufenthaltsdauer ist und nicht die Höhe des Entgeltsat-
zes. Der entscheidende Gesichtspunkt ist deshalb die Zielerre ichung: Wenn wir über-
haupt eine effektive Hilfe bei einer angem essenen Kostenlage haben wollten, dann ist  
die Aufenthaltsdauer so zu gestalten, dass ei ne Zielerreichung erfolgt. Da mals wurde 
auch das Bundesprojekt angekündigt. Dies hat uns als freie Träger alarm iert, weil wir  
nicht in Unkenntnis dessen, was auf uns z ukommt, abwarten wollte n. Wir sollten uns 
damit beschäftigen, wie wir uns vorstellen, Zielerreichungsprozesse zu definieren, u m 
diesen Anforderungen genügen zu können. Ziel war, der Aufenthalt sollte so lange dau-
ern wie nötig und nicht als Finanzierungsquelle genutzt werden.  

Im Jahr 2000 gab es ein Orientierungsgespr äch mit CJD und Prof. Dr. Fegert, Universi-
tätsklinik Ulm. Prof. Fegert hatte damals viele Ideen, wie m an so etwas gestalten kann. 
So ka m es zur Entscheidung für eine M achbarkeitsstudie im CJ D m it 12 Standorten 
über die Bereiche schulische Bildung, beruf liche Bildung, m edizinische Rehabilitation 
und Kinder- und Jugendhilfe 2001. Es sollten ni cht nur die Jugendlichen, die in Jugend-
hilfemaßnahmen eingebunden waren, davon profitieren. Wenn wir künftig m it ein em 
solchen Instrument arbeiten wollen, soll es die Breite der Klientel erfassen.  

Folgende Anforderungen haben wir definiert: 

1. Messbarkeit der Zielerreichung von indivi duellen Zielen im  Rahm en der Hilfe-
planung, 

2. Messbarkeit der Zielerreichung allg emeingültiger pädagog ischer Z iele wie zum 
Beispiel Konfliktfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, 

3. Aussagen über die T eilhabefähigkeit des jungen Menschen und der Veränderung 
im Laufe pädagogischer Interventionen, 

4. Erfassung der Lebensqualität und der empfundenen Sinnhaftigkeit des Aufenthal-
tes in der Einrichtung, 

5. Erfassung der Problem- und Ressourcenbereiche des jungen Menschen m it einem 
standardisierten Instrument, 



156 

6. Partizipation des jungen Menschen bei der Erhebung (Selbst- und Fre mdbeurtei-
lung), 

7. Basisdokumentation auf der Basis der Dortmunder Jugendhilfestatistik. 

Diese Anforderungen sollten erfüllt werden auf der Grundlage  

1. einer anwenderfreundlichen internetgestüt zten Software unter Erfüllung der Da-
tenschutzvorschriften (Fa. Arielgrafik, Hamburg), 

2. einer externen Evaluation der Daten auf wissenschaftlich er Grundlage (Uniklinik  
Ulm). 

Im Jahr 2005 ist die Machbarkeitsstudie erfo lgreich abgeschlossen worden. Sie hat ge-
zeigt, dass das entwickelte System  an de n 12 Standorten funktioniert hat. W ir haben 
Effektstärken und viele andere Dinge m essen können. W ir haben eine wichtige Er-
kenntnis aus der Machbarkeitsstudie gewonnen:  In der Medizin wird die W irksamkeit 
eines Medikaments nach der Effektstärke au sgedrückt. Ritalin m it 0,68 Effektstärke ist 
im Moment unbestritten das wi rksamste Medikament. Bei uns stellte sich in der Mach-
barkeitsstudie heraus, dass unsere individuelle Hilfeplanung dieselbe Effektstärke hatte. 

Ab 2006 wird PÄDZI im CJD als Standardinstrument zur pädagogischen Zielerreichung 
von derzeit 26 Standorten im pädagogischen Alltag angewendet.  

Ab 2008 haben wir die Erweiterung von PÄDZI um  ein SPFH-Modu l für am bulante 
Hilfen und zunächst d ie Umdefinition der St andardziele für die Alters gruppen 0-3, 3-6 
und 6-12 Jahre vorgesehen. Dazu haben wir no ch zwei Instrum ente zur Erfassung des 
familiären Umfeldes entwickelt un d Einschätzungskriterien zur Kindeswohlgefährdung 
als Information beigegeben (zum Beispiel Gewichtstabellen u.a.).  

Anwendungsbereich des PÄDZI: 

Als Dienstleistungsinstrument 
1. zur Erfassung der Problemlagen junger Menschen im Clearingverfahren sowie 
2. zur Erfassung der Zielerreichung im  stationären und ab 2008 auch im  ambulanten 

Prozess. 

Zu weiteren Auskünften zum  Instrum entarium PÄDZI stehen Ihnen w ährend der Ar-
beitsgruppe zur Verfügung: 

 Ingo Scholz: Software (Firma Arielgrafik), 

 Rita Kleinrahm: Evaluation und Instrumente (Universitätsklinik Ulm), 

 Tanja Sedlarczek: Praktische Anwendung (CJD Wolfsburg). 

Tanja Sedlaczek, Gruppenleiterin Mädchenwohngruppe „Mascha“, CJD Wolfsburg: 
Anhand eines Falls in unserer  stationären Einrichtung m öchte ich die praktische An-
wendung von PÄDZI erläutern. Es geht dabei um ein 14-jähriges Mädchen.  

PÄDZI setzt sich aus m ehreren Instrumenten zusammen, auf die ich im  Folgenden ein-
gehen werde. Diese Instrumente werden von der Bezugsbetreuerin und der Jugendlichen 
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am PC ausgefüllt. Daran ansch ließend erh ält m an einen Auswertungsberich t, d er als 
Grundlage für die weitere Hilfe gesehen we rden kann. W ichtig ist hierbei, dass die 
Auswertung keine Diagnostik dars tellt, sondern lediglich ei nen Hinweis auf psychische 
Auffälligkeiten geben kann, aus denen dann weitere Maßnahmen z.B. da s Hinzuziehen 
eines Facharztes abgeleitet werden können. 

Generell ist zum Bericht zu sagen, dass alle grafischen Darstellungen mit einer Farbska-
la versehen sind. So werden, ähnlich dem Ampelsystem, Auffälligkeiten m it der Farbe 
„rot“, Grenzbereiche mit „gelb“ und unauffällige Ergebnisse mit „grün“ dargestellt.  

Da PÄDZI ein sehr ressourcenor ientiertes Instrument darste llt, werden zu Beginn der 
Auswertung aus allen einzelnen Fragebögen die Stärken/Ressourcen  des Jugendlichen 
gefiltert. Diese findet man ebenfalls unter dem Button „Schatzkiste“. 

PÄDZI- Instrumente: 

1. Basisdokumentation: BADO 1 + 2 

Abstand der Erhebung: Anfang/Ende, eventuell Maßnahmeänderungen 
Wer füllt Bogen aus: Betreuer, eventuell Jugendlicher 
Was wird erhoben:  Anamnese, Grund der Hilfe, psychische Störungen  

Der BADO stellt gerade zu Beginn der Aufnah me ein wichtiges Instrum ent dar, noch 
einmal detailliert die Gründe für die Aufnah me zu erfassen und da mit in den Austausch 
mit dem Jugendlichen zu komm en. In der Ersterhebung werden der sozialdem ographi-
sche Hintergrund, Hilfegrund, belastende Le bensereignisse, psychische/psychosom a-
tische oder somatische Störungen abgefragt. Dieser Bogen dient also zur Anamnese und 
wird erst bei Beendigung der Maßnahme (weiterer Verbleib nach Beendigung) bzw. bei 
maßnahmerelevanten Änderungen ausgefüllt. 

2. Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus: MAS/Achse VI  

Abstand der Erhebung: halbjährlich  
Wer füllt Bogen aus: Betreuer 
Was wird erhoben:  psychosoziale Anpassung/Funktionsniveau 
Erhebungszeitraum: 3 Monate  

Mit einer 9-stufigen Skala werden Fragen zu der Tragfähigkeit von Beziehungen (sozia-
les Umfeld), dem Freizeitverhalten, Sauberkeit/Ordnung und inwieweit der Jugendlich e 
mit unterschiedlichen A nforderungen – dem  Alter und dem  sozialem Hintergrund ent-
sprechend – gerecht wird, gestellt. 

3. Soziale Kompetenzziele 

Abstand der Erhebung: halbjährlich 
Wer füllt Bogen aus:  Betreuer + Jugendlicher 
Was wird erhoben:  Skala zu 8 pädagogischen Entwicklungszielen 
Erhebungszeitraum: die letzten 4 Wochen 
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Bei den Sozialen Kompetenzzielen werden standardisierte Ziele (z.B. Konfliktfähigkeit, 
regelkonformes Verhalten, Komm unikationsfähigkeit) anhand einer 7-stufigen Skala 
eingeschätzt. Zur besseren Einschätzung des IS T-Standes d ienen die D efinitionen der 
Extrempole (positiv/negativ).  

In der Auswertung werden die Ergebnisse anhand eines Rautendi agramms bzw. Spin-
nenetzes grafisch dargstellt. Des Weiteren erfolgt eine Auswertung über ein Verlaufs-
diagramm, so dass Entw icklungsverläufe (sowohl positiv als auch negativ) deutlich er-
kennbar sind. Außerdem  erfolgt eine Abfrage des Jugendlichen, inwieweit er jede ein-
zelne Kompetenz verbessern möchte. Dies hat in der Praxis zu zahlreichen interessanten 
Diskussionen mit den Jugendlichen geführt. 

4. Individuelle Zielerreichungsskala 

Abstand der Erhebung: halbjährlich 
Wer füllt Bogen aus: Betreuer + Jugendlicher 
Was wird erhoben:  Formulierung von 3 - 5 individuellen Zielen 
Erhebungszeitraum: die letzten 4 Wochen  

Wie der Na me schon a ussagt, geht es hier nun um die individuellen Ziele, wie sie z.B. 
im Rahmen des Hilfeplanverfahrens festgelegt werden. Bei der Ersterhebung erfolgt für 
jedes Ziel eine Bewertung des IST- und SO LL-Zustandes auf einer 7-stufigen Skala, 
sowie eine individuelle Definition der beiden Extrempole (positiv/negativ). Dieses Ver-
fahren hat sich in der Pr axis als sehr  positiv g ezeigt, da so d em Jugendlichen verdeu t-
licht werden kann, was im  schlimm sten Fall bzw. besten Fall eintreten kann. Dieser 
Prozess wird gem einsam m it de m Jugendliche n geführt und dient als sehr spannende  
Gesprächsgrundlage. Mit der Form ulierung von mindestens einem Ressourcenziel wird 
der positive Ansatz von PÄDZI auch hier deutlich. Bei der 2. Erhebung erfolgt eine 
Einschätzung des tatsächlich erreich ten Zustandes (IST) und die Messung der individu-
ellen Veränderungen sowie eine Effektberechnung. 

5. Child Behavior Checklist: CBCL & Youth Self Report: YSR (unter 18 J.) 
bzw. Young Adult Behavior Checklist: YABCL & Young Adult Self Report: 
YASR (ab 18 J.) 

Abstand der Erhebung: jährlich 
Wer füllt Bogen aus: Betreuer (CBCL o. YABCL) + Jugendlicher  
                                                                                           (YSR o. YASR) 
Was wird erhoben: Kompetenzerfassung/Probleme des Jugendlichen 
Erhebungszeitraum: jährlich 

Wichtig hierbei ist, dass der CBCL keine Di agnostik darstellt, s ondern vielm ehr als 
Hinweis auf evtl. Auffälligk eiten g esehen we rden kann. F ür beid e Bö gen gib t es  be-
stimmte Item s: 1. internalisierende Stör ungen (sozialer Rückzug, körperliche Be-
schwerden, Angst/Depressivität) , so ziale Problem e, bizzares Verhalten,  Aufmerksam -
keitsprobleme, externalisierende Störungen (d issoziales Verhalten, aggressives Verhal-
ten). Diese Items werden in Untersk alen bei der Auswertung aufgezeigt. Hierzu gib t es 
bestimmte Werte, die einem die Einschätzung der Ergebnisse erleichtert: T-Wert 67-70: 
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Grenzbereich zwischen klinisch unauffällig und auffällig, T-Wert ab 70: klinisch auffäl-
lig. Aus den Unterskalen entstehen in einer weiteren Grafik 3 Gesa mtskalen: 1. interna-
lisierende Störungen, 2. external isierende Störungen, 3. Gesamtwert für Problemverhal-
ten. Auch hier erhält man den T-Wert: T-Wert 60-63: Übergangsbereich, T-Wert ab 63: 
klinisch auffällig.  

Innerhalb unserer W ohngruppe stellt dieses Instrum ent, ne ben der individuellen A us-
wertung, ein sehr wirksam es Instrum ent da r, um  gruppendynam ische Prozesse besser 
verstehen und anregen zu können. Ebenso verdeutlicht es uns, die Belegung hinsichtlich 
der externalisierenden bzw. internalisierenden Störungen im Gleichgewicht zu halten. 

6. Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen 
(ILK) 

Abstand der Erhebung: halbjährlich 
Wer füllt Bogen aus: Betreuer + Jugendlicher 
Was wird erhoben: Erfassung der Lebensqualität, die für  den Jugendlichen 

für seine Handlungsfähigkeit von Bedeutung ist 
Erhebungszeitraum: letzte Woche 

Hier geht es um  das subjektive W ohlbefinden, individuelle Bedingungen (Defizite, Be-
hinderung, Erkrankung), Umfeldbedingungen, belastende Ereignisse, Ressourcen, 
Kompetenzen, Zuverlässigkeit, soz. Beziehungen, Alltagsbewältigung sowie die psychi-
sche/physische Gesundheit.  

Auf einer Balkenskala werden  die individuelle n Einschätzungen des Betreuers sowie 
des Jugendlichen deutlich. Anhand dieser  Auswertung können di ese Einschätzungen 
hinsichtlich Abweichungen verglichen werden  und dienen som it der Grundlage für ge-
zielte Nachfragen. So können bisher unbekannte, oder nur subtil wahrgenommene Prob-
leme gezielt besprochen und aufgearbeitet werden.  

7. Fragen zur Zufriedenheit 

Abstand der Erhebung: halbjährlich 
Wer füllt aus: Jugendlicher 
Was wird erhoben Zufriedenheit mit der Maßnahme 
Erhebungszeitraum: letzte Woche  

Dieser sehr kurze, aber nicht weniger interessante Fragebogen befasst sich m it sehr all-
gemeinen Fragen zu der Maßnahm e. Anhand einer 5-stufigen Skala kann der Jugendli-
che sein Wohlbefinden innerhalb der letzten Wochen einstufen. Auch hier kann der Bo-
gen dazu dienen, dass m an eine sehr aktuelle  Einschätzung des Jugendlichen erhält, die 
Hintergrundinformationen für bestimmtes Verhalten liefern kann. 

Allgemein kann festgehalten werden, dass si ch bei uns im  CJD Jugenddorf W olfsburg 
gezeigt hat, dass die Jug endlichen nach anfänglichen Berührungsängsten sehr offen m it 
dem Instrum ent PÄDZI um gehen. Ein wichtig er Motivationsfaktor stellt dabei das 
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computergestützte Verfahren dar. Hinzu kom mt das Gefühl, „exklusive“ Zeit mit seiner 
Bezugsbetreuerin verbringen zu können.  

Für unsere Teams stellt PÄDZI in der Zwis chenzeit ein System zur ind ividuellen Fall-
beobachtung dar. Die sehr ausführliche Ausw ertung ermöglicht es, dass alltägliche Be-
obachtungen über Verhaltensauffälligkeiten sichtbar dargestellt werden können. Im 
Hinblick z.B. auf das Hilfeplanverfahren kann diese Auswertung ergänzend zum Ent-
wicklungsbericht hinzugezogen werden und Beobachtungen fundiert ergänzen. 

Die einzelnen Erhebungszeiträum e können in dividuell an die Maßnahm evorgaben an-
geglichen werden. So orientieren wir uns an  den jeweiligen Zeiträumen für die Förder-
planung im Ausbildungsbereich, bzw. an den Abständen des Hilfeplanverfahrens.  
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Arbeitsgruppe 9: Mitwirkung/Beteiligung der Klienten/ 
Kundenzufriedenheitsbefragungen 
 
RAINER KRÖGER 
Vorstand des Diakonieverbundes Schweicheln e.V.;  
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe (AFET) e.V. 

Ziel der Diskussion in der Arbeitsgruppe is t die Vorstellung und Diskussion der Beteili-
gung von Kindern, Jugendlichen und Eltern als Instrument, das hilft, die W irksamkeit 
von Hilfen zu erhöhen.  

In der zur Verfügung stehenden Zeit soll ge nügend Platz zur gem einsamen Diskussion  
vorhanden sein. Aus diesem  Grunde hat jede r Teilnehmer der Arbeitsgruppe den Mo-
dellbericht „Erziehung braucht eine Kultur der Partizipation“ vom Diakonieverbund 
Schweicheln e.V. zur Verfügung gestellt  bekommen, um  über Erfahrungen und prakti-
sche Hinweise zur Um setzung des Themas Beteiligung von  Kindern und  Jugendlichen 
in einer Einrichtung der Hilfen zur Erziehung umfassend informiert zu werden. 

Diskussionsimpulse für die AG werden in Form von 8 Thesen gegeben, über die nach 
einer kurzen Kommentierung gemeinsam diskutiert werden kann. 

These 1: Es ist schwierig, zwischen einzelnen Hilfemaßnahmen und spezifischen 
Effekten einen eindeutigen Zusammenhang herzustellen. Es gibt keinen linearen 
Ursache-Wirkungszusammenhang. 

Es ist schwierig, zwischen einzelnen Maßna hmen und spezif ischen Effekten einen ein-
deutigen Zusamm enhang herzustellen, das he ißt zu beweisen, dass dieser Effekt nur  
durch diese Maßnahme bewirkt worden ist und dass die Maßnahme genau diesen Effekt 
verursacht hat. Es gibt keinen linearen Ursache-Wirkungszusammenhang. 

So ist es z.B. falsch zu behaupten, da ss eine kleine W ohngruppe im mer die  Bezie-
hungsfähigkeit der Kinder fördert oder dass die Hilfeform  der Einzelbetreuung, die 
Selbstständigkeit von Jugendlichen automatisch fördert. 

Viele Menschen wünschen sich diese „Wenn – dann Konstruktion“ häufig deshalb, weil 
dann z.B. die Einführung einer Software di e Lösung für die Bearbeitung der Them atik 
der Wirksamkeit bieten könnte. Außerdem ist es verlockend, den Wünschen vieler Poli-
tiker nach schnellen und einfachen Lösungen zu erliegen. 

So falsch die Reduzierung der Kom plexität auf lineare Ursache-W irkungszusammen-
hänge ist, so falsch ist es allerdings auch, die Zu sammenhänge von Ursachen und W ir-
kungen zu leugnen. 

Klaus Wolff zeigt im Band 4 - W irkungsorientierte Jugendhilfe „Metaanalyse von F all-
studien erzieherischer Hilfen hinsichtlich von W irkungen und wirkm ächtigen Faktoren 
aus Nutzersicht“ sehr eindrücklich auf, da ss es durch Forschungser gebnisse abgesichert 
Indikatoren für eine erfolgreiche Hilfemaßnahme gibt. 
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Wolff beschreibt folgende relevante Indikatoren für eine erfolgreiche Maßnahme: 

 Passung des Hilfearrangements, 

 Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern, 

 Qualität der Beziehung Pädagoge/Kind, 

 Klare Orientierung gebende Strukturen und Regeln, 

 Respekt vor den bisherigen Lebenserfa hrungen und den dort entstandenen Strate-
gien und Deutungsmustern, 

 Weiterentwicklung der Beziehung Kind-Eltern, 

 realistische Betreuungs- und Erziehungsziele, 

 Netzwerkleistungen von Personen außerhalb des Settings, 

 Lebensqualität in der Einrichtung. 

These 2: Beteiligung ist eine zentrale Qualitätsdimension pädagogischen Handelns. 

Eine der zentralen Qualitätsdim ensionen Wolffs ist die Pas sung der jeweiligen Hilfe-
form für das Kind, den Jugendlichen, die Familie.  

Je leistungsfähiger die Fachkräfte im Jugendamt oder in der Einrichtung darin sind, die-
se Passung herzustellen, desto wahrschein licher werden günstige, intendierte W irkun-
gen. Beteiligung ist eine professionelle Strategie, diese Passung herzustellen. 

Beteiligung ist ein Indikator für erfolgreic hes pädagogisches Handeln  und ist daher als 
zentrale Qualitätsdiskussion pädagogischen Handelns unverzichtbar. 

Es ist wichtig, dass das The ma Bet eiligung rauskommt aus  der Beliebigkeit, aus der 
Kuschelecke allgemeiner Sympathie. Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern 
ist als harter Faktor pädagogischer Arbeit zu bewerten. 

Die Erfahrung zeigt: Beteiligt zu sein und gehör t zu werden, hat prinzipiell positive Ef-
fekte. Beteiligung ist eine Methode, mit der Mitgestalt ung und dam it Verantwortungs-
übernahme angeregt wird. 

Auch die Hirnforschung macht gerade in den letzten Jahren immer wieder deutlich, dass 
durch Beteiligung die L ernergebnisse deutlich erhöht und dam it die W irkung verstärkt 
wird. 

These 3: Trotz der Notwendigkeit, Beteiligung als Methode anzuwenden, hat das 
Thema weder bei Jugendämtern noch bei freien Trägern den entsprechenden Stel-
lenwert.  

Das Them a Beteiligun g in Organ isationen zu  etablieren, ist aus folgenden Gründen 
schwer: 
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 Keiner hat etwas gegen das Them a, deshalb gibt es auch keine wirkliche Ausein-
andersetzung mit der Thematik, es ist eher etwas  Nettes, was m an auch noch m a-
chen kann. 

 An vielen  S tellen e rfolgt Bete iligung bere its, e ine sys tematische Besch äftigung 
mit dem Thema erscheint nicht notwendig. 

 Beteiligung als Handlungsm axime hat etwa s m it Menschenbild, Kultur etc. zu 
tun. Unsere Organisationen sind nicht entsprechend aufgebaut. Kinder und Ju-
gendliche wachsen häufig in einem  sozialen Umfeld auf, in d em Beteiligung nur 
sehr begrenzt eingeübt wird. 

These 4: Zur Profilierung des Themas Beteiligung reicht es nicht aus, Instrumente 
einzusetzen. Es geht um die Haltung der Menschen, es geht um die Kultur der Or-
ganisation. 

Partizipation ist nicht nur eine Methode, s ondern wirkt nur in Verbindung m it der ent-
sprechenden Organisationskultur und damit mit der Haltung der Mitarbeitenden. 

Kultur in einer Organ isation is t ein kom plexes Gebilde, das nur über einen intensiven 
und langwierigen Prozess verändert werden kann. 

Es reicht nicht, neue Instrum ente wie zum Beispiel einen Fragebogen oder den Rechte-
katalog für Kinder und Jugendliche einzuf ühren und zu vereinbaren, dass jedes Kind, 
das aufgenommen wird, den Katalog erhält. Die Haltung des Mitarbeiters, der den Kata-
log dem Kind überreicht, ist von zentraler Bedeutung, das heißt, ob der Katalog mit dem 
Hinweis „hier hast Du den Rechtekatalog, den muss ich dir geben“ weitergegeben wird 
oder mit dem Angebot „hier hast Du den Rechtekatalog, der von Kindern und Mitarbei-
tern entwickelt wurde. Er zeigt Dir, welc he Rechte Du bei uns  hast. Wenn DU fragen 
hast, komm einfach zu mir.“ 

Diese innere Haltung der Mitarbeitenden ist sehr wichtig, um eine Öffnung für das The-
ma bei Kindern zu erreichen. Häufig haben sie bisher erfahren, dass Beteiligung nicht 
gewünscht ist. 

Zitat einer Erzieherin – aus dem Modellbericht: 

„Die Veränderungen betreffen auch den alltäg lichen Umgang, was man gar nich t 
so beschreiben kann, aber dass m an wirklich noch m al die Jugendlichen als Per-
son wahrnimmt, also dass m an nicht nur sagt: du musst das jetzt machen usw.(...) 
Dass da eher mehr das Begleitende ist und nicht mehr das Bestimmende.“ 

These 5: Kulturbildung ist ein Top-down Prozess.  

Welchen Stellenwert das Thema Beteiligung im Jugendamt oder in der Einrichtung hat, 
entscheidet:  

 die Jugendamtsleiterin,  
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 der ASD-Leiter,  

 der Einrichtungsleiter,  

 die Erziehungsleiterin. 

Eine Kultur der Beteiligung zu schaffen, ist sehr m ühselig und ein langer Prozess. L ei-
tende Personen haben Vorbildcharakter im Sinne der Ernsthaftigkeit, der Notwendigkeit 
des Them as. Es geht nicht um  nett sein, es geht um  die Etablierung von Grundlagen 
erfolgreicher und wirksamer pädagogischer Prozesse. 

Empfehlenswert sind K oordinatoren/Beauftragte und in geeigneter Form externe Im-
pulsgeber. 

These 6: Die Kultur einer Organisation und damit die Haltung der dort arbeiten-
den Menschen verändert man u.a. durch die Vorgabe von Strukturen. 

Eine Möglichkeit, die Beteiligungskultur in einer Organisation zu verändern, ist der 
Aufbau von entsprechenden Strukturen. Im  Diakonieverbund Schweicheln e.V. ist 
durch die Einführung bestimmter Strukturen im dreijährigen Projekt „Erziehung braucht 
eine Kultur der Partizipation“ die Beteiligungskultur verändert worden. 

Eingeführt wurde: 

 ein Rechtekatalog für Kinder und Jugendliche, 

 ein Beschwerdeverfahren, 

 Beteiligungsgremien. 

Darüber hinaus in zwei Einrichtungen regelmäßige Befragungen der Kinder und Ju-
gendlichen. 

Zitat einer Erzieherin – aus dem Modellbericht: 

„Das ist das, was für m ich bei dem  Projekt rübergekomm en ist.  eben mit d iesen 
festgeschriebenen Rechten, m it diesem  festgeschriebenen Beschwerdem anage-
ment. Es ist doch etwas anderes, ob ic h Demokratie aus einer gnädigen Haltung 
heraus lebe oder ob da etwa s Festgeschriebenes ist. Da s is t einfach sch wieriger, 
wenn da auch jemand stehen kann und sagen kann: hier da steht das aber.“ 

These 7: Jugendämter werden zukünftig Kinder und Jugendliche eher in Einrich-
tungen unterbringen, die konkrete funktionierende Instrumente der Beteiligung 
anwenden. 

Bedingt durch die E rkenntnisse insbesondere  der Neurowissenschaften und durch ge-
samtgesellschaftliche Diskussionen wird der Zusammenhang von Beteiligungskulturen 
und Wirksamkeit von Hilfen deutlicher werden. 

Fachlich qualifizierte Jugendäm ter werden die Beteiligungsthem atik stärker m it in den 
Qualitätsdiskurs mit den freien Trägern einbringen. 



165 

Es reichen d ann nicht mehr allg emeine positive Bekundungen zum  Thema Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen durch die Einrichtungen, sondern die öffentlichen Träger 
werden konkrete Strukturen wie zum  Beis piel regelm äßige Befragungen von Kindern 
und Jugendlichen fordern. 

These 8: Durch das Modellprojekt angeregt wird der Gesetzgeber den § 78b SGB 
VIII dahingehend präzisieren, dass in Qualitätsentwicklungsvereinbarungen kon-
krete Instrumente der Beteiligung von Kindern/Jugendlichen und Eltern aufge-
führt werden müssen. 

Im Rahmen des Bundesmodellprojektes „Qualifizierung der Hilfen zur Erziehung durch 
wirkungsorientierte Ausgestaltung der  Leis tungs-, Entgelt- und Qualitätsentwick lungs-
vereinbarungen nach §§ 78a ff SGB VIII“ wird in den nächsten Monaten darüber disku-
tiert werden, welche Veränderungen der §§ 78 a ff SGB VIII zur fachlichen W eiterent-
wicklung der Jugendhilfe notwendig sind. 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird hierbei ein wichtiger Aspekt sein. 

 
Sag es mir – und ich werde es vergessen 

Zeige es mir – und ich werde mich erinnern 
Beteilige mich – und ich werde es verstehen 
               Lao-Tse 
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„Vom Fall zum Feld“ (und zurück)!? 
Was tun, um den Erfordernissen der WOS gerecht zu  
werden? Mit welchen anderen Arbeitsfeldern sollte die 
Kinder- und Jugendhilfe kooperieren? 
Wie wird dort wirkungsorientiert gesteuert? 
 
THOMAS KRÜTZBERG 
Leitender Städtischer Verwaltungsdirektor, Leiter des Stadtjugendamtes Duisburg 

Eckdaten zum Jugendamt der Stadt Duisburg 

Die Stadt Duisburg gliedert sich in sieben Stadtbezirke, die auch die Sozialräume bilden 
(Abbildung 1). Die Zahl der Einwohner zwischen 0 und 21 Jahren is t in Duisburg von 
110.482 im Jahr 2000 auf 104.647 im Jahr 2006 zurückgegangen (Abbildung 2).  

 

 
         Abbildung 1           © Thomas Krützberg 
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Entwicklung der relevanten Einwohnerzahlen (0- bis 21-Jährige) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Walsum 1 2.271 12.244 12.112 11.914 1 1.832 1 1.691 11.538 
Hamborn 18 .529 18.191 17.952 17.829 1 7.807 1 7.712 17.526 
Meiderich/Beeck 17 .846 17.601 17.508 1 7.459 1 7.474 1 7.366 17.146 
Homberg/Ruhrort/Baerl 9.339 9. 188 9.037 8. 927 8. 697 8. 490 8.326 
Mitte 20.041 1 9.857 19.723 1 9.512 1 9.410 1 9.223 19.367 
Rheinhausen 1 7.390 17.313 17.165 1 7.086 1 7.031 1 6.856 16.484 
Süd  15.066 14 .805 14.790 14 .702 1 4.566 1 4.443 14.260 
Summe 0 - 21 Jahre 110.482 109.199 108.287 107.429 106.817 105.781 104.647 

Abbildung 2              © Thomas Krützberg 

Das Jugendamt der Stadt Duisburg hat in sgesamt rund 1.250 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter: im Kindertagesstättenbereich rund 750, in der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit rund 60, im  Allgemeinen Sozialen Dienst  etwa 95 Vollzeitstell en und im  Bereich 
Heim- und Pflegekinder sowie Adoption etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Das Jugendamt ist folgendermaßen aufgebaut (Abbildung 3): 

Organigramm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3              © Thomas Krützberg 

51 – 1 
Allg. Verwaltung, Finanzen, Organisation 

Frau Anemüller 

Amtsleitung 
Herr Krützberg 

Verein Kinderdorf, Verein Verl. Grundschule 

51 – 11 
Haushalt, Finanzierung nach dem GTK 

Herr Körngen 

51 – 01 
Stabsstelle 

Jugendhilfeplanung, Controlling, ADV-Support
Fortbildung, Supervision 

51 – 10 
Allgemeine Verwaltung, Organisation, 

Personal 
NN 

51 – 2 
Jugendförderung, Kindertageseinrichtungen,  

Verein Kinderhilfe und Jugendarbeit 
NN 

51 – 21 
Haustechnischer Dienst, Verwaltung, Kitas und JZ 

Vermögenshaushalt (auch Freie Träger) 
Herr Kropp 

51 – 3 
Erzieherische Hilfen 

Herr Fastabend 

51 – 31 
ASD, Zentrale Aufgaben, JGH, EB 

Suchprophylaxe 
Herr Pojana 

51 – 33 
AV, Beistandschaften, UVG 

Frau Thiele 

51 – 32 
Pflegekinderdienst 

Adoptionsvermittlung 
Frau Prügl 

51 – 22 
Kinder- und Jugendförderung, 
Streetwork, Spielraumplanung 

Herr Dräger 

51 – 23 
Kindertageseinrichtungen 

Tagespflege 
Frau Hermann-Koch (komm.) 

 

Fachbereichsleitung JZ 51 – 12 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 

Frau Himmelberg 

Fachbereichsleitung Kitas 
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(Teil)stationäre erzieherische Hilfen 

Die Entwicklung der Fallzahlen erfuhr eine Steigerung von 1.366 im Jahr 2000 zu 1.840 
im Jahr 2006, wobei die Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII den größten Anteil der 
Hilfen ausmacht und bei der Vo llzeitpflege die größte Steigerung der Fallzahlen zu ver-
zeichnen ist (Abbildung 4). 

Fallzahlen nach Rechtsgrundlage 2000 bis 20061 
 2000 2001 2 002 2 003 2004 2005 2 006 

 Fälle in % Fälle in % Fälle in % Fälle i n % Fäll e i n % Fäll e in % Fäll e in % 

§ 32 –  
Tagesgrup-
pe 

130 9,52 126  8,41 142 8,71 133  8,65 150  8,83 167  9,79 173  9,40 

§ 33 –  
Vollzeit-
pflege 

427 31,26 453  30,22 488 29,94 572  37,22 598  35,20 633  37,13 701  38,10 

§ 34 –  
Heimunter-
bringung 

761 55,71 856  57,10 929 56,99 811  52,77 922  54,27 876  51,38 935  50,82 

§ 35 –  
INSPE 

48 3,51 64 4,25 71 4,36 1 0,07 2 0,12 3 0,18 0 0,00 

§ 35 a  
stationär 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 20  1,30 27  1,59 26  1,52 31  1,68 

Summe 1.366 100 1.499 100 1.630 100 1.537 100 1.699 100 1.705 100 1.840 100 

Abbildung 4              © Thomas Krützberg 

Die Ausgaben für die teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung haben sich 
wie in der Abbildung 5 aufgeführt entwickelt:  

Entwicklung der Ausgaben 2000 bis 2006 

 Ausgaben Fallzahlen Kosten-
veränderung 
zu 2000 in % 

Fallzahlen-
veränderung 
zu 2000 in % 

Durchschnittliche 
Kosten pro Fall 

2000 32.490.679 € 1.366 100 100 23.785 € 

2001 33.845.681 € 1.499 104,2 109,7 22.579 € 

2002 40.300.000 € 1.630 124,0 119,3 24.724 € 

2003 47.100.000 € 1.537 145,0 112,5 30.644 € 

2004 46.500.000 € 1.699 143,1 124,4 27.369 € 

2005 51.636.203 € 1.705 158,9 124,8 30.285 € 

2006 52.084.838 € 1.840 160,3 134,7 28.307 € 

Abbildung 5              © Thomas Krützberg 

                                                 
1  In den Fallzahlen § 34 Heimunterbringung sind Fälle nach §§ 19 und 41 SGB VIII enthalten. 
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Nicht, um mit dem Verweis auf andere Kommunen von eigenen Problemen abzulenken, 
sondern um einen Negativtrend, der bundesweit zu verzeichnen ist, aufzuzeigen, ist dar-
auf hinzuweisen, dass es sich hier nicht um ein Duisburg-spezifisches Problem handelt. 
Seit Jahren belasten die Ko sten für Frem dplatzierungsmaßnahmen die Haushalte in al-
len bundesdeutschen Kommunen. 

Es muss also zunächst der Fokus auf die Frage gerichtet w erden, warum es – bundes-
weit, aber auch in Duisburg – zu dieser  Entwicklung gekommen ist. Die Gründe für  
diese Entwicklung sind vielschichtig; der Verweis auf ge stiegene Fallzahlen und die 
dramatische Kostenentwicklung erfordert zwingend, dass auch die Gründe, die zu dieser 
Entwicklung führen (geführt haben), benannt  und komm entiert werden. Beim  Kosten-
anstieg handelt es sich weder um eine  unangem essene Ausstattungsverbesserung der 
Heime, Einrichtungen und der am bulanten Dienste noch um  einen verschwenderischen 
Umgang der MitarbeiterInnen der Ju gendämter mit öffentlichen Geldern, sondern es ist 
eine Reihe von Ursachen im sozialen und politischen Umfeld der Jugendhilfe zu  
registrieren, die s ich u. a. in s teigenden Ko sten widerspiegeln. An dieser Stelle sollen 
diese stichwortartig benannt werden: 

1.  Veränderungen des rechtlichen Rahmens der Jugendhilfe durch Einführung 
des KJHG 

 Verbesserung der Hilfen für junge Volljährige nach § 41 KJHG 
Die Einführung der neuen Förderm öglichkeit für junge Volljährige ist aus sozial-
pädagogischer Sicht zwingend notwendig ge wesen, führt aber zur Belastung des 
Jugendhilfeetats (bei Entlastung der Ausgab en im Sozialhilf ebereich, der früher 
ausschließlich für diese Personengruppe zuständig war). 

 Umschichtung der Einglieder ungshilfen für seelisch be hinderte Kinder und Ju-
gendliche (§ 35a KJHG) 
Während die Ausgaben der Hilfen für körperlich und geistig behinderte Kinder 
und Jugendliche weiterhin über das BSHG finanziert werden, werden die Auf-
wendungen für seelisch behinderte Kinde r und Jugendliche über das KJHG refi-
nanziert. Diese Hilfen sind extrem kos tenintensiv und werden seit den letzten 
zwei Jahren verstärkt in Anspruch genommen. 

2.  Veränderte familiäre Lebensbedingungen 

Die Lebensverhältnisse von Kindern, Jugendlichen und deren Familien, ihre wirtschaft-
liche Situation und die Verflechtung m it dem Umfeld unterliegen einem  rasanten Wan-
del. Dies gilt in besonderem Maße für Duisburg, einer Stadt, in der viele Menschen vom 
Strukturwandel – verbunden mit finanziellen, aber auch sozialen Belastungen insbeson-
dere für Fam ilien mit Kindern –  betroffen sind. Noch nie waren die A nforderungen an 
Erziehende größer als heute.  Ebenso kann konstatiert werd en, dass immer m ehr Eltern 
oder Alleinerziehende mit der Aufgabenste llung „Erziehung“ m assiv überfordert sind 
und demzufolge in zunehmender Weise Angebote der Jugendhilfe in Anspruch nehmen. 
Dies führt neben längeren In tervallen der Leistungsgewährung auch dazu, dass im mer 
früher (die Hilfen für Kinder ab dem  10. Lebensjahr haben m assiv zugenommen) und 
immer (kosten-)intensiver seitens der Jugendhilfe eingegriffen werden muss. 
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Der durch diese und andere gesellschaftliche Entwicklungen bedingte Bedarf an Unter-
stützung bei der Bewältigung schwieriger Er ziehungssituationen bewirkt auch erhöhte 
Anforderungen an die Jugendhilfe vor Ort, de nen man vielfach nur m it einer Ausw ei-
tung und gleichzeitiger Differenzierung de r Angebotsstrukturen (m it entsprechenden 
Kostenfolgen) begegnen kann. 

3.  Demografische Entwicklung 

Auch die demografische Entwicklung in Du isburg, die ja – was die Gesamtbevölkerung 
betrifft – rückläufig ist, ist als Begründung für den skizzierten Negativtrend zu benen-
nen. Dieser Entwicklung kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, wie die nachfol-
gend genannten Zahlen eindrucksvoll dokumentieren. 

Verringerte sich die Gesamtbevölkerung in Duisburg in der Zeit von 1996 bis 2001 von 
532.364 um 21.986 Menschen auf 510.378 (- 4,1 Pro zent), ist die Entw icklung bei den 
Altersklassen, die verstärkt erzieherische Hilfen in Anspruch nehm en und da mit zur 
Kostenexplosion beitragen, genau umgeke hrt: Von 1996 bis 2001 stieg die Einwohner-
zahl der Jugendbevölkerung im  Alter von 10 bis 17 Jahren von 41.175 um 2.648 junge  
Menschen auf 43.823 (+ 6,4 Prozent). Besond ers auffällig  sind die Steigerung en der 
Geburtsjahrgänge 1988 bis 1990, die zwischen 12,8 und 19,1 Prozent liegen. 

Es ist also nur folgerichtig, dass in Abhängigkeit von der steigenden Entwicklung der 
Alterspopulation der Jugendbevölkerung die Zahl der Hilfesuchenden bei relativ gleich-
bleibendem Hilfebedarf zunehmen muss. 

4. Steigerung der Entgelte für stationäre Einrichtungen 

Zum 1.1.1999 ist das neue Entgeltrecht für E inrichtungen der Erziehungshilfen in K raft 
getreten. Das vom  Gesetzgeber angestrebt e Z iel einer Dämpfung der Kostenentwick-
lung musste schon Mitte 2000 als verfehlt beze ichnet werden. Zu diesem Zeitpunkt hat-
ten die Einrichtungen im Rheinland ihre Ta gessätze im Schnitt um rund 15 Prozent er-
höht. 

Sozialraumorientierter Umbau der Hilfen zur Erziehung in Duisburg 
Motivation/Ausgangslage 

Duisburg begann 2001 und hat die Reform inzwischen stadtweit umgesetzt. 

Die Ausgangslage war außer durch die organi sationsstrukturelle Situation gekennzeich-
net durch den Wunsch nach fachlicher Fortentwicklung, die Entwicklung der Hilfen zur 
Erziehung vor dem  Hintergrund der allgem einen sozialen Lage und der Überlegungen, 
die Aufgaben des ASD an Träger der Freien Wohlfahrtspflege zu delegieren. 

Es stand die These im Raum, dass, um den Hilfebedarfen und den fachlichen Anforde-
rungen trotz eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten ge recht werden zu können, die 
Sozialraumorientierung neben der fallbezogenen, individuell ausgerichteten Perspektive 
einen Korridor bilden soll, um verstärkt Handlungsmöglichkeiten und bisher verborgene 
Ressourcen im Sozialraum in den Blick zu nehmen und effektiver zu nutzen. 



171 

Dem sozialraumorientierten Umbau gingen folgende Ideen voraus: 

 Sozialräumliche Methoden und Arbeitsansätze verstärken und institutionalisieren, 

 Klare Strukturen und Rahmenvorgaben entwickeln und verbindlich festlegen, 

 Entscheidung über Hilfegewährung vor Ort, 

 Entspezialisierung des Heimkinderdienstes? 

 Schaffung von sozialräumlich strukturierten Netzwerken, 

 Aufbau von sozialräumlichen Kooperationsstrukturen. 

Gestaltung des Prozesses  

Wir haben mit einer Projektgruppe angefangen, die sich aus einem  Mitarbeiterkreis er-
geben hat. 

Am Anfang stand der Auftra g, die Sozialraumorientierung  als kon zeptionelle Leitlinie 
der Arbeit des ASD zu entwickeln. Die Mita rbeiter wurden in hohem  Maße beteiligt. 
Für die Konzeptentwicklung stand uns eine externe Moderation zur Verf ügung. Es gab 
eine klare Zeitvorgabe, eine Geschäftsführung wurde etabliert.  

Das Projekt gliederte sich in folgende Arbeitsphasen: 

 In 2001: Arbeitsgruppe erarbeitet Rahmenkonzept. 

 In 2002: Rahm enkonzept wird von allen Betroffenen „gewogen“ und entspre-
chend der Hinweise „geschärft“. 

 Konzeptionsdiskussion mit Personalamt und -rat. 

 Juni 2003: Start von 2 Probeläufen in den Bezirken Meiderich und Walsum. 

 Juli 2005: Abschlussbericht. 

 Erstes Quartal 2006: Umsetzung im gesamten Stadtgebiet. 

Im Projekt galten vereinbarte Standards: 

 Sozialraumanalyse, 

 Sozialraumkonferenzen, 

 Kooperationsstrukturen, 

 Projekte im Sozialraum, 

 Fortbildung (auch trägerübergreifend), 

 MitarbeiterInnenbeteiligung. 

Die Probeläufe in den Bezirken Meideric h und W alsum waren m ethodisch gemäß den 
o.g. vereinbarten Standards ausgerichtet. In Meiderich erfolgte eine Entspezialisierung 
des Heimkinderdienstes, im Bezirk Walsum wurde eine dezentralisierte Aufgabenwahr-
nehmung des Heimkinderdienstes („Spezialist“ vor Ort) vorgenommen. 



172 

Die Sozialraumanalyse sah als Grobstruktur eine Datensammlung zu Sozialindika-
toren vor: 

 Fallzahlen der Hilfen zur Erziehung und Beratung ASD, 

 Bevölkerungsdaten (Jugendbevölkerung, Familienstrukturen, Migrationsanteil) 

 Sozialhilfebezug, 

 Arbeitslosenquote (auch Jugendarbeitslosigkeit), 

 Wohnungsnotfälle. 

Der Sozialraum wurde außerdem in seiner Feinstruktur analysiert:  

 Aktenanalyse: Welche überschneidenden Problemlagen gibt es, die einer gemein-
samen Lösung zugeführt werden können? 

 Erfassung aller Ins titutionen und Kontaktp ersonen, die in Fam ilienarbeit invol-
viert sind, 

 Erfahrungsaustausch im Team zur sozialen Lage im Ortsteil, 

 Abschätzung des Selbsthilfepotenzials, 

 Wohn- und Freizeitsituation, 

 Ressourcenermittlung: Wer kann; wer hat; wer kennt, wer macht… 

Als Ergebnis wurde ein Sozialraum raster erstellt, anhand dessen die Problem lagen ge-
wichtet werden können – darauf aufbauend wi rd eine Rangfolge der „sozialraum orien-
tierten Projekte“ im Team festgelegt. Die gesammelten Ergebnisse fließen zwingend in 
die alltägliche Arbeit ein. 

Eingetretene Veränderungen 

Durch unser Projekt können wir auf folgende Veränderungen verweisen: 

 Fach- und Finanzverantwortung vor Ort, 

 Verstärkte Steuerungsfunktion des ASD, 

 Schnellere Entscheidungswege, 

 Ressourcen- statt Defizitorientierung, 

 Erweiterung des Arbeitsansatzes, 

 Aufbau (bzw. Vertiefung) von Netzwerken, 

 Neue Sicht der Kooperationspartner auf das Jugendamt, 

 Schaffung von wohnortnahen, niedrigschwelligen Angeboten, 

 Schaffung von mehr Bürgernähe, 

 Erweiterter Blickwinkel auf Familien, 

 Wecken von Selbsthilfepotenzialen, 

 Verbreiterung des Hilfespektrums. 
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Stärken/Schwächen-Analyse 

Im Laufe des Projekts haben wir mit folgenden Schwächen kämpfen müssen: 

 Erhöhter Arbeitsaufwand, 
 Schwierige Startphase, verbunden mit hohem Überzeugungsaufwand – extern und 

intern („watten nu los?? …m achen wir doch schon imma!! … nä, bleib uns wäch 
damit!!!“) 

Aber auch nicht unerhebliche Stärken konnten in der Arbeit in de m Projekt festgestellt 
werden: 

 Der „Methodenkoffer“ wurde erweitert, 

 neue Motivation für langjährige KollegInnen, 

 Optimierung der Arbeit im „Heimkinderwesen“, 

 Entscheidungen (und deren Verantwortung) sind klarer, transparenter geworden. 

Mit der Steigerung der Fallzahlen im Bereic h der Hilfen zur Erziehung, deren Begrün-
dung schon ausführlich dargestellt wurde, ist au ch ein Anstieg der Ausgaben in diesem  
Arbeitsfeld verbunden. 

Hier ist es Aufgabe einer veran twortlichen und abgestimm ten kommunalen Jugendhil-
feplanung, entsprechende Steuerungsmaßnahmen auch im Hinblick auf die komm unale 
„Anbieterlandschaft“ und die vor Ort vorgehaltenen Betreuungsangebote zu entwickeln. 
Dabei ist allerdings festzuhalten, dass di e Anpassung der Angebots- und Kostenstruktur  
an den Bedarf über jugendhilfeplanerischen Maßnahmen nicht vollständig steuerbar, 
aber doch beeinflussbar sind.  

Hierzu hat das komm unale Jugendamt im vergangenen Jahr eine prozesshafte und auf 
einen intensiven Dialog angelegte F achplanung mit den auf Duisburger Gebiet tätigen 
Akteuren auf dem Feld der Erzieherischen  Hilfen angestoßen. Auf der Basis einer aus-
führlichen und umfangreichen Analyse von Angeboten, Bedarfsentwicklungen und 
Leistungserfordernissen soll au ch mit gezielten Rückm eldungen an die Träger eine 
Neuaufstellung und Ergänzung des Leistungssy stems i m Stadtgebiet Duisburg an die 
tatsächlichen Hilfebedarfe geschaffen werden. 

Dazu wurden in der zuständigen Arbeitsge meinschaft nach § 78 KJHG insgesam t fünf 
Arbeitsgruppen eingerichtet. Die Arbeitsgruppen befassen sich m it den nachfolgend 
dargestellten Aufgabenstellungen (Abbildung 6): 
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AGs in AG 78 ab August 2006 
Zusammensetzung 8 bis 10 Personen 
Vorsitz und Geschäftsfüh-
rung (VUG) 

Stadt oder Verbände/Träger; ist verantwortlich für die 
Einladungen, führt Protokoll, versendet Protokolle an AG-
Teilnehmer und an Geschäftsführung AG 78 

Sitzungsrhythmus 2 Sitzungen bis zur nächsten AG 
Ablauf Sitzung 1 Vorsitzende/r gibt Input-Referat zum Thema und be-

schreibt die Zielsetzung 
Art der Zusammenarbeit Möglichst konsensual 
In allen AGs Teilnahme Jugendhilfeplaner 

AG 1 
Titel Konkrete Erfassung der Daten und Hilfeverläufe der Fälle nach § 41 in Verbin-

dung mit §§ 33 und 34 KJHG 
Ziel Auf der Basis der ermittelten Daten Hilfeangebote entwickeln, die eine bedarfs-

entsprechende Reduzierung der Hilfen nach § 41 ermöglichen; keine Aktion, um 
laufende Fälle einzustellen 

VuG Jugendamt (insbesondere wegen Datenschutz und „Datenbesitz“) 
AG 2 

Titel Aufsuchende  ambulante Hilfen 
Ziel Insbesondere unter Beteiligung von Familienbildung und Erziehungsberatung 

sollen hier neue Angebote skizziert werden, die den Einsatz von (teil-)stationären 
Hilfen reduzieren 

VuG Träger/Verband 
AG 3 

Titel Öffnung der Angebote der HzE, der Familienbildung und der Erziehungsberatung 
für MigrantInnen 

Ziel Die aktuellen Daten zeigen, dass nach wie vor die MigrantInnen die Hilfsangebo-
te der Jugendhilfe unterproportional in Anspruch nehmen. Dies zu ändern – auch 
vor dem Hintergrund der dann möglicherweise steigenden Kosten – ist gerade in 
Duisburg nach wie vor erforderlich. Vorschlag: Zur ersten Sitzung eine Migrant-
Innen-Selbsthilfeorganisation einladen 

VuG Träger/Verband 
AG 4 

Titel Maßnahmepaket „Reduzierung der Kosten in der HzE“ 
Ziel Auf der Basis des verwaltungsinternen Maßnahmepaketes und der ersten Auswer-

tung sollen die dort beschriebenen Maßnahmen überarbeitet, geschärft, verstärkt, 
geändert und verbessert werden. 

VuG Jugendam t 
AG 5 

Titel Konzepte für neue (teil-)stationäre Angebote in Duisburg 
Ziel Für neue Bedarfsgruppen (z.B. Kinder und Jugendliche mit Suchtproblematik, 

Bedarf an geschlossener Unterbringung) neue Betreuungsformen entwickeln 
VuG Träger/Verband 

Abbildung 6              © Thomas Krützberg 
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Mit diesem  auf Transparenz, Partizipatio n und Kooperation ausgerichteten Planungs- 
und Steuerungsprozess soll es gelingen, die Arbeit im Bereich der Erzieherischen Hilfen 
nach dem KJHG zu verbessern und in allen Einzelfällen die geeignete und notwendige 
Hilfe zu gewähren. Dam it einhergehend wird  angestrebt, für die auf Duisburger Boden 
tätigen Einrichtungen der Jugendhilfe eine m öglichst hohe Planungssicherheit zu schaf-
fen. 

Leider liegen heute (Stand August 2007) di e Auswertungen dieser  Abfrage noch nicht 
vor, so dass konkrete Aussagen zum Ergebnis derzeit nicht möglich sind. 

Ein weiterer Ansatz, von der reinen Fallorien tierung zu einer Arbeit im  Bereich der Ju-
gendhilfe zu gelangen, die sich  verstärkt m it dem Lebensum feld, de m Sozialraum, i n 
dem die Klientel lebt, befasst, ist eine Proj ektarbeit, die m omentan mit den „großen“  
Anbietern d er Freien  Wohlfahr tspflege in Duisburg kurz vor  d er Re alisierung steht.  
Hier ist es vor allem  das Ziel, die K ompetenzen und Ressourcen der Anbieter von Ju-
gendhilfemaßnahmen mit ihren Angeboten da hin „zu steuern“, wo aus jugendhilfepla-
nerischer Sicht ein Bedarf, aber kein w ohnortnahes Angebot zur Deckung dieses Be-
darfs besteht. 

Unter dem – zugegebenerm aßen recht sperrigen – Arbeitstite l „Dezentrale Verbund-
systeme“ ist geplant, dass der jeweilige Träger  in einem Sozialraum, der nach Auswer-
tung von jugendhilfeplanerischen A spekten festgelegt wird, eine Anlaufstelle vorhält, 
die  

 für Familien, Jugendliche und Kinder ein extrem niedrigschwelliges Beratungsan-
gebot darstellt, 

 eine Vernetzungsstruktur für alle Ins titutionen, die mit Familien arbeiten, aufbaut 
und aktiv steuert, 

 durch regelmäßige Erhebungen (eigene Erfahrungen, Abfr agen bei den Koopera-
tionspartnern) den speziellen Bedarf an  Jugendhilfeangeboten imm er wieder hin-
terfragt, 

 für festgestellte Einzelfallhilfen eine sozialräumliche Hilfe entwickelt, 

 für festgelegte Kriterien die Arbeit der Kooperationspartner evaluiert und steuernd 
eingreift. 

Auf der Basis dieser Überlegungen hat das kommunale Jugendamt nach Beratungen mit 
den Trägern der Freien Wohlfa hrtspflege für dieses Projekt folgende Rahmenbedingun-
gen festgeschrieben: 

 Jeder Verband legt eine eigenständige inhaltliche und finanzielle Konzeption für 
ein sozialraumorientiertes Projekt vor. 

 Standorte dieser Projekte sind Ortsteile, in  denen die soziale Infrastruktur der Ju-
gendhilfeangebote im Durchschnitt betrachtet vor dem Hintergrund der jeweiligen 
sozialen Problemlagen noch ausbaufähig ist. 
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 Die Angebote können an bereits bestehende  Einrichtungen des jeweiligen Trägers 
angegliedert werden oder als Teil von Fa milienzentren/Kindertageseinrichtungen 
fungieren (Stichwort: Familienladen). 

 Als niedrigschwelliges Angebot kann in Frage kommen: die Erziehung sberatung 
„vor Ort“ (§ 28 KJHG) in Ko mbination mit sozialer Gruppenarbeit oder Kursen 
zur Stärkung der Elternkompetenz. 

 Eine enge Vernetzung mit dem  zuständigen städtischen ASD m uss gewährleistet 
sein, da die Entwicklung der konkreten A ngebote in Einzelfällen in enger Ab-
stimmung mit dem ASD erfolgen muss. 

 Die verantwortliche Durchführung einer Stadtteilkonferenz muss ein Elem ent des 
Aufgabenspektrums der Konzeption sein. 

 Zwingend notwendig ist der Aufbau und di e Aufrechterhaltung eines Netzwerkes 
der Institutionen, die mit Familien im Sozialraum arbeiten. 

 Das Vorhalten von nicht-üblichen Öffnungs zeiten (bis in die Abendstunden hin-
ein, am Wochenende) ist vorzusehen. 

 Die Finanzierung erfolgt im Rahmen einer Projektförderung. 

Es bleibt auch hier abzuwarten, ob dur ch diese Angebotsausweitung die Bedarfe der 
Familien abgedeckt werden können und sich so die soziale Lebenssituation verbessert. 
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Arbeitsgruppe 1: Wirkungsorientierte Gestaltung der Kitas: 
Das Hamburger „Kita-Gutschein-System“ – eine erste  
Bilanz 

DR. DIRK BANGE 
Leiter der Abteilung Familie, Kindertagesbetreuung und Gleichstellung,  
Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung, Hamburg 

Hamburg hat am 1. August 2003 das „Kita-Gutsc hein-System“ eingeführt. Von Anfang 
an wurde dieses System  kritisch beäugt  und seine Ergebnisse m it Spannung erwartet. 1 
Nach vier Jahren m öchte ich Ihnen heute seine Entstehungsgeschichte beschreiben und 
die Entwicklung der Hamburger Kindertages betreuung in der Zeit von 2002 bis 2006 
darstellen.  

1.  Was waren die Gründe für die Einführung des Kita-Gutschein-Systems? 

In den 90er Jahren wurde das Angebotssyst em der Kindertagesbetr euung deutlich aus-
gebaut. In den zehn Jahren von 1990 bis 2000 wurden über 19.000 Plätze in Kinderta-
geseinrichtungen, bei Tagespflegepersonen und in den Hamburger Vorschulklassen neu 
geschaffen. Insgesamt gab es am Ende der Dekade etwa 67.000 Betreuungsm öglichkei-
ten.2 Diese Zahl und die dam it einhergehenden hohen Versorgungsgrade von beispiels-
weise fast 15 Prozent für die unter drei Jahre alten Krippenkinder konnten sich bundes -
weit sehen lassen. Der Ausbau war weitgehen d auf das am  1. Januar 1991 in Kraft ge-
tretene Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und das Kindergartenplatzgesetz vom 
2. Januar 1996 (KgPG) zurückzuführen. Dort wurde für den  Elementarbereich der drei- 
bis sechsjährigen Kinder ein Rechtsanspru ch auf eine vierst ündige Betreuung einge-
führt. 

Viele Eltern waren unzufrieden 

Trotz dieses rasanten Ausbaus waren viele Eltern mit dem Angebot unzufrieden. Es gab 
– insbesondere in Einrichtungen mit Ganztagsplätzen – in einigen Regionen lange W ar-
telisten. Eltern, die wegen der Verein barkeit von Familie und Beruf eine Betreuung b e-
nötigten, fanden oftmals erst ab od er sogar deutlich nach d em dritten Geburtstag ihres 
Kindes einen Platz, für den si e nicht selten auch noch lange Anfahrtswege in Kauf neh-
men mussten. Fazit: Die Fam ilien mussten sich  an die geg ebene und s ich nur lang sam 
weiterentwickelnde Angebotsstruktur anpassen und nicht umgekehrt.   

Zentrale Planung – schwerfällig und ineffektiv 

Die Träger waren m it der zentralen Kitapl anung durch den öffentlichen  Jugendhilfeträ-
ger unzufrieden. Sie wurde von ihnen als schw erfällig, zu wenig flexibel und ineffektiv 
eingeschätzt. So konnten die Träger beispiel sweise Plätze für Kinder ab drei Jahre n 
nicht od er erst n ach langwierigen  Verh andlungen in Krippenplätze umwandeln. Der  
                                                 
1  z.B. Diller 2004; Dohmen 2004; Bock-Famulla 2004 
2  Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 1999 
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öffentliche Jugendhilfeträger konnte diese Kri tik an der zen tralen Planung nachvollzie-
hen und hielt eine Reform für dringend erfo rderlich. Außerdem  wurde seinerzeit ein 
erheblicher Handlungsbedarf aufgrund eines angesichts der dem ografischen Entwick-
lung prognostizierten Rückgangs von m ehreren tausend Kindern im  Krippen- und Ele-
mentarbereich erwartet. Der prognostizierte Rückgang erwies sich jedoch i m Rückblick 
als zu hoch eingeschätzt. 

Die Probleme der zentralen Angebotsplanung in Hamburg sind schne ll beschrieben: In 
Hamburg gibt es sieben Bezirke, de ren Größe von gut 400.000 bis knapp 120.000 Ein-
wohnern reicht. Die Bezirke untergliedern sich wiederum in 104 Stadtteile. Beide E be-
nen sind für eine kleinräum ige Kitaplanung zu groß. Folglich hätte auf der Ebene von 
über 880 so genannten statistischen Gebieten geplant werden müssen. Idealtypisch hätte 
die Planung für all diese Gebiete die zu erwartenden dem ografischen Entwicklungen 
und die Bedarfe der Eltern beziehungsweise der Kinder zu berücksichtigen gehabt. Aus  
diesen Daten wäre jeweils ein Zielwert  für den notwendigen regionalen Versorgungs-
grad zu bestimm en gewesen und schließlich hätten die Le istungsanbieter einrichtungs-
bezogene A ngebotsstrukturen schaffen m üssen. Das wäre technisch und m ethodisch 
aufgrund der großen Komplexität nur m it erheblichem Aufwand zu bewältig en gewe-
sen. Außerdem weisen solche Daten aufgrund von Fort- und Zuzügen sowie dem ografi-
schen Veränderungen oft nur eine geringe „H albwertzeit“ auf (s.o.). So sind Planungen 
schnell überholt und gehen teilweise am Bedarf vorbei.  

Es gab in Folge der zentralen  Planung untergenutzte oder leer stehende Betreuungsan-
gebote. Da das Finanzierungssystem aber Institutionen und nicht die Nutzer finanzierte, 
wurde die rückläufige Nutzung nicht imm er als Minderbedarf erkannt. Da mit wurden 
auch keine Finanzmittel für einen bedarfsgerechten Ausbau an anderer Stelle frei. 

Studien zeigen – deutliche Unternutzung des Betreuungsangebots 

Zwei in den Jahren 1996 und 1998 durchge führte Untersuchungen des System s der 
Kindertagesbetreuung d urch das „Institu t für soziale und kulturelle Arbeit Nürnberg“ 
stellten eine so genannte Unternutzung de s Betreuungsangebots fest: D as Angebot für  
unter 3-jährige Kinder besta nd fast ausschließlich aus Ga nztagsplätzen mi t e iner Öf f-
nungszeit von mindestens acht Stunden. Etwa 40 Prozent der 671 telefonisch befragten 
Eltern einer Zufallsstichprobe aus dem Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg gaben jedoch 
an, ihre Kinder bereits vor 14 Uhr abzuhole n, weitere 40 Prozent verließen die Einrich-
tung bereits zwischen 14 und 15 Uhr. Bei den Ganztagsplätzen im  Elem entarbereich 
holten 24 Prozent der Eltern ihre Kinder be reits vor 14 Uhr und weitere 25 Prozent ihre  
Kinder zwischen 14 und 15 Uhr ab.1   

Unter Einbeziehung weiterer Erhebungen und einer vorsichtigen Übertragung der E r-
gebnisse auf das Hamburger Stadtgebiet ergaben sich folgende Erkenntnisse:  

 Es besteht ein hoher Bedarf an 6-S tunden-Betreuung, der durch das bestehende 
Platzangebot nicht gedeckt werden kann. 

 Der Mangel an Teiltags plätzen f ührt dazu, dass  Ganztagsan gebote in Anspruch 
genommen, aber nicht in vollem Umfang beansprucht werden. 

                                                 
1  Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 1999, 113ff.; ISKA 1997 
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 Ein erheblicher Teil der in Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder verlässt die 
Gruppe vor Ende der Kernöffnungszeit.  Für einen großen Teil der unter 3-
jährigen, aber auch eine erhebliche Zahl  der 3- bis 6-jährigen Kinder wäre eher 
ein sechsstündiges als ein Ganztagsangebot angemessen. 

 Es gibt einen Bedarf an flexibleren Be treuungszeiten, zum Beispiel der Kombina-
tion kürzerer Betreuungszeiten mit einem frühen Öffnungsbeginn oder einem spä-
ten Öffnungsende.1 

Angesichts dieser E rkenntnisse schien ei ne Reform der Planung und Finanzierung der 
Kindertagesbetreuung dringend erforderlich. 

2.  Das Kita-Gutschein-System als neues Planungs- und Steuerungssystem 

Eltern mit Nachfragemacht ausgestattet 

Das Kita-Gutschein-System  wa r bei seiner E inführung eine in Deutschland einm alige 
Planungs- und Steuerungsart der Kindert agesbetreuung. Seit dem  1. August 2003 w er-
den in Ha mburg nicht m ehr unm ittelbar Plät ze finanziert, sondern die Eltern bezie-
hungsweise Kinder werden durch geldwerte Gu tscheine m it so genannter Nachfrage-
macht ausgestattet. Sie bekommen einen Guts chein mit einem bedarfsgerechten Betreu-
ungsumfang und lösen ihn beim  Träger ihrer Wahl ein, sofe rn dort ein Platz frei ist.   
Den Familien wird jetzt nicht mehr von einer Behörde ein Platz zugewiesen, sondern sie 
können nach eigenen Vorstellungen die für sie optimale Kita heraussuchen. Individuelle 
Wünsche wie Erreichbarkeit, Öffnungszeite n oder die pädagogische Ausrichtung kön-
nen so berü cksichtigt werden. Die Träger bekommen in diesem  System nur Geld vom 
öffentlichen Jugendhilfeträger, wenn sie dort einen Kita-Gutschein vorlegen. 

Die Träger reagieren auf die Nachfrage und entwickeln dezentral, eigenständig und ei-
genverantwortlich das Angebot ihrer Tagesein richtungen. Je nach betriebswirtschaftli-
chem Ertrag erweitern sie Platzzah len, eröffnen neue Grupp en oder g anze Kitas. Neue 
Träger können problem los in den Markt eintreten. Aufgrund der Konkurrenz um die  
Eltern wurde m it der Einführung des neuen Systems deshalb auch die Erwartung einer 
qualitativen Weiterentwicklung der Angebote verknüpft. 

Mit den Trägern ist für das Kita-Gutschein-S ystem ein diffe renzierter Leistungskatalog 
entwickelt und ausgehandelt worden, wie viel Entgelt sie für die jeweilig en Gutscheine 
beziehungsweise Leistungen erhalten.  

Neues Verhältnis zwischen öffentlichem Jugendhilfeträger, Eltern und Trägern 

Der öffentliche Jugendhilfeträger behält, unabhängig davon, wie er die Kindertages-
betreuung gestaltet, die Gesa mtverantwortung einschließlich de r Planungsverantwor-
tung (§§ 79, 80 SGB VIII).  

Im Kita-Gutschein-System verändern sich jedoch die Aufgaben zwischen dem öffentli-
chen Jugendhilfeträger und de n Leistungsanbietern: Letztere  entwickeln dezentral, ei-
genständig und eigenverantwort lich die Angebotsstrukturen ihrer Tageseinrichtungen. 
                                                 
1  Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 1999, 117 
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Sie reagieren – wie in eine m Marktsystem – mit dem Aufbau eines Angebots, wenn ein 
Bedarf entsteht und sich aus dem Umfang des Bedarfs betriebswirtschaftlich der Aufbau 
von Plätzen, neuen Gruppen oder Einrichtunge n rechnet. Im  Kita -Gutschein-System 
kann ein Träger seinen Fortbestand nur  sichern, wenn er genügend „Kunden“ davon 
überzeugt, sein Angebot zu wählen.  

Pauschalierung der Entgelte  

Die Finanzierung der L eistungen der Kinde rtagesbetreuung wird in Ha mburg durch 
Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII der öffentlichen Hand mit den Einrichtungsträgern 
geregelt. Die System atik dieser Vereinba rungen ist im  Hamburger Kindertagesbetreu-
ungsgesetz (KibeG) geregelt, das am  1. Janua r 2005 in Kraft trat. Mit den W ohlfahrts-
verbänden und den Kita-Trägern hat der ö ffentliche Jugendhilfeträger Vorgaben für  
solche Vereinbarungen in einem  einheitlichen, landesweit geltenden Landesrahm enver-
trag (LRV) zusammengefasst, der rückwirkend zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist. 
Auf dieser Basis werden jährlich Entgel tvereinbarungen mit den Einrichtungsträgern 
geschlossen.  

Das Entgelt setzt sich aus drei Teilen zu sammen. Mit dem  „Teilentgelt Betreuung und 
Leitung“ werden die pädagogischen Personalk osten abgegolten. Sie m achen etwa 63 
Prozent des Entgeltes aus. Mit dem  „Teilentgelt Sachkosten“ werd en der Personalauf-
wand für Hauswirtschaft und Verwaltung, der Materialaufwand und die Gebäudeneben-
kosten (ca. 28 Prozent des Entgeltes) finanzie rt. Diese beiden Teilentgelte sind im  Jahr 
2005 beziehungsweise das „Teilentgelt Sachkos ten“ bereits 2003 pauschaliert worden. 
Im Jahr 2007 ist das pauschalierte „Teilent gelt Gebäude“ für neue Kindertagesbetreu-
ungseinrichtungen eingeführt worden, m it dem Miete und Abschreibung, Kapitalkosten 
sowie Instandhaltung refinanziert werden. Dadurch sollen auch Anreize für neue Anbie-
ter gesetzt werden. Der Altbestand von über 840 Einrichtungen bedarf aufgrund der sehr 
unterschiedlichen Struktur der Gebäude einer gesonderten Üb erprüfung und das „Teil-
entgelt Gebäude“ wird voraussichtlich weiterh in einrichtungsindividuell errechnet. Die 
Gebäudekosten m achen etwa 9 Prozent des En tgeltes aus. Die Entgelte reichen 2 007 
von 340 Euro für einen vier Stunden Elem entarplatz bis zu 1.190 Euro für einen zwölf 
Stunden Krippenplatz. 

Alle Träger erhalten jetzt also unabhängig von ihren indivi duellen Kosten für die glei-
che Leistung das gleich e Entgelt. M it diesem Schritt sind be im öffentlichen Jugendhil-
feträger und bei den E inrichtungen Verwa ltungskosten und Bürokratie weggefallen. 
Denn in der Vergangenheit m usste für jeden Träger die Kostener stattung individuell 
bestimmt werden. Außerdem wird so die Transparenz und nicht zuletzt der W ettbewerb 
gefördert.  

Budgetneutrale Einführung der Pauschalierung beim Teilentgelt „Betreuung und 
Leitung“ 

Die Pauschalierung bei den pädagogischen Personalkosten ist budgetneutral durchge -
führt worden. Es wurden keine zusätzlichen Haushaltsmittel bereitgestellt. Es wurde der 
jeweilige Mittelwert der entsprechenden Ko sten aller Träger genomm en und als Basis 
für das künftig einheitliche Teilentgelt „Bet reuung und Leitung“ festgelegt. Bei dieser  
Umstellung gab es Verlierer und Gewinner: T räger mit vergleichsweise niedrigen Per-
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sonalkosten standen sich gut , Träger mit hohem Aufwand verloren. Um die Umstellung 
für diese Träger abzufedern, wurde eine vierjährige Übergangsfrist vereinbart, innerhalb 
derer die „Gewinner“ die „Verlierer“ in abnehmendem Maße subventionieren.   

3.  Neue Rechtsansprüche als weiteres Element der Weiterentwicklung  

Hamburg hat am 1. Januar 2005 die Rechtsansprüche der Kinder deutlich über den bun-
desweit gültigen Rechtsansp ruch auf eine vierstündige Kita-Betreuung für Drei- bis 
Sechsjährige ausgeweitet. Seitdem hat jedes Kind im Kindergartenalter einen Rechtsan-
spruch auf eine fünfstündige Betreuung m it Mittagessen. Darüber hinaus haben alle 
Kinder von Geburt an bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres einen Rechtsanspruch 
auf eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung, wenn ein Elternteil allein erziehend ist be-
ziehungsweise beide Elternteile berufstätig  sind oder sich in Ausbildung befinden. Dar-
über hinaus besteht ein Rechtsanspruch fü r Kinder m it dringlichem  sozialpädagogi -
schem Bedarf. Mit dies er Festlegun g sollte  in Ha mburg die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und der Kinderschutz gewährleistet werden. Die Kriterien beziehen sich auf 
den § 24 Abs. 3 SGB VIII entsprechend des Tagesbetreuungsausbaugesetzes – TAG.   

Darüber hinaus sind seit dem 1. August 2006 Kinder m it Behinderung oder von Behin-
derung bedrohte Kinder ins Kita-Gutschein-Sys tem integriert. W ie alle anderen Kinder 
auch erhalten sie einen Kita-Gutschein, den ih re Eltern in einer Tageseinrichtung ihrer 
Wahl einlösen können. Grundsätzlich haben behinderte oder von Behinderung bedrohte 
Kinder einen Anspruch auf einen sechsstündi gen Betreuungsplatz. Individuelle Gründe 
wie Schwere und Förderungsnotwendigkeit der Behinderung, Berufstätigkeit der Eltern 
oder familiäre Belas tungen können jedoch auch längere B etreuungszeiten erforderlich  
machen. Das von der Schwere der Behinderung abhängige Entgelt ist notwendigerweise 
erheblich höher als das Entgelt für eine Betreuung nicht behinderter Kinder im gleichen 
zeitlichen Umfang. 

Vor Inkrafttreten des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes wurden behinderte oder von 
Behinderung bedrohte Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in gesonderten Integra-
tions- und Sonderkindergartengruppen betreut. Die traditionell begrenzte Platzzahl wur-
de von den bezirk lichen Jugendämtern an die an spruchsberechtigten Kinder vermittelt. 
Die Träger können dagegen heute ihr Platza ngebot nach eigenem  Er messen gestalten 
und zusätzliche Plätze einrichten. V oraussetzung ist, dass sie die im  Landesrahmenver-
trag geregelten, personellen und räum lichen Voraussetzungen zur Förderung behinder -
ter Kinder erfüllen. Dazu zählt insbesonde re die Beschäftigung von heilpädagogisch 
und therapeutisch qualifizierten Fachkräften für die Förderung der Kinder in Kleingrup-
pen entsprechend ihres jeweiligen therapeutischen Förderbedarfs. Für die  Einzel- bz w. 
Kleingruppenförderung müssen ausreichend geeignete Räum lichkeiten zur Verfügung 
stehen.  

4.  Quantitative Entwicklung in der Kindertagesbetreuung 2002 bis 2006 

Die Zahl der betreuten Kinder in Kindertagesbetreuung ist in den vergangenen vier Jah-
ren von jahresdurchschnittlich rund 68.200 im  Jahr 2002 um 3.100 auf etwa 71.300 im 
Jahr 2006 gestiegen. Im laufenden Jahr 2007 zei chnet sich eine weitere deutliche Stei-
gerung der Zahl der betreuten Kinder ab. Derzeit wir davon ausgegangen, dass über 
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75.000 Kinder in Hamburg betreut werden. Die Zahl um fasst alle Kinder, die in Ta-
geseinrichtungen und pädagogischen Mittagst ischen, Kindertagespflege und Vorschul -
klassen betreut werden (Abbildung 1). Ein besonders starker Anstieg ist bei Kindern 
unter drei Jahren zu verzeichnen. Allein in  diesem Bereich hat die Zahl der betreuten 
Kinder von etwa 7.300 auf knapp 9.000 Kinder in  Tageseinrichtungen und in Kinderta-
gespflege zugenommen. Für das Jahr 2007 werden derzeit deutlich über 10.000 betreute 
Kinder unter 3 Jahren prognostiziert. V on den 9.000 im  Jahr 2006 betreuten Kindern 
wurden etwa 7.000 in Tageseinrichtunge n und knapp 2.000 von Tagespflegepersonen 
betreut.  

Die 71.300 Kinder wurden in folgenden Leistungssegmenten betreut: 

Kita-Gutschein-System 56.020 
davon: Krippe:  6.855 
davon Elementar: 35.843 
davon Hort: 13.322 
Behinderte Kinder:  1.181 
Vorschulklassen: 5.727 
Pädagogischer Mittagstisch: 1.642 
Betriebliche Einrichtungen und sonstige Einrichtungen: 1.364 
Kindertagespflege: 5.358 

Entwicklung betreute Kinder insgesamt 2002 - 2006
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Abbildung 1                 © Dr. Dirk Bange 

Deutliche Steigerung der Versorgungsgrade 

Bei den Versorgungsgraden wird gem äß der amtlichen Statistik unterschieden nach den 
Versorgungsgraden „Krippe“ für 0 bis unter 3 Jahre alte Kinder, „Elementarbereich“ für 
drei- bis sechseinhalbjährige Kinder sowie „H ort“ für sechseinhalb- bis zwölfjährige 
Kinder. Der Elem entarbereich wird wiederum  unterteilt in vier- bis fünfstündige Halb-
tagsangebote und sechs- bis zwölfstündige Ganztagsangebote.  
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Seit 2002 stieg der jahresdurchschnittliche Versorgungsgrad im Krippenbereich von 
15,9  Prozent auf 19,5 Prozent im  Jahr 2006  an. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der 
Versorgungsgrad im Hortbereich von 20,9  Prozent auf 21,0  Prozent. Auch im Elemen-
tarbereich war ein Anstieg von 81,2 Prozent auf 87,7 Prozent zu verzeichnen (Abbil-
dungen 2 und 3).  

Aufgrund der hohen Nachfrage nach fünfstündigen Betreuu ngsplätzen mit Mittagessen 
stieg der Versorgungsgrad „Elem entar halbtags“ überproportional von 37,5 Prozent i m 
Jahr 2002 auf 49,4 Prozent im  Jahr 2006, währ end sie bei den Ganztagesplätzen von 
43,7 Prozent auf 38,3 Prozent zurückgegangen ist (Abbildung 3).  
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Abbildung 2                 © Dr. Dirk Bange 
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Abbildung 3                   © Dr. Dirk Bange 
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850 Einrichtungen nehmen am Kita-Gutschein-System teil 

Die Kita-Gutscheine können von den Eltern bei fast 850 Hamburger Tageseinrichtungen 
eingelöst werden. Seit Einführung der Gutsch eine sind 74 Kindertagesstätten neu ge-
gründet und 25 Einrichtungen geschlossen wo rden, von letzteren sind sechs Einrichtun-
gen als „klein“ zu bezeichnen (ca. 20 betr eute Kinder). Ausgehend vom  Vergleichsjahr 
2002 stieg die Zahl der im  Kita-Gutschein-System betreuten Kinder bis 2006 um  etwa  
6.000 Kinder auf gut 56.000. Nicht zu diesem  System zählen die Kinder, die in Vor-
schulklassen, pädagogischen Mittagstischen, Kindertagespflege, betrieblichen und sons-
tigen Einrichtungen betreut werden (s.o.). 

Weniger Ganztagsbetreuung und Anstieg der fünfstündigen Betreuung  

Der Anteil der Krippenkinder m it einer ga nztägigen Betreuungsleistung von acht bis 
zwölf Stunden reduzierte sich  von 79 Prozent im  Jahr 2002 zugunsten einer entspre-
chenden Ausweitung der vier- beziehungswe ise sechsstündigen Betreuung auf 59 Pro-
zent im Jahr 2006. Ähnlich verlief die Entwic klung im Elementarbereich: Hier sank der 
Anteil der ganztägigen Betreuungen von 49 Pr ozent im  Jahr 2002 auf 35 Prozent im 
Jahr 2006. Zeitgleich stieg der Anteil der vi er- bis fünfstündige n Betreuungen von 38 
Prozent auf 52 Prozent. Insbesondere das f ünfstündige Betreuungsangebot wird rege in 
Anspruch genommen. 

Mehr Kinder mit Behinderungen versorgt 

Bei den Kindern m it Behinderungen bezie hungsweise Kindern, die von Behinderung 
bedroht sind, ist ebenfalls eine verbessert e Versorgungssituation festzustellen: W urden 
2004 jahresdurchschnittlich noch  1.081 in Kindergärten de s Kita-Gutschein-Systems  
betreut, so waren es 2006 bereits 1.181 Kinder mit Behinderungen. 

Kindertagespflege 

Neben der Betreuung in einer E inrichtung ste llt d ie Kind ertagespflege eine v ielfach 
genutzte Alternative dar. Diese Betreuungsfor m ermöglicht eine flexibel an den indivi-
duellen fam iliären B edürfnissen ausgerich tete Betreuu ng und steht grunds ätzlich 
gleichwertig neben dem Besuch einer Kinde rtageseinrichtung. Um  die  Akzeptanz der  
Kindertagespflege zu erhöhen und das Angebot gem äß der Vorgaben aus dem  Hambur-
ger Kinderbetreuungsgesetz quantitativ und qua litativ auszubauen, hat die Behörde für  
Soziales, Familie, Gesundheit und  Verbraucherschutz die Verordnung über die Kinder-
tagespflege überarbeitet. Sie entspricht  nunm ehr dem  gesetzlichen Auftrag des Ham -
burger Kinderbetreuungsgesetzes und den bundesgesetzlichen Anforderungen an die  
Kindertagespflege.  

Insgesamt ist die Zahl der Tagespflegep ersonen von knapp 2.200 im  Jahr 2002 auf ca. 
2.050 Tagespflegepersonen im Jahr 2006 leicht zurückgegangen. Im gleichen Zeitraum 
ging die Zahl der betreuten Kinder von r und 5.900 auf etwa 5.400 zurück, da Fam ilien 
vermehrt Kita-Angebote nutzen.  
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Im bundesweiten Vergleich nimmt Hamburg mit etwa 22 Prozent Anteil der Tagespfle-
ge an der V ersorgung der unter 3-jährigen Kinder trotzdem  immer noch einen Spitzen-
platz ein.1 

Zwischenfazit 

Das Kita-G utschein-System hat sic h nach anfänglichen Schwierigkeiten als für eine 
Großstadt zukunftsfähiges und innovatives Planungs- und Steuerungssystem  erwiesen. 
In Verbindung mit der Einführung neuer Rechtsansprüche hat es dazu beigetragen, dass 
Hamburg im Vergleich der alten B undesländer bei den Versorgungsgraden einen Spit-
zenplatz einnimmt.  

5. Kritik am Kita-Gutschein-System 

Jede große Reform braucht einige Zeit  

Mit dem Kita-Gutschein-System wird ein gewisses Chaos zu Anfang verbunden. 2 Un-
bestreitbar gab es zu Beginn Problem e, aber jede Um setzung einer großen Refor m 
braucht ihre Zeit. Der ö ffentliche Jugendhilfeträger is t beim St art von d er hohen Zahl 
von berufstätigen E ltern ohne Kitaplatz überr ascht worden, da die m anuell gepflegten 
Warte- und Vormerklisten in den Bezirksä mtern und den Tageseinrichtungen keine be -
lastbaren Daten enthielten. Als das Gutschein-System startete, zeigte die nun in einem 
zentralen EDV-System geführte Warteliste auf, dass in Hamburg m ehrere tausend Kin-
der von berufstätigen Eltern oder von solchen in Ausbildung zuvor unversorgt waren.  

Tausende zusätzlicher Betreuungsmöglichkeite n konnten natürlich nicht sofort aufge-
baut werden. Dies führte bei einem Teil dieser Eltern zu Ärger auf das neue System und 
zu Protesten . Letztlich musste am  01.10.2003 für kurze Zeit sogar ein Bewilligu ngs-
stopp für Kita-Gutscheine erlassen werden. Auße rdem fehlte im  Haushalt das Geld für  
einen solchen Ausbau. W ie die i m Kapitel „Quantitative Entwicklung in der Kinderta-
gesbetreuung 2002-2006“ 3 referierten Zahlen belegen, is t im  Rückblick der Übergang 
dennoch recht schnell gelungen.  

Anfangs gab es auch bei einigen T rägern und Erzieherinnen große  Ängste. W eil nach 
einer Übergangszeit nur noch bedarfsgerechte Angebote finanziert wurden, kam  es zu 
Veränderungen in den Tageseinrichtungen. Ei nige mussten ihre Betreuungskapazitäten 
und die Zahl der Mitarbeiterinnen oder deren Beschäftigungsumfang verringern. 
Gleichwohl ist die Zahl der betreuten Kinder und dam it auch die Zahl der Erzieher/in-
nen und Kinderpfleger/innen von 6.050 am  Ende des Jahres 2002 auf knapp 6.500 a m 
15.03.2006 gestiegen.  

                                                 
1  Statistisches Bundesamt 2007; siehe auch Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

2006, 19; Santen 2006, 132 
2  siehe z.B. Diller 2004; Dohmen 2004; Sell 2004 
3  siehe KiTa aktuell ND 7-8/2007 
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Ist das Kita-Gutschein-System sozial ausgewogen? 

Um das Kita-Gutschein-Syste m finanzierbar zu  machen, werden Gutscheine vorrangig 
ausgegeben, um  die Ve reinbarkeit von Be ruf und Fa milie sowie die Versorgung v on 
Kindern mit besonderem pädagogischem  Bedarf  zu erm öglichen. Eltern m üssen heute 
nachweisen, wie viele S tunden sie arbeiten gehen und wie lange sie für die W ege zur  
Arbeit benötigen. Sie bekommen dann einen be darfsgerechten Kita-Gutschein. Ähnli-
ches gilt für die Kinder mit dringlichem sozialpädagogischem Bedarf.  

In der Tat hat sich durch diese Reform bei einem Teil der Kinder der Betreuungsumfang 
reduziert (s.o.), wobei nicht wenige E ltern aufgrund eigener Entscheidung kürzere  
Betreuungszeiten in Anspruch nehmen, um  die finanzielle Belastung durch den Eltern-
beitrag zu verringern.  

Wie der Bericht des Bundesfamilienministeriums von 2006 über den Stand des Ausbaus 
für ein bedarfsgerechtes Angebot der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren 
zeigt, werden unter 3-jährige Kinder in De utschland pro Woche im  Durchschnitt etwa  
21,5 Stunden in Kindertageseinrichtungen betreut. 1 Hamburg fällt also mit seinen Wer-
ten keinesfalls aus dem Rahmen und in vielen Städten und Bundesländern wird dement-
sprechend ähnlich wie in Ha mburg auf eine Flexibilisierung der Betreuungszeiten hin 
gearbeitet. Das Bundesfa milienministerium sieht deshalb b ereits das E nde der Katego-
rien von Ganztags- und Halbtagsplätzen gekommen. Dass sich der Umfang der tägli-
chen Betreuungszeit nach dem  individuellen Be darf richten soll, en tspricht im Übrigen 
den gesetzlichen Vorgaben des § 24 Abs. 3 Satz 2 SGB VIII.2 

Wenn kein dringlicher sozialpädagogischer Bedarf vorliegt und die Eltern nicht in Aus-
bildung oder berufstätig sind, können solche Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und 
Kinder im Hortalter nur einen Gutschein bekommen, wenn noch Geld für zusätzliche 
Betreuung vorhanden ist. Dies war in den letz ten Jahren nicht der Fall. Alle 3- bis 6-
jährigen Kinder erhalten jedoch mindesten s einen Gutschein für eine fünfstündige 
Betreuung mit Mittagessen. Insgesamt wurden gegenüber 2002 auch in den so genann-
ten sozialen Brennpunkten im Jahr 2006 435 Kinder zusätzlich betreut. 

Einige Fam ilien, die f rüher einen K rippenplatz bekommen hätten, m üssen heute ih re 
Kinder selbst betreuen  und fördern. Um  ihnen dies zu erleichtern, werden derzeit 22 
Eltern-Kind-Zentren in sozialen Brennpunkten eingerichtet. Dort erhalten insbesondere  
sozial benachteiligte Eltern mit Kindern im Krippenalter ohne Kita-Gutschein eine nied-
rigschwellige Unterstützung und in gewissem  Umfang auch  Betreuungsangebote. Das 
Konzept lehnt sich an das englische „Early Exellence Center“ an.3 Bewusst hat sich der 
öffentliche Jugendhilfeträger dafür entschieden, Kinder und Eltern in diese Einrichtun-
gen einzuladen, weil zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass die entscheidenden Perso-
nen für den weiteren L ebensweg von Kindern ihre Eltern sind. Kindertagesbetreuung 
oder auch die Schule stehen dahinter zurück.4 Allerdings zeigt die Forschung auch, dass 
Bildungsprozesse in Kindertagesbetreuungsei nrichtungen bedeutsam e Effekte für die 
                                                 
1  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006, 24 
2  ebd. 
3  Hebenstreit-Müller & Kühnel 2004 
4  Strehmel 2007; Roßbach 2005; Tietze 2004 
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Entwicklung der Kinder bringen.1 Für die Eltern-Kind-Zentren werden bereits im  ersten 
Jahr 1,0 und im zweiten Jahr 1,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.  

Die wenigen bisher vorliegenden Untersuchungen deuten daraufhin, dass sich die Dauer 
des Besuchs einer Kind ertageseinrichtung positiv auf die kognitiv e und die schu lische 
Entwicklung auswirkt. Allerdings scheint weniger die tägliche Be treuungszeit entschei-
dend zu sein, als vielm ehr wie viele Jahre ein Kind eine E inrichtung besucht.2 Studien 
zeigen, dass in Deutschland insbesondere Kinder m it Migrationshintergrund und aus 
Haushalten m it niedrigem Bildungstand erst „verspätet“ eine Ki ndertageseinrichtung 
besuchen.3 Gleiches gilt für Ha mburg. Ziel ist es in Ha mburg deshalb, möglichst alle 
Kinder ab dem dritten Lebensjahr in einer Kita zu fördern. 

Entwicklung der Elternbeiträge 

Die Höhe d er Elternbeiträge für die Kindertag esbetreuung orientiert sich am Familien-
einkommen, an der Fam iliengröße und der ge wählten Kin derbetreuungsleistung. Ge -
schwisterkinder werden erm äßigt betreut, in wirtschaftlichen Notlagen oder bei beson-
ders problematischen Familienkonstellationen kann der Elternbeitrag reduziert werd en. 
Seit Einführung des Kita-Gutschein-System s wird das Kindergeld nicht m ehr dem Ein-
kommen zugerechnet: Dadurch wurden Eltern in Höhe von sechs Millionen Euro entlas-
tet. Zugleich aber erforderte die im Jahr 2004 begonnene, erhebl iche Ausweitung der 
Kindertagesbetreuung – Rechtsanspruch auf ei ne fünfstündige Betreuung m it Mittages-
sen sowie Rechtsanspruch für berufstätige El tern – eine stärkere Kostenbeteiligung der 
Eltern. Zum 1. August 2005 wurde daher für Betreuungsangebote mit Mittagessen ein 
Verpflegungsanteil in Höhe von m onatlich 13 Euro eingeführt. Der Mindestsatz zum  
Beispiel für eine vierstündi ge Elementarbetreuung beträgt derzeit 26 Euro, der Höchst-
satz 153 Euro und für eine fünfstündige Be treuung mit Mittagessen liegt der Mindest-
satz bei 40 Euro (27 Euro für die Betreuung plus 13 Euro für das Mittagessen) und der 
Höchstsatz bei 205  Euro inklusive Mittagessen. Für knapp 50 Pro zent der Kinder zahl-
ten im Jahr 2006 die Eltern den Mindestsatz.  Die Elternbeiträge für die Betreuung im 
Kita-Gutschein-System beliefen sich im Jahr 2006 auf 69,6 Millionen Euro und deckten 
damit rund 19 Prozent der gesamten Betriebskosten.  

Betreuungsstandards wurden weitgehend stabil gehalten 

Im Vergleich zum  Jahr 2002 (dem  Jahr vor  Einführung des Kita-G utschein-Systems) 
wurde die Personalbem essung in den wichtigst en Angebotsbereichen (zum  Beispiel im 
Elementarbereich 6 und 8 Stunden) nicht ab gesenkt. Für Kinder, die halbtags den Kin-
dergarten besuchen, verbesserte sich der Personalschlüssel so gar um ca. 18 Prozent. Im 
Krippenbereich ist die P ersonalbemessung be i der 8-Stunden-Betreuung um  1 Prozent 
und im Hortbereich um  6 Prozent gesenkt worden (Abbildung 4). Bei der Einführung 
des Kita-Gutschein-Systems wurde den Trägern vorübergehend für die Jahre 2003 und 
2004 ein hö herer Personalschlüssel bewilligt,  um den Über gang zu bewältigen.  Dieser 
erhöhte Personalschlüssel wurde im Jahr 2005 wieder auf das Ausgangsniveau gesenkt. 

                                                 
1  Strehmel 2007; Roßbach 2005 
2  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005, 305f.; Roßbach 2005 
3  Fucks & Peucker 2006 
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Personalschlüssel-Werte im Vergleich der Jahre 2005 und 2002 

Leistungsart 2005 2002 Veränderung des Personalschlüssels 

Krippe 8 Std. 6,211 6,15 -1% 

Krippe 6 Std. 6,00 6,15 +2% 

Elementar 8 Std. 10,23 10,26 0% 

Elementar 6 Std. 10,23 10,26 0% 

Elementar 4 Std.  11,25 13,68 +18% 

Hort 5 Std. 18,00 17,05 -6% 

Hort 3 Std. 13,87 14,55 +5% 

1) Zahl der Kinder, die von einer „Erzieherstelle“ zu betreuen sind. 

Abbildung 4                  © Dr. Dirk Bange 

Durch das m it der Kita-Reform  eingeführte Prinzip bedarfsgerechter Kita-Gutscheine 
werden im Vergleich zur Vergangenheit nur noch wenige Kinder von ihren E ltern frü-
her aus den Einrichtungen abgeholt. Die da mit einhergehende bessere Auslastung der  
Kitas führt dazu, dass es de utlich weniger Situationen gibt , wo m it „kleinen“ Grupp en 
gearbeitet werden kann. Mit einer Verschlech terung der Personalschlüssel hat dies aber 
nichts zu tun. Vielmehr ist das die Folge einer stärkeren Auslastung der Einrichtungen.  

Qualitätsentwicklung durch Einführung von Bildungsplänen 

Im Jahr 2005 wurden vom  Senat der Freien  und Hansestadt Ha mburg Bildungsempfeh-
lungen erlassen. Durch diese Maßn ahme hat es einen Schu b in Richtu ng Qualitätsent-
wicklung gegeben. Alle Kitas bieten zum Beispiel mittlerweile eine gezielte Förderung - 
besonders im Jahr vor der Einschulung – an.  Viele Kitas haben darüber hinausgehende 
Bildungsangebote, zum  Beispiel im Bereic h Frem dsprache, Musik oder Naturwissen-
schaften, entwickelt. 

Mit der Einführung der Bildungsempfehlungen sind in Hamburg die Fort- und Ausbil-
dungsangebote für die Erzieherinnen ausgebaut und mit neuen Schwerpunkten versehen 
worden. Zu allen Bildungsbereichen wurd en 2006 zusätzliche Fortbildungen durchge -
führt. Insgesamt ergab sich im Zeitraum 2004 bis 2007 eine Ausweitung der Anzahl der 
Veranstaltungen von 36 Prozent. 

Außerdem wurde m it dem KibeG die Positio n der Eltern  gestärk t, in dem Elterna us-
schüsse auf Einrichtungs-, Kreis- und Lande sebene eingeführt wurden. Viele Eltern – 
insbesondere solche mit höherem Bildungsniveau – schauen bei der Auswahl der Kitas 
auch auf die Qualität. Allerd ings gibt es Untersuchungsergebnisse die darauf hindeuten, 
dass bei weitem nicht alle Eltern ihre W ahlmöglichkeiten ausnutzen und nicht immer in 
erster Linie auf die Qualität der Einrichtung geachtet wird . So spielen die Fragen, wie  
weit die Einrichtung vom  Zuhause entfernt is t oder welche anderen Kinder in die Ein-
richtung gehen, eine w ichtige Rolle. So gaben bei einer B efragung von knapp 1.400 
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Eltern aus Mecklenburg-Vorpommern auf d ie Frage „Warum haben S ie Ihre Kinderta-
geseinrichtung gewählt?“ 34,4 Prozent an wegen der Wohnortnähe, 20,9 Prozent wegen 
des pädagogischen Konzeptes und 13,8 wegen einer Empfehlung.1  

Besondere Angebote zur Sprachförderung 

Die Kindertagesbetreuung fördert im Rahm en der frühkindlichen Bildung auch den 
Spracherwerb. Sprachförderung, Sprachentwicklung und Erwerb der deutschen Sprache 
gehören zum  Kernbereich der Bildung in Kindertages einrichtungen. Kinder nicht-
deutscher Herkunft benötigen beim Erlernen  der deutschen Sprache häufig besondere 
Unterstützung. In Hamburg erhalten Träger von Tageseinrichtungen, in denen m ehr als 
ein Viertel der drei- bis  sechsjäh rigen Ki nder ausländis cher Herkunft sind, Mittel für 
eine intensivierte Sprachförderung. Im Jahr 2007 werden voraussichtlich gut 9.300 Kin-
der mit Sprachförderbedarf in rund 310 Tageseinrichtungen gefördert.  

Wird bei der Schuleingangsuntersuchung ein besonderer Sprachförderbedarf festge-
stellt, sind d ie Eltern verpflichtet, ihr Kind in einer Vors chulklasse oder Tageseinrich-
tung betreu en zu lassen. Sprachförderm aßnahmen a m Nachm ittag sollen die Sprach-
kompetenz zusätzlich  stärken. Der Besuch ei ner Vorschulklasse oder einer Tagesein-
richtung ist für diese Kinder seit Januar  2007 verbindlich. Im Schuljahr 2006/2007 wur-
de bei rund 1.500 Kindern ein besonderer Sprachförderbedarf festgestellt. 

Segregation in den Kitas?  

Für die seinerzeit geäußerte Befürchtung, die Segregation würde durch das K ita-
Gutschein-System verstärkt2, gibt es bisher keine em pirisch gesicherten Daten. Bezüg-
lich der Kinder m it Migrationshintergrund ist festzustellen, dass in einigen Stadtteilen 
einfach mehr Kinder mit Migrationshintergrund leben als solche ohne. In den Kitas dort 
finden sich de mentsprechend überdurchschn ittlich viele Kinder m it Migrationshin-
tergrund. Dies schränkt den Erfahrungsraum  der Kinder ein und m acht spezielle päda-
gogische Angebote insbesondere zur Sprach förderung notwendig (s.o.). Diese Vertei-
lung ist allerdings keine Be sonderheit des Kita-Gutschein-System s oder Ham burgs, 
sondern auch in anderen Großstädten anzutr effen. Bisher ist auch nicht festzustellen, 
dass die Einrichtungen „sozial besser gestellt e“ Eltern vorziehen würden. Die Gefa hr 
eines solchen Vorgehens, das in der Fachli teratur als „Cream ing-Effekt“ bezeichn et 
wird, dürfte im Übrigen unabhängig von der Finanzierungsart vor allem i mmer dann 
bestehen, wenn nicht genügend Plätze vorhanden sind.      

Wahlfreiheit vergrößert 

In vielen Stadtteilen sind mittlerweile genügend Plätze im Elementarbereich vorhanden, 
so dass die Eltern dort auch bei kurzfristigem Betreuungsbedarf zwischen Einrichtungen 
wählen können. Noch sind aber nicht in a llen Stadtteilen genügend Kita-Plätze – vor 
allem im Krippen- und im Hortbe reich – vorhanden, um  den E ltern dort eine wirkliche 
Wahlmöglichkeit zu eröffnen. Letztlich benötig t man dafür aber in allen Stadtteilen e in 
Platzangebot, das etwas  über der tatsäch lichen regionalen Nachfrage liegt. W enn dem 

                                                 
1  Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern 2006, 17; Dohmen 2004, 136f.; Dohmen 2007, 52f. 
2  z. B. Dohmen 2004, 130f.; Bock-Famulla 2002, 301 
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Kita-Gutschein-System und dam it dem  Markt jedoch noch etwas Zeit gelassen w ird, 
wird dieses Problem in Zukunft - auch vor dem auf dem so genannten Krippengipfel am 
2. April 2007 beschlossenen Ausbaus des Ve rsorgungsgrades für Kinder unter drei Jah-
ren auf 35 Prozent - weitgehend der Vergangenheit angehören.  Dies zeigt sich in Ham -
burg allein schon am rasanten Ausbau der letzten Jahre.  

Ausgaben für die Kindertagesbetreuung deutlich gestiegen 

Dieser Aus- und Umbau der Kindertagesbetreuung hat zu einer deutlichen Erhöhung der 
dafür aufgewendeten Mittel geführt. W urden 2002 etwa 296,5 Millionen Euro von der 
Freien und Hansestadt zur Ve rfügung gestellt, lag diese Zahl  im Jahr 2006 bereits bei  
345,1 Millionen Euro. Der Etat ist also in vier Jahren um fast 49 Millionen Euro gestie-
gen. 

Fazit 

Das Hamburger Kita-Gutschein-System ist ein sehr leistungsfähiges und flexibles Sys-
tem. Die Anlaufschwierigkeiten sind längs t überwunden. Die bestehenden Herausforde-
rungen, wie ein über die gesam te Fläche der Stadt Hamburg genügend großes Angebot  
oder eine weitere Flexibilisierung der Öffnungszeiten zu schaffen, werden gelingen.  

Schon heute ist Hamburg mit einer Versorgungsquote im Krippenbereich von 21,1 Pro-
zent (Stichtag 15. März 2006) Spitzenreiter unter den westdeutschen Bundesländern und 
liegt 7,5 Prozentpunkte über dem gesamten Bundesdurchschnitt. 
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1. Problemstellung: Kritik an der Leistungsfähigkeit des deutschen  
Gesundheitssystems 

Im Jahr 2004 wurden in Deutschland 10,9 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) für 
Gesundheitsleistungen ausgegeben. Ge messen am Anteil der Gesundheitsausgaben a m 
BIP gehört das deutsche Gesundheitswesen zu den ausgabenintensivsten Gesundheits-
systemen der Welt und belegt nach den USA (15,3 Prozent) und der Schweiz (11,6 P ro-
zent) den dritten Platz unter den OECD-St aaten. Im Durc hschnitt gaben die OECD-
Staaten in 2004 8,9 Prozent des BIP für Ge sundheit aus. Dam it lag Deutschland zwei 
Prozentpunkte über dem Durchschnitt. 1 Bei inte rnationalen Vergleichen der Leis tungs-
fähigkeit von Gesundheitssystem en erzielt De utschland hingegen nur durchschnittliche  
Ergebnisse. Im Weltgesundheitsreport der World Health Organization (WHO) aus dem 
Jahr 2000 wurden die Gesundheitssystem e von 191 Staaten m iteinander verglichen. 
Deutschland erreichte in der Gesamtbewertung lediglich Platz 14 und ist somit nicht auf 
den oberen Rängen zu finden. Auch bei einer Studie der OECD aus den Jahren 2001 bis 
2005 erzielt das deutsche Gesundheitswesen je nach Indikator  nur durchschnittliche bis 
schlechte Platzierungen. So lie gt Deutschland etwa bei der 5-Jahres-Überlebensrate bei 
Brustkrebs auf Rang 14 von 19, bei Darm krebs auf Rang 12 von 19 oder bei der Sterb-
lichkeitsrate für Asthm a auf Rang 15 von 21. Dabe i gilt es allerdi ngs zu berücksichti-
gen, dass solche internationalen Vergleic he von Gesundheitssystem en m it einer Viel-
zahl von methodischen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere die W HO-Studie 
wurde vor diesem Hintergrund weltweit massiv kritisiert.2  

Dennoch sind diese Hinweise ernst zu nehm en. In regelmäßigen Abständen zeigen Be-
fragungen in der deutschen Bevölkerung ei ne zunehm ende Unzufriedenheit m it der 
Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheits wesens, insbesondere  m it der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV). Die in der Wahrnehm ung der deutschen Bevölke-
rung abnehmende Leistungsfähigkeit beruht u. a. auf den kontinuierlich steigenden Bei-
tragssätzen in der GKV, 3 verbunden m it Leistungskürzungen bzw. erweiterten Zuzah-
lungen.4 Hinzu kommt die vom Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen festgestellte und viel ziti erte Über-, Unter- und Fehlversorgung i m 
deutschen Gesundheitssystem.5 Vor diesem  Hintergrund m üssen Problemlösungen ge-
funden werden, die in der Lage sind, sow ohl die Perform ance des Gesundheitswesens 
bzw. der GKV zu verbessern als auch die Akzeptanz und die Zufriedenheit in der Be-
völkerung und bei den Versicherten zu erhöhen. 

In diesem Beitrag wird hierzu der Ansatz von  Pay-for-Performance-(P4P)-Programmen 
in der m edizinischen Versorgung als ein m ögliches Problem lösungsinstrument disku-
tiert. Der Begriff Pay-for-Perform ance kann auch als erfolgsabhängige, ergebnisorien-
tierte oder genauer auch als wirkungsorientie rte Vergütung beschrieben werden. In Ab-
                                                 
1  Vgl. Greß/Maas/Wasem (2006) S. 10. 
2  Vgl. Greß/Maas/Wasem (2006) S. 12 ff. 
3  Von 1996, dem Jahr der Einführung der Kassenwahlfreiheit, bis Anfang 2008 stieg der Beitragssatz im 

GKV-Durchschnitt von 13,5% auf nunmehr 14,8% (inkl. dem zum 01.07.2005 eingeführten Zusatzbei-
trag in Höhe von 0,9%, der von den Mitgliedern allein zu finanzieren ist). 

4  Prominente Beispiele für Kürzungen sind beispielsweise die Herausnahme der Sehhilfen aus dem Leis-
tungskatalog der GKV oder für die Zuzahlungen die Einführung der Praxisgebühr. 

5  Vgl. Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (2002a) und (2002b). 
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schnitt 2 werden zunächst die Mo tive für einen Pay-for-P erformance-Ansatz im  Ge-
sundheitswesen herausgearbeitet sowie grunds ätzliche Problem e und Herausforderun-
gen bei der Im plementierung besprochen. Absc hnitt 3 widm et sich anschließend der 
Frage, was unter einer W irkung zu verstehen ist, wie und auf welchen Ebenen eine sol-
che im Gesundheitswesen erzeugt und gesteuert werden kann, anhand welcher Kriterien 
eine Wirkung bewertet und m it welcher Method ik sie gemessen werden sollte. In Ab-
schnitt 4 erf olgt eine system atische Darstellung von wirkungsorien tierten Vergütungen 
sowie eine Darstellung ausgewählter interna tionaler wie nationaler Praxisbeispiele. Die 
Übertragbarkeit des Pay-for-Perform ance-Ansatzes auf den Bereich der Jugendhilfe  
wird in Abschnitt 5 diskutiert. Dieser Beitrag schließt mit einem Fazit in Abschnitt 6. 

2. Motive für einen Pay-for-Performance-Ansatz 
2.1. Anreizkompatible Verhaltenssteuerung 

In den regelm äßig wiederkehrenden, kontr overs geführten sowie stürm isch verlaufen-
den Refor mdebatten, wie sie zum  Beispiel  jüngst wieder vor  dem Hi ntergrund des  
GKV-Wettbewerbstärkungsgesetzes (GKV-WSG) stattgefunden haben – die Diskussion 
hält derweil ungebrochen an – ist es wichtig sich der primären Z iele der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) zu erinnern. Maßg eblich hierfür ist das  SGB V. Gleich  in 
§ 1 S. 1 SGB V ist zu lesen: „Die Krankenve rsicherung als Solidargemeinschaft hat die 
Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu  erhalten, wiederhe rzustellen oder ihren 
Gesundheitszustand zu bessern.“ Die Erha ltung, Wiederherstellung oder Verbesserung 
der Gesundheit bzw. des Gesundheitszustandes der Versicherten stellt das Meta-Ziel der 
GKV und damit der Krankenkassen als deren Träger dar. Meta-Ziel deshalb, weil es a m 
Anfang des SGB V und dort nich t ohne Grund steht. Es ist das übergeordnete primäre  
Ziel, welches stets bei allen Handlungen von de n Akteuren zu berücksichtigen ist. A n-
dere Ziele wie das Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12), das Prinzip der Beitragssatzstabilität 
(§ 71) sowie die Gewährleistung einer be darfsgerechten und gleichm äßigen, dem  a ll-
gemein anerkannten Stand der m edizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung 
der Versicherten, die ausreichend und zweckmäßig sein soll, das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten darf  und in der fachlich gebotenen Qualität sowie wirtschaftlich 
erbracht werden muss (§ 70) sind sekundärer Ar t. Das bedeutet nicht, dass diese sekun-
dären Ziele nicht wichtig wären. Sie beschr eiben jedoch eh er ein  Mittel zum  Zweck,  
und dieser Zweck ist das pim äre bzw. Meta-Z iel, der Generalauftrag nach § 1 S. 1 
SGB V. 

Es stellt sich nun die Frage, was zu tun ist, um  die Akteure im Gesundheitswesen (hier 
insbesondere die Leistungserbringer) dazu zu bewegen, bei der Verwirklichung des Me-
ta-Ziels der GKV wirkungsvoll mitzuarbeiten, mit anderen Worten: sich zielkonform zu 
verhalten. Hierzu gilt es zunächst zu klären, warum Menschen handeln wie sie handeln. 
Eine Antwort auf diese Frag e liefert das Modell der ökonomischen Handlungstheorie. 
Deren Kernaussage lautet, dass Akteure ihren individuellen  Nutzen unter bestimm ten 
Restriktionen zu maximieren versuchen und dabei den  Anreizen der Situation folgen.1 
Mit Akteure sind Individuen, also einzel ne natürliche Personen gemeint. Häufig werden 
auch Organisationen im  Sinne korporativer Akteure wie „Individuen“ m odelliert, denn 
letztendlich sind es auch hier  immer Individuen, die das Verhalten einer Organisation 
                                                 
1 Vgl. Homann/Suchanek (2005) S. 26 ff. 
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bestimmen. Der Nutzenbegriff ist offen definiert und m itnichten ausschließlich monetä-
rer Art. 1 Als Restriktionen werden die Grenzen  m enschlichen Handelns bezeichne t. 
Hierbei können die unterschied lichsten Katego rien in Be tracht kommen: f inanzielle 
Mittel, kogn itive Fähigk eiten, Zeit, vorhandene  Inform ationen, Stand des techn ischen 
Fortschritts, Naturgesetze, Politik, Kultur, das Verhalten and erer Akteure, Institutionen 
(Gesetze, Verträge, Bräuche) etc. Als Situation wird die von einem Individuum wahrge-
nommene Gesamtheit der Restriktionen bezeichnet. Als Anreize werden sämtliche Vor- 
und Nachteile (in der ökonom ischen Terminologie die Kosten und Nutzen) einer Hand-
lung bezeichnet – und zwar so, wie sie der Ha ndelnde selbst indi viduell wahrnimm t. 
Homann und Suchanek verstehen Anreize als „situationsbedingte handlungsbestimmen-
de Vorteilserwartungen“ – also als die Gründe der Akteure für ihr Verhalten.2 

Um Leistungserbringer dazu zu m otivieren, sich im Sinne des Meta-Ziels der G KV 
zielkonform zu verhalten, m üssen Handlungsan reize geschaffen werden, welche ein 
zielkonformes Verhalten explizit belohnen. De r Pay-for-Perform ance-Ansatz setzt ge -
nau hier an, indem  er jene Leistungserbri nger finanziell belohnt, welche dafür sorgen, 
dass die Gesundheit bzw. der Gesundheitszustan d der Versicherten erhalten, wiederher-
gestellt oder verbessert wird. Wird dies nicht erreicht, stel len sich die Leistungserbrin-
ger finanziell schlechter, als dies für sie möglich wäre. Dieser Ansatz folgt dem Leitmo-
tiv „Money for Value and Value for Money“ („das Geld folgt der Leistung“). 

2.2. Probleme und Herausforderungen bei wirkungsorienter Vergütung 

Im deutschen Gesundheitswesen  existiert traditionell eine Arbeits teilung zwisch en 
Krankenkassen und Leistungserbringern. Di e Leistungserbringer (Ärzte, Krankenhäu-
ser, Apotheker, Psychotherapeuten, Physio therapeuten etc.) erbringen die Gesundheits-
dienstleistungen direkt an den Versichert en, während die gesetz lichen Krankenkassen 
diese Leistungen über Versorgungsverträge m itgestalten und aus de n Beiträgen ihrer 
Versicherten finanzieren. Zwischen Krankenkassen und Le istungserbringern liegt dem-
nach eine typische Delegationsbeziehung (Prinzipal-Agenten-Beziehung) vor. Die 
Krankenkasse (Prinzipal) beauftragt einen Leistungserbringer (Agent) m it der Erbrin-
gung medizinischer Dienstleistungen an den Versicherten. Mit einer Delegationsbezie-
hung sind stets gem einsame und konfligierend e Interessen zwischen Prinzipal und  
Agent verbunden. Das gem einsame Interesse an der Kooperation bezieht sich aus Sicht 
des Prinzipals auf die für ihn Nutzen st iftende Aufgabenerfüllung durch den Agenten 
sowie für den Agenten auf die Entlohnung hierfü r. Konfligierende Interessen treten da-
durch auf, dass tendenziell der Prinzipal ein möglichst hohes Leistungsergebnis zu mög-
lichst niedrigen Kosten, der Agent hingege n eine m öglichst hohe Vergütung bei eine m 
möglichst niedrigen Aufwand anstrebt.  

Konstitutiv für nahezu jede Art von  Delegationsbeziehungen ist die Exis tenz asymmet-
risch verteilter Inform ationen. Inform ationsvorsprünge des Agenten sind zunächst die 
Basis dafür, dass überhaupt eine Aufgabende legation erfolgt. Würde ein Prinzipa l über 
all jene Ressourcen verfügen (zum Beispiel  S pezialisierung, Kom petenz, Know-how, 
technische Ausstattung, Zeit etc.) die für di e Aufgabenerledigung erforderlich sind, so 
                                                 
1 Vgl. Becker (1982) S. 5 und 7 
2 Vgl. Homann/Suchanek (2005) S. 28 f. 
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würde sich die Notwendigkeit einer Auftra gsvergabe an einen Agenten erübrig en. In-
formationsvorsprünge des Agenten erschwer en jedoch gleichzeitig die Kontrolle und 
Überwachung des Agenten durch den Prinzipal.  Eine solche Situation eröffnet dem  
Agenten einen diskretionären Handlungsspielraum. Er kann sich opportunistisch verhal-
ten in dem er den Prinzipal ausbeutet, um damit seine eigenen Interessen durchzusetzen. 
Aufgrund seiner Inform ationsdefizite ist es dem  Prinzipal oft nicht m öglich, die Aus -
beutung durch den Agenten zu verhindern oder zu erkennen und zu sanktionieren.1 Mit 
dem Problem asymm etrisch verteilter Inform ationen beschäftigt sich der wirtschafts-
wissenschaftliche Forschungszw eig der Infor mationsökonomik.2 Ausga ngspunkt sind 
verschiedene Formen der Unsicherheit unter denen die Marktteilnehm er agieren. Dabei 
wird zwischen Ereignisunsicherheit und Marktunsicherheit unterschieden. Ereignisunsi-
cherheit (exogene Unsicherheit) bezieht si ch auf die unsichere zukünftige Entwicklung 
der Um welt, welche von den Marktteilneh mern nicht beeinflusst werden kann. 
Marktunsicherheit (endogene Unsicherheit) bezieht sich dagegen auf das unsichere 
Verhalten einzelner Marktteilnehmer, welches auf die asym metrische Informationsver-
teilung zwischen den Tauschpartnern zurückzuführen ist.3  

Die für die Im plementierung eines Pay-for-P erformance-Ansatzes relevante Ausprä-
gungsform von Verhaltensunsicherheit wird dur ch das Problem versteckter Handlungen 
(hidden action) beschrieben. Das Le istungsergebnis wird nicht nur durch das Verhalten 
des Anbieters selbst, sondern auch durch (nicht beeinflussbar e) Entwicklungen der  
Umwelt bestimmt. Das Problem für den Prinzipal besteht hier darin, dass er nicht in der 
Lage ist, beurteilen zu können, inwiefern die Handlungen des Agenten kausal für ein 
bestimmtes Leistungsergebnis sind. So können schlechte Ergebnisse m it ungünstigen 
Umweltbedingungen begründet werden, auch wenn das Ergebnis tatsächlich von den 
Handlungen des Agenten abhängig war. Die U nsicherheit des Prinzi pals bezieht sich 
hier auf Verhaltensm erkmale des Agenten wie etwa Sorgfalt, F leiß, Anstrengung etc. 4 
Vor diesem Hintergrund ist also kritisch zu  hinterfragen, ob das Handeln eines Arztes 
stets als kausal für den Gesundheitszustand des Patienten am Ende der Behandlung an-
zusehen ist. Könnte diese Frag e mit einem eindeutigen „Ja“  beantwortet werden, wäre  
die Umsetzung von Pay-for-Performance relativ unproblematisch. Stattdessen lässt sich 
jedoch beobachten, dass die Veränderung des Gesundheitszustandes nicht allein durch 
die Handlungen des Leistungserbringers stre ng determ iniert ist, sondern neben de m 
Patienten als Co-Produzent weiterhin auch von zufälligen U mweltentwicklungen beein-
flusst wird. Insofern kan n der Gesun dheitszustand auch als  Zufallsvariable in terpretiert 
werden.5 Damit kann jedoch keine Aufhebung des ursächlichen Zusammenhanges zwi-
schen den Handlungen der Leistungserbringer und den erzielten Effekten verstanden 
werden, da dadurch den Leistungserbringern  jegliche Professiona lität und da mit auch 
die Legitim ation für V ergütungen abgesproch en würde. Grundsätzlich gilt, d ass ho he 
Anstrengungen des Arztes einen guten Ge sundheitszustand wahrscheinlicher m achen 
und vice versa. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein guter Gesund-
heitszustand mit nur geringer Anstrengung bzw. ein schlechter Gesundheitszustand trotz 
                                                 
1 Vgl. Jost (2001) S. 15 ff. und 25 ff. 
2 Vgl. Kaas (1995) Sp. 972 f. 
3 Vgl. Hirshleifer/Riley (1979) 
4 Vgl. Roth (2001) S. 43 
5 Vgl. Schneider (1998) S. 7 
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hoher Anstrengungen realisiert wird.1 Sind Pay-for-Performance-Ansätze damit unreali-
sierbar?  

Von Relevanz sind hier zwei wesentliche Argumente. Einerseits wird das Behandlungs-
ergebnis neben dem Handeln des A rztes ferner auch durch das Verhalte n der Patien ten 
beeinflusst. Andererseits haben auch Umweltereignisse, die weder vom Arzt noch vom  
Patienten beeinflusst werden können, Au swirkungen auf den Gesundheitszustand. Dem 
ersten Argument ist mit Shared Decision Making (SDM) zu begegnen. SDM (der deut-
sche und nach intensiver Diskussion konsentie rte Begriff lautet „partizipative Entschei-
dungsfindung“2) ist eine Interaktionsmethode in der Arzt-Patient-Beziehung wobei Arzt 
und Patient sich zunächst gegenseitig in formieren und nach anschließender Beratung 
auf Basis der gem einsamen Informationsgrundlage gemeinsam eine Entscheidung über 
die zu im plementierende Behandlungsmethode treffen. Der Patient inform iert den Arzt 
über sein gesundheitliches Problem, seine Bedürfnisse, Präferenzen und Wünsche sowie 
über seine Umweltbedingungen und Ressourcen, die die B ehandlung beeinflussen kön-
nen. Der Arzt inform iert den Patienten darauf aufbauend über die zur V erfügung ste-
henden diagnostischen und therapeutischen M öglichkeiten. Dabei klärt er über die zur 
Verfügung stehenden Handlungsalternativen sowi e deren Vor- und Nachteile auf. Nach 
einem gegenseitigen intensiven Meinungsaust ausch treffen Arzt und Patient schließlich 
partnerschaftlich unter Abwägung aller Vor- und Nachteile gem einsam eine Entschei-
dung über die in der individuellen Situation beste Alternative. 3 Entsprechende Studien 
haben gezeigt, dass Patienten, die aktiv an m edizinischen Entscheidungsprozessen teil-
haben, in einem höheren Aus maß den (gem einsam) vereinbarten Therapieplan auch 
tatsächlich einhalten (Compliance/A dherence), in einem  höheren Maße zufrieden und 
motiviert sind sowie einen höheren Behandlungserfolg erreichen. 4 Durch SDM lässt 
sich also d ie Wahrscheinlichkeit, dass der Pa tient mit seinem Verhalten  (gewollt od er 
ungewollt) einem  erfolgreichen Behandlungser gebnis entgegenwirkt deutlich verrin-
gern, wenn auch nicht ganz ausschließen. 

Dieses „Restrisiko“ sowie die Tatsache, dass auch Umwelteinflüsse, die weder von Arzt 
noch Patient kontrolliert werden können, den Behandlungserfolg m itbestimmen, m a-
chen es erforderlich, dass Pay-for-Perform ance nur als ein Vergütungsbaustein zur An-
wendung kommt. Allein schon, um  die Akzeptanz  auf der Seite der Leistungserbringer 
zu gewährleisten, kann Pay-for-Perform ance nur als Kom bination mit konventionellen 
Vergütungsformen (zum Beispiel Fallpauscha len) eingesetzt werden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass der erfolgsabhängige Vergütungsbestandteil ausreichend hoch kalkuliert 
wird, damit auch ein wirkungsvoller Anreiz ge geben ist. Eine weitere Herausforderung 
ist mit der unabdingbaren Aufgabe verbunden, einen Konsens bezüglich der Definition 
eines Behandlungserfolges sowie der Indi katoren zur Messung de r Zielerreichung zu 
finden. 

                                                 
1 Vgl. Zweifel (1994) S. 12 
2 www.patient-als-partner.de 
3 Vgl. Charles et al. (2003) S. 933 und Härter (2004) S. 90 
4 Vgl. etwa Geuter (2006) 
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3. Bestimmung der Zielgröße: Was ist eine Wirkung? 
3.1. Systemtheoretisches Modell des Versorgungssystems 

Was ist eine W irkung? Wie entsteht sie und wie kann sie gesteuert werden? 1 Dies lässt 
sich m it Hi lfe des system theoretischen Modells des Versorgungssystem s darstellen 
(Abbildung 1). 
 

 

Systemtheoretisches Modell des Versorgungssystems 

 

Abbildung 1  
 
Am Anfang steht der Input. Dieser besteht im Wesentlichen aus dem  Personal, der Fi-
nanzierung sowie den Patienten. Bezogen auf das Gesundheitssystem im weiteren Sinne 
beträgt der finanzielle Input rund 240 Mrd. Euro p. a.  (ca. 11 Prozent des BIP) bzw. f ür 
das Gesundheitssystem im engeren Sinne, abgegrenzt auf den Bereich der GKV, knapp 
150 Mrd. E uro p. a. Was passiert m it dies en Ressourcen im  Gesundheitssystem ? I m 
Rahmen des Throughput werden diese Ressour cen auf Basis der Versorgungsstrukturen 
und Versorgungsprozesse in einen Output tran sformiert. Dieser Output (die Versor-
gungsleistung) besteht in der Tätigkeit der Leistungserbringer: Operationen, Nachunter-
suchungen, Früherkennungsm aßnahmen, Reha bilitationsmaßnahmen, Blutdruckm es-
sungen, Ultraschalluntersuchungen, Verordnungen von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, 
Bestimmung von Laborparam etern, Beratungsge spräche u. v. m. Der Output im  Sinne  
der konkret erbrachten Versorgungsleistung is t vom Outcome im Sinne der eigentlich 
interessierenden Wirkung des Versorgungssyst ems systematisch zu unterscheiden. Der  
Outcome stellt d ie Wirkung bzw. das Ergebnis d es Outputs und som it letztendlich des 
gesamten Gesundheits- und Versorgungssystem s dar. Als Wirkung wird der durch das  
Versorgungssystem und dessen Versorgungsleis tung erzeugte Gewinn oder Verlust an 
Lebensjahren, Gesundheit, W ohlbefinden und Lebensqualität 2 bezeichn et, und zwar  
jeweils so, wie sie der indivi duelle Pa tient s ubjektiv wa hrnimmt. Ein Gewinn an Ge-
sundheit und Lebensqualität (S teigerung des Outcomes), also die Realisierung des Me-
ta-Ziels der GKV, ist fü r das Gesundhe its- und Versorgungssyst em und dessen Recht -
fertigung gegenüber sowie der Akzeptanz dur ch die beitragszahlenden Versicherten 
unbedingt erforderlich.3 

                                                 
1 Vgl. hierzu auch Schröder (2002) 
2 Zur Legitimation der Lebensqualität als Outcome-Parameter vgl. Müller (2007a) 
3 Vgl. Pfaff (2003) S. 16 f. 

Quelle: Pfaff (2003) S. 15 
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In der gesundheitspolitischen Diskussion wird die Perfor mance des Gesundheitswesens 
unverständlicherweise stets anhand der Entwicklungen von Kosten, Beitragssätzen und 
Verwaltungskosten beurteilt – nicht jedoch anhand von Outcom e-Parametern.1 Dabei 
handelt es sich doch bei W irtschaftlichkeit um eine Relation von Kosten zu Nutzen, bei  
Effizienz um eine Relation von Output (bzw . Outcome) zu Input. Kosten, Beitragssätze 
und Verwaltungskosten der Krankenkassen ste llen jedoch ausschließlich den Input dar. 
Wie mit dem syste mtheoretischen Modell de s Versorgungssystems dargestellt, ist eine 
Aussage über die Perform ance der GKV oder einer einzelnen Kra nkenkasse nur unter  
einer expliziten Berücksichtigung der Outcome-Betrachtung möglich.2 

Die Fokussierung auf Outcom e und W irkung von Versorgungssystemen ist im  Grunde 
selbstverständlich und sachlogisch (zum indest in der Theorie), hat der Patient doch ein 
berechtigtes Interesse daran, dass eine Vers orgungsleistung, die er m it seinen Kranken-
versicherungsbeiträgen fina nziert, ihm  eine wahrnehm bare Verbesserung des Gesund-
heitszustandes und der Lebensqualität versch afft. Die Realität sieht in der GKV jedoch  
anders aus. In der stationären Versorgung kommt im Rahmen des DRG-System s eine 
Vergütung in Form  von indikationsbezogene n Fallpauschalen, in der ambulanten Ver-
sorgung eine Mischung aus Kopfpauschalen und Einzelleistungsvergütung (eine Um -
stellung auf eine morbiditätsorientierte Vergütung ist in Planung) zur Anwendung. Die-
se Vergütungsformen lösen Finanzströme ausschließlich nach dem Kriterium einer klas-
sifizierten Erkrankung bzw. nach dem betrie benen Aufwand aus; eine Integration wi r-
kungsorientierter Vergütungsbest andteile fehlt bislang in  der Regelversorgung völlig. 
Geradezu zementiert wird eine solche K onstellation durch die Einführung eines m orbi-
ditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA). In Kombination mit dem Ge-
sundheitsfonds erhalten die Krankenkassen künfti g ihr Geld dafür, dass ihre Versicher-
ten krank sind - nicht dafür, dass sie deren G esundheitszustand und Lebensqualität 
verbessern.3 

3.2. Bestimmung von Wirkungsebenen 

In der gesundheitsökonomischen Literatur werden drei W irkungsebenen unterschieden: 
efficacy (Wirksamkeit), effectiveness (Wirkung) und efficiency (Wirtschaftlichkeit).4 Bei 
efficacy handelt es s ich um die Ebene klinischer W irksamkeitsstudien. Hier wird u nter 
kontrollierten Bedingungen, das heißt bei bestmöglicher Indikation und Anwendung, 
untersucht, ob und welche Wirksamkeit mit einer bestimmten medizinischen Interventi-
on verbunden ist. Es geht also um  die Frage,  ob eine bestim mte medizinische Interven-
tion an Stud ienteilnehmern im klinischen Experiment funktioniert bzw. überhaupt den 
gewünschten klinischen Effekt aufzeigt. Da solche klinische Wirksamkeitsstudien stets 
unter Idealbedingungen ablaufen, kann damit zwangsläufig nicht die reale Welt der ärzt-
lichen Versorgungspraxis im Alltag abgebildet werden. Daher s ind positive Ergebnisse 
aus klinischen Studien in einem zweiten Schritt auf ihre effectiveness hin zu verifizie-
ren. Auf der Ebene der effectiveness steht nun die (r elative) Wirkung einer bestimmten 
medizinischen Intervention unter Alltagsbe dingungen im Mittelpunkt  der Betrachtung. 

                                                 
1 Vgl. Müller (2007b) S. 107 f. 
2 Vgl. Nebling (2006a) S. 337. 
3 Diese Einschätzung muss trotz der prospektiven Ausrichtung des Morbi-RSA gelten. 
4 Vgl. Greiner (1998) S. 56 
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Bei Alltagsbedingungen sind etwa Ungenaui gkeiten bei der Indikation, geringere In-
formationsstände von Arzt und Patient über di e entsprechende Intervention sowie auch 
Abweichungen vom Therapieplan durch den Patienten zu berücksichtigen. Die Wirkung 
im alltäglichen Routinebetrieb des Versorgungssystems stellt eine ents cheidende Hürde 
dar. Nur wenn auch auf dieser Ebene eine spürbare positive W irkung für die Patienten 
erzielbar ist, kann der Outcom e de s Vers orgungssystems gesteigert werden. Bei effi-
ciency handelt es sich schließlich um die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, das heißt ob 
die W irkung einer bestimm ten medizinischen Intervention zu  vertre tbaren Kosten  er-
zielbar ist bzw. ob die entstehenden Kosten  die erzielbare W irkung wert sind (Kosten-
Nutzen-Bewertung).1 Für die Erstattungsfähigkeit im  Syste m der GKV, einem  solida-
risch finanzierten Zweig  der Sozialv ersicherung, sollten alle genannten Ebenen positiv 
entschieden sein, bevor es zu einer Le istungsgewährung kommt. Die Ansprüche sind 
insofern summativ. Das Defizit auf  der einen kann nicht durch deutliche Belege auf der  
anderen Ebene kompensiert werden (Abbildung 2).2 

 

Ansprüche an Wirkungsbelege von Gesundheitsleistungen:  
Der Weg der Innovation in das System der GKV 

 

Abbildung 2  

                                                 
1  Einen ersten Vorschlag einer Methodik für die Bewertung von Verhältnissen zwischen Nutzen und 

Kosten im System der deutschen GKV legte das IQWiG am 24. Januar 2008 zur öffentlichen Stellung-
nahme vor. Vgl. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (2008). 

2  Nach dieser Logik muss eine Nutzenbewertung einer Kosten-Nutzen-Bewertung etwa bei Arzneimitteln 
vorausgehen. 
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3.3. Patientenrelevante Endpunkte 

Anhand welcher Kriterien sollte nun ge messen werden, ob und welche W irkung vor-
liegt? Die Auswahl geeigneter Kr iterien ist behutsam vorzunehmen, da damit auch über 
Leben und Tod von Patienten entschieden wird . Durch eine falsche Auswahl von Para-
metern sind in der Medizin bereits folgen schwere Trugschlüsse und Irrtüm er aufgetre-
ten. Anstelle für Patienten relevante Endpunkt e wurden häufig lediglich Surrogate un-
tersucht. Auch wenn in klinischen E xperimenten erwünschte Veränderungen von m ess-
baren physiologischen Param etern erzielbar sind, lässt sich dennoc h beobachten, dass  
für die Patienten relevante Ergebnisse au sbleiben oder gar schädlich sein können. 1 Ta-
belle 1 zeigt exemplarisch ausgewählte Beispiele für solche Surrogattrugschlüsse. Allen 
Ergebnissen gemein ist, dass die Erkenntnisse erst nach der Durchführung von randomi-
sierten kontrollierten Studien (RCT’s) gewonnnen werden konnten.2 

 

Beispiele für Surrogattrugschlüsse 
Behandlungsziel 

(Endpunkt) 
Surrogat-
Parameter 

Intervention Surrogat-
Ergebnis 

Endpunktergebnis 

Prävention von 
Herzinfarkt 

Cholesterin- und 
Blutzuckerspiegel 

Östrogene, 
Gestagene 

Senkung von 
Cholesterin- und 
Blutzuckerspie-
gel 

Zunahme von Herz-
infarkt, Schlaganfall 
und Lungenembolie 

Prävention von 
Harninkontinenz 

Trophik der Uro-
genitalschleimhaut 

Östrogene, 
Gestagene 

Verbesserung 
der Trophik der 
Schleimhaut 

Zunahme und Ver-
schlechterung von 
Inkontinenz 

Verhinderung von 
Lungenkrebs 

Vitaminserum-
spiegel 

Beta-Caroten, 
Vitamin A 

Anstieg des 
Serum-
vitaminspiegels 

Zunahme von Lun-
genkrebs um 28%, 
der Gesamtmortalität 
um 17% 

Prävention einer 
(chronischen) 
posttraumatischen 
Belastungsstörung 

Akzeptanz, Zu-
friedenheit 

Debriefing Zu friedenheit 
mit der Interven-
tion, als hilfreich 
empfunden 

Verzögerung der 
natürlichen Erholung 
auch psychologi-
schem Trauma 

Unfallverhütung 
im Haushalt bei 
Kindern 

Sicherheits-
vorkehrungen im 
Haushalt 

kostenlose 
Ausstattung 
und Beratung 

verbesserte Si-
cherheitsmaß-
nahmen 

Zunahme von Arzt-
besuchen wegen 
Unfallverletzungen 

Tabelle 1          Quelle: Nach Mühlhauser/Meyer (2006) 
 

Im Rahmen der m enopausalen Hormontherapie wurde beispielsweise die Verm eidung 
von Herzinfarkten als Ziel verfolgt. Hier zu wurde die Senkung der Cholesterin- und 
Blutzuckerwerte (= Surrogatparam eter) als In terventionsstrategie ausgewählt. Da ho he 
Cholesterin- und Blutzuckerwerte mit einem erhöhten Herzinfarktrisiko positiv korrelie-

                                                 
1  Vgl. Mühlhauser/Meyer (2006). 
2  Derzeit wird im Zusammenhang mit der Kosten-Nutzen-Bewertung oftmals prinzipiell über die Bedeu-

tung der Studiendesigns gestritten. Dem IQWiG wird vorgeworfen, es kapriziere sich in unangemesse-
ner Weise auf RCT’s, diese würden unter „real life“-Bedingungen nicht durchführbar sein. Die Beispie-
le in der Tabelle belegen wie wichtig sorgfältige RCT’s sind und dass sie – auch bei sozialen Interven-
tionen – machbar sind. Vgl. auch  http://www.campbellcollaboration.org, eine Einrichtung, die Studien 
im sozialen, verhaltensverändernden und erzieherischen Bereich dokumentiert und so Grundlagen für 
eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik legt. 
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ren, erschien eine solche Maßnahm e zunächst als plausibel. Die Intervention bestand in 
der Verabreichung von Östrogenen und Gestag enen (Horm onersatztherapie). D amit 
konnten die Cholesterin- und Blutzuckerwerte tatsächlich gesenkt werden. Später stellte 
sich jedoch heraus, dass diese Maßnahmen eine Zunahme von Herzinfarkten, Schlagan-
fällen und Lungenem bolien bewirkt haben. Die patientenrelevanten Ergebnisse, bezo-
gen auf den Gesundheitszustand und die L ebensqualität, sind also aus S icht der Patien-
ten negativ. In einem  anderen Beispiel so llte durch eine Erhöhung des Vitam inserum-
spiegels (= Surrogatparam eter) die Erkr ankung an Lungenkrebs verhindert werden. 
Durch die V erabreichung von Beta-Caroten und Vitam in A wurde ein A nstieg des S e-
rumvitaminspiegels zwar erreicht, jedoch stiegt dam it auch die Häufigkeit von Lunge n-
krebs um 28 Prozent s owie die Gesam tsterblichkeit (Mortalität) um 17 Prozent. Auch 
hier sind die aus S icht der Patienten relevanten Ergebnisse gemessen in Gesundheitszu-
stand und Lebensqualität negativ zu beurteilen. 

Es zeigte sich, dass vorschnelle Em pfehlungen zur Prävention und Behandlung 
schwerwiegender Erkrankungen wiederholt auf  inadäquate „Evidenz“ gestützt wurden. 
Hinweise aus experimentellen klinischen Studien, die sich lediglich auf  Surrogate be-
ziehen und dabei patientenr elevante Endpunkte (Gesundheitszustand, L ebensqualität, 
Sterblichkeit) ignorieren, können eine bestimmte therapeutische Intervention nicht seri-
ös begründen.1 Wenn mit dem Pay-for-Performance-Ansatz also eine Wirkung honoriert 
werden soll, so darf es sich dabei aussc hließlich um jene W irkungen handeln, die der 
individuelle Patient subjek tiv wahrnimmt und die für sein en Gesundheitszustand rele-
vant sind. Z ur Förderung des Meta-Ziels der GKV sind also harte, patientenrelevante 
Endpunkte anstelle von Surrogatparametern ausschlaggebend. 

3.4. Stellenwert und Rolle der evidenz-basierten Medizin 

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten geklärt wurde was eine Wirkung ist, wie 
und auf welchen Ebenen diese erzeugt wird sowie welche Kriteri en zur Messung einer 
Wirkung heranzuziehen sind, fehlt noch eine Aussage über die Methodik, wie eine Wir-
kung gemessen und gesteuert werden kann. Bei di eser Methodik handelt es sich um  die 
evidenz-basierte Medizin (EbM). B ei EbM h andelt es s ich in erster Lin ie um Verfah-
rensweisen in der klin ischen Medizin, also um medizinische Praxis m it direktem Kon-
takt zu und direkter Verantwortung für den individuellen Patient en. Die Erfahrungen 
und die Nützlichkeit der Methoden strahlen je doch längst auf andere Gebiete aus, so 
dass nicht m ehr nur von evidenz-basierter Me dizin sondern auch von evidence-based 
Nursing etc. gesprochen wird. Angemessen erscheint es ferner auch von einer evidence-
based Healthcare zu sprechen sowie die Fo rderung nach einer evidenzbasierten G e-
sundheitspolitik insgesamt.  

Die EbM selbst ist keine be sondere Therapierichtung, sond ern eine m oderne Methode  
zur Anwendung in allen Therapierichtungen. 2 EbM wird definiert als “the conscien-
tious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the 
care of individual patients. Th e practice of evidence based medicine means integrating 
individual clinical expertise with the best available external clinical ev idence from sys-
                                                 
1  Vgl. Mühlhauser/Meyer (2006) sowie auch Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen (2007). 
2  Vgl. Raspe (2007) S. 15. 
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tematic research.”1 Die Berücksichtigung der Patientenpräferenzen stellt einen weiteren 
Kern dieser Methode dar. „Evidence-based m edicine is the integration of best research 
evidence with clinical e xpertise and  patient v alues“.2 Dabei besteh t EbM aus den  fol-
genden Komponenten: (1) Form ulierung von b eantwortbaren klinis chen Fragen, (2) 
Suche nach der besten externen Evidenz, (3) kritische Bewertung dieser Evidenz bezüg-
lich der Validität und klinischen Relevanz, (4) Um setzung dieser Erkenntnisse in die 
klinische A rbeit und (5) Be wertung der eigenen Leist ung. Als weitere Kom ponente 
werden zud em Zweifel an der b isherigen Vorgehensweise und an der Gültigkeit v on 
herrschenden Lehrm einungen in der Medizin vorgeschlagen. 3 EbM ist keine „Koc h-
buch-Medizin“. Vielmehr kombiniert sie die beste externe Evidenz m it der indiv iduel-
len klinischen Expertise sowie der Sicht de s individuellen Patienten. “Good doctors use  
both individual clinical expertise and the be st available external ev idence, and neither 
alone is enough. W ithout clinical expertise, practice risk s becoming tyrannised by evi-
dence, for even excellen t external evidence may be inapp licable to or  inappropriate for 
an individual patient. Without current best evidence, practice risks becoming rapidly out 
of date, to  the de triment of  patien ts.”4 Die Anwendung von EbM ist für Pay-for-
Performance-Programme von besonderer Bede utung, da m it ihrer Hilfe gesicherte E r-
kenntnisse darüber gewonnen werden, ob ei ne bestimmte m edizinische Intervention 
auch die beabsichtigte W irkung entfaltet (zum Beispiel Senkung der Mortalität, Steige-
rung der Lebensqualität). EbM ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Feststel-
lung, ob die gewünschte W irkung tatsächlich ei ngetreten ist und som it zusätzliche Fi-
nanzströme an die Leistungserbringer ausgelöst werden. 

4. Pay-for-Performance im Gesundheitswesen 
4.1. Vorbemerkungen5 

Bei einer Erhebung der W irkungen muss berück sichtigt werden, dass alle Messm etho-
den per se immer mehr oder weniger unvollständig sind und die tatsächlichen Ergebnis-
se nur näherungsweise erfasst  werden. Messen heißt dahe r auch sim plifizieren. Dies e 
Vereinfachungen müssen bewusst erfolgen, die Limitierungen und Restriktionen sind zu 
reflektieren und bei der Interpretation der Er gebnisse zu berücksichtigen. Es wäre ge-
fährlich, wenn a m Ende  das Messergebnis m it dem (Behandlungs-) Ergebnis an sich 
verwechselt würde. Indikatoren dürfen nicht überschätzt werden. Auch d ie Zusammen-
hänge von Erhebungsmethoden, Messwerten und ta tsächlichen Leistungen sind vor der 
Etablierung wirkungsorientierter Vergütungen systematisch darzustellen. Zu fordern ist 
eine fundierte System atik. Werden die Vo r- und Nachteile einzel ner Verfahren analy-
siert und beschrieben, lässt sich m öglicherweise durch Kombination verschiedener Me-
thodiken die eine oder andere Schwäche vermeiden und die gesamte Erhebungssystema-
tik verbessern. Sicher jedoch wird eine e xplizite Systematisierung vor der oben genann-
ten Gefahr einer Überschätzung (w ie auch der Unterschätzung) de r Indikatoren schüt-
                                                 
1  Sackett et al. (1996). 
2  Sackett et al. (2000. S. 1). Hier findet sich auch die Definition zu den P atienten-Werten: „By patient 

values we mean the unique preferences, concerns and expectations each patient brings t o a clinical en-
counter and which must be integrated into clinical decisions if they are to serve the patient.“  

3  Vgl. Köbberling (2007) S. 3. 
4  Sackett et al. (1996). 
5  Die Ausführungen in Abschnitt 4.1 basieren auf Müller (2002). 
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zen. Eine verantwortungsvolle Anwendung vo n P4P-Programmen erfordert eine fun-
dierte Theorie m it der die Sim plifizierungen, Limitierungen und Anspr üche und Mög-
lichkeiten der Messungen dargestellt werden. 

Wirkungsorientierte Vergütungen sind nicht für alle (medizinischen) Leistungen in der-
selben Weise praktikabel und e mpfehlenswert. Die Anwendung e mpfiehlt sich nur für  
besonders geeignete Verfahren. Es sollten keine Leistungsbereiche und Indikatoren zur 
Erfolgsmessung ausgewählt werden, bei denen im Allge meinen schon ein hoher Zieler-
reichungsgrad gegeben ist. Liegen keine sign ifikanten Verbesserungspotenziale vor, so 
muss ein Pay-for-Performance-Programm in einem solchen Fall erfolglos verlaufen und 
macht daher keinen Sinn. 1 Ferner so llte ein Pay -for-Performance-Programm so ausge-
staltet sein, dass eine Patientenselektion au f Seiten der Leistungs erbringer weitgehend 
ausgeschlossen wird. Um m öglichst in den Genuss einer höheren Vergütung zu kom -
men, besteht für die Leistungserbringer der An reiz, nur solche Patienten bevorzugt zu 
behandeln, bei denen sie die Zielerreichung am wahrscheinlichsten sowie den geringe-
ren Aufwand vermuten. Damit würden die medizinischen Interventionen nicht mehr bei 
jenen Patienten erfolgen, bei denen sie am nötigsten oder dringendsten wären (zum Bei-
spiel Hochrisiko-Patienten).2 In der Folge würde die Outcome-W irkung verfälscht und 
somit das Meta-Ziel der GKV verfehlt.  

In Abhängigkeit der erreichten Qualitäten oder definierten Ziele sind lediglich Vergü-
tungsbestandteile auszu bezahlen. Im  Charak ter der wirku ngsorientierten Vergütu ng 
inhärent ist das Scheitern. Nur so macht wi rkungsorientierte Vergütung überhaupt Sinn. 
Erforderlich ist eine vom Erfolg unabhängige Grundpauschale zur zumindest teilweisen 
Finanzierung der entstehenden Kosten auf Se iten der Leistungserbringer, dam it diese 
sich dem Risiko des Scheiterns überhaupt stellen.  

Es empfiehlt sich die erfolgsabhängigen Ve rgütungsbestandteile als Boni zu konstruie-
ren. Schließ lich is t nich t nur die zu sätzliche A usschüttung im Vergleich zu späte ren 
Rückforderungen angenehm er und psychologi sch vorzuziehen. Die Bonifikation hat 
sich auch in der Administration als weniger aufwendig und weniger s töranfällig erwie-
sen. Rückforderungen sind schwerer zu realis ieren als nachträgliche Auszahlungen an 
die Leistungserbringer, weshalb ein Bonus einem Malus vorzuziehen ist. In den folgen-
den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.3 wird ein Syst em zur wirkungsorientierten Vergütung 
skizziert. 

4.1.1. Garantien 

Je geringer der Evaluati ons-Aufwand zur Bem essung der W irkungen, desto m ehr Res-
sourcen verbleiben für die eigentliche Behandlung. Daher sind möglichst sparsame Ver-
fahren anzustreben. Die einfachste Regelung ist die Vereinbarung einer Behandlungsga-
rantie bemessen an einem eindeutigen und le icht festzustellenden Merkm al. Garantien 
sind freiwillige Gewährleistungsversprechen eines Anbieters, die über den Um fang und 
die Dauer gesetzlich vorgeschriebener Ge währleistungsverpflichtungen hinausgehen. 3 
Die Bereitschaft eines Anbieters, auf seine Leistungen eine Garantie zu geben, ist A us-
                                                 
1 Vgl. Glickman et al. (2007). 
2 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2007), S. 597 f. 
3  Vgl. Poth/Poth (2003) S. 147. 
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druck seiner Überzeugung von der eigenen Qualit ät, da im  Falle schlechter Qualität 
hohe Folgekosten für das Ausb essern von Mängeln entstehen. 1 Die Bereitsch aft, ein e 
Garantie zu geben, ist somit ein Signal für gute Qualität an den Nachfrager.2 Allerdings 
machen Garantien nicht bei allen Arten von medizinischen Behandlungen Sinn, da bei 
medizinischen Leistungen nicht im mer die Möglichkeit zur Nachbesserung besteht und 
der Heilungserfolg nich t allein vom Leistungs erbringer abhängig ist. 3 Dennoch ist der 
Einsatz von Garantien im  Gesundheitswesen nicht ausgeschlossen. 4 Leistungserbringer 
könnten beispielsweise eine Garantie auf eine fehlerfreie Behandlung geben. 

Für Behandlungen aus dem  Bereich der Pr oktologie (Behandl ungen von Darm - und 
Aftererkrankungen) existieren im  Bereich der GKV Vereinbarunge n, die eine Behand-
lungsfreiheit und -zufriedenheit der Patient en im  Zeitraum  von drei Jahren nach de m 
Eingriff garantiert. Erst nach Ablauf de r Garantiezeit und nachdem  der  Nachweis er-
bracht wurde, dass der Patient beschwerdefr ei und zufrieden ist, kommt es zur Auszah-
lung der Erf olgskomponente. Falls Beschwer den in der „G arantiezeit“ auftreten, kann 
der Versicherte den Behandler wechseln. Mi t diesem Modell werden die W ahlmöglich-
keiten des Versicherten nicht eingeschrä nkt, sondern seine Handlungsoptionen erw ei-
tert. Im Falle eines Vertrauensverlustes kann  er den Behandler wechseln, der ursprüng-
liche Leistungserbringer erhä lt keine Erfolgspräm ie. Falls Rezidivbehandlungen not-
wendig werden und der Patien t weiter bei di esem Behandler bleiben will, gehen  die 
Behandlungskosten zu Lasten des Behandlers: eine typische Garantieleistung. 

4.1.2. Patientenurteile 

Nachdem der Patient lange Zeit bei der m edizinischen Versorgung nur als Objekt be-
handelt wurde, wird er derzeit als eigenständig handelndes Subjekt entdeckt. 5 In de r 
Gründung und Anerkennung dieser Patientensouver änität mag noch so manche bislang 
nicht erschlossene Rationalisierungsreserve  des Gesundheitswesens liegen. Nach der 
Stärkung der Patientenrechte ist es nur konseq uent, die Patienten bei der Erfolgsm es-
sung von medizinischen Behandlungen aktiv mit einzubeziehen. W er sollte über das 
persönliche Befinden profund Auskunft ge ben können, wenn nicht die Betroffenen 
selbst? Die Patien tenzufriedenheit selbst ist a ls Outcome-Parameter erns t zu nehm en.6 
Vergleiche von subjektiven Angaben m it denen vergleichsweise harter Laborwerte und 
Funktionsparameter belegen die Plausibilität und Konsistenz der Pa tienteneinschätzun-
gen. Von daher lag es nahe, auch vor de m Hintergrund des Selb stverständnisses als  

                                                 
1  Vgl. Woratschek (2001) S. 266. 
2  Vgl. hierzu das Beispiel von Friedman (1996) S. 276: “My friend Ami Glaser came up with one solu-

tion to this problem. When he found a se condhand car he wanted, he asked the dealer if, for an a ddi-
tional payment, he would provide a one-year warranty. When the dealer refused, Ami went to another 
dealer. At least he found one willing to sell a suitable car with a warranty. 'All right', Ami said, 'I'll take 
the car. I don't want the warranty'”. 

3  Vgl. Kuchinke (2000) S. 23. 
4  Im Rahmen der I ntegrierten Versorgung wurden Garantien z. B. für Hüft- und Knie-Totalendoprothe-

sen sowie bei kardiochirurgischen Eingriffen vereinbart. Vgl. Kutschker (2004) S. 129 f. 
5  Die Patienten wurden“ wiederentdeckt“ - so d er Untertitel einer Publikation zum Thema Patientensou-

veränität. Vgl. Helmert/Schumann/Jansen-Bitter (2002). 
6  So lässt sich  zu verlässig auf  der Basis von Patien tenurteilen d er Er folg vo n Operationen b eurteilen. 

Vgl. Bitzer et al. (1999). 
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„Anwalt der Versicherten“, die subjektive Pa tientenzufriedenheit als eine erwünschte 
Wirkung fe stzuschreiben und diese bei den Pa tienten selbst zu erheben. Modellhaft  
wurde dieses Verfahren bei der Bewertung und Vergütung der Kniegelenks-Rehabili-
tation praktiziert. Die Behandlungen wurde in  Abhängigkeit von den Therapie-Erfolgen 
vergütet. Der Erfolg bem aß sich anhand der Zielerreichung nach bestimmten Funkti -
onsparametern, wie der Möglichkeit, unbesc hwert Treppen zu steigen, der Beugefähig-
keit des Knies, und ganz wesentlich auch durch die vom  Patienten berichteten Zufrie-
denheit mit dem Behandlungsergebnis. 

4.1.3. Goldstandard: Vergleich von Interventions- und Kontrollgruppe 

In Programm en zur Behandlung von Rückenerkrankungen oder psychosom atischen 
Erkrankungen konnten in der Vergangenheit wi rkungsorientierte Vergütungsbestandtei-
le etabliert werden. Im  Rahmen eines Inte nsivprogrammes sollte das Ziel erreich t wer-
den, im  Vergleich zur herkömm lichen Vers orgung besser abzuschne iden. Die bess ere 
Versorgung wurde angenommen, falls sich die Ausgaben für das Krankengeld sowie für 
weitere Krankenhausaufenthalte in eine m Zeitraum  von 18 Monaten gegenüber einer 
Vergleichsgruppe mit Standardtherapie um 30 Prozent reduzieren ließen. Hier wird der 
simplifizierende Ansatz deutlich. Mit der Festlegung der Parameter „Krankengeld“ und 
„Krankenhausaufenthalte“ wurden viele weitere Aspekte aus geklammert (zum Beispiel 
Patientenzufriedenheit, volkswirtsch aftliche Bed eutung du rch die Reduktion d er A r-
beitsunfähigkeit etc.). Die modellhafte Vereinfachung wurde damit begründet, für beide 
Vertragspartner akzeptable sowie insbesonde re auch handhabbare W irkungsindikatoren 
zu vereinbaren. Die Zielerreichung wurde von einem unabhängigen und neutralen D rit-
ten, einem Treuhänder, in diesem Fall einem wissenschaftlichem Institut, bemessen. In 
Abhängigkeit von der Z ielerreichung wurde ei n Bonus in H öhe von 10 Prozent ausbe-
zahlt. 

4.2. Internationale Erfahrungen: Beispiele aus Großbritannien und den USA 

In Großbritannien wurde im  Jahr 2004 vo m nationalen staatlichen Gesundheitssystem 
(NHS) ein System  der wirkungsorientierten Vergütung in Hausarzt-P raxen etabliert. 
Anhand von 146 evidenzbasierten Qualitätsin dikatoren bei 10 chronischen Erkrank un-
gen wird die Behandlungsqualität bem essen. Die teilnehm enden Ärzte konnten nach 
Nachweis durch dieses System  ihre Einkomm en um bis zu 25 Prozent verbessern. Ins-
gesamt sind die Erfahrungen nach den ersten  Evaluationen positiv, ein Großteil der teil-
nehmenden Ärzte erreicht nachweislich die geforderten Qualitätsniveaus und hatte da-
mit Anspruch auf die zusätzlichen Zahlungen. A llerdings wird zusätzlicher Forschungs-
bedarf insbesondere hinsichtlich der Effekt e diskrim inierender  Patientenselektionen 
gefordert.1  

In den Vereinigten Staaten bereitet das Gesundheitsministerium ein „value based pay-
ment" der Medicare K rankenhäuser ab dem  Jahre 2009 vor. 2 Schon heute existieren 
umfängliche Erfahrungen m it der Bem essung der Qualität einzelner A nbieter von Ge-

                                                 
1 Vgl. Doran et al. (2006). 
2 Vgl. Epstein (2006). 
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sundheitsleistungen und der öffentlichen Darstellung der Ergebnisse (public reporting).1 
Die Integrated Healthcare Organisation (I HA) hat dazu im  Jahr 2002 ein Referenzpro-
jekt begonnen,2 dessen Laufzeit mittlerweile bis in das Jahr 2010 verlängert wurde. Dort 
nehmen 35.000 Ärzte, sechs Krankenversiche rungen mit über 7 Millionen Versicherten 
teil. Ziel des Referenzprojektes ist es, ein Set an Performance Kennzahlen zu erproben, 
die Verfahren zur wirkungsorie ntierten Vergütung zu praktiz ieren und die öffentliche 
Berichterstattung über die Qualität der am  Gesundheitssystem Beteiligten um zusetzen. 
Die Maßzahlen zur Bem essung der Perform ance umfassen die Bereic he klinische Per-
formance, Patientenzufriedenheit und auch da s vielleicht seltsam anmutende Kriterium 
„Ausmaß des EDV-Einsatzes “. Das Ziel dies es letzen Kr iteriums ersc hließt sich, be-
denkt man, dass als Ziel des Referenzprojekts  auch die Förderung der IT-Strukturen i n 
den USA verfolgt wird. Der Be reich „klinische Performance“ geht zu 50 Prozent in das  
Gesamtergebnis ein. Hierunter ist das Ma nagement von chronischen E rkrankungen wie 
Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf -Erkrankungen oder die Durchführung von Prä-
ventionsmaßnahmen zu Brustkrebs, Impfung bei Kindern oder Gebärmutterhalskrebs zu 
verstehen. Die Patientenzufriedenheit träg t ein Gewicht von 30  Prozent zum  Gesamt-
score bei und them atisiert die Kommunikati on mit dem Arzt, den Um stand der Bereit-
stellung notwendiger fachärztli cher Betreuung, die zeitliche  Versorgung wie auch eine 
Einschätzung der Qualität insgesam t. Das Ausmaß des EDV-Einsatzes g eht zu 20 Pro-
zent in  den  Gesam tscore ein.  Im  Internet werden die Erg ebnisse p räsentiert. Alleine 
über das Public Reporting sind Steuerungseffekte bei den Nachfragenden zu vermuten. 

4.3. Umsetzung von Pay-for-Performance in der deutschen GKV 

Wie m it dem  syste mtheoretischen Modell des Versorgungssystem s gezeigt, wird der 
Outcome durch den Input und Throughput (V ersorgungsstrukturen, Versorgungsprozes-
se) beeinflusst. In der GKV werden Input  und Throughput weitestgehend auf der Meso-
Ebene von den Verbänden gesteuert. Versor gungsverträge werden zwischen den Ver -
bänden der Krankenkassen und den Verbänden der Leistungserbringer verhandelt, m it 
Gültigkeit für jede einzelne Krankenkasse und jeden einzelnen Leistungserbringer, wes-
halb diese Verträge als Kollektivverträge bezeichnet werden. Bei Kollektivverträgen gilt 
die gesetzlich fixierte Handlungsmaxim e "ge meinsam und einheitlich", so dass eine  
Krankenkasse in diesem Rahm en keine Möglichkeit besitzt, ihr Versorgungsangebot zu 
differenzieren und som it selbst E influss au f das Outcom e der Versorgungsleistung zu 
nehmen. Ne ben dem  Kollektivvertrag existiert  weite rhin der Bere ich des se lektiven 
Kontrahierens, welcher seit dem  Ge sundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) von 2004 
deutlich an Bedeutung gewonnen hat. 3 Selektives Kontrahieren bedeutet, dass einzelne 
Akteure (sowohl auf Seiten de r Krankenkassen als auch auf  Seiten der Leistungserbrin-
ger) ihren Vertragspartner jeweils selbst auswählen und m it diesem  individuelle Ver -
einbarungen in den Ve rsorgungsverträgen aushandeln können. Entsprechende Hand-
lungsfelder in der GKV sind im  Wesentlichen die Integrierte Versorgung, die hausarzt-
zentrierte Versorgung (Hausarztm odelle), be sondere am bulante ärztliche Versorgung, 
Arzneimittel-Rabattverträge, Hilfsmittelversorgung sowie Modellvorhaben. Im Rahmen 
                                                 
1 Vgl. etwa. Iha.ncqa.org/reportcard. 
2  Vgl. Emmert/Schöffski (2007). 
3  Manche Ve rsorgungsmanagement-Strategien sehe n dari n nebe n der Auflösung der ambulanten un d 

stationären Sektoren einen Megatrend der Entwicklung in den nächsten Jahren. 
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des selektiven Kontrahierens haben Kr ankenkassen den benötigten Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum, um Input und Thr oughput individuell beeinflussen und damit 
Werte sowohl für die Versic herten als auch f ür die kont rahierten Leistungserbringer  
generieren zu können. 1 Selektive Versorgungsverträge st ellen also die Basis für eine 
einzelne Krankenkasse dar, um  Pa y-for-Performance-Ansätze zu entwickeln und zu 
implementieren. 

4.4. Ausgewählte Beispiele der Techniker Krankenkasse (TK) 
4.4.1. Universitätsklinikum Mannheim: TK-Partner für Qualität 

Das Universitätsklinikum Mannheim hat als erstes Krankenhaus in Baden-W ürttemberg 
mit der TK eine Zielvereinbarung über di e B ehandlungsqualität abgeschlossen. Die   
Universitätsklinik legt d amit Daten über ih re medizinischen Erge bnisse in einem  Um-
fang offen, der weit über die gesetzlichen Pf lichten zur Q ualitätsberichterstattung hi-
nausgeht. Gleichzeitig vergleicht das Klinikum die eigenen Ergebnisse der Krankenver-
sorgung m it über 20 anderen Großkliniken in Deutschl and und auf Basis bundesw eit 
erhobener Werte zur Qualitätssicherung. Auch diese Vergleichswerte finden Eingang in 
die Zielvereinbarung m it der TK. Ziel ist es, die Behandlungsqualität auf das höchst-
mögliche Niveau zu steigern. Jeder Patient  soll die Gewissheit haben, in einem  Kran-
kenhaus versorgt zu werden, das ein Maxi mum tut, um  Offenheit  und Verlässlichkeit 
über die  medizin ische Qualitä t he rzustellen. D amit lief ert das Unive rsitätsklinikum 
Mannheim allen Patienten und ihren Angehörigen sowie den einweisenden Ärzten einen 
tiefen Einblick in die Q ualität seiner Arbeit . Dies ist für ein Krankenhaus alles andere 
als selbstverständlich, weil es sich  auch kritischen Fragen s tellen muss. Es schafft aber 
auch ein besonderes Vertrauensverhältnis. Sechs Krankheitsbilder und Behandlungsver-
fahren wurden als erster Schritt für dieses Vorhaben ausgewählt. Sie sind aufgrund ihrer 
Häufigkeit für die Bevölkerung besonders interessant: Geburte n, Herzerkrankungen, 
Brustkrebs, Knie- und H üftprothesen, Schlaganfall und Erkrankungen der Galle. Quali-
tät sichtbar zu machen heißt: Medizinische und pflegerische Qualität zu m essen und zu 
vergleichen. Um dies zu erm öglichen, sind Qualitätsmessinstrumente (Qualitätsindika-
toren) notwendig, die speziell auf das zu be urteilende Krankheitsbild abgestimmt sind. 
Die Bundesgeschäftsstelle Qualitäts sicherung (BQS) erstellt jährlic h einen Qualitätsre-
port, der anhand ausgewählter Aspekte aufzeigt , wie e rfolgreich die Patienten in deut-
schen Krankenhäusern versorgt werden. 2 Bewertet wird d abei auf  Basis  intern ational 
üblicher Methoden. Am Beispiel künstlicher Gelenke werden hier zwei Qualitätsindika-
toren und die Vergleichswerte vorgestellt. 

Gelenkerkrankungen beeinträchtigen den Patienten durch Schmerzen und Funktionsein-
bußen erheblich in seiner Le bensqualität. Bei hochgradig em Gelenkverschleiß ist der 
Einsatz künstlicher Gelenke die Behandlungs methode der Wahl. Als Qualitätsind ikato-
ren für Knie- und Hüft-Endoprothesen werden be trachtet: (1) Luxation (Hüfte): Kam es  
zur Ausrenkung des eingesetzten Hüftge lenkes? und (2) Nachblutung/Bluterguss 
(Knie): Kam es nach der Operation zu Nachblutungen, die den Heilungsprozess nachtei-
lig beeinflussten? Tabelle 2 vergleicht die entsprechenden  Werte der Universitätsklinik 
Mannheim mit den BQS-Werten. 
                                                 
1 Vgl. Nebling (2006b). 
2 www.bqs-qualitaetsreport.de 
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Qualitätsindikatoren bei Hüft- und Knie-Endoprothesen 
 Uniklinik Mannheim BQS-Wert 

Luxation (Ausrenkung) 0,40% 0,79% 

Nachblutungen Knie 0,90% 2,69% 

Tabelle 2                Quelle: bqs-qualitätsreport 

 

Die Werte der Tabelle zeigen, in wie vielen  aller relevanten Fälle Komplikationen hin-
sichtlich des jeweiligen Qualitätsindikators aufgetreten sind. Hier zum Beispiel Hüftge-
lenk: von 100 Operierten renken sich nach de r OP nur 0,40 wieder aus. Treten nach der  
Operation möglichst w enige Luxationen auf, gilt d ies als ein Beleg für hohe Qualität. 
Liegen die W erte der a usgewählten Qualitä tsinikatoren übe r den BQS-W erten, dann 
zahlt die TK als Belohnung hierfür einen B onus zur vereinbarten Vergütung. Dieses 
Konzept der erfolgsabhängigen Vergütung in  der Hüft- und Knie-Endoprothetik nutzt 
die TK neben ihrem  Vertragspartner in Ma nnheim ferner auch m it weiteren Vertrags-
partnern an den Standorten Bendorf, B onn, Ei senberg, Essen, Karlsbad-Langenstein-
bach, Mülheim, München und Regensburg. 

4.4.2. Integrierte Versorgung für Schmerzpatienten 

Akute Schmerzen erfüllen immer auch eine  sinnvolle und lebenserhaltende Funktion. 
Wird der Schm erz jedoch chronisch, entwic kelt er eine Eigendyna mik, die den Patien-
ten körperlich und seelisch zerm ürben kann. Ein Grund für die TK, in der Schm erzthe-
rapie neue Wege zu gehen. Rücken- und W irbelsäulenerkrankungen verursachen jähr -
lich rund 30 Millionen Krankheitstage. Um diese Zahl zu verringern, hat die TK mit der 
Deutschen Gesellschaft für Schm erztherapie (DGS) ein neues bundesweites Behand-
lungskonzept zur Integrierten  Versorgung vereinbart. Das interdisziplinäre Konzept  
sieht eine vierwöchige intensive Schmerzbehandlung sowie Physio- und Psychotherapie 
vor. Der Vertrag beinhaltet erstm als eine erfolgsabhängige Ver gütung. Ist der Patient  
nach vier Wochen wieder arbeitsfähig und bl eibt dies innerhalb der nächsten sechs Mo-
nate, erhält der Arzt einen Bonus in Höhe  von 10 Prozent auf die vereinbarte Vergü-
tung. Wird das Behandlungsziel nach acht W ochen nicht erreicht, wi rd die vereinbarte 
Vergütung hingegen um  5 Pro zent gekürzt. Nach ersten Auswertungen (Zeitraum : 
07/2005 bis 11/2007) verläuft da s Behandlungskonzept sehr erfolgreich. Über 90 Pr o-
zent der Teilnehm er kehren direkt nach der Therapie (nach vier b zw. acht W ochen) an 
den Arbeitsplatz zurück – ein Vierteljahr fr üher als die Patienten der K ontrollgruppe. 
Von 382 Patienten war bei 224 (58,6 Prozent) nach vierwöchiger Therapie sowie bei 
weiteren 132 (34,6 Prozent) nach achtwöchige r Therapie ein Behandl ungserfolg festzu-
stellen. Innerhalb der ersten vier W ochen brachen 12 Patienten (3,1 Prozent) die Thera-
pie ab, während sich bei 14 Patienten (3,7 Pr ozent) auch nach achtwöchiger Therapie 
noch kein Behandlungserfolg einstellte. Im  letzteren Falle wurde jeweils ein Malus er-
hoben. Von den 224 Patienten, bei denen bereit s nach vierwöchiger Behandlung wieder 
Arbeitsfähigkeit erreicht wurde, bestand di ese in 167 Fällen (75,6 Prozent) auch nach 
sechs Monaten noch fort. Für diese Fälle wird jeweils ein Bonus ausgezahlt. Dieses 
Versorgungsprogramm wird bislang an folg enden Standorten angeboten: Berlin, Bre-
men, Chemnitz, Göppingen, Ham burg, Hannover,  Kiel, Köln, Krefeld, Ludwigshafen, 
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Marburg, München, Nürnberg, Re mscheid, Wiesbaden/Mainz und W uppertal. Eine 
sukzessive Ausweitung befindet sich in Planung. 

4.4.3. Pay-for-Performance in der Herzchirurgie 

Auch im Bereich der Herzchirurgie engagiert sich die TK um eine Versorgungsoptimie-
rung. Nachdem die TK in der Herzchirurgie mit Kliniken K omplexpauschalen verein-
bart hat, gibt es nun in diesem  Bereich eben falls erste Verträge m it einer erfolgsorien-
tierten Vergütung, die in einem  Ve rbund gemeinsam mit weiteren Krankenkassen ge-
schlossen wurden. Das Konzept verfolgt dabei in seinen Grundzügen die gleiche Vor-
gehensweise, wie sie bei der Hüft- und Knie-Endoprothetik zur Anwendung kommt.  

Für die Versorgung in den Akutkrankenhäusern werden Qualitätsziele aus der Herzchi-
rurgie, der interventionellen Kardiologie und der Herzschrittmachertherapie vereinbart. 
Der Grad, m it dem diese Qualitäts ziele erreicht werden, wird dur ch die Ergebnisse der  
Krankenhäuser für definierte Qualitätsindikatoren der BQS ermittelt. Referenzwerte, die 
von der BQS definiert wurden, beschreiben die für die Teilnahm e an diesem  Vertrag 
von den Krankenhäusern geforderten Ergebnis werte für d ie BQS-Qualitätsindikatoren. 
Das Erreichen von festgelegten Best-practic e-Werten ermöglicht den Krankenhäusern 
die Gewährung von zusätzlichen V ergütungsbestandteilen. Eine m öglichst geringe In-
Hospital-Letalitätsrate is t ein Beispiel f ür ein Qualitä tsziel. Die In-Hospita l-Letalität 
erfasst a lle Patien ten, d ie während des gleichen stationä ren Aufenthaltes im  Kranken-
haus versterben, ohne Angaben zum jewe iligen Todeszeitpunkt. Als Grundgesamtheit 
werden alle  Patien ten b etrachtet, die in ih rer ersten Operation isoliert koronarchirur-
gisch operiert wurden und bei denen die OP-Dringlichkeit „elek tiv/dringlich” f estge-
stellt wurde. Der Referenzwert beträgt hier ≤ 5,0 Prozent, der Best-practice-Wert ≤ 2,41 
Prozent. Ein weiteres Qualitätsziel ist das seltene Auftreten eine r postoperativen Medi-
astinitis. Die Mediastinitis –  die  Infektion des Mittelfellraums im Brustkorb – ist eine 
schwere und potentiell lebensbedrohliche Komplikation in der Herzchirurgie. Sie tritt in 
1 bis 4 Prozent aller Operationen au f. Die Leta litätsrate (Sterblichkeit) wird m it bis zu 
25  Prozent angegeben. Gezählt werden alle Pa tienten, die in ihrer ersten Operation iso-
liert koronarchirurgis ch versorgt und der CDC-Risi koklasse O nach NNIS (National 
Nosocomial Infections Surveillance der Ce nters for Disease Control (CDC)) zugere ch-
net wurden. Der Referenzwert beträgt hier ≤ 2,9 Prozent, der Best-practice-W ert ≤ 0,55 
Prozent. Die vereinbarten Zielwerte we rden den durchschnit tlichen BQS-Bundes-
Ergebnissen entsprechend jährlich angepasst. 

5. Pay-for-Performance als Instrument in der Jugendhilfe? - Anmerkungen und 
Anregungen zur Übertragbarkeit  der Konzepte 

Überall drängend und unausweichlich ist die Beantwortung der Frage nach effizienter  
und gerechter Mittelverwendung, ob es sich nun um die Behandlung von Patienten, um 
die Pflege alter Menschen oder um  Leistungen der Jugendhilfe dreht. Die Herausforde-
rungen ähneln sich. Von daher mag ein Vergleich der Erfahrungen in den verschiedenen 
Teilbereichen, „ein Blick über den Zaun“, hilfreich sein – nicht m it dem Ziel, Verfah-
rensweisen zu kopieren, sondern um Anre gungen für die eigenen typischen Herausfor-
derungen zu erhalten; ein Systemvergleich, von dem beide Seiten profitieren. 
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Als axiomatische Überlegung gilt die prinzipiel le Vergleichbarkeit der Dienstleistungen 
im medizinischen Bereich und in der Juge ndhilfe. Dienstleistungen können anhand der 
drei Dimensionen „Verhaltens- bzw. Qualität sunsicherheit“, „Individualität“ und „Inte-
grativität“ typologisiert werden. Bei Gesundhe itsdienstleistungen wie auch bei Leistun-
gen der Jugendhilfe handelt es sich um  komplexe Dienstleistungen. Ein hoher Grad an 
Verhaltens- bzw. Qualitätsunsicherheit ergibt  sich aus der Tatsache, dass die Leistung 
im Vorfeld keiner Qualitätsbeurteilung unterzogen werden kann, da sie noch nicht exis-
tiert. Aufgrund des hohen Anteils an Individual ität (sowie auch Inta ngibilität) kann nur  
bedingt auf Erfahrungen anderer Leistungsnutzer zurückgegriffen werden. Ferner spielt 
auch in beiden Bereichen der Leistungsnachfrager, als externer Faktor an dem die Leis-
tung erbracht wird, für die Dienstleistungspr oduktion und deren Erfolg eine erhebliche  
Rolle. Es liegt dem nach ein hoher Grad an In tegrativität vor, so dass der Leistungsnut-
zer (Patient bzw. Hilfeem pfänger in de r Jugendhilfe) als Co-Produzent fungiert. 1 So  
setzt zum Beispiel die erfolgreiche Behandlung des juvenilen Diabetes eine hohe Mitar-
beit und weitgehendes W issen des Patienten voraus; der Erfolg der Behandlung resul-
tiert im Wesentlichen von einem aktiven Gesundheitsmanagement des Diabetikers. Die 
Fähigkeiten des eigenen Gesundheitsm anagements, wie etw a das E inhalten einer D iät 
und bestimm ter Bewe gungsgewohnheiten wird im W esentlichen von der (elterlich-
häuslichen) Um welt prädestin iert. Der Erf olg der professionelle n Intervention hängt 
damit vom Hilfeempfänger wie auch von der Umwelt ab (m it dieser Feststellung wird 
keineswegs der substantielle Einfluss der professionellen Hilfen in Abrede gestellt (vgl. 
hierzu die Frage der Kausalität in Abschnitt  2.2) – Kennzeichen, di e in besonders typi-
scher Ausprägung auch für die Jugendhilfe zutreffen. 

Die Erfahrungen im Gesundheitswesen sind in  bestimmtem Umfang auf die Arbeitsbe-
reiche im sozialen Bereich übertragbar. W eitere gemeinsame Merkmale sind die Orien-
tierung an einem humanen Leitbild aber auch die Definition als Wirtschaftsleistung, die 
einem ökonomischen Kalkül unterliegt. Es gelten die Prinzipien, wonach ein maximaler 
Erfolg mit den gegebenen Mitteln zu  erreichen und die Arbeit eben auch in Geldeinh ei-
ten zu bewerten ist. 

In den die Medizin und Jugendhilfe charakterisierenden Merkmalen existieren graduelle 
jedoch keine kategorialen Unterschiede – es  gibt m ehr Ge meinsames als Trennendes. 
Eine Haltung, die dagegen das Trennende betont und einen spezifischen einm aligen 
Anspruch vertritt, begründet eine Unvergleichbarkeit des Themenfeldes und verbaut die 
Chance, durch einen System vergleich wichtige Anregungen für die W eiterentwicklung 
der Teilbereiche zu erhalten. Die Ähnlichke iten betreffen den Charakter der erbrachte n 
Leistungen zur Erreichung der gesetzlich vorgeschriebenen Ziele. Die Leistungen zur 
Erreichung der Ziele in der GKV na ch dem SGB V wie der Jugendhilfe nach SGB VIII 
lassen s ich im  Kern als  kom plexe Interventionen verstehen. 2 Die Zielerreichung ist 
nicht streng deterministisch in dem Sinne, dass mit einer Intervention A sich zwangsläu-
fig ein Effekt B erzielen ließe, vielm ehr handelt es sich um probabilistische bzw. statis-
tische Aussagen.  

                                                 
1 Vgl. hierzu ausführlich Woratschek (2001). 
2 Vgl. Lenz et al. (2007). 
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Die professionellen Selbstverstä ndnisse der Akteure in Juge ndhilfe wie auch im Medi-
zinbetrieb ähneln sich. Die Furcht einer Deprofessionalisierung durch P4P-Programme 
wiegt schwer und blockiert oft genug konstr uktive Diskussionen. Die Analysen unter 
professionssoziologischem Fokus und Char akterisierung der Ak teure sind daher von 
großem Wert für die Lösung der anstehenden Aufgaben in der GKV wie in der Jugend-
hilfe.1 Die Gestaltung der m edizinischen Ve rsorgung der Bevölkerung wie auch die 
Umsetzung der Jugendhilfe steht vor der Aufgabe, prinzipie ll begrenzte M ittel optimal 
einzusetzen. Die Fragen der Rationalisierung im Sinne der Effizienzsteigerung wie auch 
der Leistungsbeschränkung, 2 also einer expliziten ve rantwortungsvollen Rationierung, 
stellen sich in beiden Leistungsgebieten in derselben Art und Weise.  

Bei einer Betrachtung des The mas wirkungsor ientierte Vergütung fallen sehr frühe, 
innovative und weitreichende Ak tivitäten im Bereich der Ju gendhilfe auf. Bereits Ende 
der 1990er Jahre wurde das Thema intensiv im Bereich der Jugendhilfe diskutiert.3 Die-
se frühe Beschäftigung schuf Grundlag en für ein Bundesm odellprogramm zur wir-
kungsorientierten Vergütung in der Jugendhilfe.4 Ein Programm, dessen Ziele im Koali-
tionsvertrag der großen Koa lition explizit Erwähnung finden. 5 Die Entwicklung und 
Erprobung einer wirkungsorientierten Gest altung und Steuerung von erzieherischen 
Hilfen ist das zentrale Ziel des Bundesm odellprogramms „Wirkungsorientierte Jugend-
hilfe“. Interessanterweise nahm  es den Ansc hein, als ob bereits abgeschlossene, aber 
wiederbelebte Grundsatzdiskussionen über die prinzipielle Machbarkeit die Umsetzung 
des Projektes behinderten. Bei der Um setzungsdynamik scheint es K onjunkturen zu 
geben und es ist sicher spannend zu be obachten, welche Entwicklung das Programm 
nimmt und welche Ergebnisse letztendlich erzielt werden. 

Mittlerweile liegen eindrucksvolle Zwischenergebnisse vor. Für die GKV sind die Er-
gebnisse hoch relevant. So wurden beispi elsweise im  „Braunschweiger Tandem “, be-
stehend aus der Stadt Braunschweig und der Rehnenhof-Stiftung, die W irkungsannah-
men de finiert und die dazugehörigen  Indikatoren nach den SMART 6-Anforderungen 
operationalisiert. So wir d als  Ziel e ine par tnerschaftliche Zusammenarbeit mit den El-
tern als Co-Produzenten definiert und als Indikator festgeschrie ben: m ind. 75 Prozent 
der Eltern geben eine überdurchschnittliche Zufriedenheit an.7 Die Definitionen wurden 
vertraglich geregelt. Die Zielerreichung nimmt Einfluss auf den Mittelfluss.  

                                                 
1  Vgl. Otto et. al. (2007). 
2  Vgl. Müller (2008). 
3  Vgl. hierzu die sog. „Magdeburger Gespräche“ - dokumentiert unter http://www.jsbgmbh.de/service/ 

downloads/#magdeburg 
4  Informationen unter: http://www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de/ 
5  „Jugendhilfe sollte sich auch unter Effizienzgesichtspunkten entsprechend weiter qualifizieren; drin-

gend muss die Lücke im Bereich der Jugendhilfe-Wirkungsforschung geschlossen werden; Jugendhilfe 
muss ihre Erfolge auch mit „harten Fakten“ beweiskräftiger machen“ Koalitions-Vertrag von CDU, 
CSU und SPD vom 11. November 2005, S. 126. Zu lesen unter: 
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/koalitionsvertrag,property=publicationFile.pdf. 

6  SMART Kriterien für Zielsetzungen: Spezifisch, Messbar, Anspruchsvoll, Realistisch, Terminiert 
7  Herrn Winkler (Stadt Braunschweig) und Herrn Lampe (Remenhof-Stiftung) danken die Autoren für 

Informationen und die Überlassung von Vortragsfolien zu den Ergebnissen des Braunschweiger Mo-
dells; Vortrag vor dem Beirat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum 
Bundesmodellprojekt Wirkungsorientierte Jugendhilfen am 19.09.2007. 
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Ein Austausch zwischen den Tätigkeitsfeld ern SGB V und VIII is t zu fordern sowie  
bisherige Kontakte zu würdigen. Bedauerliche rweise ist das gegens eitige Inte resse an 
den Entwicklungen wirkungsorientierter Entg eltsysteme noch (zu) gering ausgeprägt. 
Dies gilt auf beiden Seiten, bei Jugendhilfe und auf Seiten der GKV.  

6. Fazit 

Die Wirkungen der Aktivitäten im  Gesundheitswesen wie in der Jugendhilfe basieren 
auf komplexen Interventionen, mit der Folge, dass eine bestimmte Wirkung nicht allein 
auf eine einzige bestimmte Aktion zurückzuführen ist. Die Umsetzung der Paragraphen 
1 im SGB V (GKV) wie im  SGB VIII (Jugen dhilfe)1 erfordert mehr als die heute übli-
che Praxis „paragraphen-rekur rierender“ E inzelleistungen. Die typischen Einzelleis-
tungsvergütungen in der GKV wie in der Juge ndhilfe widersprechen dieser Logik. Sie  
laufen dem Charakter der Arbeit in Medi zin wie Jugendhilfe und den generellen Ziel-
setzungen zuwider. Die Orientierung eine s Vergütungssystems an den Ergebnissen der 
Arbeit ist angem essener und auch gerechter. E s liegt ein S ystemfehler vor, sofern die 
finanziellen Anreize den Input fördern anstelle des angezielten Outcom es (vgl. Abbil-
dung 1). 

So überzeugend dieser Grundgedanke auch sein  mag, so wenig zeigt er praktische Kon-
sequenzen. Ein gewichtiger Grund für di e mangelnde Umsetzung von wirkungsorien-
tierten System en besteht darin, dass sie nur schwer zu entwickeln u nd anspruch svoll 
umzusetzen sind.2 Einige Aufgaben sind bislang ungelö st. Da die Aufgaben in den Ar-
beitsbereichen von Jugendhilfe und GKV ähnlich sind, ist vor dem  Anspruch einer ef-
fektiven Mittelverwendung ein engerer Aust ausch bis hin zu gem einsamen oder zumin-
dest vernetzten Arbeiten in den beiden Ge bieten der sozialen Sicheru ng anzustreben. 
Die zu bewältigenden Aufgaben bestehen be ispielsweise darin, die einzelnen Indikato-
ren und die Erhebungs- wie Auswe rtungs-Systematik so zu entwickeln, dass sie das 
messen, wa s sie m essen sollen. Erfasste W irkungen bilden nur einen Ausschnitt der  
Effekte ab. In diesem  simplifizierenden Modell 3 muss sichergestellt sein,  dass d ie ge-
messenen Ausschnitte repräsentativ und relevant  für die anvisierten Outcom es sind und 
nicht etwa das Gegenteil gefördert wird.4 Diese Fragen zur Validität des Indikatorensys-
tems sind zu ergänzen um die Fragen der Reliabilität und Sensitivität. Neben einer prin-
zipiellen expliziten und theore tisch fundierten Systematik der zu bem essenden Wirkun-
gen sind weitere Regularien fü r die Praxis notwendig. Dies e betreffen etwa die Erhe-
bung wie auch die Präsentation der Indikatoren, die qualitätsgesichert und standardisiert 
zu erfolgen haben. Letztlich geh t es auch um die Rechenschaftspflicht und Verantwort -
lichkeit der Autoren und Urheber entsprechender Studien und Analysen. Diese Anforde-
rungen sind in den Bereichen der Finanzve rwaltung geregelt (Börsenberichte; GA AP: 
                                                 
1  § 1  Abs. 1  SGB VIII: „Jeder junge Mensch hat ein  Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ Zu §  1 S. 1  SGB 
V vgl. Abschnitt 2.1. 

2  An dieser Stelle drängt sich die stoische Weisheit auf: „Nicht weil die Dinge so schwierig sind, wagen 
wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig“ (Seneca). 

3  Auch di e Et ymologie des B egriffes verweist auf di eses Kennzeichen e ines ve rkleinerten u nd damit 
vereinfachten Maßstabes, welcher nicht al le At tribute des  Originals, sondern nur diejenigen, die dem 
Modellnutzer relevant erscheinen, abbildet.  

4  Vgl. Abschnitt 4.1. 
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General accepted accounting principles). Die d ort entwickelten Prinzipien sollten A n-
regung und Leitfaden sein für die noch in der GKV wie in der Jugendhilfe zu beantwor-
tenden Fragen.1 

Unter Berücksichtigung der in diesem Beitrag  entwickelten Kriterien, bietet der Pay-
for-Performance-Ansatz Anrei ze für eine stärkere Fokussierung auf evidenzbasierte  
Verfahrensweisen in der GKV wie in der J ugendhilfe. Hieraus resu ltieren gleichzeitig 
der Anspruch sowie die Forderung, die Pay-for-Perform ance-Programme selbst eben-
falls ev idenzbasiert einzuführen. Hierzu  gehört zwingend auch di e exp lizite E inbezie-
hung der Patientenperspektive m it patient enrelevanten Endpunkten (Gesundheitszu-
stand, Lebensqualität, Patientenzufriedenheit) . Aktuelle Beispiele zeigen, dass dies 
selbst heute nicht immer berücksichtigt wird.2 

Die präsentierten Beispiele zeigen, dass Pa y-for-Performance-Ansätze im Gesundheits-
wesen vertraglich vereinbart und praktiziert werden. Hinzuweisen ist auch auf eine Zu-
sammenstellung von 28 internationalen Studien zu diesem Thema.3 In 21 dieser 28 Stu-
dien konnte ein positiv es Ergebnis  festgest ellt werden, im  Sinne einer positiv en Wir-
kung des Pay-for-Performance-Programms auf die Qualität der Versorgung. Nur in vier 
dieser Studien wurde ein negatives Ergebnis sowie in drei Studien ein gem ischtes Er-
gebnis festgestellt. Die Entwicklung  und Im plementierung wirkungsorientierter Vergü-
tungen sind weder trivial noch „State of the Ar t“. Auf letzteres hinzuarbeiten, ist jedoch 
geboten. Dies gilt für den Bereich der Medizin, wie auch in der Jugendhilfe. 

 

                                                 
1  Vgl. Pronovost/ Miller/Wachter (2007). 
2  Vgl. hierzu Heiny (2007). In einem Vertrag zur Integrierten Versorgung für Diabetes-Patienten hat die 

AOK Hessen im Oktober 2007 eine erfolgsabhängige Vergütung ihrer Vertragspartner vereinbart, was 
als „Clou“ und „absolutes Novum“ bezeichnet wi rd - eine Darstellung, die unzutreffend ist (Vgl. die 
schon deutlich länger bestehenden Beispiele in  Abschnitt 4 .4 und Müller (2002) sowie Hebel (2002). 
Die AOK Hessen zahlt ihren Vertragspartnern einen Bonus, wenn es diesen gelingt, die Laborwe rte in 
einen definierten Wertebereich zu br ingen. Eine Berücksichtigung patientenrelevanter Endpunkte und 
individueller Bedürfnisse ist nicht erkennbar. Damit begeben sich die verantwortlichen Akteure in die 
Gefahr der in Abschnitt 3.3 dargestellten Surrogattrugschlüsse. Der aktuelle Stand einer evidenzbasier-
ten Versorgung von Diabetikern wird ignoriert, in dem unreflektiert Laborwerte anstelle das Erreichen 
individuell mit dem Patienten vereinbarter Therapieziele honoriert werden. 

3  Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2007), S. 591 f. 
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Arbeitsgruppe 3: Wirkungsorientierte Steuerung der  
Jugendarbeit? 
 
GUDRUN KREFT 
Leiterin der Abteilung Jugendförderung und besondere Dienste, Jugendamt der Stadt 
Freiburg, Vorsitzende des AGJ-Ausschusses „Jugend, Bildung, Beruf“ 

1. Wirkungen der Jugendarbeit – kein neues Thema 

Die Frage nach Steuerung in der Kinder- und  Jugendarbeit ist nicht neu. Auch zur F ra-
ge, in wessen Interesse gesteuert werden soll und mit welchem Ziel, hat es in den letzten 
15 Jahren zahlreiche Antworten gegeben. A llerdings wurde in der Kinder- und Jugend-
arbeit bis vor einiger Zeit eher die Qualität thematisiert als die Wirkung.1 

Zumeist stand und steht im Hintergrund der Diskussionen die Frage nach dem finanziel-
len Aufwand und danach, ob das Notwendige nicht auch mit geringeren Mitteln erreicht 
werden würde. Was aber ist notwendig an Kinder- und Jugendarbeit?  Aus Respekt vor  
den unterschiedlichen Formen möchte ich offene und verbandliche Arbeit nicht in einen 
Topf werfen und beschränke m ich im Folgenden auf die Offene Kinder- und Jugendar-
beit. 

2.  Die Rolle Offener Kinder- und Jugendarbeit: Ermöglichung2 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist heut e unentbehrlicher Bestandteil der sozialen 
Infrastruktur von Städten und Ge meinden, um den Auftrag des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes §  11 zu erfüllen, „die erforder lichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfü-
gung zu stellen“. Mit ihrem  auf di e Lebens lagen und den Sozialraum  ausgerichteten 
Ansatz erfü llt d ie Offe ne Kinder- und Jugenda rbeit in besonders niedrigschwelliger 
Weise den Auftrag des § 11 SGB VIII, „an den Interessen der jungen Menschen anzu-
knüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet zu werden“. 

Die fachliche Basis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit besteht nicht in einem  spezi-
fischen, methodischen Ansatz, sondern in de r Analyse der Lebenssituation der jungen 
Menschen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit fokus-
siert in der räum lichen Infrastruktur eine r Kinder- und Jugendfreizeitstätte, m uss aber  
gleichzeitig die übrigen öffentlichen  Freizeiträume ihrer Zielgruppen in  die konzep tio-
nelle Entwicklung einbeziehen. 

Wichtige Grundlage zur Erfüllung der §§ 1 und 11 KJHG ist die Bereitstellung und der 
bedarfsgerechte Ausbau der Infrastruktur für Offene Kinder- und Jugendarbeit in Form 
von „ Ermöglichungsstrukturen“ (Räum en, Fachkräften, Sachm itteln). Die Einric h-

                                                 
1  vgl. Ulrich Deinet: „Neue Steuerung“ als Chance zur Qualifizierung der Jugendarbeit? In: Arbeitsge-

meinschaft für Jugendhilfe (Hrsg.), Das Jugendamt als Dienstleistungsunternehmen. Steuerungsmecha-
nismen in der Jugendhilfe. Bonn, 1995; Brigitte Reinbold und Michael Kneffel: „Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung i n der Ju gendverbandsarbeit: Bed arf und An forderungen an Ko nzepte und 
Controllings und der Selbstevaluation“ in: BMFSFJ (Hrsg.), QS-Materialien Heft 3, Bonn 1996). 

2  siehe auch Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe zur Offenen Kinder- und Jugendar-
beit, Berlin, April 2005 
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tungen (Jugendhäuser, Jugendtreffs) dienen  als Basisstationen, die lebenswelt- und 
stadtteilorientiert den Aktionsradius ihrer Zielgruppen in der Freizeit begleiten und m it 
ihnen Angebote entwickeln. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit bietet Ra hmenbedingungen, die den Bedürfnissen der 
Besucherinnen und Besucher nach Selbstverwirklichung, Anerkennung,  Geselligkeit,  
Geborgenheit und Erlebnis entgegen komm en. Selbstorganisationsprozesse in Cliquen 
werden immer wichtiger und die Entfaltung  von Jugendkulturen ist ein praktischer Ver-
such, sich gesellschaftliche und soziale W irklichkeit handelnd anzueignen. Die niedrig-
schwelligen, unverbindlichen Angebotsform en enthalten eine besondere Option i m 
Blick auf b enachteiligte junge M enschen sowie Kinder und  Jugendliche aus Zuwande -
rerfamilien und unterschiedlichen Herkunftskulturen. 

Zu den zen tralen Merkmalen Offener Kinder- und Jugendarbei t gehören Freiwilligkeit, 
Geselligkeit, Aneignung und Anerkennung. Lassen sich daraus Wirkungen ableiten? 

3. Bewertung von Wirkungen 

Die Bewertung der W irkungen offener Kinde r- und Jugendarbeit erfolgt aus unter-
schiedlichem Blickwinkel: 

 Die Nutzerinnen und Nutzer wollen Spaß, Erlebnis und Selbstbestimmung. 
 Die Erziehungsberechtigten wollen Beaufsichtigung und gefahrlose Freizeitgestal-

tung und Bildungsangebote. 
 Die freien Träger wollen Ziele und Werte verwirklichen und durchfinanzierte Ak-

tivitäten realisieren. 
 Die öffentlichen Träger wollen Nachfrageabdeckung sowie eine möglichst umfas-

sende, kostengünstige Dienstleistung. 
 Die kommunalpolitisch Verantwortlichen wollen eine unproblematische, bedarfs-

deckende Dienstleistung. 
 Die Stadtteilbewohner/innen wollen kein e Lärm belästigung durch jugendliche  

Freizeitgestaltung. 
 … und, und, und.  

Die erwarteten Wirkungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit  führen zu ganz unter-
schiedlichen Steuerungsentscheidungen, je n ach de m, ob de r Hausrat des Jugendzent-
rums steuern will oder der Jugendhilfeausschuss. Die imm er wieder auf gewärmte De-
batte um die präventive W irkung von Jugendarbeit zeigt besonders gut die Unm öglich-
keit, Wirkung tatsächlich zu belegen. W enn Jugendarbeit negative Entwicklungen ver-
hindert, kann sie weder beweisen, dass Fe hlentwicklungen ohne Jugendarbeit eingetre -
ten wären, noch kann sie bei delinquenten Ju gendlichen nachweisen, wo Jugendarbeit 
den Problemen hätte zuvorkomm en können. L etztlich widerspricht die Einengung auf 
Prävention der umfassenden Aufgabe der Jugendarbeit, junge Menschen zu fördern. 

4. Wirkungsorientierte Steuerung verursacht Komplexitätsreduzierung 

Die Mitgestaltung und Mitwirkung der Adressa tinnen und Adressaten in der Jugendar-
beit ist gesetzlicher Auftra g und unverzichtbares Qualitätsm erkmal. Partizipation als 
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Grundprinzip widerspricht planbaren und steuerbaren Wirkungen. Je mehr die Jugendli-
chen als KoproduzentInnen eines pädagogische n Prozesses eigene Ideen verwirklichen, 
umso mehr werden die pädagogischen Prof is zu BeraterInnen und BegleiterInnen, die 
„Outcome“ nicht steuern, sondern nur unter stützen können. In Beteiligungsprozessen 
können ungeplante Neben-W irkungen sowohl pos itive Effekte bilden als auch un er-
wünscht sein. Es zählt nicht nur das Ange strebte. W enn das Unerwartete nich t als 
Chance gesehen wird, werden mögliche wichtige Wirkungen vernachlässigt. 

Eine wirkungsorientierte Steuerung wird die sicheren  Wirkungen bevorzugen und un-
erwartete W irkungen unter Ressourcengesichts punkten bew erten. Eine Jugendfreizeit-
maßnahme, die wegen heim lichen Alkoholkonsums einiger Teilnehm erInnen abgebro-
chen werden muss, hat nicht die geplante erlebnispädagogische Wirkung gehabt – statt-
dessen aber eventuell noch wertvollere Lerneffekte. Mehrkosten wird  sie sicherlich be-
wirkt haben.  

Die W irkungsdefinition und -kons truktion blendet viele P rozesse aus, die sich durch 
Koproduktion in der Jugendarbeit ergeben ode r die von außen in ein Angebot eingetra-
gen werden. Um Wirkungen messen zu können ist diese Komplexitätsreduzierung aber 
unerlässlich.  

Die genannten Aspekte verdeutlichen, dass  das Leistungsangebot der O ffenen Jugend-
arbeit in seiner Kom plexität kaum  zu er fassen ist und vor allem  nicht auf ein Reiz-
Reaktionsschema einzugrenzen ist. Da mit wird nicht der Beliebigkeit von Offener Kin-
der- und Jugendarbeit das W ort geredet, sonder n für eine zielorientierte Arbeit votiert, 
die mit Ermöglichungsstrukturen Wirkungen intendiert. 

5. Ziele statt Wirkungen 

Die Steuerung der Jugendarbeit ist prim är durch eine Steuerung der „Erm öglichungs-
strukturen“ (Räume, Fachkräfte, Sachmittel) im Rahmen von Jugendhilfeplanung mög-
lich. Eine individuelle W irkungsmessung be i den Adressatinnen und Adressaten wird 
kaum Ergebnisse bringen. Ausreichende Angebote für Adressatengruppen sind nur 
durch eine f lächendeckende Infrastruktur sicherzustellen, ähnlich wie im Bereich der 
Kindertagesstätten. Ob die – freiwilligen – Angebote für die Zielgruppen wirkungsvoll 
sind, lässt sich kurzfristig an der „A bstimmung mit den Füßen“ able sen, langfristig nur  
durch umfangreiche sozio-biografische Analysen.  

In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit m üssen die Z iele zwischen allen Akteuren 
offen ausgehandelt 1 und die Zielerreichung transparent überprüft werden. Die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit (nur) aufgrund verb indlich definierter Wirkungen zu steuern, 
überfordert und unterfordert si e zugleich, weil grundlegende  Wesensmerkmale der Ju-
gendarbeit dem entgegenstehen. Stattdessen braucht die Jugendarbeit eine systematische 
Qualitätsentwicklung mit regelmäßiger Reflexion der Angebotskonzeption, mit Evalua-
tion von Inanspruchnahm e und Zufriedenheit, m it regelm äßiger Analyse der sozialen 
Situation der AdressatInnen und der daraus resultierenden Anforderungen an Ziele und 
Angebote.  
                                                 
1  vgl. „Ziele der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Freiburg“, Vorlage für den Kinder- und Jugendhil-

feausschuss, Freiburg, November 2003 
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Arbeitsgruppe 4: Wirkungsorientierte Frühe Hilfen/  
Kinderschutz/Guter Start ins Kinderleben 

Präventionsprojekt „Zukunft für Kinder in der  
Landeshauptstadt Düsseldorf“ 
 
PETER LUKASCZYK 
Leiter der Abteilung Soziale Dienste, Jugendamt Düsseldorf 

Ich stelle einen Teil eines Versuches vor, wirk ungsorientierte Steuerung zu organisieren 
und hier eine Facette eines Steuerungsumbaus innerhalb des Jugendamtes Düsseldorf.   

Das Thema Wirkungsorientierte Steuerung ist sicher auch dadurch gekennzeichnet, dass 
man versucht, letztendlich ve rschiedene Elem ente des  Jug endamtes zu einem  System 
zusammenzubinden, miteinander zu verzahne n und zu vernetzen, um  dann zu schauen, 
was damit passiert. Die Situation s tellt sich so dar, dass wir eige ntlich eine ganze Men-
ge wissen, aber die entscheidende Frage ist,  ob wir dies auch zukünftig messen können 
und wie viel von dem Wissen nicht messbar, aber beobachtbar ist. Es ist in der W issen-
schaft nicht unum stritten, dass viele W issenschaftszweige auch  m it Beobachtung und 
mit Beschreibungen von Beobachtung arbeiten und gut dam it zurechtkomm en. Das  
heißt, an dieser Stelle werden wir künftig einige Dinge messen können, das ist auch gut, 
manche Dinge wird m an lediglich qualita tiv beschreiben können sowie die Präm issen 
beschreiben, unter denen man diese beobachtet.  

Beweggründe für das Präventionsmodell 

Das Präventionsm odell ist nicht nach dem  „F all Kevin“ entstanden, sondern zeitlich 
schon weit vorher. Den aktuellen S tand der Or ganisationsform haben wir uns lange in 
Arbeitsgruppen erarbeitet. Den nun entwickelt en Arbeitsprozessen lagen folgende An-
nahmen zu Grunde. 

Wir stellen im Rahm en des Allgemeinen Sozi aldienstes fest, dass wir in der Regel zu 
spät kommen. Wir kommen dann, wenn eine S ituation kaum mehr veränderbar ist und 
haben dann die Aufgabe, doch etwas  zu ändern. Die Kinder und ihre Fam ilien waren in 
der Regel zu lange allein „unterwegs“ und die Lernprozesse sind insbesondere bei den 
Eltern aber auch bei den Kindern nur be grenzt möglich. W ir wissen aus der Psycholo-
gie, was noch möglich ist und was nicht m ehr. Der klassische Verlauf im Bereich Hilfe 
zur Erziehung ist, dass die Kinder im Alter von 0 bis 3 de facto und wenn überhaupt nur 
den Kinderärzten im  Ra hmen der U-Unters uchungen bekannt sind, sonst niem andem. 
Diese Kinder bleiben v on öffentlicher Fürs orge unbeobachtet. Es kü mmert sich nie-
mand um die Familie. 

Im Bereich des Kindergartens werden die Kinder nicht hinreichend qualitativ beobach-
tet und Dinge, die die Erzieherinnen au fgrund ihrer Ausbildung und Erfahrungen für 
„auswachsbar“ halten, sind in der Regel wese ntlich manifester. Das heißt, die Kinder 
werden auch über die Kindergartenzeit auf einem Entwicklungsniveau gehalten, so dass 
eine spätere Behandlung der Schädigungen nur  sehr m ühsam aufge nommen werden 
kann und der Erfolg oft recht bescheiden ausfällt.  
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Das Einstiegsalter in die HzE-Strukturen liegt im Grundsatz im  Altersbereich zwischen 
6 und 12 und diese kommen dann sehr schnell auf ein hohes Niveau mit massiven Inter-
ventionen und sind dadurch auch sehr koste nintensiv. Das kennen Sie aus Ihrer Arbeit, 
ohne das messen zu müssen. Sinnvoll wäre eine  gegenläufige Situation, indem man be-
reits im frühen Kindesalter eins teigt, um auf Dauer ger ingere Interventionen zu entwi-
ckeln. Es ist schwierig, das im  Jugendamt und mit dem Kämmerer zu diskutieren. Man 
bekommt kein zusätzliches Budget, solche Umbauprozesse zu organisieren. Es geht also 
darum ein System zu entwickeln, wie m an den Umbau zu früherer Prävention aus de m 
Bereich HzE heraus organisieren kann? 

Die zweite Motivation ist die T atsache, dass Sie bei kle inen Kindern und  den Familien 
relativ wenig intervenieren m üssen. Das wi ssen wir aus den Untersuchungen von Prof. 
Lauch zur Mannheim er Risikokinder-Studie. Im Prinzip sind schon relativ geringe In-
terventionen bei kleinen Kindern  und gesunden E ltern sehr Erfolg versprechend (in der 
Perspektive), das heißt frühe Bindungstrainings , Unterstützung in der Pflege und Sorge, 
das W issen über Hilf smöglichkeiten. Diese Dinge m üssten sehr f rüh an die Fam ilien 
herangebracht werden, weil dam it eine re lativ hohe W ahrscheinlichkeit geschaffen 
wird, dass gewisse Familien nicht erst in massive Krisensituation kommen.  

Die dritte Motivation ist die Entwicklung eines wirksam en Kinderschutzes, der sich 
nicht darauf  beschränkt, gut e Inobhutnahm e-Einrichtungen zu haben, sondern darauf 
ausgerichtet ist, bere its vor der Krise in der Fa milie zu sein, zum indest während der 
Krise und nicht erst danach wirksam zu sein.  

Der vierte Aspekt ist, da ss eine wirksam e Präventi on ohne die Gesundheitshilfe 
schlichtweg nicht m öglich ist. An dieser St elle brauchen Sie das m edizinische System, 
um wirklich effizienten Kinderschutz und frühe Förderung zu betreiben.  

Das hat uns vor 2005, vor Beginn des Projektes, dazu gebracht zu überlegen, wie ein 
geeignetes Modell aussehen könnte. Modelle haben den V orteil, dass zwar der Zugang 
unterschiedlich ist, das heißt, Sie haben andere Akteure in Ihrer Stadt und müssen daher 
andere Wege gehen, dass es aber ein paar se hr wichtige Prämissen gibt, die für das Ge -
lingen solcher Projekte einfach notwendig sind.  

Probleme eines differenzierten Jugendhilfe- und Gesundheitssystems 

Die Schwierigkeit ist das Arbeiten in zwei unterschiedlichen System en, die nicht d ie 
gleiche Sprache sprechen und unterschiedliche Entwicklungen erfahren haben: 

Die Jugendhilfe nähert sich der Frage des Kinderschutzes eher über eine sozialwissen-
schaftliche Sichtweise. Sozio-ökonom ische Begründungsm uster stehen im  Vorder-
grund. Systemische Sichtweisen und der Blick auf Beziehungsmuster sind in den letzten 
Jahren hinzugekommen. 

In der Gesundheitshilfe stehen F ragen des klassischen Gesundheitsbegriffes deutlich im 
Fokus. Heilung und Rehabilitation sind die he rausragenden Begrifflichkeiten. Deutli-
cher werden heute Ansätze der Gesundheitsve rsorgung – Public Health  – in der staatli-
chen Gesundheitshilfe eingeführt.  
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Soziale F ragestellungen als Einstiegsdiskus sion für Jugendhilfe sind weit verbreitet. 
Natürlich ist Ar mut ein hoher Risik ofaktor für Fa milien mit kleinen Kindern, aber es  
gibt Familien mit Kindern, die ihr Leben trot z ihrer Armutsproblematik im Griff haben. 
Es ist nicht eindim ensional, dass Armut au tomatisch ein ausschließlicher Risikofaktor 
für Kinder ist.  

Zum Thema Bindung findet man im Internet hunderte Seiten, jedoch nicht eine einzige, 
die aus der Jugendhilfe entstanden ist. Es  sind Fragestellungen an der Jugendhilfe kom-
plett vorbei gegangen, dabei habe n wir den Anspruch, als S ozialarbeiter interdisziplinär 
zu arbeiten. Die Interd isziplinarität ist ein Schlüssel, um das  Thema Frühe Hilfen und 
Prävention zu organisieren. Ohne Interdisziplinarität werden Sie das Thema nicht in den 
Griff bekommen. Das bedeutet auch, das andere System zu kennen, zu verstehen und in 
seiner Sichtweise zu respektieren. 

Die Gesundheitshilfe hat einen weitaus größe ren Entscheidungsspielraum, den die Ju-
gendhilfe nie zur Verfügung hatte, auch gesetzlich nicht. Bis ein Arzt sagt, dass er etwas 
nicht mehr für verträglich hält, wäre di e Jugendhilfe schon längst tätig geworden. Die  
Gesundheitshilfe gibt uns die Kinder in der Re gel zu spät in die Betreuung, da das Ge-
sundheitssystem davon ausgeht, dass es in der Regel ein freiwilliger Prozess ist, sich 
einer Heilung zu unterwerfen. Es gibt ke ine Zwangsheilung. In der Jugendhilfe ver-
pflichtet das Wächteramt zu früherem Handeln.  

Wenn man mit dem Gesundheitssystem arbeitet,  muss man sich darauf einstellen, das 
andere System zu verstehen. Dazu gehört es zu wissen, dass auch im Gesundheitswesen 
untersucht wird, welche sozialen Schwierigkeiten dazu führen, dass Kin der und Famili-
en medizinisch unterversorgt  sind. In Düsseldorf haben wir uns das gem einsam ange-
schaut und festgestellt, dass für die Bevölkerungsgruppen de r sozial benachteiligten 
Kinder und Jugendlichen und der allein Erziehe nden in unserer Stadt ein erhöhtes Risi-
ko für Verarmung und Kindesvernachlässigung be steht, mit der Folge von schlechteren 
Chancen auf eine ausreichende Gesundheitsversorgung.  

Damit konnten wir ein gem einsames Verständnis und gemeinsame Planungsgrundlagen 
schaffen. Unsere Aufgabe besteht darin, Inte rdisziplinarität herzus tellen und zu leben, 
mit allen Problemen und Schwierigkeiten.  

Der Düsseldorfer Weg 

Das Düsseldorfer Projekt versucht, die unter schiedlichen Ansätze, Sichtweisen und me-
thodischen Zugänge systematisch zusammenzubringen. Dabei ist es unser Anliegen, die 
Eigenständigkeit der Professionen zu achten, Prävention zu fördern und die gesetzlichen 
Erfordernisse des Kinderschutzes zu si chern. Die Einbeziehung und Beteiligung der 
jungen Familien hat dabei eine herausragende Bedeutung.  

Wir haben an der Frage angesetzt: W ie früh „bekommen“ wir die Ki nder in eine hilfe-
bezogene Beobachtungsstruktur? Der ASD besu cht dazu ab er nicht alle Fam ilien, von 
denen wir meinen, dass es dort nötig ist, s ondern es ist ein allgem eines Präventionspro-
jekt. Wir erfassen die Situation um die Geburt herum, aber in dieses Projekt melden nur 
die Kliniken und die Kinderärzte nach der Geburt. Das hat zwei Gründe, einm al einen 
psychologischen, näm lich, dass die Bereitscha ft, Hilfe anzunehm en, nach der Geburt 
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meist ausgesprochen hoch ist. Die Mütter nehm en in der Regel die H ilfe in der ersten 
Phase in der Klinik an. Sie erklären sich bereit, im Projekt mitzuarbeiten.  

Im Hilfenetz befinden sich alle sechs Klin iken Düsseldorfs. W ir wollten kein Projekt 
mit einer einzigen Klinik, sondern wir haben uns als Ziel gesetzt, die Düsseldorfer Hil-
felandschaft nachhaltig zu verändern. Auße rdem sind freiberufliche Heba mmen, der 
Bezirkssozialdienst, nied ergelassene Kinde rärzte, Kindertag eseinrichtungen, Fam ilien-
bildung, Beratungsstellen und Angebote der Hilfe zur Erziehung sowie Angebote des 
Gesundheitsamtes beteiligt.  

Durch dieses Hilfesystem  ist ein umfangreiches Hilfeangebot m öglich (Abbildung 1). 
Wir haben analysiert,  ob uns zur Unterstü tzung von Familien mit kleinen Kindern nach 
der Geburt etwas fehlt. W ir stellten fest, da ss alles vorhanden ist, außer im Bereich der 
entwicklungspsychologischen Beratung. Dort hatten wir bis auf zwei ausgebildete P sy-
chologen in Kliniken zu wenige Mitarbei ter, die videogestützte Bindungstrainings 
durchführen können. Daher haben wir 18 Mitarb eiterInnen dazu ausgebildet, diese An-
gebote zu entwickeln. Diese Lücke ist nun geschlossen.  

Die Diagnosen werden durch den Kindersc hutzbogen, der als Diagnoseinstrum ent zur 
Gefährdungseinschätzung verwandt wird, durch geführt. Es wird erm ittelt, was die Fa-
milien brauchen, um sie bedarfsgerecht zu unterstützen.  

An Hand der bekannten Gesetze, sowohl im  Bereich der Jugendhilfe als auch der Ge-
sundheitshilfe, ist das Zusamm enwirken beider Bereiche vom Gesetzgeber explizit ge-
wünscht: 

§ 8a SGB VIII: 
(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, 
der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Ju-
gendamt auf die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten hinzuwirken. 
Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigte n 
nicht mit, so schaltet das Jugendam t die anderen zur Abwendung der Gefährdung zu-
ständigen Stellen selbst ein. 

§ 12 ÖGDG NRW: 
§ 12 Kinder- und Jugendgesundheit 
(1) Die untere Gesundheitsbehörde hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche vor 
Gesundheitsgefahren zu schützen und ihre Gesundheit zu fördern. Sie arbeitet hierzu 
mit anderen Behörden, Trägern, Einrichtungen und Personen, die Verantw ortung für 
die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen tragen, zusammen.  
(3) …. 
Wird im Rahmen dieser Untersuchungen die Gefährdung oder Störung der körperli-
chen, seelischen oder geistigen Gesundhe it von Kindern und Jugendlichen festge-
stellt, vermittelt die untere Gesundheitsbehörde in Zusamm enarbeit mit den für Ju-
gendhilfe und Sozialhilfe zuständigen Stellen  die notwendigen Behandlungs- und 
Betreuungsangebote. 
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Es gibt also bereits gemeinsame Ansatzpunkte. Im § 8a ist explizit erwähnt, dass wir als 
Jugendhilfe mit der Gesundheitshilfe gemeinsam handeln sollen. 

Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, in den m eisten Bundesländern gibt es ähnliche ge-
setzliche Vorgaben, die die Gesundheitshilfe verpflichtet, in Netzwerke einzusteigen. 
 

Zielgruppen der Gesundheitshilfe im Projekt 

Zielgruppen sind insbesondere:  

 Psychosozial besonders belastete Familien, 
 Kinder, die aufgrund m edizinischer oder sozialer Fragestellungen während der 

ersten drei Lebensjahre in besonderer Weise fortlaufender Beobachtung bedürfen, 
 Familien mit Kindern, die an einer chronischen Krankheit oder Behind erung lei-

den bzw. hiervon betroffen sind. 

Wir suchen nicht Kinderschutzfälle, die die Jugendhilfe benötigt, um ihren gesetzlichen 
Auftrag abzuwickeln, sondern wi r bieten ein Konzept für a lle Risikolagen an, sow ohl 
gesundheitliche als auch psychos oziale Risikolagen. Allerdings machen wir kein Ange-
bot für alle, weil das unter Re ssourcengesichtspunkten nicht m öglich ist. Es gibt genü-
gend Familien, die keine Hilfe benötigen. Man muss nicht perspektivis ch davon ausge-
hen, dass jeder Mensch Hilfe braucht. Wir suchen gezielt nach Familien, die Unterstüt-
zung brauchen, in gesundheitlicher und psychosozialer Richtung.  

Aus der Mannheimer Risikokinder-Studie haben wir eine weitere Erkenntnis gewonnen: 
Wir wissen, dass die Summierung von m ehreren psychosozialen Risikolagen die Erhö-
hung für ungedeihliche Lebensentwicklung stark potenziert. Je mehr Risikofaktoren auf 
die Kinder einwirken, desto höher ist das Risiko,  entweder selbst psychisch zu erkran-
ken oder dissoziales Verhalten zu entwicke ln. Bei den frühen präventiven Maßnahm en, 
die sich an Risikof amilien richten, ist das zu  verhindernde Problem, zum Beispiel Kin-
desvernachlässigung, noch nicht aufgetreten. Risikofamilien haben ein e höhere s tatisti-
sche Wahrscheinlichkeit, die zu verhindernde  Problematik zu entwickeln, als eine nicht 
belastete Familie. Ein Drittel der Kinder mit hoher Risikolage gedeiht trotzdem gut und 
weist nicht diese Verhaltensweisen auf. Die Risikoforschung wird daher verknüpft m it 
dem Thema Resilienz (Was schützt die Kinder? ). Das heißt, wir haben in unserem  Pro-
jekt auch Fälle von Kindern, die wahrscheinlich unsere Hilfe eigentlich gar nicht benö-
tigen. Das bedeutet einen Zuwachs von Fälle n, die Sie nicht haben m üssten. Auch das 
müssen Sie in Ihrem Hause und mit der Politik diskutieren.  

Prävention heißt, durch frühe Förderung der Kinder spätere Interventionen zu reduzie-
ren oder sie nicht notwendig werden zu lassen, Probleme oder schon Ansätze von prob-
lematisierten Verhalten sweisen du rch Präven tionshilfen frühzeitig un d gezielt zu  ver-
hindern. An dieser Stelle is t das Prinzip Prävention vor In tervention wirklich ernst zu 
nehmen und der Umbau zu betreiben. Damit ist auch eine Personalentwicklung verbun-
den. Mitarbeiter im ASD lernen, mit Fam ilien zu arbeiten, in denen da s Risiko nur  hö-
her ist, dass sie in eine Krisensituation laufen könnten. Sie arbeiten im ASD mit Famili-
en, die es vielleicht begrüße n, das s Sie sie ab  u nd zu au fsuchen, aber sie haben kein 
Problem. Sie arbeiten mit Familien, bei denen Sie sehen, es könnten s ich Probleme ent-
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wickeln, aber im  Moment gi bt es noch keine. Das bede utet einen Umdenkprozess in-
nerhalb des ASD, nicht imm er dann einzugr eifen, wenn bereits etwas passiert ist und 
dann nervös und ängstlich zu sein und eventuell überzureagieren.  

In Nordrhein-Westfalen haben wir eine Gesundheitskonferenz in den Komm unen und 
auf Landesebene. Dieses Instrum ent konnten wir nutzen, um  unser Projekt zu entwi-
ckeln. Wir konnten dies auf der fa chlichen Ebene diskutieren und m ussten uns dam it 
nicht vor der Politik rec htfertigen. Das haben andere Lände r nicht, dort m üssen andere 
Wege beschritten werden.   

Erscheinungsformen in Düsseldorf 

Bevor wir das Projekt begannen, waren die Er scheinungsformen in Düsseldorf die glei-
chen wie wahrscheinlich überall.  

Die geschätzte Gesamtzahl von Kindern in Düsseldorf pro Jahrgang, die einen sozialpä-
diatrischen Beratungsbedarf im Bereich Ge sundheitshilfen haben, beträgt etwa 800 bis  
1.000 Einzelfälle. Im Jahr 2001 wurden 216 Einz elbetreuungen durch den sozialpädiat-
rischen Dienst des Gesundheitsam tes ausgewertet. Ungefähr 60 bis 70 Kinder im  Alter 
bis zu 6 Jahren werden jährlich in Obhut genommen.  

Oft greifen die späten Hilfen nicht mehr ausreichend oder lange kostenintensive Fremd-
unterbringungen sind die Folge – etwa 1.100 lauf ende stationäre Hilfen. Viele Krisensi-
tuationen entstanden aus Überforderung und Un kenntnis darüber, wohin sich die Eltern 
mit ihren Fragen wenden können. Man m uss davon ausgehen, dass, obwohl wir eine 
wissensorientierte Gesellschaft sind, große Bevölkerungs teile nicht wissen, wohin m an 
sich bei Problemen wenden kann.  

Außerdem ist davon auszugehen, wenn m an die Entwicklung von Fa milien in Deutsch-
land soziologisch betrachtet, dass gerade di e jungen Mütter nicht mehr wissen, wie man 
mit Kindern grundsätzlich um geht, aufgrund ih rer eigenen, nicht m ehr beobachtbaren 
Situation, wie m it Geschwistern umgegange n worden ist. Erziehungswissen ist nicht 
angeboren, sondern dieses erfährt ma n über Wahrnehmung und Beobachtung, und dies 
ist b ei v ielen Fam ilien nicht m ehr gegebe n. D as deck t sich m it den Erfahrungen der  
Kinderkrankenschwestern in den Kliniken und im Projekt, die ein verbreitetes Unwissen 
über Pflege, Verhalten zu den Kindern usw.  feststellen. Daher müssen wir davon ausge-
hen, dass wir nachs chulen müssen. Wir müssen an diese Fa milien herantreten, denn sie 
machen Fehler, weil sie es nicht anders wissen.  

Arbeitsweise des Projekts 

Durch frühzeitige individuelle Hilfepla nung, Förderung und Betreuung sollen drohende 
Langzeitdefizite vermieden werden. Das ganzheitliche Betreuungsprogramm kombiniert 
medizinische, psychosoziale und entw icklungspsychologische Arbeitsm ethoden und 
optimiert so die Entwicklungschancen der betroffenen Kinder und Eltern. 

Wir sind davon ausgegangen, dass wir die Betreuung der F amilien nur im  Kombipack 
zwischen der Gesundheitshilfe und der Jugendh ilfe organisieren können. Das heißt, w ir 
haben zur strategischen Variante gegriffen, dieses Konzept nicht über die Jugendhilfe in 
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der Außenwirkung zu steuern, sondern über di e Gesundheitshilfe. Daher ist es ein P ro-
jekt zwischen der Gesundheitshilfe und der Jugendhilfe in gleicher Verantwortung. Es  
gibt zwei Projektleiter in der Gesundheitsh ilfe und in der Jugendhilf e, die eine gem ein-
same Verantwortung tragen. Da s ist ein sehr w esentlicher Punkt. Ansonsten hat man 
Schwierigkeiten, einem  anderen System  zu sagen, was es tun soll. Der Lernprozess  
muss auch in der Pro jektentwicklung funktionieren, ansonsten gibt  es Schwierigkeiten 
an den Schnittstellen.  

Wir haben uns entschieden, den Kliniken anzubieten, über ein qualifiziertes Meldesys-
tem die Fälle in eine Clearingstelle beim Gesundheitsamt zu melden. Als zentrales städ-
tisches Angebot soll die Clearingstelle fr ühzeitig und individuell für die Kinder m it er-
höhtem me dizinischen und sozi alen Risiko sowie deren Eltern eine koordinierte und 
optimale individuelle Vor- und  Nachsorge einleiten. Die Anm eldung zum Präventions-
projekt erfolgt nach Beratung zum  Beispiel in der Geburtsklinik nach dem Prinzip der 
Freiwilligkeit für die Mütter/die Eltern.  

Es gibt einen Entlass-B ogen, den die Kliniken  in eigener V erantwortung ausfüllen, di e 
Familien ansprechen und für eine Werbung im  Projekt Sorge tragen. Mit d er schriftlich 
vorliegenden Einverständniserklärung geht der Bogen an die Clearingstelle. Erteilen die 
Mütter/Eltern keine Ein willigung, aber die Klin ik hat Sorge, dass etwas  nicht in Ord-
nung ist, m uss die Klinik eine Meld ung nach § 8a SGB VIII m achen. Die Klinik führt 
eine Gefährdungseinschätzung durch, nicht der Sozialarbeiter. Der Arzt entscheidet, ob 
er eine solche Meldung vornimmt oder die Eltern motiviert, am Projekt teilzunehmen.  

Die Arbeitsweise der Clearingstelle 

Die Clearingstelle, besetzt mit Fachpersonal aus dem ASD und dem Sozialpädiatrischen 
Dienst (Abbildung 2), nimm t di e Ersteinschätzung über erhöhtes m edizinisches 
und/oder soziales Risko aufgrund der Meldung der Klinik vor.  

Das m edizinische Personal der Clearingste lle nimm t bei den vorliegenden m edizini-
schen und psychosozialen Risikolagen, insbes ondere bei Vorlage folgender Param eter 
umgehend Kontakt zu den betroffenen Elternteilen auf: 

 Minderjährige Mutter 
 Psychische Erkrankung eines Elternteils oder beider Elternteile 
 Erfahrung von Gewalt in der Familie 
 Sucht-/Abhängigkeitserkrankungen oder Subs titution bei einem  oder beiden El-

ternteilen. 

Diesen Erstkontakt kann entweder der Sozi alpädiatrische Dienst aufnehm en oder bei  
besonderer Gefährdungseinschätzung der ASD oder gar beide zusammen.  

Der Kinderarzt oder die Kinde rkrankenschwester des Amtes 53 zieht Amt 51 frühzeitig 
(gegebenenfalls vor Entlassung aus der Klin ik) hinzu, sobald, aufgrund der überm ittel-
ten Daten, die ersten Ergebnisse des eingeleit eten Clearings (Kontakte mit der betroffe-
nen Familie und gegebenenfalls m it den Professionellen, welche das Kind angem eldet 
haben) vorliegen.  
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Die Clearingstelle entscheidet aufgrund de r Risikoeinschätzung, ob es einen weiterge-
henden Auftrag für den Sozial pädiatrischen Dienst oder de n ASD gibt. Es können auch 
sozial-psychologische Fragestellungen sein, di e eine Hilfe für nötig  erscheinen lassen. 
Das heißt, n icht automatisch führt es  auch bei Risikofam ilien zu einer Bearbeitung im 
Allgemeinen Sozialdienst, sondern der Auftra g kann auch erst einm al bei den Kinder-
krankenschwestern in der Sozialpädiatrie verbleiben. Diese entscheiden dann, ob sie den 
ASD brauchen oder nicht.  

 

Projektorganisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 2                 © Peter Lukasczyk 

Wir haben dadurch insgesam t m ehr Kinder im Projekt als in der Jugendhilfe ankom -
men. Ansonsten hätten wir nach den aktuelle n Zahlen etwa 400 Kinder, die wir alle in 
der Jugendhilfe hätten, wenn wir alles übernehmen würden. Das würde nicht funktionie-
ren und ist auch nicht notw endig. Wenn keine akuten Risikolagen vorliegen, beträgt die 
Übergangszeit von der Gesundheitshilfe in die Jugendhilfe zwischen zwei und drei Mo-
naten. Hier können also Fälle laufen, bei de nen wir, wenn wir sie m it beobachten wür-
den, wahrscheinlich schon längst mit einer am bulanten Hilfe reagiert hätten, hier aber 
noch probiert wird und der Fall nur m it Einwilligung der Eltern in das nächste System 
gegeben wird. Es gibt also eine erste Einw illigung in der Klinik, im  Projekt m itzuma-
chen. Erst wenn entschieden wird, dass eine w eitere Betreuung notwendig ist, gibt es 
eine zweite Einverständnise rklärung. Bei allen psycho-so zialen Indikationsgruppen 
wirken der Kinderarzt oder die Kinderkrankenschwester bei den Erziehungsberechtigten 
darauf hin, einer äm terübergreifenden Be ratung zuzustimmen. Diese Z ustimmung ist 
schriftlich festzuhalten.  

Kommt diese Zustimm ung nicht zustande, ha ben wir ein Instrum ent dazwischen g e-
schaltet, näm lich eine anonym isierte, nich t personenbezogene Beratung unter Beteili-
gung beider Äm ter. Über das Ergebnis der Bera tung wird eine Nieder schrift gefertigt, 
die von allen Beteiligten paraphiert wird. Di e Niederschrift wird beim  Gesundheitsamt 
in der Akte abgelegt. 

Clearingstelle 
Nachsorgeambulanz 

Behindertenberatung 
53/51 
Gesundheitsamt  

Casemanagement: 
Einsatz unterschiedlicher Hilfeanbieter nach Problemlage des Kindes 

Sozialpädiatrischer 
Dienst 53/53 
Gesundheitsamt 

BSD 51/5 
Jugendamt 

Schwerpunkt-
sozialarbeit 
Jugendamt 

Jugendärztlicher 
Dienst 53/31 
Gesundheitsamt 
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Auch das sind Erfahrungen, die Sie m it der Gesundheitshilfe m achen werden, wie ge-
meinsame Fälle beraten werden, wenn der eine in einer Schweigepflichtsbindung steckt 
und der andere den Fall noch nicht kennt. Da s bedeutet, die Gesundheitshilfe entschei-
det nach einer Gefährdungseinschätzung, ob sie die Schweigepflic ht brechen muss und 
eine Meldung nach §  8a SGB VIII aus dem  eigenen System an das Jugendhilfesystem 
gibt. Das wird nicht so benannt, aber de f acto ist das so. Es handelt sich dabei um die 
Fälle, d ie noch im Bereich des So zialpädiatrischen Dienstes laufe n, aber eine erhöhte  
Risikolage aufweisen und von de n Kinderkrankenschwestern al s nicht m ehr allein i m 
Gesundheitssystem bearbeitbar eingeschätzt werden.  

Solche Systeme sind nicht einfach zu steu ern. Es ist einfach gesagt, dass Gesundheits-
hilfe und Jugendhilfe zusammenarbeiten soll und irgendwie wi rd das schon laufen. Das 
bedeutet viel Arbeit und führt manchmal an die Grenzen der Kompromissfähigkeit.  

Fallzahlen und Wirkung 

Das Projekt wird durch die Univers ität Ulm evaluiert. Bei der gemeinsamen Evaluation 
mit de m m edizinischen System , an der be ide m itarbeiten m üssen, hatten wir m assive 
Anlaufprobleme, bevor wir eine vernünftige Datenlage erarbeitet hatten. W ir haben die 
Evaluation verlängern müssen, weil wir zu m Stichtag keine Daten zur Verfügung hat-
ten. Inzwischen läuft das gut an und wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr 
erste Zahlen zum  Vergleich „vor der Betr euung – nach der Betreuung“ in den Fällen, 
die wir gemeinsam evaluieren, haben werden.  

Aber: Es gibt ein paar interessante Er gebnisse, die wir als Hypothesen angenomm en 
haben und die sich in der Praxis als richtig  bewährt haben. Die Kinder, die als Risiko-
kinder beschrieben werden, haben in der übe rwiegenden Zahl eher  gesundheitliche Ri-
siken: Frühgeburten, schwie rige Geburtssituationen, Behi nderungen usw. In solchen 
Projekten finden sich mehr gesundheitliche als psychosoziale Risikofälle. Manche ent-
wickeln sich aber auch aus einer gesundheit lich schwierigen Situa tion bei schwierigen 
Lebenslagen zu gemeinsam zu bearbeitenden Fällen.  

Die Gefährdungssituationen, die wir verm utet haben, werden ebenfalls von den Klini-
ken gesehen und daher an uns gemeldet. Je der einzelne Anlass m uss keine Risikolage 
bedeuten, aber sehr wohl in Kom bination mit anderen (zum Beispiel: allein erziehende 
Mutter unter 18 Jah ren) (Abbildung 3). Es sind genau die F aktoren, die auch die W is-
senschaft als Risikofaktoren herausgefunden hat.  

Die Kliniken finden jedoch nicht alle Fälle heraus, insbesondere psychische Erkrankun-
gen (zum  Beispiel nachgeburtliche Depr essionen und pathologische Ansätze von D e-
pressionen). Da die Mütter sich in der Rege l zwei Tage in der Geburtsk linik aufhalten, 
können die Kliniken d as nicht beobachten. Sie finden natürlich auch nicht die Fam ilien 
heraus, die in der Lage sind, nach außen ihre  Situation po sitiver darzu stellen, als sie 
tatsächlich ist.  

Daher sind die Kinderärzte in unser System  integriert worden, da die Di nge, die in der 
Geburtsklinik nicht auffallen, m öglicherweise bei den anschließenden U-Unter-
suchungen auffallen und eine Möglichkeit besteht, diese Fam ilien später in das Pro jekt 
zu übernehmen. 
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Verteilung der medizinischen und psychosozialen Diagnosen, die zur Aufnahme 
ins Projekt führen 

Seit Projektstart 01.06.07 bis Juni 2007 wurden insgesam t 281 Kinder in das Präven-
tionsprojekt angemeldet. 
180 Kinder wiesen einen erhöhten Beobach tungsbedarf im m edizinischen Bereich 
auf.  
140 Kinder wurden von den Kliniken mit einer psychosozialen Diagnose gemeldet. 
55 Kinder erhalten zur Unte rstützung ein Angebot in  Kooperation von Gesundheits-
amt und Jugendamt.  
20 Selbstmelderinnen über die Kliniken. 

Von den psychosozialen Gefährdungslagen erwe isen sich als häufigste Anlässe zur  
Anmeldung in das Projekt:  

 Alter der Mutter unter 18 Jahren (27x) 
 Alter der Mutter 18-20 Jahre (45x)  
 Allein erziehende Mutter (29x) 
 Probleme mit Finanzen (13x)  
 Häusliche Gewalt (15x)  
 Drogen bzw. -Substitution (12x)  
 Psychische Erkrankung der Mutter (9x) 

Abbildung 3                 © Peter Lukasczyk 

Zurzeit haben wir 67 Kinder aus der Cleari ngstruktur nach Vordiagnostizierung in der 
Betreuung der Jugendhilfe (Abbildung 4). Das verhindert in Einzelfällen keine Inob-
hutnahme. Von den 67 Fällen sind drei I nobhutnahmen, allerdings mit relativ struktu-
rierten Hilfen im Anschluss.  

Man muss über die Jahre hinweg analysiere n, ob die Verteilung der Inobhutnahm en auf 
die bearbeiteten Fälle höher oder niedriger ge worden ist. Im Augenblick kann ich Ihnen 
das noch nicht sagen. Ich kann nur feststelle n, dass es auch in unserem Projekt noch 
Inobhutnahmen gibt. Allerdings h aben wir b ei diesen 67  Familien mit psychosozialen  
Risikolagen nur ein Kind, das sich in Dauervermittlung in einer Pflegefamilie befindet.  

Zeitraum Aufnahme Anzahl Kinder 
Clearingstellenverfahren 
„Zukunft für Kinder“ - JH 

Kurzfristige Inobhut-
nahme mit Rückkehrop-
tion + Anschlusshilfe 

Vermittlung 
Dauerpflege 
KM hat Kind 
verlassen 

01.06.2005 bis 
30.09.2007 

67 3 1 

Abbildung 4                © Peter Lukasczyk 

Die Fallbearbeitung liegt bei uns im Allgem einen Sozialdienst. In  der Fallbetreuung 
zeichnen sich folgende Kategorien in der Fallbearbeitung ab:  
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 Präventiv beratend und begleitend durch BSD in enger Kooperation m it Amt  
53/53 – Sozialpädiatrie, 

 Intensive Beratung und Unterstützung durch den BSD zu wirtschaftlichen Fra-
gen, bei Krankheit, Behinderung, Suchtproblemen, Alltag mit einem Kind, Pflege 
und Versorgung des Kindes im Vorfeld von Hilfe zur Erziehung. 

 Ambulante und stationäre Hilfe zur Erziehung.   

Die MitarbeiterInnen im  ASD haben im Proj ekt Fälle, be i denen sie in  regelm äßigen 
oder auch u nregelmäßigen Abständ en kontinu ierlich Kontakt zu den  Fam ilien ha ben, 
entweder rufen sie uns an oder wir sie. Es gibt in unserem  Projekt kein en Fallwechsel 
durch Umzüge. Das heißt, wer eine  Familie betreut, be treut sie bis zum 3. Lebensja hr 
des Kindes. Wir haben die Erfahrung gem acht, dass der Inform ationsverlust bei Fallab-
gaben sehr groß ist. Das kann zu fatalen Missverständnissen führen.  

Weiterhin gibt es Situationen, in denen der Allgemeine Sozialdienst regelmäßig Famili-
en aufsucht, die Familien berät und kontrolliert , ob für die Fam ilie die bisher genu tzten 
Angebote (Fa milienbildung, Beratu ng, Betreuu ng der Kin der in  Regelein richtungen) 
ausreichend sind.  

Die letzte Kategorie umfa sst das klassische Feld von am bulanter und stationärer 
Betreuung (Abbildung 5).  

Durchschnittlich laufen-
de Fallzahl der Hilfe zur 
Erziehung in „Zukunft 

für Kinder“ 

Ambulant Stationäre  
Mutter-Kind-
Betreuung 

Dauer der Hilfe zur Erzie-
hung zur Stabilisierung von 
Lebens-, Not- und Krisen-
situationen bis zu einem 
selbständigen Leben mit 
Kind 

01.06.05 – 30.09.07 67 3 1 

Abbildung 5                © Peter Lukasczyk 

Von den 67 Kindern sind sechs bis sieben in  ambulanter Betreuung, vier bis fünf in sta-
tionären Mutter-Kind-E inrichtungen. W ir machen da mit gute Erfahrungen, dass psy-
chisch erkrankte Mütter ihre Kinder trot zdem behalten können. Entscheidend ist die 
medikamentierte Einstellung, die Mutter-Kind- Einrichtung ist in der Regel m it einer 
psychiatrischen Einrichtung gekoppelt, m it Probewohnen auf de m Campus, Kontrolle, 
Einstellung der Medikam entierung und anschl ießender, m eist am bulanter Betreuung. 
Wenn wir dort Hilfe zur Erziehung leiste n, m uss diese nur relativ kurz währen. Sie 
kommen offensichtlich früher m it weniger H ilfeleistung aus. Das bedeutet nicht, das s 
sie auf Dauer keine m ehr benötigen. Es wä re für mich kein Problem, wenn man immer 
wieder etwas tun müsste, aber auf Dauer die stationäre Aufnahme verhindert, die solche 
Kosten verursacht, die ich im  ambulanten Bereich niemals erreichen werde, selbst über 
längere Zeit nicht.  

Wir bemühen uns, in diesem Bereich zu messen. Wir wissen und beobachten Dinge und 
versuchen, diese Beobachtungen und dieses W issen in eine Struktur zu bringen, m it der 



233 

wir erst einiges m essen können. Ohne eine strukturelle Einbindung gewisser Fragestel-
lungen zum Herangehen sind Sie kaum in de r Lage, Dinge zu m essen, weil m an s ich 
auch anschauen m uss, was welche Frageste llung bedingt. W ir wissen nicht, warum es 
den Menschen jetzt mit unserer Betreuung besser geht. Haben tatsächlich wir die Situa-
tion beeinflusst oder ist es vie lleicht zum Beispiel eine neue Partnerschaft, die positiver 
verläuft als die vorherige, oder ist es eine gute Freundin in der N achbarschaft? Sie wis-
sen letztlich eigentlich nicht, was nun was bewirkt hat.  

Wir evaluieren das Projekt nicht deshalb, um  zu erfahren, dass wir die betroffenen Kin-
der finden. Das wissen wir ohnehin. Die entsch eidende Frage ist, was wir einsetzen und 
ob diese Intervention den Mens chen weitergeholfen hat. Außerdem schauen wir uns an, 
ob tatsächlich unsere Interventionen wirksa m waren und welche Formen der Interventi-
on entscheidend waren. W ar es zum Beispiel  die kontinuierliche Betreuung durch den 
ASD-Mitarbeiter? Das wäre ei n Argument für uns, m ehr in diesen Bereich zu investie-
ren. Oder waren es die Trainingsangebote durch die Familienbildungsträger? Die betrof-
fenen Familien werden uns im Ergebnis mitteilen, was ihnen geholfen hat. Danach wird 
man in der Lage sein, zu m essen und mit diesen Ergebnissen die Strukturen weiter aus-
zubauen und das System zu verbessern. 

Perspektiven 

 Ergebnisse der Evaluation werden in die weitere Projektentwicklung einbezogen, 

 Aufbau vorgeburtlicher Prävention, 

 Einstellung von zwei Familienhebammen (in Vorbereitung), 

 Aufbau eines aufsuchenden Besuchsdienstes bei Erstgeburten (in Vorbereitung). 

Dieses Projekt ist kein P rojekt im eigentlichen Sinn, sondern fester Bestandteil unserer 
Arbeit. Er ist beherrschbar im Rahmen der  Arbeit der Mitarbeiter im ASD. W ir haben 
eine Veränderung in der Organisation vor genommen. Es gibt Schwerpunkt-Mitarbei-
terInnen für den Bereich Hilfe zur Erziehung, die Fälle aus de m Projekt bearbeiten. So 
gibt es keine Spezialisten für das Projekt, sondern jeder bearbeitet solche Fälle, so d ass 
wir davon ausgehen, dass wir eine  relativ breite Mitarbeiterstruktur haben, die es lernt, 
mit solchen Fällen umzugehen.  

Um das Projekt zu vervollständigen, be mühen wir uns um  die E instellung von zwei 
Familienhebammen, weil wir aufgrund von Meldungen aus der Schwangerschaftsko n-
fliktberatung in einig en Familien bereits vor der Geburt des Kindes tätig werden müs-
sen, um die Geburtssituation vorzubereiten. Es wäre gut, wenn die K liniken wüssten, 
wann es zum Beispiel Entzugskinder gibt. So  können sie sich darauf  einstellen, wenn 
diese geboren werden.  

Außerdem werden wir künftig einen Besuchsd ienst für alle erst geborenen Kinder in 
Düsseldorf organisieren. Das wird an das Projekt angedockt, stellt aber eher einen quali-
fizierten Service dahingehend dar, Beratung zu H ilfeleistungen zu ve rbessern. Es wird 
keine Kinderschutz-Suchmaschinerie werden. In der Regel sind die Familien dafür auch 
nicht zugänglich. Es wird ein breites, jugendpolitisches Serviceangebot an die Neugebo-
renen und ihre Eltern geben, um da mit die Zu gangswege zu Hilfeleistungen zu verein-
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fachen und zu verbessern. Das halten wir fü r ein wichtiges Elem ent, um unser Projekt 
abzurunden.  

Wir bemühen uns in Düsseldorf, m it diesem Projekt Hilfe zur Er ziehung auf Perspekti-
ve umzusteuern. Es ist nicht nur ein Präventions-, sondern auch ein Gegensteuerungsin-
strument in der Entwicklung der Hilfe zur Erzi ehung. Es ist sicher ein sehr langfristiger  
Weg, keine kurzfristige Maßnahm e, sondern ein sehr systematisch aufgebautes Präven-
tionsprojekt in Kombination m it einem ve rnünftigen und sachgerechten Kinderschutz  
und einer Z usammenarbeit mit der Gesundheits hilfe, um junge Fam ilien frühzeitig ab-
zuholen und ihnen entsprechende Hilfeleistungen zu geben, damit die Kinder gedeihlich 
aufwachsen können.  

In den nächsten Jahren wird die Kritik an die ambulanten Angebote herangetragen wer-
den, dass sie zwar zur B efriedung und zur sinnvollen Verbesserung der Familiensituati-
on beitragen, aber nicht dazu, dass die Kinder besser gefördert werden. Im Prinzip brau-
chen Sie bei den am bulanten Hilfen Angebote für die Eltern und für die Kinder. In der 
Regel wird das aber nicht finanziert, sonde rn die Arbeit richtet sich an die Hauptsym -
ptomträger oder an die Eltern, das heißt, ei ner kommt stets zu kurz.  Das bedeutet, dass  
die ambulanten Hilfen – richtig betrieben – teurer wären, als sie nach außen hin dekla-
riert werd en. So ents teht zwar  ein e ruhige  Fa milie, die K inder f allen aber  später  im 
Leistungsbereich der Schule wieder ab. Daher ist eine fachliche Debatte über die Quali-
tät der am bulanten Angebote notwendig. Ich bi n ein Verfechter am bulanter Angebote, 
aber ich weiß auch, welche Risiken sie zurzeit an der Stelle der fehlenden Förderung der 
Kinder haben. Und wenn man Kinder fördern will, muss man sehr früh beginnen.  

 

Weitere Informationen zum Projekt: 
http://www.duesseldorf.de/gesundheit/zukunft_fuer_kinder/index.shtml  
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Arbeitsgruppe 5: Anreizsysteme und Elemente  
wirkungsorientierter Steuerung in unterschiedlichen  
Praxisfeldern und ihre Übertragbarkeit auf die Kinder-  
und Jugendhilfe 
 
MIRIAM KOHLMEYER 
Consultant, con_sens GmbH, Hamburg 

Inhalt 

1. Prämissen für ergebnisorientierte Steuerungselemente 
2. Grundlegende Anforderungen an Anreizsysteme 
3. Koordinaten für die Einschätzung der Nutzbarkeit ergebnisorientierter  

Anreizsysteme (besonderer Fokus: Soziale Infrastruktur vor Ort) 
4. Typen ergebnisorientierter Anreizelemente und ihre Übertragbarkeit auf die  

Kinder- und Jugendhilfe 
4.1. Immaterielle Anreizelemente 
4.2. Materielle Anreizelemente  

5. Empfehlungen für die Umsetzung 

Die Fragestellung dieser Arbe itsgruppe ist: Welche ergebnisorientierten Anreizsysteme 
können positive Im pulse für die Kinder- und Ju gendhilfe setzen, welche weniger?  Die 
Einladung von con_sens erfolgt vor de m Hi ntergrund, dass wir im  Expertengrem ium 
des Bundesmodellprogramms W irkungsorientierte Jugendhilfe vert reten sind und im 
Hinblick auf ergebnisorientierte Anreizsyst eme im  Rahm en von Leistungs-, Entgelt- 
und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen in der kommunalen Praxis beraten. con_s ens 
ist auf die Beratung von Kommunen, Ministerien und Wohlfahrtsverbänden in sozialpo-
litischen Feldern u.a. in der Kinder- und Jugendhilfe spezialisiert.  

Im Rahm en des einführenden Statem ents wu rde gestern auf die Doppeldeutigkeit de s 
Stichworts „Wirkungsorientierung“ hingewiesen. Es handele sich dabei zum einen um 
die W irksamkeit von Steuerungsinstrum enten grundsätzlich und zum anderen um die  
Steuerung über die Wirkung auf die Kinder und Jugendlichen, das heißt über die Ergeb-
nisqualität sozialer Dienstleistungen.  

In diesem Vortrag geht es ausschließlich um Steuerungselemente, die sich auf die Er -
gebnisqualität von sozialen Dienstleistungen beziehen. Jeder Steuerungsansatz ist auf 
eine bestimmte Wirkung ausgerichtet, unabhängig davon, ob er sich auf Prozess-, Struk-
tur oder Ergebnisqualitäten bezi eht. Deshalb ist der Begriff der Ergebnisqualität für die 
Diskussion dieser Tagung auch eher geeigne t als der Begriff der „ Wirkung“, weil er  
fachlich definiert und besetzt is t und so keine neue Begriffsdiskussion forciert und weil 
eindeutig ist, dass er sich i m Gegensatz zur Prozess- und Strukt urqualität auf den Out-
come von Hilfen bezieht.  
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1.  Prämissen zur Steuerung über Ergebnisqualität   

 Wenn Sie mit der Is t-Situation zufrieden sind, brauchen Sie keine Steuerung über  
die Ergebnisqualität sozial er Dienstleistungen. Steu erungselemente über Ergeb-
nisqualität zielen darauf ab, Dysfunktiona litäten im derzeitigen System zu begeg-
nen.  

 Ein Steuerungsinstrument ist per se weder „gut“ noch „schlecht“, sondern muss 
immer eingebettet sein in eine kon sistente Gesam tsteuerung, die natürlich auch 
weitere Steuerungslogiken als die der St euerung über Ergebnis qualität enthalten 
kann. Das heißt, die Steuer ung über Ergebnisqualität bedeutet nicht, dass m an 
ausschließlich über den Outcome steuert, sondern nur, dass dieser als ergänzendes 
Element im Rahmen der Gesamtsteuerung herangezogen wird.  

 Ob sich ein ergebnisorientiertes Anre izsystem für die Steuerung vor Ort eignet  
oder nicht, hängt von den konkreten kommunalen Steuerungserfordernissen 
und der sozialen Infrastruktur vor Ort ab.  

 Ergebnisqualitäten sind messbar, nicht unbedingt im  wissenschaftlichen Sinne  
nachweisbar, aber als  plausible Annahm en auf aggregierter Ebene für die kom -
munale Steuerung ausreichend.  

Im Einzelfall ist zumindest mit einem adäquaten Aufwand kaum wissenschaftlich 
nachweisbar, welche Faktoren dazu geführt haben, dass ein Jugendlicher zum 
Beispiel seinen Schulabschluss geschafft hat, ob dies tatsächlich an der guten 
Betreuung der sozialpädagogischen Fachkraft lag oder an  der neuen Freundin, die 
ihn motiviert hat. Für die kommunale Steuerung ist es aber ohnehin nicht der E in-
zelfall, sondern die Auswertung von Ergebni squalitäten auf aggr egierter Ebene, 
die interessant ist. Nehmen Sie beisp ielsweise den Indikator der Abbrüche. W enn 
sich hier zwischen den Anbietern deut liche Unterschiede von 20 bis 40 Prozent 
ergeben, lassen sich hieraus steuerungsrelevante Aussagen für die Leistungsträge r 
und für die Leistungserbringer ziehen.  

2.  Grundlegende Anforderungen an Anreizelemente 

Anreizsysteme sollen: 

 das Grunddilemma für Anbieter mindern, bei sozialpädagogischen Erfolgen fi-
nanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen,  

 Lernprozesse fördern und Veränd erungen bei den Anbietern und beim  öffentli-
chen Träger anstoßen. Bei monetären Anreizen ist es  wichtig, dass es d en Anbie-
tern noch möglich ist, zu lernen, zu reagieren und sich anzupassen.  

 Orientierung am individuellen Einzelfall hat o berste Pr iorität, auch we nn An-
reizsysteme oft spezifische Aspek te foku ssieren (zum  Beispiel Verweildauer, 
Rückführungsquoten).  

Mit der Installierung von St euerungsinstrumenten ist imm er auch die Tendenz verbun-
den, sich auf isolierte Elemente des Hilfe- und Steuerungsprozesses zu fokussieren, was 
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der Bedarf sgerechtigkeit im  Einzelf all tendenz iell entgege nsteht. Ein Anreize lement 
muss also  so ausgestaltet sein,  dass die Einzelfallsgerechtigkeit durch die Einzel-
fallsteuerung zumindest nicht behindert und besser noch befördert wird. Die einfachs te 
und effektivste Möglichkeit hier für ist es, sich für die Me ssung der Ergebnisqualität an 
der Zielerreichung der im Hilfeplan festgelegten Ziele zu orientieren.  

3.  Koordinaten für die Einschätzung von Steuerungselementen 

Um zu klären, ob und wenn ja, in welcher Form die Gesam tsteuerung vor Ort durch 
stärker ergebnisorientierte Elem ente ergänzt werden sollte, sind f olgende Fragestellun-
gen von Bedeutung: 

 Was soll ko nkret err eicht werden  mit den ergebnisorientierten Anreizen ( Steue-
rungsstrategie)?  

 Welche Rahmenbedingungen im Hinblick auf die sozi ale Infrastruktur finden 
sich vor Ort und welche Steuerungsimpulse sind deshalb notwendig?  

Ob sich die ergebnisorientierten Anre izelemente eignen und wenn ja, welche, 
hängt stark von den Anbieterstrukturen und der strategischen Ausrichtung der Ak-
teure vor Ort ab. Beispielsweise gibt es Kommunen, die haben nur 1,2 Anbieter, 
andere wiederum haben 70. Es  gibt Kommunen, die Qualit ätsdefizite in der Leis-
tungserbringung feststellen, und Freie Träger , die sich als alleinige Leistungsträ-
ger wahrnehmen. 

Wie man miteinander kommuniziert, ob man sich austauscht, ob man eine Fehler-
toleranz hat und voneinander lernt, dies alles ist für die Gestaltung von Anreizsys-
temen relevant, wenn m an sich einzelne Anreizelemente im Hinblick darauf an-
sieht, ob diese sich für eine Kommune eignen oder nicht.  

 Welche Andockpunkte gibt es bereits vor Ort?  Die Arbeit der Kommunen und 
der Freien Träger zielt heute bereits auf die Ergebnisse sozialer  Arbeit ab, d.h. es 
gibt bereits zahlreiche Ansätze, die an der einen oder anderen Stelle noch syste-
matisiert und weiter ausgebaut werden können. 

 Wie hoch sind die Transaktionskosten? Wie viel Mehraufwand für Dokum enta-
tion und Abrechnungs modalitäten und auch Kommunikationsb edarf entsteht 
durch die Steuerungsinstrumente? 

4.  Typen ergebnisorientierter Anreizsysteme 

Zunächst is t die Frage, an welche Adressaten sich die Anreizsy steme wenden: Leis-
tungserbringer, Leistungsträger oder Leistungsempfänger? Dieser Vortrag konzent-
riert sich auf Anreizelemente für den Leistungsträger und die Leistungserbringer.  

Darüber hinaus ist die Vielfalt der praktizierten und diskutierten Anreizelemente danach 
zu unterscheiden, ob es sich um  immaterielle Anreize handelt, die auf der Transparenz 
von Ergebnisqualitäten basieren oder um materielle Anreize.  
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4.1.  Immaterielle Anreize  

Meist wird der Begriff „Anreiz“ m it einer Kopplung an finanzielle Mittel verbunden. 
Immaterielle Ansätze können jedoch entscheidende Steu erungsdynamik entfalten, ohne 
mit einem so hohen Aufwand verbunden zu sein.  

Ergebnisqualitäten transparent zu machen en tfaltet auch dann eine starke Im pulsfunkti-
on für eine stärkere Ergebnisorientierung der Leistungserbringung, wenn diese Transpa-
renz keine (unmittelbaren) finanziellen Au swirkungen hat. Dabei liefern Ergebnisindi-
katoren nicht nur Hinweise auf die Arbe it der Leistungserbri nger von Jugendhilfeleis-
tungen, sondern auch auf die Qualität de r Hilfeplanung durch die Jugendäm ter, insbe-
sondere im Hinblick auf die Zuweisungsqualität.  

Mit der Transparenz von Ergebnisqualitäte n sind viele Befürchtungen verbunden, oft-
mals zeigt sich jedoch, dass dadurch die Chance entsteh t, positiv gegenüber der Ge-
meinde, dem  Kä mmerer oder der Öffentlic hkeit darzus tellen, was m it Jugendhilfe er-
reicht worden ist.  

Eine verstärkte Transparenz von Ergebnisqualitäten von Jugendhilfeleistungen kann auf 
ganz unterschiedliche Adressatenkreise abzielen.  

Transparenz in der Öffentlichkeit: Diskutiert werden Anbi eterdatenbanken, in denen 
neben Angebot, Ausstattung, Qualifikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
die Ergebnisqualitäten von Anbietern veröffentlicht sind.  

Die Einrichtung und Pfl ege einer solchen Da tenbank ist für Leistungen sinnvoll, die 
zum Beispiel über einen Guts chein durch die B ürgerinnen und Bürger tatsächlich auch 
„eingekauft“ werden, beispielsweise in der Eingliederungshilfe. Im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe ist dies kaum der Fall.  

Ein anderer Adressatenkreis, um  sich über die Ergebnisqualitäten von Jugendhilfeleis-
tungen auszutauschen, sind die Leistungserbringer oder öffentlichen Träger im 
Rahmen von Qualitätszirkeln oder Benchmarkingkreisen. Hierdurch hat m an die 
Chance, sich über die Arbeitsergebnisse in Fachkreisen auszutauschen und sich dabei an 
guten Praxisbeispielen zu orientieren, um sich zu verbessern.  

Damit durch einen solchen fachlichen Austausch Im pulse gesetzt werden können, 
braucht man eine entsprechende Anbieterstruktur vor Ort. Wenn nur eine oder zwei der 
Anbieter vor Ort die „Leistungsträger“ sind, so llten Sie hier noch weitere monetäre A n-
reize setzen, damit die „ Piloten“ ihre Arbeitsansätze in e inem Qualitätszirkel offen le-
gen.  

Transparenz im Ergebniscontrolling zwischen öffentlichem Träger und Leistungs-
erbringer ist bereits gängige Praxis, allerdings noch wenig systematisch über Ergebnis-
qualitäten. Wenn man das wirkungsorientiert systematisieren will, müsste man zunächst 
Ergebnisqualitäten festlegen und quantifizieren. Das wäre  ein Abschied von den Ge-
schäfts- und Jahresberichten, die heute als Nachweis in den Qualitätsentwicklungsver-
einbarungen vereinbart sind. Sie wissen am  besten, welche  Aussagekraft diese häufig 
haben.   
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4.2.  Unmittelbar materielle Anreizsysteme 
4.2.1.  Zahlung bei Zielerreichung im Einzelfall 

Eine besonders „strenge“ Ausprägung eines materiellen Anreizsystems ist die Zahlung 
bei Zielerreichung im  Einzelfall, das heißt  die Zahlung im Erfolgsfall. Dies wird zum 
Beispiel in der Arbeitsvermittlung praktiziert. Nur bei Integration seines Klienten in den 
ersten Arbeitsmarkt erhält der Anbieter eine Vergütung.  

Dieser Ansatz eignet sich nicht für die Kinde r- und Jugendhilfe, insbesondere nicht für 
die Hilfen zur Erziehung, weil eine „Einzel fallabrechnung“ im Erfolgsfall im  Bereich 
erzieherischer Hilfen viel zu aufwendig is t. Außerdem  wär en die Transaktionskosten 
wegen starker Planungsunsicherheiten bei Anbietern immens.  

4.2.2.  Bonus-/Malus-Regelung  

Bonus-/Malus-Systeme basieren darauf, dass Vergütungs bestandteile erfolgsorientiert 
ausgezahlt werden bzw. bei fehlen der Ziel erreichung finanzielle San ktionen g reifen. 
Dieses Elem ent wird im  aktuellen Bunde smodellprogramm W irkungsorientierte Ju-
gendhilfe in vielen Modellstandorten erprobt.  

Das System stammt ursprünglich aus dem Versicherungswesen. Der Begriff eignet sich 
nicht für die Kinder- und Jugendhilf e, weil m it „Bonus“ eine große Gewinnspanne as-
soziiert wird. In der Kinder- und Jugendhilfe ist diese Gewinnspanne jedoch eher nied-
rig, so dass ein fehlender Bonus in der Rege l gleichbedeutend m it einem „Malus“ ist. 
Erprobt wird dieses Elem ent derzeit insbesondere im Gesundheitsbereich, der Altenhil-
fe, im Bereich der Erziehungs- und Beratungsst ellen und auch bei den Hilfen zur Erzie-
hung.  

Bei der Ausprägung aller wirkungsorientierten  Anreizelemente und nicht nur der Bo-
nus-/Malus-Regelungen sind zwei Unterscheidungsmerkmale besonders wichtig.  

Erstens: Wirkung von Jugendhilfe abstrakt oder die Zielerreichung im Hilfeplan 
messen?  

Die abstrakte Messung der Erge bnisqualität, beispielsweise  über die O perationalisie-
rung der Ziele des  SGB VIII, ist zu aufwendig. Alleine die Phase der Z ielfindung und 
Operationalisierung verschlingt erf ahrungsgemäß imm ense Abstimmungsressourcen, 
schließlich müssen Ziele unabhängig vom  Ei nzelfall definiert werden. Ergebnis ist 
meist, dass die Ziele danach imm er noch re lativ unkonkret sind oder den Einzelfall zu 
wenig berücksichtigen. Die oberste Priorität im SGB VIII is t nicht die Vermeidung von 
stationärer Hilfe bzw. die Bevorzugung von ambulanter Hilfe generell, sondern die Be-
darfsgerechtigkeit im Einzelfall.  

In hohem Maße nutzbringend ist es hingegen, die Zielerreichung im Hilfeplan zu 
messen. In welchem  Umfang konnten die Z iele für die Kinder und Jugendlichen und 
ihre Familien im Einzelfall bei Beendigung der Hilfe erreicht werden?  
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Der Vorteil hierbei ist, dass die Einsch ätzung der Zielerreichung ohnehin Teil der Hil-
feplanung ist bzw. sein sollte, hier werd en also keine Doppelarbeiten notwendig, son-
dern das aktuelle Hilfeplanverfahren wird qualifiziert und ergänzt.  

Um den Zielerreichungsgrad zu m essen, gibt es eine Vielzahl an Instrumenten. Mittels 
wissenschaftlicher Instrumente (zum Beispiel WI MES und EVAS) können die E rgeb-
nisqualitäten, beispielsw eise die Veränder ungen und Fortschritte im  Hilfeverlauf sehr 
differenziert ausgewerte t werden. Hierbe i is t allerdings zu berücksichtigen, dass diese 
Instrumente in der Anwendung sehr aufwe ndig sind. W eniger aufwendig und für die  
kommunale Praxis ausreichend sind die Ei nschätzungen des Zielerreichungsgrades 
durch die Fachkraft, den Hilfeempfänger und seine Familie.  

Zweitens: Auswertung der Zielerreichung.  

Wir empfehlen, darauf zu ve rzichten, einen Bonus anhand der Zielerreichung in jedem 
Einzelfall auszurechnen. Damit werden sehr umfangreiche Abrechnungsmodalitäten für 
jeden einzelnen Fall notwendig. Besser geeignet ist es, die Zielerreichung auf aggregier-
ter Ebene auszuwerten, also zum Beispiel für die Gesamtfälle eines Leistungserbringers 
in einem  Ja hr. Dadurch kann m an eine be ssere und sachgerechtere Einschätzung der 
Ergebnisqualität der Anbieter vornehm en. Betrachtet man beispielsweise die Abbruch-
quote innerhalb eines Jahres für einen Leistung serbringer, ist dies sachgerechter als ei -
nen Leistungserbringer mit einem Malus zu belegen, weil ein einzelner Hilfeem pfänger 
aus Gründen, die der Leistungserbringer nich t beeinflussen konnte, die S chule abgebro-
chen hat.  

Zusammenfassend: Bonus-/Malus-Regelungen sind besonders anfällig für nicht-
intendierte Steuerungswirkungen. 

 Bonus-/Malus-Regelungen fokussieren auf einzelne isolierte Aspekte und bergen 
dadurch die Tendenz, dass sich die Prozesse nicht mehr an der obersten Prio-
rität der Passgenauigkeit der Hilfe im Einzelfall orientieren. Relevant wird 
beispielsweise, wenn V erweildauern und Rückführquoten honoriert w erden. Da-
her ist es w ichtig, wenn m an Bonus -/Malus-Regelungen praktizieren will, in je -
dem Fall die Betrachtung die Nachhaltigke it von Jugendhilfeleistungen in die Be -
obachtung einzubauen. Das heißt, die Nac hhaltigkeit der Hilf en m uss geprüft 
werden und ebenfalls wirtschaftliche Konsequenzen haben. 

 Bonus-/Malus-Regelungen haben gegebenenfalls großen Einfluss auf die Anbie-
terstrukturen. Erfolgsorientierte V ergütungsbestandteile sollten so ausgerichtet  
sein, dass die Leistungserbringer immer noch die Möglichkeit haben, zu reagieren 
und sich in ihrer Arbeit anzupassen. Die Kommunen sind auf eine funktionierende 
soziale Infrastruktur angewiesen, diese gilt es zu entwickeln bzw. zu erhalten.  

 Bonus-/Malus-Regelungen erfordern ei ne Messung von Ergebnisqualitäten und 
entsprechende Abrechnungsmodalitäten, stellen Sie daher in jedem  Fall die Kos-
ten-Nutzen-Relation auf den Prüfstand! Die Um setzung von  Bonus-/Malus-
Regelungen ist in der Tendenz sehr au fwendig, der dam it verbundene Nutzen 
kann oftmals auch auf anderem Wege erzielt werden.  
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4.2.3.  Degressiver Entgeltsatz 

Ein weitere s unm ittelbar m aterielles Anreiz system ist der  degress ive Entgeltsatz,  der  
vor allem für stationäre Einr ichtungen für Hilfen zur Erziehung diskutiert wird: Ab ei-
nem bestimmtem Zeitpunkt wird die Vergütung  kontinuierlich abgesenkt, zum  Beispiel 
bei Beginn der Volljährigkeit. 

Dadurch wird der wirtsc haftliche Anreiz, junge Menschen ü ber die Volljähr igkeit hin-
aus ohne entsprechenden fachlichen Bedarf in Einrichtunge n zu halten, m inimiert. De-
gressives Entgelt bedeutet einen wirtschaft lichen Anreiz, den jungen Menschen in sei-
ner Verselbständigungsphase zu unterstützen , um  anschließend den frei werdenden 
Platz neu belegen zu können.  

Das Grundproblem löst dieses Anreizsystem  in der Kinder- und Juge ndhilfe aber nicht: 
Kinder und Jugendliche sollen grundsätzlich nicht länger als notwendig in stationären 
Einrichtungen leben, unabhängig vom Alter.  

Eine mögliche und sehr viel weniger aufwe ndige Alternative ist es, die durchschnittli-
che Verweildauer der unterschiedlichen Anbieter zu erheben und zu einer Beurteilungs-
größe bei der Auswahl der Leistungserbringer zu machen.   

4.2.4.  Degressiver Entgeltsatz mit Zulagensystem 

Eine weitere Ausprägung ist der degressive Entgeltsatz mit Zulagensystem. Für Jugend-
liche, die kurz vor ihrer Volljährigkeit stehen, wird diskutier t, den degressiven Entgelt-
satz mit einer „Verselbständigungs-Zulage“ für den Anbieter zu kom binieren. Ausge-
reicht werden hier zu sätzliche Finanzmittel für die spez ifische Förderung der Verse lb-
ständigung in Trainings, Kurse n. Denkbar ist dies grundsätzlic h auch für andere Alters-
gruppen beispielsweise, um die Elternarbeit  zur Unterstützung de r Rückführung zu för -
dern.  

Von diesem Anreizsystem können nicht-inte ndierte Steuerungswirkungen ausgehen, er 
eignet sich daher nicht für da s Feld der Kinder- und Jugendh ilfe. Denn hier besteht der 
Anreiz darin, dass der Anbiet er Mittel erwirtschaftet, indem er Zusatzm aßnahmen 
durchführt. Dies birgt die Tendenz, diese Z ielsetzung im „normalen“ Hilfeverlauf eher 
zu vernachlässigen. 

Ein sehr erfolgreicher T räger, dem  die Rückführung ohne Zusatzm aßnahmen gelingt, 
würde doppelt finanziell bestraft. Er verliert „seinen“ Fall und die Möglichkeit, die Zu-
satzmaßnahme zu erbringen. 

4.3.  Mittelbar materielle Anreizsysteme 
4.3.1.  Anbieterauswahl auf Basis der Ergebnisqualität  

Ein besonders effektives und praktisches Instrum ent ist es, die Ergebnisqualität der 
Leistungserbringer zu einer Beurteilungsgröße für die Anbieterauswahl zu m achen. Der 
Leistungserbringer muss reagieren, wenn er la ng- und m ittelfristig am Markt bes tehen 
will.  
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Damit ist nicht gem eint, dass d iese Auswah l schem atisch beispielsweise anhand von 
Punktwerten vonstatten gehen m uss, es ist aus Steuerungssicht ausreichend, die Ergeb-
nisqualitäten transparent zu haben und als Orientierungsmaßstab bei der Auswahl zu 
nutzen.  

Oftmals kann hierbei auf die bestehende Praxis in den Jugendämtern zurückgegriffe n 
werden. Die im Jugendam t bereits vorha ndenen Erfahrungswerte und Entscheidungs-
grundlagen müssten zusammen geführt und systematisiert werden.  

Wie sinnvoll eine solche ergebnisorientiert e Auswahl von Anbietern bei der Beauf tra-
gung von Jugendhilfeleistungen ist, hängt allerdings davon ab, wie die Anbieterstruktur 
vor Ort ausgestaltet ist.  

Bei einer Komm une mit einem oder zwei Anbi etern ist d ieses System natür lich n icht 
sinnvoll. Es eignet sich auch nicht, wenn Si e vor Ort eine „closed-shop“-Realität haben 
und die Fin anzmittel q uasi „h istorisch gewach sen“ unter den Anbietern verteilt s ind. 
Um dieses System  innovativer zu gestalte n und gewachsene Strukturen aufzubrechen, 
müsste man eher mit direkten monetären Anreizsystemen arbeiten.   

Vor dem Hintergrund einer pr oduktiven sozialen Infrastrukt ur und eines funktionieren-
den Qualitätswettbewerbs ist die ergebnisorientierte Anbieterauswahl aber das effektivs-
te Instrument.  

4.3.2.  Fallpauschalen  

Fallpauschalen stellen e in weiter es m ittelbar wirkendes m onetäres Anreizsys tem dar. 
Gemeint sind dam it Pauschalen, die sich am Durchschnittsaufwand des Hilfeverlaufs  
orientieren.  

Monatlich vom Dienstleister flexibel einsetzbare Fallpauschalen insbesondere im ambu-
lanten Kinder- und Jugendhilfebereich unter stützen die Ergebnisorientierung eines Trä-
gers, auf die Verselbständi gung des Klienten hinzuwirke n, wenn sie entsprechend aus-
gestaltet sind.  

Ein Beispiel sind monatliche Fallpau schalen für die Ein zelbetreuung nach 
§ 35a SGB VIII: Der Träger hat nach einem meist intensiven Ressourceneinsatz zu Be-
ginn der Hilfe (der über die m onatliche Fallpauschale hinaus geht) ein wirtschaftliches 
Eigeninteresse daran, die Verselbständigung de s Klienten zu fördern, um den eigenen 
Interventionsaufwand geringer zu halten. Das Prinzip besteht darin, dass der Leistungs-
erbringer so bezahlt wird, als wäre er erfolgreich im  Sinne einer möglichst frühzeitigen 
Verselbstständigung. 

4.3.3.  Zusatzmodul ambulante Hilfeform beim Anbieter  

In der fachlichen Debatte wird das Zusatzmodul ambulante Hilfeform im Angebotsport-
folio der Leistungserbringer als Steuerungsanre iz diskutiert. Die Idee des Ansatzes ist 
es, den finanziellen Verlust bei Beendigung von stationären Hilfen teilweise durch am -
bulante „Nachfolgeaufträge“ zu kompensieren  und so die wirtscha ftlichen Anreize des 
Anbieters entsprechend zu setzen. 
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Dieser wir tschaftliche Anreiz wird in der Regel allerdings nicht aus reichend sein. Bei 
Einrichtungen, die sowohl stat ionäre als auch ambulante M aßnahmen anbieten, gibt es 
bereits heute die Tendenz, von weniger kosteni ntensiven Leistungen in kostenintensive-
re Leistungen um zusteuern. Nachbetreuung du rch die stationäre Einrichtung ist außer-
dem in der Praxis aus f achlichen Gründen ohnehin üblich. Ein zusätz liches Instrument 
ist daher nicht sinnvoll.  

4.3.4.  Persönliches Budget 

Das persönliche Budget (ebenfalls m it m ittelbaren finanziellen Auswirkungen) ist In-
strument einer nachfrageorientierten Steuerung. Die Idee ist, dass der Klient dank seiner 
Kaufkraft bestimmt, welche Leistungen besonders gut sind. Dafür muss er allerdings die 
entsprechenden Informationen zur Verfügung haben und verarbeiten können.  

Das persönliche Budget wird derzeit im  Bereich der E ingliederungshilfe und der Hilfe  
zur Pflege modellhaft erprobt, bereits praktiziert wird das persönliche Budget quasi über 
das Gutscheinsystem im Bereich der Kindertagesbetreuung.  

Für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe is t das persönliche Budget nur in ausge -
wählten Bereichen  anwendbar, in d enen die Klienten unm ittelbar ihre Kaufkraft aus-
üben, wie beispielsweise in der o.g. Kindertagesbetreuung. 

Für das Feld der Hilfen zur Er ziehung empfiehlt sich dieser Ansatz nicht, weil das Ver-
hältnis Kosten/Nutzen nicht adäquat ist.  Das In strument eignet sich eher für Fe lder, in 
denen es um  das Zusa mmenstellen von differenz ierten Leistungsportfolios geht, wie in 
der Eingliederungshilfe.  

5.  Empfehlungen für die Auswahl und Umsetzung von ergebnisorientierten 
Steuerungsinstrumenten  

Die ergebnisorientierte Auswahl von Leistungserbringern, gem essen am Zielerrei-
chungsgrad in der Hilfeplanung ist das effe ktivste Instrum ent und gleichzeitig sehr 
praktikabel. Einen stärkeren wirtschaftlichen Anreiz, als am Markt bes tehen bleiben zu 
können, gibt es nicht. Dieses Instrument wird bereits in  der Praxis angewandt. Man 
kann es durch die Verbesserung der Datenbasis oftmals noch systematisieren.  

Soziale Infrastruktur vor Ort im Blick: Alle Steuerungsinstrum ente – ob aus de m 
Bereich Controlling, L eistungsvereinbarung, Planung etc. –  können ins Leere laufen, 
wenn die soziale Infrastruktur nicht die entsprechenden Voraussetzungen für einen Qua-
litätswettbewerb in der Kinder- und Jugendhilfe bietet, auf der Basis eines fehlertoleran-
ten und lernfähigen Systems.   

Die Zielerreichung im Hilfeplan im Einzelfall ist der geeignete Maßstab, um  die Er-
gebnisqualität von Jugendhilfeleistungen zu messen. Dies gewährleistet die Orientie-
rung an der Bedarfsgerechtigkeit im Einzelfall, etwas das bei vielen Steuerungsansätzen 
schnell aus dem Blick gerät. Außerdem ist die Einschätzung der Zielerreichung ohnehin 
Bestandteil der Hilfeplanung bzw.  s ollte es sein. Es gibt vor  Ort bereits Ansätze, die 
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noch weiter system atisiert werden könnten, be ispielsweise wird hä ufig darauf verzich-
tet, die tatsächliche Zielerreichung zu dokumentieren.  

Im Bundesweiten Benchm arkingkreis für H ilfen zur Erziehung, der von con_sens be -
gleitet wird, erproben wir derzeit eine solc he Datenerhebung. Wichtig ist für die Aussa-
gekraft und kommunale Steuerungsrelevanz, dass die Zielerreichung zwar im Einzelfall 
gemessen wird, aber auf aggregierter Ebene ausgewertet wird.  

Vorteile dieser Vorgehensweise sind:  

 Keine abstrakte Diskussion um den Erfolg von HzE! Zielsetzung im  Hilfeplan als 
Maßstab für Erfolg.  

 Wirkungsmessung ist Teil der Hilfeplanung und ist fachlich adäquat, weil a) hohe  
Einzelfallorientierung und b) die W irkungsmessung erst auf a ggregierter Ebene  
aussagekräftig wird.  

Wenn Ergebnisqualitäten von Hilfen zur Erzi ehung gemessen werden, ist es besonders  
wichtig, die Nachhaltigkeit der Hilfen im Blick zu haben, insbesondere wenn Bonus -
regelungen zum indest die Tendenz berg en könnten, dass im Hinblick auf den wirt-
schaftlichen Erfolg zu kurzsichtig agiert wird. 

Fachliche und fiskalische Wirkungen sollten im Zusammenhang berücksichtigt wer-
den. Die Diskussion um die Steuerung über Ergebnisqualitäten in der Kinder- und Ju-
gendhilfe ist in der Praxis eng verknüpft m it den Einspa rungsforderungen im Rahmen 
von Haushaltskonsolidierungen. Dies erschwert die Diskussion über den an sich eher 
fachlich ausgerichteten Steuerungsansatz, bede utet aber für die Praxis, dass beide As-
pekte im Blick behalten werden sollen, und beispielsweise auch die Ressourceneffizienz 
bei der Leistungserbringung fokussiert we rden sollte. Durch die zusammenhängende  
Betrachtung von fachlichen und fiskalischen Zielsetzungen steigt die Chance, dass die  
Dokumentation dessen, was Jugendhilfe leistet, auch im Zusammenhang mit Haushalts-
debatten eine Rolle spielt.  

Begrifflich ist konsequent zu trennen zwischen Ergebnisqualitäten und Prozess- 
und Strukturqualitäten, weil nur so transparent wird, welche unterschiedlichen Steue-
rungsdynamiken wirken. Es ist ein entscheide nder Unterschied, ob ich Mittel dafür er-
halte, dass ein junger Mensch seinen Schulab schluss erreicht oder dass er die Schule 
regelmäßig besucht, auch wenn die beiden Aspekte in der Regel eng m iteinander zu-
sammenhängen dürften. Häufig wä chst erst  m it der Operationalisierung von Kennzif-
fern die Skepsis der beteiligten A kteure. Daher sollte die Erge bnisorientierung der  
Kennziffern im laufenden Prozess immer wieder überprüft werden. Bei der Quantifizie-
rung der Ziele ist eine „Probierphase“ ei nzuplanen, weil noch kaum Erfahrungswerte 
über die Zielerreichung vorliegen.  

Der Dokumentationsmehraufwand durch die Erhebung der Ergebnisqualität sollte 
kompensiert werden. Die Einführung von Instrum enten zur Messung von Ergebnis-
qualität sollte in jedem  Fall m it der Reduzierung des Erhebungsaufwandes für den 
Nachweis von Prozess- und Strukturqualitäten einhergehen. Die Viel falt an derzeit in 
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der Regel zu dokumentierenden Prozess- und Strukturqualitäten ist darauf zurückzufüh-
ren, dass nachgewiesen werden m usste, was getan wird, weil nicht dokum entiert wer-
den konnte, was erreicht wird.   

Der Dokumentationsaufwand für die Einführ ung von ergebnisorientierten Steuerungs -
elementen sollte daher m indestens aufwandsneutral sein. Dies ist n icht nur eine Frage 
des Arbeitsaufwandes, s ondern vor allem auch eine Frage der Steuerungsdynam ik. Die 
Steuerungseffekte einer stärke ren Ergebnisorientierung entfa lten sich dann am  besten, 
wenn Indikatoren zur Ergebnisqualität nicht nur unter „ferner liefen“ verortet werden.  
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Arbeitsgruppe 6: Kommunaler Wirksamkeitsdialog in  
Krefeld 
 
NORBERT AXNICK 
Leiter der Abteilung Jugend im Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung 
der Stadt Krefeld 

Die Abteilung Jugend im  Fachbereich Jugendhilfe und Beschä ftigungsförderung, die 
sich aus den Sachgebieten Kinder- und J ugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Ju-
gendgerichtshilfe und Hilfen bei sexuellem  Missbrauch zusammensetzt, entwickelte in 
der Vergangenheit eine Reihe von dialogo rientierten S teuerungsmodellen. Die Stadt 
Krefeld kann daher auf langj ährige Steuerungserfahrungen zurückgreifen. Insbesondere 
im Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit war Krefeld in Nordrhein-W estfalen eine 
der ersten S tädte, die zum Beispiel den Kommunalen Planungs- und W irksamkeitsdia-
log eingeführt haben, der spätestens se it 2002 i m Lande sjugendplan NRW für die 
Kommunen verbindlich vorgeschrieben ist.  

Die Frage nach der W irksamkeit der Sozial en Arbeit im  Allgem einen und der dam it 
verbundenen Leistungen im Besonderen wird  seit einigen Jahren imm er nachdrückli-
cher gestellt. Wirksamkeit nur in Verbindung mit knappen öffentlichen Kassen zu sehen 
wäre allerdings eine verkürzte Sichtweise. Di e Frage stellt sich so wohl hinsichtlich de r 
Effektivität (im  Sinne der Zielerreichung) al s auch der Effizienz (im  Sinne der W irt-
schaftlichkeit) von Leistungen der S ozialen Arbeit. Insofern können auch nur fundierte 
Aussagen zur W irksamkeit (und dam it Qualität)  einer Dominanz ode r Einseitigkeit fi-
nanzieller Überlegungen entgegen wirken. 

In der Lite ratur wie in der Praxis tauc hen in dem Zusa mmenhang immer wieder unter -
schiedliche Begrifflichkeiten auf, die eher eine Vielzahl von  Mythen verm uten lassen 
(zum Beispiel Outputorientierte Steuerung, Qualitätsorientierte Steuerung, Normorien-
tierte Steuerung, Prozessoptimierende Steuerung, Dialogorientierte Steuerung ...). Wo-
bei der Begriff „ Wirkungsorientierte Steuer ung“ im  Motto der hiesigen Fachtagung 
durchaus tautologische Züge aufweist. De nn Steuerung und W irkung stehen imm er in 
einem kausalen Verhältnis. Letztendlich ist jedoch die Entscheidung darüber, wie oder 
welche Steuerungsprozesse in Gang gesetzt werden sollen, unter anderem abhängig von 
folgenden Fragen: 

 Wer oder was soll gesteuert werden? 
(zum Beispiel Planungsprozesse, Organi sationsabläufe, Personalressourcen, Fi-
nanzmittel, Ergebnisse und Wirkungen ...) 

 Warum und zu welchem Zweck soll gesteuert werden? 
(zum Beispiel, um  Qualitä t, oder au ch Quantitä t zu gewährleisten oder um  Ab-
laufprozesse zu optimieren ...) 

 Mit welchem Ziel soll gesteuert werden? 
(zum Beispiel um bestimmte Standards zu operationalisieren und umzusetzen ...) 

 Auf welcher Ebene soll gesteuert werden? 
(zum Beispiel Leitungsebene, Mitarbeite r/innenebene; intern oder organisations-
übergreifend)  
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In vielen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit besteht noch (bzw. immer wieder) ein gro-
ßer Handlungsbedarf an strukturierter und wirksamer Steuerung. Diesem Anspruch trägt 
das SGB VIII (KJHG) zumindest teilweise in den §§ 78 a-g Rechnung. Hierbei wird für 
die stationäre und teilstati onäre Jugendhilfe gefordert, dass neben einer Leistungsver-
einbarung und Entgeltvereinbar ung auch eine Vereinbarung über die Qualitätsentwick-
lung abgeschlossen wird. Insofern sind die §§ 78 a-g KJHG letztendlich nichts anderes 
als eine gesetzlich veranke rte Aufforderung zur Steuer ung auf kommunaler Ebene (die 
selbstverständlich jeweils mit konkreten Zielen und Inhalten zu füllen ist).  

Diese Regelung gilt zwar for mal nicht für alle  Arbeitsfelder der Sozialen  Arbeit, kan n 
allerdings analog übertragen werden. 

Konzentrieren möchte ich m ich heute auf das Modell der dialogo rientierten Steuerung 
in der Kinder- und Jugendarbeit, und zwar deshal b, weil wir es seit vielen Jahren in der 
Stadt Krefeld erfolgreich praktizieren und we il es ein Modell ist, das unterschiedliche  
Akzente od er Steuerun gsaspekte g leichermaßen berücksichtigen kann (zum  Beispiel  
Konzeptorientierung, Ergebnisorientierung, Prozessorientierung).   

Die dialogorientierte S teuerung (wir nennen sie in Kr efeld „Planungs- und Wirksam-
keitsdialog“) stellt eine dem okratische Form der Steuerung dar, die von  einem partner-
schaftlichen Verhältn is zwischen verschiedenen Träg ern ausgeht. Dialogorientierte 
Steuerung beinhaltet daher auch im mer eine politische bzw. fachpolitische Dim ension, 
neben dem  zielführenden, fachlichen Austau sch zwischen  Trägern au f gem einsamer 
Augenhöhe. Dies gilt auch dann, wenn unt erschiedliche Verantwortungsebenen (Abbil-
dung 1) in einem  solchen Dialog zum Tragen kommen (wenn zum  Beispiel die K om-
mune als Träger der öffentlichen Jugendhilf e, als Aufsichtsbehörde und als Gesam tver-
antworter am Dialog beteiligt ist). 

 Rolle des kommunalen öffentlichen Trägers  
- „Planungsverantworter“/Gesamtverantwortung gemäß § 79 KJHG 
- Bewilligungsbehörde/„Geldgeber“ 
- Selbst Anbieter von Leistungen 
- Berater und Förderer freier Träger 

(Grundlage: Freie und ö ffentliche Jugendhilfe gemäß § 3 KJHG, Zusa mmen-
arbeit gemäß § 4 KJHG, W unsch- und Wahlrecht gemäß § 5 KJHG, Förde-
rung der Jugendverbände gemäß § 12 KJHG) 

 Kommunale Handlungsebenen: 
- Einrichtungs- und Projektebene 
- Sozialräumliche Ebene 
- Politische Ebene 

Abbildung 1                  © Norbert Axnick 

Das bedeutet aber auch gleicherm aßen, dass jegliche Steuerungsvorhaben, im Sinne der 
Qualitätsentwicklung, in der eigenen Organisation beginnen bzw. an den eigenen Struk-
turen ansetzen.  
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Eckpunkte des Planungs- und Wirksamkeitsdialoges  

Strukturebene 
 Ein positives Klima für Entwicklungsprozesse innerhalb de r Organisation schaf-

fen 
 Herstellen von Verbindlichkeit über Vereinbarungen (Kontrakte) 
 Professionalität gewährleisten und Qualifizierung ermöglichen 
 Entwicklung strategischer Perspektiven im Sinne jugendpolitischer Präzisierung 

und „Inverantwortungnahme“ von Politik 

Prozessebene 
 Analyse von Ursachen und Bedingungen 
 Initiierung fachlich-inhaltlicher Diskurse 
 Zielgerichtete Planung und Umsetzung von Handlungsmöglichkeiten  
 Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Standards 
 Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen  
 Ausschöpfen von Gestaltungsspielräumen 

Wirkungsebene 
 Umsetzung vereinbarter Inhalte, Ziele und Methoden 
 Gewährleistung von Nachhaltigkeit  

Reflexionsebene 
 Dokumentation 
 Selbstevaluation/Fremdevaluation 
 Austausch (und Leistungsvergleiche) mit Dritten 

Die Gestaltungsräume hierbei zu nutzen und auszuschöpfen, ist ein wichtiger Prozess 
innerhalb des Dialoges. Dabei ist der Planungsaspekt ebenso  wichtig w ie retrospektiv 
ausgerichtete Wirkungsfragen. 

Darüber hinaus erfordert eine  dialogorientierte Steuerung dialogfähige Partner, mit ent-
sprechenden persönlichen und fachlichen Kompetenzen! Mit anderen Worten, ohne eine 
Dialogfähigkeit sowohl der St rukturen als auch der handelnden Personen wären nach-
haltige Ergebnisse kaum  zu erzielen.  Hierzu gehören zum  Beispiel, neben der Akzep-
tanz, die Bereitschaft zur Reflexion, fundi erte Fachkenntnisse, ei n analytisches Ver-
ständnis, kommunikative Kom petenzen (Rhe torik, Gesprächsführung ...) und Kritikfä-
higkeit.  

Gerade im Bereich der (Offenen) Kinder- und Jugendarbeit lassen sich immer noch eine 
Reihe von Defiziten erkennen, unter anderem  in Form von definitorischen Unschärfen 
und abstrakten Postulaten sowie einer, übers pitzt ausgedrückt, marginalisierten fachpo-
litischen Stellung gegenüber anderen Handlungsfeldern innerhalb der Sozialen Arbeit.  

Ebenso überspitzt formuliert es Münchmeier: „Jugendarbeit tut sich schwer, ihre Bedeu-
tung und Reichweite nachzuweisen. Gefragt,  wie sie denn nachweisen kann, was sie 
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wirklich tut, worin ih re Wirksamkeit besteht, hat sie ... außer Legi timationsansätzen ... 
keine Argumente zur Verfügung.“1 

Rahmenbedingungen und Eckpunkte des Dialogs 

In Krefeld haben wir insgesam t 18 Einric htungen der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit, davon zwei in städtischer Trägerschaft. Der größte Teil der Träger besteht aus Ver-
einen (mit Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe), die sich ausschließlich zum 
Zwecke der Betriebsträgerschaft gegründe t haben und in denen laut Satzung gesell-
schaftlich relevante Gruppe n verantwortlich m it eingebunden werden. Die direkte Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen erfolgt hier bei mit hauptberuflichen sozialpädagogi-
schen Fachkräften, die eigentliche Trägerarbeit findet jedoch mit ehrenamtlichen Kräf-
ten/Vorständen statt.  

Diese (gerade auch für die Ki nder- und Jugendarbeit als ty pisch zu bezeichnende) eh-
renamtliche Situation bir gt, bei aller  Wertschätzung des ge leisteten Engagements, aber 
auch ein problem atisches Potential in sic h. Die zu treffenden und zu verantwortenden 
Entscheidungen innerhalb der Träger sind in den vergangenen Jahren nicht leichter bzw. 
einfacher geworden und so m anche ehrenamtliche Vorstände nähern sich der Überf or-
derungsgrenze.     

Umso wichtiger war es daher, eine Strukt ur zu schaffen, die die Arbeit der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit auf der Grundlage von Leistung svereinbarungen und qualita-
tiven Standards fördert u nd weiter en twickelt. Damit wurde gleich zeitig auch eine Pla-
nungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen.  

Insgesamt prägen 7 Elemente den Planungs- und Wirksamkeitsdialog in Krefeld: 

 Leistungsvereinbarungen, 
 Sozialraumprofile und Bedarfseinschätzungen, 
 Rahmenbedingungen und Standards, 
 Dokumentation/Berichtswesen, 
 Planungs- und Wirksamkeitsgespräche, 
 Ergänzende Fachberatung, 
 Gesamtstädtische Auswertung. 

Leider kann ich an dieser St elle aus zeitlichen Gründen nich t auf jedes Element im Ein-
zelnen eingehen. Daher verweise ich auf eine Broschüre, di e beim Fachbereich Jugend-
hilfe und Beschäftigungsförderung der Stadt Krefel d erhältlich ist, in der die jeweiligen 
Elemente dargestellt und erläutert werden.2 Lassen sie mich jedoch auf folgende Aspek-
te näher eingehen. 

                                                 
1  Münchmeier, R .: Ju gendarbeitsforschung: Inspiration –  Irritatio n –  Legiti mation? In : Rau schenbach, 

Th./Düx, W./Sass, E., Hrsg.: Kinder- und Jugendarbeit – Wege in die Zukunft. Gesellschaftliche Ent-
wicklungen und fachliche Herausforderungen. Weinheim, München 2003, S. 181 

2  s.a. Axnik, Norbert: Kommunaler Wirksamkeitsdialog in Krefeld. Eine fachpolitische Momentaufnah-
me aus Sicht der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In: Jugendhilfe-Report, Köln: Landschaftsverband 
Rheinland, Landesjugendamt (2005); Nr. 2; S. 14-20; Abb., Lit. 
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Im Jahr 2002 wurden die Leistungsvereinbarungen zunächst mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren abgeschlossen. S ie verlängern sich seitdem autom atisch um  jeweils e in Ja hr, 
sofern nicht m it einer F rist von einem Jahr  gekündigt wird. Die St adt Krefeld gewährt 
im Rahmen der Vereinbarungen den finanzsc hwachen Trägern eine 90-prozentige Per-
sonalkostenfinanzierung (plus  ein er Sac hkostenpauschale) aus öffentlichen  Mitteln. 
Dabei ist es für die freien Träger unerheb lich, zu welchen Teilen die F inanzierung aus 
städtischen Mitteln oder Landesmitteln erfolgt. Bei allen an deren Trägern (in der Regel 
konfessionelle Träger) beträgt die P ersonalkostenfinanzierung 80 Prozent (plus Sach-
kostenpauschale).  

Für diese hohe Planungssicherheit erwarten  wir als Stadt Krefeld von den freien Trä -
gern, dass sie verlässlich, glaubwürdig, se riös und transparent arbeiten, dass sie koope-
rativ und im Rahm en vereinbarter fachlicher Standards P rofessionalität gewährleisten 
und Qualitätsentwicklung ermöglichen. 

Auf der Basis von Halbjahresberichten finde n mit jeder Einricht ung und jedem  Träger 
pro Jahr zw ei Planungs- und W irksamkeitsgespräche statt. An diesen Gesprächen neh-
men die pädagogischen Fachkräfte der jeweiligen Einrichtung, die Trägervertreter/innen 
sowie Mitarbeiter/innen des Fachbereiches teil. Die Gespräche werden von den Mitar -
beitern/innen des Fachbereichs anhand von Checklisten vorbereitet. Die entsprechenden 
Unterlagen bekommen die Träger dann vor den Gesprächen rechtzeitig zugeschickt, um 
sich vorbereiten zu können.  

Die Sozialraum profile werden auf der Basi s von Planungsräum en erstellt (insgesam t 
19), die im Verbund mit den Einrichtungsträgern im Sinne von „Einzugsbereichen“ und 
unter Berücksichtigung „natürlicher Grenzen“ definiert wurden. A nhand verschiedener 
Indikatoren (zum Beispiel Altersv erteilung, Geschlecht, Familienstruktur, Wirtschaftli-
che Situation, Infrastruktur ... ) werden die jeweiligen Sozi alraumprofile erstellt und den 
gebildeten Durchschnittswerten für die Gesamtstadt gegenübergestellt und ausgewertet. 

Die Benennung bzw. Auswahl dieser Indikatoren selbst stellt für die Qualifizierung von 
Bedarfen einen wichtigen Aspekt dar. Je  nachdem  welche Indi katoren herangezogen 
werden, können dabei einzelne Aussagen m ehr oder weniger bzw. überhaupt keine B e-
rücksichtigung finden und so mit den weiteren Entwicklung sprozess maßgeblich beein-
flussen.  

Zieht man das KJHG zu Rate, so ist grundsätzl ich festzustellen, dass der in § 2 Ziffer 
2.1 KJHG a ls Jugendhilfeleistung ausgewiese ne und in § 11 KJHG be schriebene Be-
reich der (Kinder- und) Juge ndarbeit dort keine Eins chränkung auf näher bestimmte 
Zielgruppen oder sogar Defizite erfährt. 

Da die Teilnahm e an der Offenen Kinder- und  Jugendarbeit, im  Gegensatz zu Schule, 
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht und es, im  Gegensatz zu Tageseinrichtungen 
für Kinder,  auch k einen Rechtsan spruch auf Offene Kinder- und  Jugendarbeit gibt, 
wenngleich sie doch eine verpf lichtende Aufgabe darstellt, unterliegt die Beantwortung 
der Bedarfsfrage allerdings auch immer de r Gefahr von nicht objektivierbaren „Aus-
handlungsprozessen“.  
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Zur Quantifizierung der Bedarfe wird auf di e Möglichkeit von „Bedarfsszenarien“ zu-
rückgegriffen. Mit diesen Bedarfsszenarien werden drei Varianten dargestellt: 

 Niedriger B edarf = 5 P rozent der Kinde r und Jugendlichen im  Planungsraum  
(i. P.) sollen erreicht werden. 

 Mittlerer Bedarf = 10 Pro zent der Kinder und Jugendliche n i. P. sollen erreicht 
werden. 

 Hoher Bedarf = 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen i. P . sollen erreicht wer-
den. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass in sozi al schwierigen Sozial- bzw. Planungsräu-
men ein höherer Anteil an Kindern und Jugendlichen erreicht werden soll. 

Inhalt der Gespräche am Beispiel eines Wirksamkeitsgespräches 

 Vollständigkeit und Plausibilität des Berichtswesens, 
 Wurden die Kennzahlen gemäß Leistungsvereinbarung eingehalten?  
 Konnte die Mindesterreichungsquote hinsicht lich der Stammbesucher/innen ins-

gesamt erzielt werden (differenziert nach einrichtungsbezogenen und angebotsbe-
zogenen Stammbesucher/innen)?   

 Aktuelle A nmerkungen zum  Sozialraum  (aus Sicht der E inrichtung sowie des  
Fachbereichs) und daraus resultierende Schlussfolgerungen, 

 Konnten die in der Planung vereinbarten  fachlichen Schwerpunkte (Leistungsar-
ten) realisiert werden? 

 Konnten die Zielgruppen erreicht werden, auf die ein besonderes Augenm erk in-
nerhalb der Schwerpunkte und Querschnitte gelegt werden sollte? 

 Konnten die vereinbarten W irkungsziele innerhalb der Schwerpunkte (und Quer-
schnitte) erreicht werden? 

 Entspricht die Verteilung der fachlich -pädagogischen Angebotsstunden innerhalb 
der Schwerpunkte (und Querschnitte) der Planungsvereinbarung? 

 Entspricht die Verteilung der Honorarkräfte, ehrenamtlichen oder sonstigen Kräf-
te (bei den Schwerpunkten und Querschnitten) der Planungsvereinbarung? 

 Entsprechen die Angebotsformen und Methoden innerhalb der Schwerpunkte und 
Querschnitte der Planungsvereinbarung? 

 Entsprechen Lage und zeitlicher Umfa ng der Einzelangebote innerhalb der  
Schwerpunkte und Querschnitte der Planungsvereinbarung? 

 An welchen kommunalen Veranstaltungen/Projekten hat sich der Träger bzw. die  
Einrichtung beteiligt? 

 Mit welchen anderen Organisationen/Trägern wurde kooperiert, mit welchem Ziel 
und mit welchem Ergebnis? 

 Wurden Fortbildungen/Qualifizierungen fü r Einrichtungsmitarbeiter/innen ange-
boten und in Anspruch genommen? 

 Wurden externe Fachberatungen in Anspruch genommen? 
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 Konnten zusätzliche Landesmittel oder sonstige Fördermittel akquiriert werden? 
 Sonstige strukturelle Anliegen (zum Beis piel Personalausstattung, Finanzen, Ge -

bäude, Raumsituation ...) 

Welche konkreten und st rategischen Steuerungsabsichten bzw. -ziele verfolgt werden, 
ergibt sich unter anderem aus de m jeweilig en jugendhilf epolitischen oder fachlichen 
Kontext. Dabei spielt die gesam tstädtische Auswertung eine bedeutende Rolle. Dies 
möchte ich ihnen anhand nachfolgender Beispiele verdeutlichen (Abbildung 2 und 3). 
 
Gesamtstädtische Auswertung des Dialogs 
Leistungsarten Angebots-

stunden 
2002 

Angebots-
stunden 

2003 

Angebots-
stunden 

2004 

Angebots-
stunden 

2005 
Sport, Spiel, Geselligkeit 52,7% 48, 1% 46,1% 46, 2% 
Außerschulische  
Jugendbildung 14,8% 14, 9% 15,5% 13, 6% 

Ferienprogramme 4,2% 2,7% 1,6% 1,8% 
Beratung/indiv. Unterstützung 1,9% 1,6% 1,7% 2,7% 
Geschlechterbezogene 
Angebote 6,2% 6,5% 6,9% 7,2% 

Angebote im Bereich 
Partizipation 1,1% 3,9% 5,8% 5,8% 

Förderung ehrenamtlicher 
Arbeit 3,2% 2,1% 2,9% 3,0% 

Schulbezogene Angebote 1,4% 1,7% 2,3% 2,5% 
Familienbezogene Angebote 5,1% 7,0% 6,1% 4,9% 
Interkulturelle/Internationale 
Arbeit 4,3% 7,2% 5,2% 5,0% 

Spiel- und erlebnis-
pädagogische Angebote 2,6% 1,8% 2,5% 2,4% 

Sonst. Sozialpädagogische 
Angebote 0,7% 1,1% 1,4% 0,8% 

Arbeitsweltbezog. Angebote 1,2% 1,0% 1,1% 1,9% 
Sonstige Dienstleistungen 0,6% 0,4% 0,9% 2,2% 
Summe 38.698 Std. 

100% 
40.885 Std. 

100% 
41.150 Std. 

100% 
37.873 Std. 

100% 
Abbildung 2                 © Norbert Axnick 

Steuerungsaspekt (Beispiel): Gegebenenfalls stärkere Berücksichtigung von speziellen 
Leistungsarten über „Sp ort, Spiel, Geselligke it“ hinaus (bei Beachtung d er sozialräum-
lichen Situ ation und  Ressourcen  s owie zum  Beispie l unter f amilienpolitischen, bil-
dungspolitischen oder interkulturellen Gesichtspunkten).  

Wie die Tabelle zeigt, wird über di e Hälfte aller Personalstunden von nicht hauptbe-
ruflichen Kräften geleistet. Den im  Durchschnitt höchsten Anteil (neben den hauptbe-
ruflichen Kräften) nehmen die „Ehrenamtlichen Kräfte“ ein, gefolgt von den „Sonstigen 
Kräften“ und „Honorarkräften“. 
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Mit einer A bnahme der  Angebotsstunden einher (s . vorherige Übersicht) geht ein fast 
kontinuierlicher Anstieg bei den Personalst unden einher, w as auf eine höhere Betreu-
ungsintensität schließen lässt. 

Personal 2002 2003 2004 2005 
Hauptberufl. fachlich –
pädagogische Kräfte 

30.112   
(45,4%) 

31.587 
(48,0%) 

29.470 
(40,0%) 

29.628 
(39,7%) 

Honorarkräfte 
 

13.232   
(19,9%) 

12.541 
(19,1%) 

12.325 
(16,7%) 

12.212 
(16,4%) 

Ehrenamtliche Kräfte 
 

14.919   
(22,5%) 

12 507 
(19,0%) 

17.603 
(23,9%) 

17.405 
(23,3%) 

Sonstige Kräfte * 
 

8.098  
(12,2%) 

9.168 
(13,9%) 

14.366 
(19,5%) 

15.325 
(20,6%) 

Summe 66.360 
(100%) 

65.802 
(100%) 

73.763 
(100 %) 

74.570 
(100 %) 

* z.B. Praktikanten/innen 

Abbildung 3                 © Norbert Axnick 

Steuerungsaspekt (Beispiel): S icherstellen eines defini erten Qualitätsniveaus bzw. 
Qualitätsstandards (unter Berücksichti gung stellenp lanmäßiger Vorau ssetzungen und 
hinsichtlich des Einsatzes von Personal). 

Die nachfolgende Tabelle (Abbildung 4) verdeutlicht die Gewichtung in 2005, hin-
sichtlich der Verteilung  der Personalstunden in den jeweilig en Leis tungsarten (d ie je-
weils drei höchsten Prozentpunkte sind grau unterlegt) und differenziert nach:  

Fachlich-pädagogische Personalstunden =  A 
Honorarkräfte  =  B 
Ehrenamtliche Kräfte  =  C 
Sonstige Kräfte  =  D 

Steuerungsaspekt (Beispiel): Angemessener und zielführender Einsatz der personellen 
Kompetenzen in den jeweiligen Leistungsarten. 

Leistungsart A 
in % 

B 
in % 

C 
in % 

D 
in % 

Sport, Spiel, Geselligkeit 45,2 25,1 32,5 48,3 
Außerschul. Jugendbildung   9,8 17,5   4,2   9,2 
Ferienprogramme   2,3   2,0   8,7   2,2 
Beratung/indiv. Unterstützg.   4,0   0,2 ----   1,0 
Geschlechterbez. Angebote   6,7   8,6   7,9   4,8 
Partizipation   4,8   1,4 14,0   3,7 
Förderung ehrenamtl. Arbeit   3,2   0,4   6,5   3,7 
Schulbezogene Angebote   3,1   1,8   0,5   5,2 
Familienbezogene Angebote   6,3 29,9   7,0   4,3 
Interkulturelle/Intern. Arbeit   6,3   8,7 11,5   7,9 
Spiel- u. erlebnispäd. Angebote.   3,2   2,8   3,7   3,3 
Sonst. sozialpäd. Angebote   2,6   0,7   0,8   3,0 
Arbeitsweltbezogene Angebote   0,7   0,5   0,5   0,8 
Sonstige Dienstleistungen   1,8   0,4   2,2   2,6 
Summe 10 0 100 100 100 

Abbildung 4                 © Norbert Axnick
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Resümee 

Zusammenfassend betrachtet kann m an sagen, dass die in Krefeld praktizierte, wir -
kungsorientierte Steuerung in Form des Planungs- und Wirksamkeitsdialogs sicher noch 
nicht alle m öglichen Potentia le ausschöpft. Daher ist ein solcher Dialog auch als ein 
kontinuierlich zu führender und zu reflektierender Prozess zu verstehen. Dennoch konn-
ten m it dem P&W -Dialog in Krefeld bereits ei ne Vielzahl der ange strebten Z iele er-
reicht werden. Es wurde eine praxisnahe St ruktur geschaffen, die ei n qualifiziertes und 
kompetentes Arbeiten u nterstützt u nd zu ei ner „neuen Glaubwürdigkeit“ der Offe nen 
Kinder- und Jugendarbeit im  kommunalen Raum ge führt hat. Last but not leas t, stellt 
der P&W-Dialog in Krefeld ein wichtiges E lement für den politischen Diskurs dar, und 
damit auch für eine jugendpolitische Auftragspräzisierung. Es ist letztendlich das politi-
sche Handeln, das die Rahm enbedingungen schafft – aber auch verändert. Insofern 
muss es auch darum gehen, nicht nur „uns selbst“ sondern auch Politik stärker mit in die 
Verantwortung zu nehmen. 
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Mythos bleibt Mythos? Oder zurück zur Realität?  
Ein perspektivischer Ausblick 
 
JUN. PROF. DR. HOLGER ZIEGLER 
Abteilung Sozialpädagogik/Erwachsenenbildung, Universität Münster 
 

DR. MARK SCHRÖDTER 
Fakultät für Pädagogik, Universität Bielefeld 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlichen Dank für die Möglichkeit, eini ge Überlegungen zum  Thema der Herausfor-
derungen wirkungsorientierter Steuerung und de m Potential evidenzbasierter Professio-
nalität vorzustellen:  

1. Politische und methodische Aspekte einer wirkungsorientierten Sozialen Arbeit  
(Holger Ziegler) 

2. Modelle einer evidenzbasierten, professionellen Sozialen Arbeit  
(Mark Schrödter) 

1.  Politische und methodische Aspekte einer wirkungsorientierten Sozialen  
Arbeit 

Was meint nun evidenzbasierte Praxis in der Sozialen Arbeit? 

Evidenzbasierte Praxis is t die system atische Anwendung jener Maßnahm e, die das 
höchste empirisch nachgewiesene Maß an „Wirksamkeit“ aufweist. 

Die durch die „beste“ existierende, em pirische Forschung (das heißt Experim entalstu-
dien) b elegte W irksamkeit b ezeichnet die Wahrscheinlichkeit, in  der eine Maßnahme  
ein in m essbarer Form  definiertes Ziel ge genüber einer bestimm ten, klar definierten 
AdressatInnengruppe erreicht. Dieser Aspekt  wird insbesondere in der Aufforderung an 
die Soziale Arbeit reflek tiert, ihre r Ziele SM ART1 (spec ific, m easurable, a ttainable, 
relevant und timebased) zu gestalten. Anwendungspraktisch legt die Idee einer evidenz-
basierten Sozialen Arbeit ein e Praxis nahe, die dem  Programm mit der höchsten W ir-
kungswahrscheinlichkeit folgt. 

Es mag sein, dass die wirkungsorientierte St euerung Sozialer Arbeit eine der tiefgrei-
fendsten Umstrukturierung des Human- und Sozialdienstleistungssektors seit Jahrzehn-
ten darstellt. Dies gilt, obwohl die F orderung nach einer Evidenzbasierung auf Prämis-
sen beruht, die ganz selbstverständlich se in sollten. Sozialpädagogisches Handeln soll 
sich n icht alleine auf s ubjektive Eindrücke  v erlassen, sond ern wiss enschaftliches und 
praktisches Wissen integrieren.  

Ferner lassen sich sozialpädagogische Ei ngriffe in die Lebensführung von Mensche n 
nur vor dem  Hintergrund positiver Effe kte auf deren Lebens- und Verwirklichungs-
                                                 
1  In verschiedenen Quellen werden dieser Abkürzung unterschiedliche Begriffe hinterlegt. (Red.) 
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chancen bzw. auf gesellschaftlich als erstrebenswert erachtete Zustände und Handlungs-
formen begründen.  

Es geht nicht darum, dass soziale Dienste konsumiert werden, sondern darum, 
dass sie Nutzwerte entfalten.  

Diese individuellen und gesellschaftlichen Nutzwerte in einer optimalen Form sicher zu 
stellen – besser jedenfalls als bisher –, scheint eines der wesentlichen Versprechen einer 
wirkungsorientierten Steuerung zu sein.  

Hierzu, so behaupten die BefürworterInnen einer solchen Steuerung, m üsse die Soziale 
Arbeit in einer funda mentalen Weise neu orga nisiert werden. Dies führt uns zur politi-
schen Debatte um eine wirkungsorientierte Steuerung. 

Die politische Debatte um wirkungsorientierte Steuerung 

Der klassische Sozialstaat seit  den 1950er Jahren hatte sich  für die Abwicklung seiner 
Funktionen und Aufgaben vor allem auf eine bürokratisch e Sozialadministration und 
den Professionalismus gestützt. Dieses A rrangement wird zunehm end als grundlegend 
überarbeitungswürdig betrachtet. 

Unsere These lautet, dass diese Überzeugung nicht nur  darin begründet liegt, dass die-
ses System  der Leistungserbringung tatsächli ch ‚unwirksam ’ war. Es wird vor alle m 
auch deshalb als reformbedürftig betrachtet, weil sich veränderte Annahmen über Hand-
lungskompetenzen und Motivationen der Adre ssatInnen wie der AnbieterInnen sozial-
pädagogischer Leistungen finden. 

Um diese z ugeschriebenen Handlungskom petenzen und Motivationen geht es m ir i m 
Folgenden (Abbildung 1):  

Diskursiv zugeschriebene Kompetenzen (vertikale Achse) &  
Motivationen (horizontale Achse) sozialer Dienstleistungserbringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Abbildung 1         © Holger Ziegler 
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Bis in die frühen 1980er Jahre lässt sich fü r die Bundesrepublik von der Dom inanz ei-
nes sozials taatlichen Diskurses sprechen, de r den professionellen Erbringern sozialer 
Dienste eine verhältnismäßig breite Handlungs- und Entscheidungsautonomie einräum-
te.  

Den Professionen wurde zugesc hrieben, „selbstlos am  Wohlergehen der AdressatInnen 
wie am Gemeinwohl orientiert“ und zugleich fachlich kompe tent, reflexiv und effektiv 
zu sein. Der britische So zialstaatsforscher Julien LeGrand (2003) beschreibt sie m it der 
Metapher des „public-spirited or altruisti c“ „Knight“ d.h. des gem einwohlorientierten 
und altruistischen Ritters. 

Dieses Bild  dieses ‚r itterlichen’ B üro-Professionellen ist die Basis f ür das öf fentlich-
politische Vertrauen darin, dass es rationa l und angem essen sei, die Produktion perso-
nenbezogener sozialer Dienstleistungen m öglichst in das Erm essen und die Entschei-
dungskompetenz dieser Professionellen zu stellen.  

Der Sozialpädagogik gelang es hier als Profession, die Kompetenz für sich zu beanspru-
chen, auf der Basis  ihres professionellen Wissens und Könnens – und überführt in ihre  
eigenen Kriterien – weitgehend selbst bestimmen zu können, wer ihre KlientInnen sind, 
warum sie ihre KlientInnen sind und wie mit ihnen umzugehen sei. 

Dieser Anspruch war nie unum stritten. Vor allem i m Verlauf der 1980er und 1990er  
Jahre verändert sich dieses Bild. In einem  vor allem auch mit den ‚Neuen Sozialen  Be-
wegungen’ verbundenen Diskursstrang wird die zugeschriebene umfa ssende Kompe-
tenz a ls Hybris in Frag e gestellt. K ritisiert wird eine angeblic h anmaßende, potentiell 
entmündigende Machtausübung gegenüber jenen ‚klientifizierten’ Adressatinnen, deren 
Wohl die Professionellen zu dienen behaupten.  

Der ‚Knight’, so die Kritik, sei ein „paternalistischer Gutmensch“ der v on der irrefüh-
renden Vorstellung der KlientInnen als hilflos u nd handlungsunfähig lebe. Diese Kritik  
zielt vor allem auf eine Stärkung der Stimm e (Voice) und Perspektive der NutzerInnen 
sozialer Arbeit.   

Im Kontext des Bedeutungsgewinns des Dis kurses der so genannten ‚Neuen Rechten’ 
bekommt di ese Kritik einen anderen Beiges chmack. Den professionellen ‚R ittern des 
Sozialstaats’ wird die fachliche Kompeten z abgesprochen und es wird ihnen vorgewor-
fen die AdressatInnen nicht zur Autonom ie, sondern in die Wohlfa hrtsabhängigkeit zu 
führen. Sie verhielten sich nicht als Knights, sondern als „Knaves“ als rational kalkulie-
rende, EigennutzenmaximiererInnen. Dies werde durch das aufgeblähte und perm anent 
Problemnachschub produzierende System  öffe ntlicher W ohlfahrtsproduktion begüns-
tigt. 

Diese Perspektive bildet den Hintergrund fü r die wirkungsorientierte Um strukturierung 
im engeren Sinne, die auf eine Dur chbrechung der Dysfunktionen im  System der Leis-
tungsfinanzierung zielt. Eine vom Ergebnis unabhängige Finanzierung der Praxis Sozia-
ler Arbeit führe zu widersinnigen Situationen:  
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„Erfolgreiche Arbeit wird geradezu bestraft! Der wirtschaftliche Anreiz liegt eher in der 
Fortsetzung der Hilfe als in ihrer erfolgreichen Beendigung.“1 

Nötig sei daher eine Form  der Steuerung, di e auf m arktförmiger Konkurrenz nach wir-
kungsorientierten Prämissen beruht.  

Dabei soll der Leistungsanbieter ein eigeninteressierter rational kalkulierender ‚Knave’  
sein. Aber: An Wirkungsraten orientierte Bonus-Malusbezahlungen gepaart mit effektiv 
eingesetzten Audits und Assessments würden ihn dazu bringen, sich als „Wohlfahrtsun-
ternehmer“ zu verhalten.  

Die Wirkungsorientierte Steuerung soll den Anbieter also dazu bringen, bei Strafe 
seines ökonomischen Untergangs im Effektivitäts- und Effizienzwettbewerb zielge-
richtet nach den optimalen Lösungen zu suchen.  

Es geht also um  den W eg „vom regel- und ve rfahrensorientierten Staatsdiener zum er-
gebnisorientierten Public Manager“.2 

Das neue an dieser Orientierung ist, dass die Steuerung nicht nur der Effektivitätssteige-
rung von Verwaltungsabläufen dienen soll, sondern sich unmittelbar auf die Effektivität 
und Effizienz der sozialpädagogischen Leistungserbringung niederschlagen soll.  

Wirkungsorientiert gesteuert soll demnach die Soziale Arbeit selbst werden!  

Dieses Vorhaben basie rt aber darauf, dass man weiß, was die jeweils  erf olgreichste, 
wirksamste Maßnahme ist.  

Methodische Aspekte der gegenwärtigen Evidenzbasierung in der Sozialen Arbeit 

Um dieses Wissen sicherzustellen, soll systematisch auf die Ergebnisse der empirischen 
Wirkungsforschung zurückgegriffen werden.  

So haben zum  Beispiel die Reg ierungsparteien in  ih rem Koalitio nsvertrag v om 
11.11.2005 beschlossen, dass sich die „Jugendhilfe  auch unter Effizienzgesichtspunkten 
… weiterqu alifizieren [ muss]; dringend m uss die Lücke im Bereich der Jugendhilfe-
Wirkungsforschung geschlossen werden; Jugend hilfe muss ihre Erfolge auch m it ‚har-
ten Fakten’ beweiskräftiger machen“. 

Wenn die Forschungsagenda aber so eng m it der Praxisagenda de r Erbringung sozialer 
Dienste verkoppelt wird, stellt  sich die Frage, wie m an zu soliden W irkungsaussagen 
kommt. 

Zur Erinnerung: Wirkungen sind all jene Ergebnisse, die ursächlich  auf die Maßnahm e 
zurückgeführt werden können. 

Zur Messung solcher Wirkungen von Maßnahmen hat sich das so genannte Roy-Rubin-
Modell durchgesetzt, dieses M odell bestimmt die W irksamkeit einer Maßnahm e durch 
den Vergleich der Ergebnisse der T eilnahme an dieser Maßnahme mit den Ergebnissen 
                                                 
1  Struzyna, 2007: 7 
2  Elsner 2004 
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der Nich t-Teilnahme an  dieser M aßnahme. Die Differenz dieser  E rgebnisse ist die  
Wirksamkeit der Maßnahme.  

Eine solche Differenz wird dann als W irkung betrachtet, wenn drei zentrale Kriterien 
erfüllt sind. Oder anders formuliert, die Aussage, eine Maßnahme (= Ereignis A) sei die 
Ursache eines bestimm ten Ereignisses (= Er eignis B), gilt unter  der Erfüllung von drei 
Bedingungen: 

1. Kriterium: Die Maßnahme A geht dem Ereignis B zeitlich voraus. Das ist eigentlich 
banal. Dennoch ist eine Vielzahl von so genannten ‚Wirkungsstudien’ als 
Querschnittstudien angelegt, die W irkungsaussagen treffen, ohne dieses 
banale W irkungskriterium tatsächlich  sicherstellen zu können. Hierzu 
braucht man Längsschnittstudien.   

2. Kriterium: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wir kung eintritt, ist in Anbetracht der 
Maßnahme größer als  die „unko nditionale Wahrscheinlichkeit“ der 
„Wirkung“, das heißt die W ahrscheinlichkeit, dass das Ereignis B auch 
ohne Maßnahme A eintritt. Die Maß nahme muss also ein Ereignis wahr-
scheinlich machen, das ohne die Maßnahme unwahrscheinlicher wäre.  

3. Kriterium: Es gibt keine anderen E reignisse, die zeitgleich m it Maßnahme A statt-
finden und A statistisch irrelevant machen für das Eintreten des Ereignis-
ses B (das heißt der Wirkung).  

Genau diese Kriterien werden durch so genannte Kontrollexperimente sichergestellt. 
Dabei geht es um komplexe Forschungsdesigns, die darauf gerichtet sind, systematische 
Störvariablen entweder durch Verfahren de r Zufallsstichprobenverteilung statistisch 
auszuschließen oder quasi-experimentell möglichst umfassend zu kontrollieren.  

Diese Überlegungen liegen der einflussreich en Idee der E videnzpyramide zugrunde  
(Abbildung 2): 

Evidenzhierarchie

Meta-
studien

Meta-
studien

Kontroll-
experimente

Kontroll-
experimente

Quasi-ExperimentalstudienQuasi-Experimentalstudien

prä-experimentelle Kohortenstudienprä-experimentelle Kohortenstudien

EinzelfallstudienEinzelfallstudien

Praxiswissen, Erfahrung, qualitative StudienPraxiswissen, Erfahrung, qualitative Studien

 
          Abbildung 2      © Holger Ziegler 



260 

Solide m essen lassen sich W irkungen dann au sschließlich durch Experim ental- oder 
quasi-experimentelle Studien. Nur sind solche  Studien bis auf ganz wenige Ausnahmen 
in der Sozialen Arbeit nicht durchgeführt worden. Die meisten so genannten Wirkungs-
studien bewegen sich – wenn überhaupt – au f dem Niveau „prä-experimenteller“ Ko-
hortenstudien. Auf Basis solcher S tudien lässt sich vieles herausfi nden. Aber leider ge-
hört Wirkung im genannten Sinne nicht dazu, denn die drei genannten Kriterien, insbe-
sondere das dritte Kriterium werden nicht erfüllt. Das Ergebnis solcher Studien ist dann 
‚Output-Monitoring’ oder ähnliches aber keine solide Wirkungsaussage. 

Das Prinzip der Experimental- oder quasi-experimentellen Studie liegt zum Beispiel der  
wirkungsorientierten Steuerung im  Sinne von Verfahrensregeln der wissenschaftlichen 
Anerkennung von Methoden und Verfahren der Psychotherapie zu Grunde, wie sie etwa 
der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie verbindlich macht.1 

So fordert der Beirat Diagnosen auf  der Ba sis vollstandardisierter Interviews oder m it-
tels Diagnosechecklisten (Abbildung 3). 

Diagnose 
Objektive und reliable  
Diagnoseerstellung 
(Stufe 3 = Ausschlusskriterium 

1) Diagnoseerstellung mittels strukturiertem klinischen bzw. 
voll standardisiertem Interview 

2) Diagnoseerstellung mittels Diagnosechecklisten oder 
nachvollziehbarem klinischen Urteil 

3) Keine adäquate Diagnoseerstellung. 

Abbildung 3         © Holger Ziegler 

Er fordert kontrollierte Experim entalforschung m it prospektiven Messungen (Abbil-
dung 4):  

Design 
Operationale Definition der  
Interventionen 
Obligatorisches Kriterium < 3 

1) Angemessene Randomisierung (inkl. Cluster-
Randomisierung) bei ausreichender Stichprobengröße 
(n>30/Gruppe), die das Gelingen der Randomisierung 
hinsichtlich bekannter und unbekannter (nicht erfasster) 
prognostisch relevanter Merkmale sicherstellt 

2) Parallelisierung oder teilweise randomisiert oder quasi-
randomisiert oder Stichprobengröße n<30/Gruppe 

3) Keine randomisierte oder parallelisierte Zuweisung 
Definition der Messzeitpunkte 
(Prospektive Messung) 

1) Mehrere vorab festgelegte Messzeitpunkte über den The-
rapieverlauf inkl. prä-post-Messungen 

2) Ausschließlich prä-post-Messung 
3) Ausschließlich post-Messung 

Abbildung 4         © Holger Ziegler 

                                                 
1  Verfahrensregeln des Wissen schaftlichen Beirats Psychotherapie zur Beu rteilung d er wissenschaftli-

chen Anerkennung v on M ethoden und Verfahren der  Psy chotherapie. Ent wurfsfassung, St and: 
02.01.2007, Version 2.1. 
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Und er fordert eine ausführliche Manualisierung von Maßnahmen sowie eine Sicherstel-
lung der praktischen Manualtreue bzw. Programmintegrität (Abbildung 5).  

Interventionen 
Operationale Definition der  
Interventionen 
 

1) Ausführliches Therapiemanual, bei dem die Bedingun-
gen für die einzelnen Interventionen spezifiziert sind. 

2) Therapiebeschreibung, ohne nähere Spezifikation der 
Bedingungen für die einzelnen Interventionen (z.B. keine 
Entscheidungskriterien). 

3) Die Intervention ist nicht klar beschrieben, beschränkt 
sich auf die Benennung des Therapieverfahrens. 

Manualtreue, 
Treatment Integrity 
 

1) Manualtreue/Treatmentintegrität durch externe Beob-
achter belegt. 

2) Manualtreue/Treatmentintegrität durch Fragebögen be-
legt. 

3) Keine Maßnahmen zum Monitoring der Manualtreue. 

Abbildung 5         © Holger Ziegler 

Was bedeutet das nun? 

Die einzigartige Stärke de r experimentellen W irkungsanalysen, so argum entieren W. 
Shadish, Th. Cook und D. Campbell, die Autoren von „Experim ental and Quasi-
Experimental Designs for Generalized Causal Inference“ , dem  unbestrittenen Stan-
dardwerk zur Experim entalforschung, bestehe in der Beschreibung der Wirkungen, die 
spezifischen Maßnahm en zugeschrie ben werden können. Dies nennen sie Kausalbe-
schreibung. Kausalbeschreibungen bestimm en die W ahrscheinlichkeit, m it der ganz 
bestimmte Maßnahmen, die in ein er ganz bestimmten Form und in einem  ganz be-
stimmten Setting durchgeführt werden, ein ganz bestimmtes Ziel erreichen. 

Demgegenüber gelänge es Experim entalforschung weniger gut, über die Bedingungen 
und Mechanismen aufzuklären, durch die di ese Kausalbeziehungen zu Stande kommen. 
Dies nennen sie Kausalerklärung.  

Die über die genannten W irkungsforschungen Kausalbeschreibungen liefern, sind m it 
einem Problem konfrontiert, dass in der W irkungsforschung als Problem der ‚externen 
Validität’ bekannt ist. 

Das Problem besteht darin, dass die Ergebni sse solcher Forschungen nicht auf andere  
als die geprüften Kontexte und Programmgestaltungen übertragen werden können.  

Das bedeutet nun aber, dass die Ergebnisse der Wirkungsforschung kaum als professio-
nell ausdeutbare Erklärungen über Ursachen  und W irkungen zu verstehen sind und si e 
liefern auch kein interpretationsoffenes professionelles Reflexionswissen über Wirkung.  

Will man nun die Ergebnisse der Wirkungsforschung als Steuerung sozialpädagogischer 
Praxis verwenden – eine Verwendungsweise,  auf die die W irkungsforschung, die eine 
sehr notwendige wissenschaftliche Grundlagenfo rschung darstellt, ei gentlich nicht aus-
gerichtet ist –, gilt das Prinzip de r Programmintegrität als entsche idend. Programmin-
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tegrität verweist darauf , dass bereits le ichte Veränderungen der Maßnahm en und Kon-
texte die Wirkungsaussagen vollständig invalide machen können. Daher gilt in der evi-
denzbasierten Praxis die Devise, dass Inte rventionen genau so gestaltet und durchge-
führt werden müssen, wie dies die Programme vorsehen. 

Bereits leichte Veränderungen inklusive ‚E rgänzungen’ der Program me m achen die  
Aussagen kausaldeskriptiver W irkungsmodellberechnung als Entscheidungsgrundlage 
vollständig wertlos.  

Daher lautet die Devise: “Int erventions should be rigorous ly managed and delivered as  
designed.“1 

Anders formuliert geht es um  standardis ierte Maßnahm enverfahren und schriftlich fi-
xierte Prozessanweisungen, die Praktikerinnen vorschreiben, die Handlung A in Situati-
on B zu vollziehen. Zu Erinne rung, genau das fordert der W issenschaftliche Beirat Psy-
chotherapie (Abbildung 5). 

Folgt man dieser Forderung, sind fa llinterpretativ-hermeneutisches Ermessen und pro-
fessionelle Handlungsentscheidungen nicht als Gütekriterie n angemessener sozialpäda-
gogischer Arbeit zu verstehen, sondern al s ‚Threats to Validity’ wirksam er Maßnah-
men. 

Was m an also standard isieren würd e, wäre n keine Verfahrensabläufe – dies kann ja  
durchaus sinnvoll und notwenig sein –, sondern die professionelle Praxis Sozialer Ar-
beit. 

Dies scheint gefährlich und auch mit Blick auf die zu erwartende Wirkung irreführend.2 
So weiß man aus der Psychotherapieforschung, dass erfahrene Therapeuten, die sich an 
wirkungsorientierte Programmvorschriften und Manuale halten, häufig keine besseren, 
sondern signifikant schlechtere  Behandlungsergebnisse erzielen. Henningsen und Ru-
dolf (2000) sprechen von Effekteinbußen von bis zu 40 Prozent.  

Forschungen zeigen auf, dass solche Effekt einbußen vor allem  dort auftreten, wo die 
Maßnahmen auf Flexibilität, Fallverstehen und Kontextadäquatheit angewiesen sei-
en. Unseres Erachtens gibt es  wenig Zweifel daran, dass Flex ibilität, Fallverstehen und 
Kontextadäquatheit für die Sozialpädagogik kennzeichnende Bedingungen sind.  

Es stellt sich de mnach die Frage, welche  W irkungsprämissen für die Soziale Arbeit 
sinnvoll und angemessen sind, wi e sich also der Mythos wi rkungsorientierte Steuerung 
an die professionelle Realität der Sozialen Arbeit rückbinden lässt. 

Dieser Frage geht im Folgenden Mark Schrödter nach:  

                                                 
1  Chapman/Hough 1998 
2  vgl. Duncan/Miller 2002 
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2.  Modelle einer evidenzbasierten, professionellen Sozialen Arbeit 

Steuerungsmodelle 

Holger Ziegler hat aufgezeigt, wie es  zu dem Diskurs gekommen ist, mit dem wir jetzt 
konfrontiert sind. Dabei sind oftm als Unterstellungen darüber im Spiel, wie wir soziale 
Arbeit betreiben und bisher betrieben hätte n. Diese Unterstellunge n beinhalten auc h 
Vorstellungen darüber, wie die Praxis der Sozialen Arbeit am besten zu organisieren sei. 
Wir können diese Vorstellungen auf einige wenige Modelle zurückführen.  

Christian Schrapper hat im Eröffnungsvortr ag ausgeführt, was wir uns für gewöhnlich 
unter „Steuerung“ vorstellen und hat dies m it den Metaph ern des Pferdes und der Ei-
senbahn beschrieben. Es handelt sich um  zwei grundverschiedene W eisen, die Steue-
rung beispielsweise im Jugendam t zu betrachten. Die W ahrnehmung unserer Steue-
rungsaufgaben verändert die Erwartungen an die Steuerungsergebnisse.  

Nun verdienen nicht nur die Modelle, die wir uns von unseren Steuerungsaufgaben ma-
chen, nähere Betrachtung. Entscheidend ist au ch, welche S teuerungsmodelle real wirk-
sam sind und welche intendierten und nich t-indendierten Auswirkungen diese Modelle  
haben. So kann es lohnend sein , sich verschiedene Steuerun gsmodelle in Reinform  an-
zusehen, um die vielfältige und komplexe Steuerungsrealität besser zu verstehen.  

Um die ko mplexe Realität modellhaft zu vereinfachen, bietet es sich an, vom  Erbrin-
gungsverhältnis auszugehen, also dem  Dienstleistungskern, um den es in der sozialen 
Arbeit eigentlich geht (Abbildung 6). Wir haben zwei Instanzen: die Fachkraft und den 
Adressaten. 

 
Erbringungsverhältnis 

   

 

 

Abbildung 6           © Dr. Mark Schrödter 

Letztlich haben alle Steuerungsbemühungen den Zweck, diese Praxis der sozialen 
Dienstleistungserbringung zu verbessern. In  dieser Modellierung unterscheiden sich 
Steuerungsformen dana ch, an welcher Stel le die Hauptkontrolle über die Dienstleis-
tungserbringung angesetzt wird. Vereinfacht gesprochen kann die Kontrolle dom inant 
bei der Fachkraft, beim Adressaten oder am Dienstleistungsgeschehen selbst angesiedelt 
sein. So kommen wir zu drei Modellen, die wir einer näheren Betrachtung unterziehen 
möchten: das Modell der W ohlfahrtsbürokratie, der Markto rientierung und des 
S.M.A.R.T.-Movement.  

Fachkraft Dienstleistung Adressat 
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Das erste M odell ist d ie „Wohlfahrtsbürokratie“ (Abbildung 7). Im Grunde genom -
men ist das ein Modell, welches hau ptsächlich in Form  der öf fentlichen Unterstellung 
existiert. Daher kann man sich darüber streit en, ob es das in dieser Reinform jem als 
gegeben hat.   

 
Wohlfahrtsbürokratie 

 

 

 

 

 

Abbildung 7           © Dr. Mark Schrödter 

In diesem Modell ist die Finanzierung der Einrichtung und der Fachkraft gesichert, ganz 
unabhängig davon, wie die Hilfeleistung ausgesta ltet wird. Der Klient hat hier keine 
Chance, das Dienstleistungsgeschehen zu be einflussen. Die Fachkraft – so die Unter-
stellung – wird zum Paternalisten. Sie m eint es vielleicht gut, aber dadurch, dass der  
Klient überhaupt keine Kontrolle auf die Dienstleistungserbringung hat, geht die Dienst-
leistung mitunter an den Bedürfnissen des Klienten völlig vorbei, so die Unterstellung. 

Mit dem zweiten Modell, der Marktorientierung (Abbildung 8), wurden vor allem zu 
Beginn der neunziger Jahre vi ele Hoffnungen verknüpft. Es ist aber in der Reinfor m 
häufig gar nicht eingeführt worden. Bei der Marktorientierung besitzt der Adressat, der 
hier zum „Kunden“ wird, die nahezu vollstä ndige Kontrolle über die Dienstleistungs -
erbringung. Die Fachkraft, die hier zum „Unternehmer“ wird, erbringt Produkte, die er 
auf dem Markt anbietet. Der Kunde kann et wa über Gutscheinfinanzierung die Dienst-
leistungserbringung vollständig kontrolliere n. De m Ideal nach wird im Marktm odell 
eine ech te Nutzerorientierung realisiert, die h ier als „Kundenorien tierung“ bezeichnet 
wird. Die Fachkräfte müssen sich als Sozi alunternehmer auf den „Kunden als König“ 
einstellen und handeln so nicht mehr an deren Bedürfnissen vorbei. 

Dieses Modell musste sich der Kritik unterziehen, dass wir es in der sozialen Arbeit gar  
nicht mit dem rationalen Akteur zu tun haben, der in Modellen des freien Marktes un-
terstellt wird. Der ratio nale Akteur  ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er sich 
vollständig über seine Bedürfnisse im  Klaren ist und d ie Qualität der Dienstleistu ngen 
realistisch einschätzen kann. Diese Eigenschaf ten sind aber  bei den Nutzern sozialer 
Dienste deshalb nicht gegeben, weil man j a soziale Dienste in Anspruch nimmt, wenn 
man in seiner autonom en Lebensbewältigung eingeschränkt, also hilfsbedürftig ist. Da-
her ist dieses Modell ungeeignet zur Steuerung der sozialen Arbeit.  

Klient Paternalist 

Finanzierung 

 
Hilfeleistung 
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Das Interessante an diesem Modell ist, dass hier das Thema W irkung noch gar nicht  
thematisch ist. Es spricht noch niem and von W irkung. M an geht davon aus, dass die  
„Kunden“ implizit wissen, was ihnen gut tut. Über die Summ e der „Kunden“-
Entscheidungen, die sich die „Produkte“ aussu chen, werden die Einrichtungen gesteu-
ert. Man braucht also gar keine Vorstell ungen davon, was Wirkungen sind. Das erledigt 
der Markt. Das ist das Faszinierende an diesem Modell und diese Faszination wird wohl 
immer bestehen. Letztlich kann m an dieses Modell aber für s oziale Dienste nicht reali-
sieren. 

 

Marktorientierung 
 

 

 

 

 

Abbildung 8           © Dr. Mark Schrödter 

Das nächste  Modell ist derze it hoch im Kurs: d as S.M.A.R.T.-Modell. Die Kontrolle 
der Dienstleistung wird in eine dritte Instan z ausgelagert, die prüf t, ob die Dienstleis-
tung Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebased ist, also spezifische, mess-
bare, anspruchsvolle (herausfordernde), re alistische und term inierbare Ziele verfolgt. 
Damit wird die Kontrolle und die Finanzier ung der Dienstleistung erstm als unmittelbar 
an die Wirkungsmessung gekoppelt (Abbildung 9).  

 
S.M.A.R.T.-Modell 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Abbildung 9          © Dr. Mark Schrödter 

Kunde Unternehmer 

Finanzierung 

 
Produkt 

Fall Technokrat 
 

Wirkung 

Finanzierung

Wirkungs- 
messung 
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Es wird nur noch das finanziert und gewä hrleistet, was nachgewiesene W irkungen er-
bringt. In diesem  Fall wird die Fachkraf t zum  „Technokraten“, der nun einem  „Fall“ 
gegenübersteht. Das liegt daran, dass die W irkungsmessung Experten überlassen wird, 
die mit dem eigentlichen Dienstleistungsgeschehen nichts mehr zu tun haben. Sie stehen 
außerhalb der eigentlichen Praxis. Es m üssen Kriterien festgelegt werden, was unter 
Wirkung verstanden werden soll. Während im  Marktmodell Wirkungen nicht expliziert 
werden mussten, müssen hier Wirkungskriterien in Anschlag gebracht werden, die sich 
in wissenschaftlichen Studien bewährt haben. Darüber so ll dann gesteuert werden. Das 
Problem dabei ist, dass wir gar keine Auße nkriterien dafür haben, ob diese Wirkungsin-
dikatoren überhaupt das m essen, was wir uns  als gute Praxis vorstellen. Die gesam te 
Praxis der sozialen Arbeit wird anhand dessen, was Experten fest gelegt haben, standar-
disiert und gesteuert. 

Friedrich August von Hayek, ein Ö konom, der als Begründ er des Neoliberalism us im 
engeren Sinne gilt, also jene r wirtschaftswissenschaftlichen Strömung, die sich für die 
vollständige Liberalisierung de r Märkte einsetzt, hat eine  sehr ernstzunehm ende öko-
nomische Theorie de s Wissens entwickelt. Seine Theorie des W issens gilt imm er noch 
als herausfordernd. Für Hayek kann der Markt deswegen die besten Ergebnisse schaffen 
und die wirklichen Bedürfnisse der Kunden a m besten bedienen, weil er nicht darauf 
angewiesen ist, d ass Bürokraten in einer zen tralisierten Instanz fe stlegen, wie das Pro-
dukt aussehen soll. Deswegen ist für diesen Ö konomen das S.M.A.R.T.-Modell die 
schlechteste Lösung, die m an sich vorstelle n kann. Es sind hier die Bürokraten, die 
bestimmen und nicht mehr die Nutzer, um  die es eigentlich geht, wie die Leistung aus-
gestaltet werden soll. In di esem Modell löst sich die Dienstleistungserbringung von den 
Bedürfnissen der Nutzer los.  

Nun haben wir ein Dilemma. W as tun wir? Auf der einen Seite haben wir das Markt -
modell, das aber für soziale Güter nicht geeignet ist und auf der anderen Seite haben wir 
zwei Bürokratische Modelle, in denen entweder externe Experten (S.M.A.R.T.-Modell) 
oder Paternalisten (Wohlfahrtsbürokratie) entscheiden, was gut für den Klienten ist.  

In der öffentlichen Debatte geht ein weni g verloren, dass wir neben den beiden Steue-
rungsformen Markt und Bürokratie eine dritte große Steuerungsform kennen. Das ist die 
Steuerung über Profession (der Professionstheoretiker El iot Freidson nennt es „Third 
Logic“). In diesem  Sinne plädie ren wir hier dafür, dass di e Steuerung sozialer Dienst-
leistung wieder bei der F achkraft angesiedelt ist (Abbildung 10). Das bedeutet eine  
professionelle Selbstkontrolle und nicht die Übereignung der Kontrolle an Expertokra-
ten, an eine dritte Instanz, auch nic ht an  scheinbar autonom e, scheinbar rational han-
delnde Akteure, die zu Kunden werden. Die Steuerung sozialer Dien stleistungen sollte 
über die Profession erfolgen, die dann aber m it Wirkungswissen ausgestattet ist und in 
ihrer fach lichen Autonomie dieses W irkungswissen mit dem Nutzer teilt. In d er Wis-
sensgesellschaft teilen wir ja  heute schon immer unser W issen mit den Nutzern, die ü-
ber vielfältige Medien die Möglichkeit ha ben, sich kritisch über unsere Angebote und 
unsere Praxis zu informieren.  

Die Wirkung wird über ein W issen gewährleistet, nicht über getestete Programm e, die 
man standardisiert einsetzen m uss, sonde rn über ein W issen über W irkmechanismen 
und Kausalursachen, die fallangemessen angewendet werden können und der fachlichen 
Autonomie überantwortet werden. 
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Evidenzbasierter Professionalismus 

 

 

 

 

 

Abbildung 10            © Dr. Mark Schrödter 

Man kann d ie vier Modelle idealtypisch in e ine zeitliche Abfolge bringen (Abbildung 
11). Demnach haben wir es bis zu den neunzig er Jahren mit der Unterstellung zu tun, 
dass vorher paternalistisch und hauptsächlic h auf der W issensbasis von Erfahrung ge-
handelt worden ist. Die Soziale Arbeit musste sich auf ihrem Weg zur Professionalisie-
rung erst akademisieren. Dieser Prozess ist vielleicht noch nicht abgeschlossen, aber wir 
haben schon viele E rfolge erreicht. Sozial e Arbeit greift schon lange nicht m ehr nur 
bloss auf die persönliche Erfahrung als Wissensbasis zurück, sondern hat sich viele wei-
tere W issensformen erschlossen.  Selbstv erständlich wird die persönliche Erfahrung 
nicht ersetzt, sie ist und bleibt  sehr wichtig in unseren Dien stleistungen. Aber durch die 
Akademisierung ist fundiertes wissenschaftliches Wissen hinzugekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 11            © Dr. Mark Schrödter 

Nutzer Professioneller 
 

Wirkung 

Wissen Finanzierung Reflexivität

Erfahrung
Strategisches 

Wissen

Validierte 

Programme
Wirkmechanismen

Paternalist Unternehmer Technokrat Professioneller

Wohlfahrts-

Bürokratie
Marktorientierung

s.m.a.r.t.-

movement

Evidenzbasierter

Professionalismus

Wissens-
basis

Steuerung

Zeit

Typ

Pr
of

es
si

on
al

itä
t

1997

„what works?“

2007
evidence based 

social work
NPM

1990

Professionalität



268 

Nach den neunziger Jahren, in die m an di e Ära des New Public Managem ent (NPM) 
ansetzen kann, ging es eher um  strategisc hes Wissen. Für  den Unternehm er zählt das 
Wissen um die W ettbewerbsumgebung. Das heißt,  es kom mt darauf an zu wissen, wo 
im eigenen Sozialunternehm en die Stärken liegen, die einen W ettbewerbsvorteil auf 
dem Markt verschaffen. Das ist das dom inante Wissen, das gefördert wird und funktio-
nal in einer Marktumgebung erforderlich ist, in der beispielsweise über Voucher gesteu-
ert wird. 

Das S.M.A.R.T.-Modell wurde von einer Bewegung initiert, die etwa 1997 einsetzte, als 
der so genannte Sherman-Report1 veröf fentlicht wurde, in dem , ausgehend vom  Ge-
biet der Kriminologie, erstmals in einem f ür die Soziale Ar beit unmittelbar relevanten 
Feld der W irkungsfrage auf Basis zahlreic her W irkungsstudien nachgegangen wurde . 
Das Wissen, das dabei gefördert wird, ist das über Program mpakete, die – delivered as 
designed – also standardisiert einzusetzen si nd, so wie sie von Experten, die m it der 
eigentlichen Dienstleistungserbringung gar nichts zu tun haben, konstruiert wurden.  

In diesem idealtypischen Verlauf stehen wir derzeit an einem Scheidepunkt für den evi-
denzbasierten Professionalismus. Hier geht es darum, von der Forschung zu profitieren, 
indem die W irkmechanismen für positiv e Ve ränderung bei den Klienten aus der For-
schung bezogen werden, aber die Fachkraft au f Basis des eigenen professionellen Ur-
teils mit dem Wissen fallangemessen umgeht. Das Wissen darüber, welche Programme  
statistisch erfolgreich sind, ist hier nicht mehr unm ittelbar steuerung sdeterminierend, 
sondern würde nur noch in den Fachdiskur s einfließen, um  in Kooperation gem einsam 
die Dienstleistungen zu verbessern.  
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Nachfragen und Diskussion 
 
 
Kerstin Landua, Leiterin der Arbeitsgruppe Fachtagungen Jugendhilfe, Verein für 
Kommunalwissenschaften e.V., Berlin: Vielen D ank an Herrn Dr. Schrödter und Herrn 
Professor Ziegler. Ich gebe nun an Sie die Aufforderung, Ihre Fragen zu stellen und mit 
den beiden Referenten zu diskutieren. 

Peter Lukasczyk, Leiter der Abteilung Soziale Dienste, Jugendamt Düsseldorf: Es gibt 
zurzeit in der Altenhilf e zwei Modellstandor te, in denen probiert wird, die Marktm e-
chanismen in Form von Case-Management auf der öffentlichen Seite in Verbindung mit 
der Fragestellung zu bringen, welche Dien stleistungen dem  Kunden gut tun. Ist das  
Modell, das Sie vorschlagen, nicht der Um setzungsfähigkeit geschuldet?  Warum nicht 
Marktorientierung? Ich halte die Orientierung am Markt für vollkommen korrekt. In der 
Situation, dass die Hilfeleistungen komplex sind und die Kunden wissen, was ihnen gut  
tut, ist es eigentlich schon das richtige Modell. Die entscheidende Frage ist: Wer steuert 
das? Der Kunde kann das nicht steuern, davon ge he ich aus, weil er letztlich in der An-
gebotsvielfalt überhaupt nicht in der Lage zu r Differenzierung ist. Das heißt, er br aucht 
dazu einen Case-Manager. Dies wird zurzeit experimentiert: Wo ist dieser ang esiedelt? 
Ist das ein freiberuflicher Case-Manager, der objektiv vorgeht, oder ist er auf der öffent-
lichen Seite?  

Warum verfolgt man diese Marktfragestellung nicht weiter und warum  gehen Sie einen 
Sidestep, um zu sehen, was sich  öffentlich umsetzen lässt? Ist es tats ächlich Ihre Über-
zeugung, dass dies der richtige Weg ist oder meinen Sie, dass eigentlich der andere Weg 
der richtige ist, er nur nicht um zusetzen ist? Sind Sie tatsächlich nicht der Auffassung, 
dass der Markt auch in sozialen Dienstleistungen entscheidend sein kann?  

Martin Eberhard, Projektkoordinator, Kommunaler Sozialdienst, Hannover: Ich habe  
mich während Ihres Vortrages, den ich im  Übrigen sehr lebendi g fand, Herr Professor  
Dr. Ziegler, gefragt: Was ist eigentlich Ihre Botschaft? Was wollen Sie mir damit sagen 
hinsichtlich der Perspektiven?  S ie haben ge sagt, Ereignis A  hat eine Wirkung auf ein 
Ergebnis B. Man m üsste also, wenn m an das wissenschaftlich sauber feststellen kann, 
alles beseitigen, was Sie als „Störfeuer“ bezeichnen. Kann man sich mit dieser Methode 
an die Lebenswelt der Menschen annähern? Da hinter steht auch d ie Frage „Wie wirk-
lich ist die Wirklichkeit?“ Wenn wir in  der Lebenswelt unserer Adressaten sozialraum-
orientiert arbeiten, haben wir nur eine Annäherung an die Wirklichkeit, wir werden aber 
nie Teil dieser Wirklichkeit sein. Ist das, was Sie als evidenzbasierten Professionalismus 
bezeichnen, der Königs weg? Oder stellen Si e auch an dies es Modell g ewisse Frag en, 
auch unter dem Gesichtspunkt, dass m an eigentlich die W irklichkeit nicht konkret er-
fassen kann? Sie haben Beispiele aus der Ther apie genannt. Therapie ist eine rech t ein-
deutige Ebene: Der Therapeut behandelt de n Klienten und m an bekommt ein Ergebnis. 
Ich glaube, so ist unsere heutige Wirklichkeit nicht.  

Jun. Prof. Dr. Holger Ziegler: Über die Frage nach dem  Markt möchte ich m ich an 
dieser Stelle nicht politisch streiten.  Ich möchte das lieb er empirisch mit Blick auf  die 
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Frage tun, ob „Kunden“ wissen, was ihnen gut tu t. Es gibt hierzu eine sehr schöne Z u-
sammenfassung von empirischen Untersuchun gen aus der Glücksforschung m it dem 
Titel „Wouldn’t it be nice?“. Man hat Leute gefragt, was sie denn haben müssten, damit 
sie glücklich sind, und dann läng sschnittlich untersucht, was passiert, wenn das eintritt. 
Als ein typisches Ergebnis di eser Befragungen stellte sich heraus, dass sie danach nicht 
glücklicher geworden sind, aber dass sie ih re vorhergehende Situation als wesentlich 
unglücklicher einschätzten. Empirisch scheinen Menschen also ziemlich häufig daneben 
zu liegen, selbst wenn es nur darum  geht, unter welchen Umständen sie sich ‚nur’ sub-
jektiv gut fühlen, und auch eigene Entwickl ungen werden in der Regel sehr verzerrt 
wahrgenommen. Dazu komm t, dass sich di e Wünsche und Bedürfnisse von Menschen 
ihren gegebenen Lebensumständen anpassen. Ich will darauf hinaus: Wissen Menschen 
selbst, was ihnen gut tut?  Ja, zum indest insofern, dass Menschen wissen, ob es ihnen 
gut geht oder nicht. Und da s ist auch gut so, w enn sie ih r Leben führen. Das ist über-
haupt keine Frage. Auf dieser Bas is allerdings die Soziale Arbeit zu steuern, halte ich 
für äußerst fragwürdig. Man bekomm t relativ  zynische Ergebnisse. Beispielsweise er-
gab eine Forschung von uns in einem  so genannten „sozialen Brennpunkt“, dass die 
Armen innerhalb ihres „sozialen B rennpunktes“ wesentlich glücklicher waren als die 
Armen außerhalb davon. Das kann kaum ein sozialpädagogischer Erfolg sein.  

Zur zweiten Frage: Ich bin vollkom men einverstanden mit dem, was Sie gesagt haben. 
Kann m an die kom plexe Lebenswirklichkeit in  der statistischen Form der W irkungs-
messung erfassen? Nein, aber dazu ist die stat istische Form auch nicht da. Diese Art der 
Wirkungsmessung gibt Auskunft darüber, in welchem Ausmaß dieses Modell unter kli-
nischen Bedingungen, die m an durch ein gewiss es Design schaffen m uss, erfolgreich 
ist. Darüber bekommt m an Einsicht in st atistisch oper ationalisierbare W irkfaktoren. 
Nur: Wenn man die W irkung wiederholen m öchte, muss man gewährleisten, dass die 
Maßnahme genau so und unter den gleichen  Bedingungen durchgeführt wird, wie dies 
bei der Wirkungsmessung der Fall war. Entscheidungsspielräum e und unvorhergesehe-
ne Situationen sind dann ‚Störf aktoren’. Das war auch m eine Kritik da ran, die Erg eb-
nisse der Wirkungsforschung als direkte Pr axisanleitung misszuverstehen. Damit wird 
eine Ausrichtung der sozialpädagogischen Praxis an statistischen Artefakten nahegelegt. 
Meine Botschaft lautet: Tun Sie das nicht. Statistische Wirkungsdimensionen sind keine 
direkt anwendbaren Orientierungsgrößen für di e sozialpädagogische Praxis. Ich glaube  
aber auch nicht, dass man daraus den Schlu ss ziehen so llte, dass m an in der Sozialen  
Arbeit über W irkungen nichts wissen und einf ach drauflos arbeiten könne. Man m uss 
etwas über Wirkungsmechanismen, über kausale Erklärungen wissen.  

Wenn man Hinweise über W irksamkeit bekommt, ist es  wichtig, sie in eine Form von 
Erklärungswissen zu übersetzen und m it Prof essionellen zu diskutieren, die das dann 
praxisangemessen einsetzen sollten. Dahe r ist die Konzentration auf m essbare W ir-
kungsfaktoren schon allein deshal b ein Fetisch, weil es in de r Praxis viel häufiger auf 
Angemessenheit als zentrales Kriterium  ankommt. Mein Vor schlag ist, das nicht durch 
einen überzogenen Steuerungsoptimismus zu zerstören.   

Dr. Mark Schrödter: Bei der Altenhilfe kann es anders sein als bei der Sozialen Ar-
beit, weil wir es dort eher mit Bürgern zu tun haben, denen man Autonomie unterstellen 
kann, während für die Nutzer der Sozialen Arbeit konstitutiv ist,  dass sie Autonom ie-
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einschränkungen haben, sonst wären sie nicht Klienten de r Sozialen Arbeit. Inso fern 
können sie nicht mehr als rationale Akteure unterstellt werden. 

Warum sind wir so fasziniert von den Marktm odellen? Den Verfechtern der vollständi-
gen Privatisierung gehen alle bisherigen Mode lle, die in Deutschland, aber auch in an-
deren Ländern wie Großbritannien und in de n USA zur Liberalisierung der Märkte ein-
gesetzt werden, nicht weit genug. Für sie kä me es einer Anm aßung des W issens der 
Bürokraten gleich, wen n Case-Manager – au ch in der Alten hilfe – die Dienstleistungs -
erbringung steuern und letzten Endes alles en tscheiden. Daher käme das für die Privati-
sierungsverfechter nicht in Frag e. Nun wissen w ir aber, dass  die vollständige Liberali-
sierung der Märkte in der Sozialen Arbeit funktioniert. Weder die S teuerung über den 
Bürokraten noch die Steuerung über den Markt kommt für uns in Frage, daher bleibt nur 
die „Third Logic“, die Steuerung über die Profession.  

Wenn wir vom  „Markt“ sprechen, m einen wir eigentlich „Wettbewerb“. Vom Wettbe-
werb versprechen wir uns die Effektivierung der Dienstleistung, vor  allem dadurch, daß 
Druck auf die Mitarbeiter ausgeübt wird. Di e Frage is t aber, ob wirklich  irgendwelche 
Modelle geeignet sind, diejenigen, die angeblich schlecht arbeiten, zu besserer Arbeit zu 
bewegen. Das ist wohl genau der Mythos, dass irgendwelch e Modelle Mechanismen in 
Gang setzen, die das bewirken. Aber was löst  man stattdessen damit aus? Wenn ich bei-
spielsweise ein Restaurant be treibe, müsste mein Ziel sein, alle Konkurrenten um  mich 
herum „aus dem Felde zu schlagen “, damit ich der einzige A nbieter bin. Diese Haltung 
findet niemand verwerflich, weil das den Ma rkt ausmacht. Wir wollen aber d iese Hal-
tung nicht in der Sozialen Arbeit haben. Ni emand sollte alle anderen Einrichtungen ver-
drängen wollen. Das dient nicht der Einr ichtung und a m wenigsten den Klienten. D as 
heißt, wir müssen uns überl egen, was wir uns vom  W ettbewerbsprinzip verspreche n. 
Meist wird die These v ertreten, ein  bissc hen Wettbewerb  würde nich t schad en. Aber  
warum? Ich plädiere für Vertrauen in die Pr ofession. Es geht natürlich auch m al etwas 
schief. Aber das ist nun einmal so, so ist das Leben.  

Hardy Müller, Mitarbeiter der Hauptverwaltung, Stabsstelle strategisches Vertrags- 
und Versorgungsmanagement, Techniker Krankenkasse, Hamburg: Ich komm e aus ei-
nem angrenzenden Arbeits-Gebiet. Weil wi r uns im  Gesundheitswesen ebenfalls schon 
lange m it E videnzbasierung beschäftigen, ha be ich sehr gern Ihrem hervorragenden 
Vortrag beigewohnt und freue mich, dass Sie auf der einen Seite Lösungen anbieten die 
Sie als „ev idenzbasierten Professionalismus“ bezeichnen. A uf der anderen Seite jag en 
Ihre Ausführungen auch Angst ein. Das muss nicht unbedingt sein.  

Ich möchte eine Anmerkung machen zu Ihrem Hinweis, vielleicht auch zu Ihrer bewusst 
markant vorgenommenen Verengung, dass Evidenzbasierung eine Form des Autismus’ 
darstellt und ausschließlich auf W irkungen ziele. Das Konzept der evidenzbasierten 
Medizin nach Sackett umfasst ausdrücklich mehr. Dazu gehört ganz entscheidend ers-
tens der Einbezug der Patientenpräferenzen, zw eitens die Wissensbasierung der Aussa-
gen und drittens die Berücksichtigung der klin ischen Expertise. Sollte m an also Evi-
denzbasierung m it einer ausschließliche n W irkungs-Fokussierung gleichsetzen, liefe  
man selbst Gefahr, als Autist zu gelten. S icher ist, d ass Evidenzbasierung mehr ist als 
nur die Orientierung an den Wirkungen.  
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Evidenzbasierung wird nicht nur eingesetzt, we il es irgendwo Defizite in der Finanzie-
rung gibt. Im Gesundheitswese n ist eine Z ielsetzung darin zu sehen, dass wir einfach 
besser werden wollen, die Qualität der Ve rsorgung erhöhen wollen, weil wir nicht nur  
einen Mangel an der Finanzierung haben, sondern auch einen Mangel an Qualität. Dazu 
sollte man sich überlegen, welche Verfahren geeignet sind, um eine bessere Versorgung 
zu organisieren. Wenn wir hier in diesem Zusammenhang von großen Erzählungen und 
Mythen sprechen, ist d as auch eine Erfolgsg eschichte, zumindest eine Geschichte, die 
ich zur Kenntnis nehm en möchte und die ich vielleicht auch mit Ihnen weiterschreiben 
wollte – m it Beispielen, wie wir m it den Ve rfahren der evide nzbasierten Medizin Ver-
sorgung verbessern.  

Es geht nicht um Kasuistiken - Sie bringen Ei nzelfälle -, es geht imm er um Statistiken. 
Es geht um  Leitlinien und nicht um Richtlin ien. Das bedeutet, dass  sie einen Orientie-
rungsrahmen bieten. Es geht auch nicht m ehr um diese Form der Evidenzstufen, die S ie 
präsentiert haben, bei denen m an nur die Meth odik berücksichtigt, sondern Sie kennen 
das „Grade“-Verfahren, bei dem wir durchaus be rücksichtigen, welche Bedeutung und 
welche Relevanz die Studien für die Profession haben.  

Insofern m eine ich, dass das Konzept einer evidenzbasierten wirkungsorientierten Ju-
gendhilfe zur Professionalisierung des Systems führt. Deshalb noch einmal m ein Kom-
pliment für Ihre Lösungsvorschläge, dass de r „evidenzbasierte Professionalism us wei-
terhelfen“ kann. 

Zu meiner Frage: Sie haben ausgeführt, dass allein Finanzierungsdefizite in der Jugend-
hilfe Grund waren, sich dem  Thema zu widm en. In der Medizin waren es auch Quali-
tätsdefizite. Ist es tatsä chlich so, das s wir nur mit mehr Geld in der Jugendhilfe immer 
auch eine bessere Versorgung erhalten? 

Andreas Reinhold, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Jugend, Stadt Gütersloh: 
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Untersch ied zwischen Ihrem evidenzbasierten P ro-
fessionalismusmodell und de m S.M.A.R.T.-M ovement richtig verstanden habe. Das  
Problem beim  S.M.A.R.T.-Movem ent liegt w ohl aus wiss enschaftlicher Sich t darin, 
dass die wissenschaf tlich erzeugten  Ergebnisse  nicht in de n Alltag üb ertragbar s ind, 
weil die Einflussvariablen in der Regel andere  sind. Ich wäre also nach diesem  Modell 
in der Praxis darauf angewiesen, dass ich durch viel Forschung zumindest die zentralen 
Einflussvariablen für eine Wirkung herausfinde und versuche, diese in der Praxis wieder 
zu erzeugen, um  m ich dem Effekt, der wisse nschaftlich erbracht word en ist, anzu nä-
hern. Wenn das aber so ist, frage ich m ich, wo genau der Unterschied zwischen Ihrem 
evidenzbasierten Professionalism usmodell und de m S.M.A.R.T.-Modell liegt. Woher  
generiert denn der Professionelle das Wissen über Wirkung?  

Dr. Mark Schrödter: Worin liegt der Autismus? Wir in Bielefeld sind fest davon über-
zeugt, dass wir gute Indikato ren zur Erfassung von W irkungen entwickelt haben. W ir 
sind auch davon überzeugt, dass sie für die Orientierung in der Praxis sehr hilfreich sein 
können. Wir würden aber nie dafür plädieren, dass ausschließlich über diese Indikatoren 
gesteuert werden soll, denn dann richtet sich  die gesam te Praxis daran aus. W er weiß, 
vielleicht liegen wir ja f alsch. Wissenschaft ist doch immer fehlbar. Wir tun das Beste, 
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was wir können, aber wir können uns doch auch irren. Es ist auch unser Job, stets das zu 
falsifizieren, was wir gerade vertreten ha ben. Es ist Anm aßung des W issens zu sagen, 
die Ergebnisse sind genau die Richtigen und über diese steuern wir nun die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte. Wir treten  jetzt mit dem Anspruch auf,  dass diese Indikatoren die 
besten sind. Aber über diese Indikatoren zu  steuern, das zerstört  die Innovation, die in 
der gesamten Praxis, in jeder kleinen Einr ichtung stattfindet, von vornherein. Das Gan-
ze wird zu m Selbstläu fer, der s ich an der se lbst geschaffenen Real ität orien tiert. Das 
wäre also innovationsfeindlich. 

Jun. Prof. Dr. Holger Ziegler: Ich bin etwas optimistischer. Ich bin überzeugt von der 
Notwendigkeit empirischer, wissenschaftlicher Forschung. Es ist gar k eine Frage, dass  
sie dazu beiträg t, dass Soziale Arbeit effe ktiver und effizien ter wird. Niem and will für 
möglichst viel Geld wenig Wirkung erzielen. Die Frage ist: Erreicht man das so?  

Die Wirkungsforschung überprüft statistisch, ob ein gewisses Programm diese Wirkung 
erreicht. Das Programm ist so gestaltet, da ss es nur genauso und nicht anders durchge-
führt werden kann. W enn Sie Veränder ungen vornehm en oder andere Bedingungen 
haben, taugt die Aussage nichts. Das ist einf ach so. Es passiert regelm äßig, dass, wenn 
erfolgreiche Programm e wiederho lt werde n, nichts dabei herauskomm t, weil man es 
etwas anders gemacht hat, als das Programm evaluiert worden ist, etwa bei einer ande -
ren Zielgruppe eingesetzt hat usw. Nur das weiß man zunächst, sonst nichts.  

Man bekommt eine Menge an Ergebnissen m it empirischer Forschung. Man darf aber 
nicht an der Stelle stehen bl eiben, sondern m uss versuchen,  das zu interpretieren und 
Deutungsangebote zu machen. Erst m it diesem Wissen kann man flexibel arbeiten. Das 
ist die Idee von Professionswissen. Es soll wissenschaftlich ba siert sein, es soll selbst-
verständlich Aussagen geben über W irkungsannahmen, die wissenschaftlich begrü ndet 
sind. Dieses W issen praktisch anwenden können Wissenschaftler nicht. Darin sind sie 
erfahrungsgemäß eher schlecht, außerdem  auch darin, Programm e zu e rarbeiten. D as 
gilt auch f ür den „evid enzbasierten Prof essionalismus“, wenn m an ihn als Progra mm 
versteht. Evidenzbasierter Professionalismus ist eher eine Idee, die sich als Konsequenz 
aus den Stärken aber auch Schwachstelle n der W irkungsorientierung ergibt. Für die 
sozialpädagogische Praxis scheint das ein vi el versprechender Weg zu sein, sinnvoller 
jedenfalls als ein autistischer W irkungsmanagerialismus und der ist in der Jugendhilfe 
doch sehr deutlich an Finanzierungsfragen gekoppelt.  

Ich glaube, es gibt genau aus den Kritiken heraus, die ich erwähnt habe, Bewegungen in 
der Evidenzbasierung in eine ganz ähnliche  Richtung wie unsere vom  evidenzbasierten 
Professionalismus. Herr Müller hat darauf ja  treffend hingewiesen. Nichtsdestoweniger 
denke ich, dass sich unsere Idee auch  von dem Modell unterscheidet, das David Sackett 
für eine ‚evidenzbasierte Me dizin’ vorgeschlagen hat. Das Problem  be i dem  Konz ept 
von Sackett besteht darin, dass es um die Evaluation verschiedener Programme geht, um 
herauszufinden, welches das wirksam ste is t, und zwar in der Form von W irkungsfor-
schung, wie ich sie dargestellt habe. Außerd em sollte man die Kundenwünsche respek-
tieren und Aspekte der Ethik beachten. Das P roblem ist dabei, dass diese Dinge nicht  
recht zusam menpassten. Das Programm ist er folgreich. W enn aber der Kunde etw as 
anderes will, nützt die W irkungsforschung nichts mehr, weil man das Programm verän-
dert hat. Ich  würde es auch gern an ders haben, aber das ist da s Validitätsproblem, mit 
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dem Statistiker zu käm pfen haben: Unsere Variablen und Risikofaktoren gelten ceteris 
paribus m it Blick auf gewisse Konstrukte. Wir bem ühen uns redlich, einen Teilaus-
schnitt von vereinfachter Realität dam it abzubilden. Dann s chauen wir, inwieweit wir 
Indikatoren dafür finden können, die darauf hindeuten, dass irgende twas damit im Zu-
sammenhang steht. Aber es  sind lediglich Indikatoren,  unsere Abbildungen und Model-
lierungen von W elt. Wissenschaftler sind da nn schlechte Wissensch aftler, wenn sie so 
tun, als sprächen sie dam it über „reale Realit ät“. Sicher erreicht m an sinnvolle Ergeb-
nisse durch statistische Berechnungen und Datenkonstruktion. Die m uss man in Deu-
tungsangebote übersetzen und darauf basiert auch die Idee von Professionswissen. Die  
Professionellen sind auch diejenigen, die über Wirkungswissen hinaus Bedürfnisse und 
Interessen ihrer AdressatInnen respektieren und interpretieren und die ethische Abwä-
gungen fallangem essen treffen. Diese Idee von Professionalität ist meines Erachtens 
richtig. 

Kerstin Landua: Vielen Dank noch einm al Ihnen be iden für den Vortrag und für die  
Schlussworte. Ich möchte dem nichts hinzufügen, außer, dass sich bei m ir über die Ta-
gung und vor allem  über diese letzte Vortra gssequenz das Bewusstsein dafür noch ein-
mal geschärft hat, dass die lange, lange Erzählung, von der Herr Professor Schrapper 
gestern sprach, auch no ch lange, lange nicht zu  Ende is t. Vielleicht f inden wir un s in 
diesem Rahmen zum Diskutieren bei der einen oder anderen Gelegenheit wieder. Vielen 
Dank an Sie alle, das s Sie diese beiden Tage hier waren. Wir hoffen, Sie nehmen etwas 
daraus mit und haben Lust, weiter an dem Thema zu diskutieren.  
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